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Uerzeichnis der Abkürzungen

BAT =Bundes-Angestelìtentarifvertrag
BayH0 = Bayerische Haushaìtsordnung

BayStr!{G = Bayerisches Straßen- und t,Jegegesetz

BesGr. = Besoldungsgruppe

BV = Verfassung des Freistaates Bayern

DV = Datenverarbei tung

Epl . = Ej nzel pl an

FAG = Finanzausgleichsgesetz

FStrG = Bundesfernstraßengesetz

GG = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

GVFG = Gemei ndeverkehrsfi nanzierungsgesetz

HG = Haushaltsgesetz

Kap. = Kapjtel (des Haushaltspìans)

KEF = Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstal ten

KHG = Krankenhausfinanzjerungsgesetz

MFr = Mittelfranken
NB = Niederbayern

0B = 0berbayern

0BB = Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern

OFr = Oberfranken

OPf = Oberpfal z

ORH = Bayer. Oberster Rechnungshof

Schw = Schwaben

STMAS = Bayer. Staatsministerium fiir Arbeit und Soziaìordnung

STMELF = Bayer. Staatsmjnisterium für Ernährung, Landwjrtschaft und
Forsten

SIMF = Bayer. Staatministerium der Finanzen

Stlv1I = Bayer. Staatsministerium des Innern

SIMJ = Bayer. Staatsministerium der Justiz
STMLU = Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umwelt-

= fragen

STMUK = Bayer. Staatsministerium fiir Unterricht und Kultus
STMWK = Bayer. Staatsministerium für l.lissenschaft und Kunst

STMWV = Bayer. Staatsministerium für l.Jirtschaft und Verkehr

Tit. = Titel (Haushaltsstel le)
TitGr. = ïiteìgruppe
UFr = Unterfranken

VergGr. = Vergütungsgruppe

VOB = Verdjngungsordnung für Bauleístungen

VVK = Verwaltungsvorschrìften fiir Zuwendungen des Freistaates
Bayern an kommunale Körperschaften
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VORBTl\1ERKUNG

Der vorì iegende Berlcht enthält in seinem ersten Teil entsprechend dem

Art. 97 BayHO Engebnisse der Prüfung der Haushalts- und l,lirtschaftsftjhrung
des Freistaates Bayern, die fijr dje Entì astung der Staatsregìerung
(Art. 80 BV, Art. 114 BayHO) von Bedeutung sein können. Er ist insoweit

als Mittel für die Ausübung der Haushaltskontrolle durch das Parlament zu

verstehen, stellt jedoch kejne Zusammenfassung der gesamten Prijfungstätig-
keit des ORH dar.

Der Bericht befaßl sich einlei tend mjt der Haushaltsrechnung des Jahres

1985, d'ie Gegenstand des Entl astungsverfahrens ist, und enthält die von

der Haushaltsordnung vorgeschriebenen Stellungnahmen des 0RH zu jhrer Ord-

nungsmäßigkeit. Im übrigen ìiegen ihm vor aìlem Prijfungsergebnisse zugrun-

de, die sich auf das Verwaltungsgeschehen jn den Jahren 1986 und 1987 be-

z i ehen.

Den StaatsminÍsterien wurde Gelegenheit gegeben, zu den ihren Geschäftsbe-

rei ch berührenden Bei trägen Steì ì ung zu nehmen und i nsbesondere etwai ge

Bedenken gegen die Darstelìung des Sachverhalts vorzubrjngen. Die dem 0RH

darauf zugegangenen Einwendungen wurden in die Beratungen des ORH einbezo-
gen und jn jhren wesentljchen Aussagen im Bericht wìedergegeben.

Im zweiten Teil djeses Ber.ichts informiert der 0RH in Fortfijhrung seines

Berichts 1985 über die fjnanziel lè Sjtuation beirn Bayerischen Rundfunk und

verschiedene Ergebnisse seiner Pri.ifung. Dieser Tei I cjes Berichts ist njchL

Gegenstand des Verfahrens zur Entlastung der Staallsregìerung.



- 8-

TRSIER TEIL

I. ALLGT|\1TINE FESTSTELLUNGEN ZUR HAUSI-]ALTSRECHNUNG ]985

UND ZUI'I HAUSHALTSVOLLZUG

i st
und

1.1

Haushaltsplan 1985

Der Haushaltsplan fijr das HaushaltsJahr 1985

1985/1986 vom 4. Aprll 1985 (HG) in Einnahme

auf

festgesteì lt worden.

durch das Haushaìtsqesetz

Au sgabe

38 907 159 700 0M

Gegenüber dem Vorjahr haben sjch erhöht

- das f o r m a I e Haushaltsvolumen um

- das nach dem Berechnungsschema des Finanzplanungs-
rats b e r e i n i g t e Ausgabevolumen l) um

5,2 v.H.,

4,1 v.H.

1.2 Im Haushalt 1985 waren gemäß Art. 4 HG Minderausgaben aufgrund haushalts-

gesetzlicher Einsparungen in Höhe von 550 Mio DM veranschlagt (Kap. 13 03

Tit.972 01).

Für den staatlichen Hochbau sah das HG 1985/1986 keine besonderen Ausgabe-

beschränkungen mehr vor; der in den Haushaltspìänen bjs 1984 ieweils ent-

haltene Ansatz fijr Minderausgaben im staatì ichen Hochbau (zuletzt 93

Mio DM) ist daher ab 1985 entfallen (vgl. TNr. 7). Aus diesem Grund haben

sich die globaìen Minderausgaben insgesamt auf 1,4 v.H. (Voriahr 1,6 v.H.)

des Haushaltsvolumens verringert. Sìe wurden im Haushaltsvollzug dadurch

berijcksichtigt, daß die Ausgabeansätze bei den Hauptgruppen 5 bjs B tei l-
weise gesperrt worden sind (Beschluß der Staatsregierung gemäß Art.4
Abs. I HG im Benehmen mit dem Ausschuß fijr Staatshaushalt und Finanzfragen

des Landtags vom 17. Julj 1984).

Haushaltsrechnung 1985

Das Staatsminister'lum der Fjnanzen hat dje Haushaltsrechnung für das Haus-

haltsJahr 1985 gemäß Art.80 BV (Art. 114 Abs. 1 BayHO) dem Landtag, dem

Senat und dem ORH mit Schreiben vom 25. November 1986 (Drucksache lI/159,

1) 0hne Schuldentilgung sm Kreditmarkt, Zuführungen

Verrechnungen (insgesamt 1862 Mio DM)

an Rück1agenl Fonds und dgl., interne
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Sen-Drucksache 243/86) ijbersandt.t) In ejnern Vorbericht zur Haushaltsrech-
nung (zugleich Abschlußbericht nach Art. 84 BayH0) hat es den kassenmä-

13igen Abschluß und den Haushaltsabschìuß (Art.82, g3 Bayll0) dargesteìlt
sowie den Haushaltsvoì lzug erläutert. Der vorberjcht ist in Band I der
Haushal tsrechnung enthal ten.

Zusammengefaßt zeigt der Abschluß für das Haushaltsjahr 1985 folgendes
Bild:

Einnahmen
DM

Au s g aben
DM

a) S o I I
pì an

nach dem Hausha.l ts-

b)

c)

f)

d)

e)

aus dem Hausha.ltsjahr 1984
i.ibertragene Einnahme- und
Ausgabereste

Gesamtsol I

I s t einnahmen und -ausgaben

auf das llaushaltsjahr 1986
übertragene Ejnnahme- und
Ausgabereste

Summe cl und e

- den vorgetragenen Bestand

- die auf das Haushaltsjahr 1986
ijbertragenen E i nnahmereste
(Kredi bermächt 1 gungen )

insgesamt

l) Die Rechnung des ORH (Epl, lI) für
rnit Sch¡eiben vom 25. Februar 1987

um Prüîung und fntlastung vorgelegt

38 90/ 159 700,00 38 907 159 700,00

800 150 784,90 I 207 ztI 053.34

::=1:i=:i:=13i:39===i3=!-!-!='=!=2=!21:1!

39 140 654 271,02 39 264 146 016,48

283 568 528,98 DM ( 21,9 v.H.)

1 011 020 919.03 DM (78 I v.H. )

I 294 589 448,01 DM (100 v.H.)

das Haushaltsjahr l9B5 wurde dem Landtag und dem Senat
(Drucksache II/840, Sen-Drucksache 55/87) mit der Bitte
(Art. 101 BayHO).

I 011 020 919.03 | 294 589 448.01

i9 =l:l =:l:= 1?9:9! = == i! =!!9= ill =i9i:i3
g) Mehrbetrag der Summe f

gegenl,iber dem Gesamtsol I 444 364 711,15 444 364 7II,l5

Das Rechnungsergebnis ist somit ausgegì ichen, weil dem Mehrbetrag auf der
/\Ltsgabenseíte ein gleichhoher Betrag auf der Einnahmen:ejte gegenijber-

';1.;:l¡ t. uie HaushalLsreste sind dabei. nach dem prrrrzip des sol labschlusses
wir" bereits geleisteLe Ausgaben bzw. wie bereits eingegangene Ejnnahmen
treri.icksichtígt.

Die auf das Haushaltsjahr l986 übertragenen Ausgabereste (vgl. TNr.7) wa-

ren gedeckt dur"ch
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3 Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Zwecken

3.1 Die folgende Zahlenijbers.i cht zejgt, wie sich dir. Einnahmen und Ausgaben ím

Jahr 1985 auf ökonomisch zusammengehörige Zwecke (Hauptgruppen i.S. des

Gruppierungsplans) auftei len. Zum Vergìeich sind auch das Haushaltssol ì

fijr 1985 sowje die Istergebnisse der Jahre 1984 und 1986 dargesteììt.

Zahleniibersichi 1

Haup tgruppe

1984 I9B5 1986

Ist

DMMio

Ist

DMMio

Hausha ì ts-
soì'l

DMl{ìo

Abwe i chung

Isl
gegenij be r

Sol I

Mio DM

Ist

DqMio

E i nnahmen

0 Steuern und sLeuerähnìiche
Abg abe n

I Verwaltungseinnahmen, Ein-
nahmen aus Schuldendlenst

2 Zuweisungen und Zuschijsse
mit Ausnahme für
Investltlonen

3 Schul denaufnahmen, Zuwel -
sungen und Zuschüsse für
Investltlonen, besondere
Fì nanzì erun gse j nnahmen

I nsgesamt

Veränderung gegenijber
dem Vorjahr

26 143,6

3 843,5

2 394,5

4 697,7

27 494.5

4 109.4

2 452,4

5 084,4

27 331,1

3 782,2

2 310,9

5 483.0

+ 327,2

+ 141,5

- 398,6

+ 163.4

4 178.8

2 709,8

5 551,9

28 865.9

37 079,3 39 140,7 38 907,2 + 233,5 41 306,4

+ 817,9 + 2 06L,4 + L 924,7 + 2165,7

Ausgaben

4 Personal ausgaben

5 Sãchl jche Verwaltungs-
ausgaben

Ausgaben für den Schuì-
dendi enst

6 Zuweisungen und Zuschijsse
mit Ausnahme fiir
Investitionen

7 Baumaßnahmen

I Sonst'lge Ausgaben für
Investltlonen und
Inves t I t i onsf örderun gs-
maßn ahmen

9 Besondere Flnanzferungs-
aus gabe n

1 nsgesamt

Veränderung gegenüber dem

VorJahr

15 317,6

2 300,?

3 1i2,4

I 917,1

1 057,5

6 054,4

339 ,0

ls 836,2

2 452,1

3 637,8

9 433,9

1 115,8

6 600,7

187 .6

l5 887,0

2 503,8

3 681,8

I 052,4

I 171,9

7 008,6

- 398,3

50,8

5r,7

44,0

+ 381,5

- 56,1

- 407,9

+ 585.9

L6 544,7

? 614,6

4 004,6

9 780,0

I 248,1

6 794,0

121 ,5

37 098,2 39 264,1 3B 907.2 + 356,9 41 107,5

+ I 060,9 + 2 165,9 + | 924,7 + I 843.4
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Aus dem Verhältnjs gewisser Haushal tsdaten zueinander lassen sjch ver-
schiedene haushaltswjrtschaftlich bedeutsame Quoten abìeiten, die ìm Zeìt-
vergìeich wje auch jm Ländervergìeich die Entwjckì ung der Haushaltsstruk-
tur veranschaul ichen. Um einen Vergìeich mit den entsprechenden Durch-

schnjttswerten der anderen Länder zu ermögìichen, werden hjerbei dje Ge-

samtausgaben als Bezugsgröße nach einem bundeseinheitl ichen Berechnungs-

schema (vgl. TNr. 5) bereinigt. Danach ergibt sjch folgendes Bi ld:

Zahlenübers icht 2

7u
Haupt-
gruppe

Quote Bayern Gesamtheit der Länder

1984
v. H.

1985
v. H.

1 986
v. H.

1984
v.H.

19Bs
v. H.

1986
v. H.

0

3

4

5

0/5

7/a

Steuerdeckungsquote

Kreditfjnanzierungs-
quote

Personal ausgaben-
quo te

Zinsausgabenquote

Zínssteuerquote

Investjtionsquote

73,3

3'6

43,2

4,8

6'6

20,0

7 3,2

2'6

42,4

¿o

6,7

20,7

7 3,7

2r8

42,5

4r8

6'6

20,6

65,5

8,7

4I,3

715

11 ,5

16,9

67 ,I

713

40,8

7r8

11 ,5

16,5

67 ,7

6rg

40, B

7rg

LI,7

16,4

S teuerdeckungsquote

Kredit Finanzierungs-
quo te

P e rsonalausgabenquo te

Zi nsausgabenquote

Zinssteuerquote

Investitionsquote

: AnteiI der durch Steuereinnahmen gedeckten bereinigten Gesamtausga-

ben

AntelI der durch Nettokreditaufnahme (= KreditauFnahme minus Schul-
dentilqung) finanzierten bereinigten Gesamtausgaben

Anteil der Personalausgaben (einschließlich personalbezogener Sach-

ausgaben) an den bereinigten Gesamtausgaben

Anteil der Zinsausgaben Fü¡ Kreditmarktmilbel an den bereiniqten
Gesamtausgaben

= Antell der Zinsausgaben fllir Kredïbmarktmittel an den Steuereinnah-
men

= Anteil der investiven Ausgaben (: eigene Investitionen des Staates
plue lnvestitlonsFörderungen) an den berelniqten Gesamtausgaben
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Dle GegenUberstellunE zelEt, daß slch die Haushaltslage des Freistaates

Bayern lm Verlauf der Jahre 1984 bis 1986 bei steigenden Steuerelnnahmen

und relatlv mäl3lgen Kredltaufnahmen wejter insgesamt posltjv entwickelt
hat (vgl.ÎNrn.4 und 5); elnen Anhaltspunkt dafür llefert auch der Län-

derverglelch - bel allen Vorbehalten, dle lnsbesondere 1m Hlnbllck auf un-

terschiedl lche t'llrtschafts- und Verwaltungssstrukturen zu machen slnd.

Das Staatsmlnlsterlum der Flnanzen hat ln seinem Vorberlcht zur Haushalts-

rechnung l9B5 (s. 10 ff. ) dle Entwlcklung der Elnnahtnen und Ausga-

ben - aufEeglledert nach den hauptsächlichen Zwecken - er1äutert¡ hlerauf
wird Bezug genottlmen.

Inanspruchnahme der Kreditermächtigung

Zur Deckung des notwendigen Bedarfs wurden jm Haushaltsjahr 1985 Kredite

am Kredjtmarkt jn Höhe uon 2 70L,2 Mjo DM (VorJahr 2 545,1 Mlo DM) aufge-

nommen. Der durch das Haushaltsgesetz vorgegebene Kredltrahmen wurde wje

folgt ln Anspruch genommen:

KredJtermächtigung nach Art.2 Abs.1 Nr.1 HG

hi erzu

aus dem HaushaltsJahr 1984 Ubertragene Einnahmereste
(Art.2Abs.1Nr.3HG)

Gesamtermächti gung

Davon wurden beansprucht ffjr

- Schuldenaufnahmen am Kreditrrarkt

- auf das HaushaltsJahr 1986 (zur Deckung der Ausgabereste)
ijbertragene E I nnahmereste

I nsgesamt I
Demnach t.lurden ltn HaushaltsJahr 1S8S nicht beansprucht

Im VorJahr waren 685 Mlo DM njcht beansprucht worden.

Mio DM

3 296,8

800,2

t=931:9

2 70I,2

1 011,0

3 7L2,2

t9!!
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Fi nanzierungssaldo

Dje vergleíchswe ise günstige Entwjcklung der Haushaltslage im Jahr 1985

spiegeìt sich auch im Finanzierungssaldo wider. Dieser isl ejne Gegenijber-

steì.lung der Isteinnahrnen und Istausgaben, die für diesen Zweck gemäß

Art. 13 Abs. 4 BayH0 um bestimmte Finanzierungsvorgänge bereìnigt werden.

Ein Vergìeich der Finanzjerungssaìden für die Haushaltsjahre 1984 bjs 1986

gibt folgendes Bild:

1 984
Mio DM

1985 1986
Mio DM Mio DM

Isteinnahmen

davon ab:

- Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt

- Entnahmen aus Rijcklagen, Fonds und
Stöc ken

- Zu- und Absetzungen

bereinigt

I st aus gaben

davon ab:

- Schuldentilgung am Kredjtnarkt
- Zufijhrung an Rücklagen, Fonds und

Stöc ke

- Zu- und Absetzungen

bereinigt

Di e F inanz jerungssal den

be t ragen

Demgegenijber haben dje F

salden nach den H a u

p1änen betragen

haben somit

ìnanzierungs-

shalts-

28,7 40, 1 35,5

97.9 106.6 97.1

37 079,3

2 545,r

39 140,7

2 70I,2

41 306,4

3 II2,5

34 407,6

37 098,2

L 277,5

36 292,8

39 264,1

I 726,6

38 061,3

4l 107,5

2 031,3

Die negatíven Finanzierungsalden haben

sowohl abso lut wie auch gegeni.iber der

gert.

243,3 86,5 25,2

95.6 101.1 96.3

35 481,8 37 349,9 38 954,7

-I074,2 -1057,1 - 893,4

- I 877,0 - I 527,5 - 1 381,6

sich hiernach im Vergleichszeitraum
jewei 1 i gen Veranschl agung verrj n-



Haushal tsüberschrei tungen

In der Haushaltsrechnung

samtbetrag von 104,6 Mio

überplanmäßige Ausgaben

außerpì anmäßj ge Ausgaben

Vorgr ì ffe

-14-

1985 sjnd Haushaltsüberschrejtungen

DM ausgewiesen, und zwar:

72 746 672 DVt

2L 173 371 DM

10 719 835 DM

mit einem Ge-

Zum Soll des Haushaltsplans 1985 lns Verhältnis gesetzt, betragen die
Haushaltstjberschreitungen 0,27 v.H. gegenüber 0,45 v.H. im Vorjahr. Das

Staatsmjnisterium der Finanzen hat demnach von dem Notbewj ì l igungsrecht

des Art. 37 Abs. 1 BayH0 weiterhjn insgesant maßvoll Gebrauch gemacht.

Wie sich dje Haushaltsüberschreitungen auf die Elnzelpläne auftei len, ist
aus der Haushaltsrechnung (Gesamtrechnung S. 16) ersichtl ich.

Die jeweils betroffenen Haushaltsstellen und dje Grilnde fijr die 0ber-
schreitungen ergeben sjch aus den Belträgen der Ressorts zur Haushalts-
rechnung (Anìagen I). Die Haushaltsiiberschreitungen im Einzelbetrag ab

1 Mio DM sind ferner in der Beilage 4 zum Vorberlcht des Staatst¡inlste-
riums der Fjnanzen dargestel lt. Darüber hinaus hat das Staatsmjnisterlum
dem Landtag und dem Senat nach Art. 37 Abs. 4 BayHO in Verbindung mit
Art. 5 Abs. 2 HG perjodisch dje ijber- und außerpìanmäßjgen Ausgaben und

die Vorgriffe mitgeteilt, soweit sie den Betrag von 100 000 DM lJbersteigen
(Schreiben vom 13. Dezember 1985 sowie vom 18. März und 26. August 1986).

Dje jm ejnzelnen nachgewjesenen Haûs.haltsijberschreitungen bewegen sjch jn-
nerhalb der Betragsgrenze von 10 Mio DM (Art.37 Abs. I BayHO).

Von Ausnahmen abgesehen, ìiegen dje Ejnwilljgungen des Staatsministeriums
der Finanzen nach Art.37 Abs. 1 BayH0 vor. In 13 Fällen mit einem Betrag

von insgesamt 554 000 DM (VorJahr 7 Fälle mit 470 0000 DM) haben es ver-
schiedene Ressorts allerdìngs versäumt, die erforderllche Einwlll igung

rechtzeitjg zu beantragen. Hiervon entfallen 10 Fä1le auf den Berejch des

Ep1. 05 (nun Einzelpläne 05 und 15). Das Staatsminlsterlum der Fjnanzen

hat zwar zu erkennen gegeben, daß es in der Mehrzahl der Fälle bei recht-
zeitiger Antragsteìlung auch diesen überschreitungen zugestimmt hätte, zu-
mal es sich überwjegend um zwangsläufige Ausgaben gehandelt hat; die Zu-

nahme der verstöße veranlaßt den ORH jedoch zu dem Hjnweis, daß kiJnftìg
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auf dle Elnhaltung des bewll1lgten Ausgaberahmens mehr geachtet oder nötj-
genfal 1s dle Elnwl 1'l lgung nach Art. 37 Abs. 1 BayHO rechtzeitig beantragt
werden sollte.

Ausgabereste

Nach dem Haushaltsplan 1985 waren Ausgaben in Höhe von 19 806r3 Mio DM

ljbertragbar, also etwa dje Hälfte (50,9 v.H. ) des Haushaltsvolumens. Hlnzu
kommen die aus dem vorJahr ubertragenen Ausgabereste von I z07rz Mio DM,

so daß jm Hausha'ltsJahr 1985 insgesamt ijbertragbare Ausgabemittel jn Höhe

von 21 013,5 Mlo DM zur verfijgung standen. Davon sind am Ende des Haus-

haltsjahres nach Abzug der Vorgriffe (v91. TNr. 6) rechnerjsche Ausgabere-
ste in Höhe von L 976,1 Mjo DM verblieben. von diesem Betrag sjnd mit Eìn-
wil ligung des staatsministerjums der Finanzen gemäß Art. 45 Abs. 3 BayHO

L 294,6 Mio DM auf das Haushaìtsjahr 1986 übertragen worden (vgì. TNr. 2).

Dieser Betrag errechnet sich wie folgt:

Rechnerischer Rest

abzügl j ch

- E insparungen für haushaltsgesetz-
ì iche Sperren (vgì. lNr. 1.2)

- sonstige Einsparungen (insbesondere
zum Ausgleich von ijber- und außer-
planmäßlgen Ausgaben gemäß Art. 37
Abs. 3 BayH0 und Reste, fUr welche
die Ressorts eine ()bertragung nicht
beantragt haben )

Mio DM

429,3

Mio DM

T 976,I

252 681.5

!=?2!:2

Die gesetzljchen Voraussetzungen fijr die 0bertragung der Ausgabereste auf
das Haushaltsjahr 1986 waren, sowejt feststellbar, gegeben.

Die Ausgabereste haben sJch gegenüber 1984 um 87,4 Mjo DM erhöht. Der

|vlehrbetrag entfäl lt ausschl jeßl 1ch auf den Bereich des staatì jchen Hoch-
baus (Anlage s) und beruht offensjchillch darauf, daß die alìgemeine sper-
re von Hochbaumi tteln (zuletzt in Höhe von 15 v.H. , Art. 4 Abs. 2

HG 1983/1984 i.d.F. des Nachtragshaushaìtsgesetzes 1984) ab 1985 weggefal-
len ist (vgl. TNr.1.2).
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Die bei den einzelnen Haushaltsstellen verbljebenen Ausgabereste im Betrag

von ijber 1 Mjo DM sind in der Bejlage 1 zum Vorbericht zur Haushaltsrech-

nung dargestel 1t; jn ejner Anlage hjerzu sind die Einzelbeträge ab

10 Mio DM erläutert. Die Zahlenübersjcht 3 zeigt, wje sjch die Ausgabere-

ste in den letzten Jahren entwickelt haben:

Zahleniibersicht 3

0bert ragen
aus dem
Haushalts-
Jahr

Mio DM v.H. der
I st aus-
gaben

v,H. des Ge-
samtso l I s
(Haushalts-
betrag zu-
zügì. Vor-
j ahresreste )

v.H. der im
Haushal tsp l an
veransch ì agten
i,ibertragbaren
Mi ttel zuzüg l .
Vorjahresreste

1981

1982

1983

1984

L 235,6

r 261,7

I 238,7

r 207,2

3,6

3,6

3r4

3,3

3'6
3r5

3,3

3r2

7,0

6'8
6'6

6r1

1985 L 294,6 3r3 3.2 612

1986 1 375,0 3,3 3'3 612

l{achweis bei den zutreffenden Haushaltsstellen;
fehlende haushaltsrechtliche Ermächtigung für Ausgaben

In ejner Rejhe von Fä1 len sind Einnahmen und Ausgaben entgegen Art. 35

Abs. 1 BayHO nicht an der fijr sie vorgesehenen Stelle jn der Rechnung

nachgewiesen worden. Im Zusammenhang damit sind z.T. Ausgabemittel jn An-

spruch genommen worden, die fijr andere Zwecke bewi I I igt waren. Dje ein-
schlägigen Fäl le wurden'beanstandet.

Erwähnenswert erschelnt dem ORH die foìgende Abwelchung vom Grundsatz der

Zweckbjndung der Ausgabemittel (Art.45 Abs. 1 BayHO):

Irn Haushaltsplan 1985 waren bel Kap. 07 03 Tit. 892 07 sechs Mjo DM filr
"Zusch[lsse a)r Errlchtung und Ausstattung von SchulurtEsstiltten fi.jr dje

l,llrtschaftrr veranschlagt. Nach den Er1äuterungen lm Haushaltsplan sol lten
die Mlttel "der Errìchtung, der ErweJterung, dem Umbau und der ArJsstattung

von Aus- und Fortblldungsstätten filr die l,ljrtschaft (jnsbesondere überbe-

triebllcher Art)r' djenen.
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Der 0RH sieht seine Bedenken dadurch nicht entkräftet; sie rjchten sjch
auch nicht gegen das Förderprogramm ars sorches, sondern dagegen, daß Mit-
tel in erheblichem umfang für einen Zweck in Anspruch genommen worden
sind, der von der Zweckbestjmmung des Haushaltsansatzes nicht gedeckt war.

Feststellungen nach Art. 97 Abs. 2 ïr. 1 BayHO

9.1 0bereinstimmung der Haushaltsrechnung mit den Kassenbüchern

Die in der Haushaltsrechnung aufgeflihrten Beträge stimmen - den folgenden
Einzelfal I ausgenommen - mit den Beträgen [iberein, die in den Biichern
nachgewiesen sind:

Das Vermögen des Freibettenfonds der orthopädjschen Klinik Mi.jnchen jst jn
der Nachweisung der Sondervermögen (Anlage II zur Haushaltsrechnung lg85,
Bd. II, Epì. 05, s. 1462) unvol lständig ausgewiesen. Dem zum Jahresen_
de 1985 mit BB 419 DM angegebenen vermögen ist ein Festgeldguthaben von
24 000 DM hinzuzurechnen, so daß sich ein vermögensstand von 112 419 DM

ergibt (jn der Haushaltsrechnung 19g6 berjchtigt).

Sowejt Zahìungen in einen automatjsierten Verfahren gebucht worden sind,
hat der ORH davon abgesehen, die 0bereinstimmung mit den Biichern im e1n_
zelnen zu prüfen; er hat sich jedoch von der Sicherheit und Ordnungsmäßig-
keit des. Verfahrens durch Stichproben i.ìberzeugt.

Beleguns der Einnahmen und Ausggf:I.

soweit Einnahmen und Àusgaben gepri.ift wurden, sind keine Beträge festge-
stel lt worden, dje njcht belegt waren.

9.2

l0 Staatsschulden

Die folgenden Zahìenijbersichten zeigen, wie sich
am Kredjtmarkt, der Stand der Staatsschulden aus
die Schuldendienstleistungen hjerfijr (Kap. 13 06)
1986 weiterentwickelt haben.

die Aufnahme von Kred.l ten
Kredi tmarktmi ttel n und

in den Jahren 1984 bis
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Das Staatsministerlum für l,lirtschaft und Verkehr hat hieraus im Rahmen ei-
nes Förderprogramms Zuschüsse an öffentljche und prìvate Aufwandsträger

von Realschulen, Gymnasien und berufl'ichen Schulen zur Ausstattung mjt

Computern fijr den Informatikunterricht bewj I 1 i9t. In dìe Förderung wurden

auch entsprechende Schul versuche an Hauptschuìen einbezogen. Insgesamt

wurden fijr djesen Zweck 1985 Zuschüsse von mehr als vier Mio DM bewìì1igt
und zum [iberwiegenden lej] auch bereits ausgezahlt. Siehe dazu die folgen-
de Zahlentibersicht 4:

Zahleniibersicht 4

Schu I art 1985 bewilligt davon 1985
aus gezah I t

DMFäI le Dlvl

aì lgemeinbi ldende Schulen

berufl i che Schulen

390

LT2

3 014 578

| 256 257

2 961 509

L 200 729

insgesamt 502 4 270 835 4 162 238

Das Programm wurde 1986 mit Zuschüssen von 4,09 Mjo DM, davon 2,86 Mjo DM

an 339 Träger von al lgemeinbi ldenden Schulen, fortgeführt.

Dje Zahlungen $,aren, sowejt sje an Träger aì lgemeìnbj ldender Schulen ge-

lejstet wurden, durch dje Zweckbestjmmung der Haushal tsstel le nicht ge-

deckt. Auch wenn einzelne Unterrjchtsfächer spezìeìl auf eine spätere Tä-

tigkeit in der llirtschaft ausgerichtet sejn mögen, werden djese Schulen

damjt njcht zu "Schulungsstätten fijr die Wirtschaft".

Demgegenüber macht das Staatsmjnisterjum für lllirtschaft und Verkehr geì-
tend, daß die Ausbjldung am Computer nicht der Aììgemeinbììdung, sondern

der Berufsausbiìdung zuzurechnen und damjt "Ausbìldung für die Wjrtschaft"
sei. Bayerische Unternehmen sejen zur Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit

zunehmend auf den Einsatz modernster Techno'logien angewiesen und benötig-
ten hjerfijr technologisch geschulten Berufsnachwuchs. Deshalb sei die mög-

I ichst rasche Ausstattung auch der al lgemeinbi ldenden Schuìen mit Compu-

tern aus wirtschaftspolitischer und biìdungspolitischer Sicht drìngend

notwendìg gewesen.



1984
Mi o DM

1 985
Mio DM

1986
Mio DM

Bruttokredi taufnahme

nach Abzug der Ti ìgungen l) verbleibende
Nettokredi taufnahme

Kreditfinanzierungsquote (Anteil der
Nettokredi taufnahme an d n nach dem
Schema des Finanzplanungsrats bereinig-
ten Gesamtausgaben); vgl. TNr. 3.2 3,6 v.H.

2 545,r

1 309,8

2,6 v.H.

2

I

70I,2

018.2

2,8 v.H.

3 LI2,5

I 126,2

-19_

Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt Zah I enlibers i cht 5

l) Hierbei isL nur der Tilgungsaufwand für reine Kreditmarktm-ittel berücksichÈigt. Die Abwei-
chung von dem in TN¡ ' 5 genannten Betrag ergibt sich daraus, daß dort bei de¡ Ermittlung
des l-inanzierungssa]dos entsprechend der Veranschlagung im Haushaltsplan auch die Tilgung
fùr Ausgleichsforderungen der Geldinstitute berücksichtiqt worden ist,

Schulden aus Kreditrnarktmitteln Zah i enlibers i cht 6

Schuldendienst für Kredi tmarktmittel Zahlenübersicht 7

1) Siehe Fußnote zu Zahleniibersicht 5

2) tinschlieOlich Disagio

1984
Mio DM

1985
Mio DM

1986
Mio DM

Schuldenstand arn Ende des Haus-
hal tsjahres

Zunahme gegenüber dem Vorjahr

2I

1

709,3

309 ,8

22

1

727,5

018,2

23

1

853,7

L26,2

1984
Mio DM

1985
Mio DM

1986
Mio DM

Ti I gung l)

Zi nsen 2)

Schul dendienst insgesamt

Gesamtausgaben des Staates

Anteil der Schuldendienstìei-
stungen an den Gesamtausgaben

Zinsausgabenquote (=Antei I der
Zìnsausgaben an den nach dem
Schema des Fi nanzpl anungsrats
berejni gten Gesamtausgaben ) ;
vgl. TNr. 3.2

I

1

235,3

690-6

1 683,0

I 792.3

I 986,2

1 853.6

4,8 v.H.

2 925,9

37 098,2

7,9 v. H. 8,9 v. H

4,9 v.H

475,3

264,I

3

39

4,8 v.H.

3 839,8

41 107,5

9,3 v. H.
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11 Gesantbeurteflu¡g der Haushalts- und Iirtschaftsfilhrung
l

Fi.lr das HaushaltsJahr 1985 kann unbeschadet der jn den Abschnitten II und

III dieses Berlchts wìedergegebenen Auswahl von PrUfungsergebnissen fest-
gestellt werden, daß die Haushalts- und l,/jrtschaftsfl.lhrung der staatl lchen

Dlenststel ìen lnsgesamt geordnet war.

12.l

Staatsbürgschaften und Garantien

Die Btlrgschaften und Garantien sjnd Eventualverbindl lchkelten des
Freistaa[es Bayern. Grundlage für die Gewährung lst das Gesetz
über dje 0bernahme von Staatsbijrgschaften und Garantlen von 1972
(B(]G).

Nach diesem Gesetz waren Ende 1986 Kredite in Höhe von rd. 3 Mrd DM mit

ejner Bijrgenhaftung von rd. 1,8 Mrd DM verbürgt. Daneben bestanden Bi.jrg-

schaften von 192 Mjo Dlv1 fijr ejne Kredjtsumme von insgesamt 253 Mio DM auf-

grund von frijheren gesetzì i chen Ermächtl gungen ( "Al tbtirgschaftenr') .

Dje folgende Zahlenübersjcht zeigt die Entwicklung des Bestands an Yer-

bürgten und teilverbürgten Krediten sowje die Haftungsbeträge 1m Haus-

haìtsJahr 1986, gegliedert nach den Förderungsberejchen des BüG; die Alt-
bürgschaften sjnd jn die ieweiligen Förderungsbereiche einbezogen.

Anmerkungen zur Zahlenübersjcht auf Sejte 21

Zu A:

Für gewerbliche Bürgschaften waren 1986 keine Ausfallzahlungen zu lelsten.
An Rückerstattungen auf frühere Inanspruchnahmen wurden 'im Berlchtsiahr
464 000 DM vereinnahmt, davon 109 000 DM aus Rijckbürgschaften des Bundes.

Zu B:

Ausfäl le aus dem Programm "Darlehen Junge Familje" werden aus dem hlerfür
bel der Landesanstalt für Aufbaufjnanzierung gebi ldeten Slcherungsfonds
gedeckt. Dleser ist jn Höhe von 5 Mjo DM rijckgarantiert. Die Staatsgaran-
tje wurde bisher njcht in Anspruch genommen.

Dje Fallzahlen bezjehen s'ich auf die in dje Garantie einbezogenen Ausrel-
chungen.

Zu C:

Dje Fallzahlen schljeßen auch dje in Globalbürgschaften einbezogenen Kre-
dite ein.
Die Ausfal Izahlungen für Wohnungsbaubürgschaften haben 1986 422 000 DM

betragen.
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L2.2 Außer den in TNr. 12.1 dargestellten Bürgschaften und Garantien bestanden

zum Ende des HaushaltsJahres 1986 noch folgende Garantien und sonstige Ge-

währIeistungen:

- Haftungsfrejstellungen jn Höhe von je 10 Mio DM gegeni.iber den Städten

Hof, Bayreuth und Augsburg fijr Verkehrsìandeplätze (Ermächtigungen:

Art. I Abs. 2 HG 1977/1978, 1979/L980 und 1981/1982);

L2.3

- Garantien für dje Erfül ìung gesetzl jcher Schadensersatzverpfì ichtungen

der in $ 13 Abs.5 des Atomgesetzes genannten Art bis zu einer Höhe von

insgesamt 35,17 t'4io DM (Ermächtigungen: Art. I Abs. 4 HG L979/I980 und

1981/1982 sowie Art. I Abs. I HG 1983/1984 und 1985/1986);

- anteil ige Einstandspfl ichten, Freistel lungsverpfl ichtungen und Garantien

bjs zur Höhe von insgesamt 3 Mio DM im Rahmen der gemeinsamen Förderung

von Forschungseìnrichtungen durch den Bund und die Lãnder nach Maßgabe

der Rahmenvereinbarung nach Art. 91 b GG (Art. B Abs. 4 HG L98I/1982,

Art. B Abs. 1 Hc 1985/1986); die Ermächtigung wurde mit 1 Mjo DM bean-

sprucht.

Die Garantje vom 25. November 1983 gegenijber der Münchner Pi lot-Geseì l-
schaft für Kabel-Kornmunikatjon mbH (MPK) für den Eingang der Zahìungen ge-

mäß Art. 3 des Staatsvertrags von 1982 bis zur Höhe von 35 Mjo DM (Ermäch-

tigung: Art. 5 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 BüG) jst zum 31. Dezember 1986

er I os chen.
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II. UNTERSUCHUNGTN ZUR I^IIRTSCHAFTLICHKEIT DER lvlITTELBEHORDEN

Der Bayer. Landtag hat den ORH mit Beschluß vom 5. Februar 1985
(Drucksache 10/5941) gebeten, sich gutachtljch zur Wirtschaftlich-
keit der Mjttelbehörden zu äußern; dabei soll vor allem der tat-
sächliche Personalbedarf unter Berijcksichtjgung der Möglichkeiten
gepri.ift werden, die einen Aufgabenabbau zulassen.

Nachdem der ORH erstmals in sejnem Berjcht 1986 die Ergebnisse
sejner Untersuchungen bei den Bezirksfjnanzdirektionen (TNr. 14)
und bei den inneren Diensten verschiedener anderer Mittelbehörden
(TNr.15) mìtgete'ilt hat, berjchtet er nun über die Ergebnisse der
Untersuchungen bei

- den Abtejlungen 4 - Bauwesen - und

- den Abtejìungen 7 - Landwirtschaft -

der Regierungen.

tJejtere Untersuchungen bei den Regierungen und bei anderen Mjttel-
behörden sjnd noch ìm Gange; mit ihren Ergebnissen wird sich der
ORH in seinen nächsten Berichten befassen.

Al lgemeines

Steìlung und Funktion der RegÍerungen jm Verwaltungsaufbau sowje jhre 0r-
ganisation und ihre Personalbesetzung hat der 0RH schon in den Jahren 1968

und 1969 umfassend untersucht (vgl. 0RH-Berìchte 1968, TNrn.23 bis 29,

und 1971, TNr. 30). Dje Staatsregierung hat daraufhin - jnsbesondere auf-
grund des Beschlusses des Bayer. Landtags vom 8. Mai 1974 (Drucksache

7/6572) - bei den Regierungen eine Reihe von Rationalisierungsmaßnahmen

veranlaßt und mit Verordnung vom 10. Dezember L974 dìe Regierungen neu ge-

gliedert. Die Abtejlungen wurden dabei jm wesentìichen danach ausgerich-
tet, für weiche Geschäftsberejche sie dje in der Mittelstufe anfal lenden

Verwaìtungsaufgaben wahrnehmen. Im eÍnzelnen sjeht die Verordnung folgende
Abtej I ungen vor:

AbteiIung 1:

Abtei I ung 2:

- Abtei ìung 3:

Zentrale Aufgaben

Allgemeine Aufgaben (vor allem Staatsministerium des
Innern ) r)

Hjrtschaft und Verkehr (Staatsmjnjsterium fijr t,Jjrtschaft
und Verkehr)

l) bei de¡ Regierung von 0berbayern Abteilungen 2 A und 2 B



Abte ì I ung

Abtei I ung

4

5
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Bauwesen (Staatsmi n1 steri um des Innern )

Schul- und Bi ldungswesen (Staatsministerium für Unterricht
und Kultus)

- Abtejlung 6: Soziale Aufgaben (Staatsminjsterium
ordnung )

- Abteilung 7: Landwirtschaft (Staatsminjsterium
wjrtschaft und Forsten)

- Abteiìung B: l-andesentwjckìung und Umweltfragen
Landesentwjcklung und Umweltfragen)

fi.ir Arbeit und Sozial-

fijr Ernährung, Land-

(Staatsmini steri um für

13.2

13.3

13.4

Der ORH hat jn den vergangenen Jahren neben der allgemeinen Rechnungsprü-

fung bei den Regìerungen auch 0rganisationsprljfungen in einzelnen Aufga-

benberejchen durchgeführt. Dazu gehörten u.a.

- die Röntgenschirmbildstel len (Abtei ìung 2; 0RH-BerÍcht 1984, TNr. 20),

- die Oberversicherungsämter (Abteilung 6;0RH-Bericht 1978, TNr. 37),

- die Außenstel ìen der Lastenausgìeichsverwaltung (Abteilung 6; 0RH-Be-
rìcht 1984, TNr. 27) sowie

- die Regionalplanungssteììen und dje höheren Landespìanungsbehörden (Ab-
teilung 8;0RH-Berjcht 1984, TNr. 31).

Im Mittelpunkt der Untersuchungen des ORH bei den Regierungen steht die

Frage, ob djese ihre Aufgaben wirtschaftl ich und sparsam erfül len. Grund-

sätzl icher Aussagen zur Notwendigkejt und Zweckmäßigkei I der Regierungen

als Bündelungs- und Koordinìerungsbehörden jn der staatlichen Mittelin-
stanz bedurfte es - schon im Hinbìick auf den in Art.77 Abs. 3 BV veran-

kerten Grundsatz der Einhejtl ichkeit der Verwaltung - njcht. Im übrigen
jst die Notwendigkeit ejner staatl ichen Verwaltungsebene in der Mjttel in-
stanz nach Abschluß der Reformdiskussjonen der siebzjger Jahre gerade fijr
Flächenstaaten wle Bayern unbestritten.

Seit der Neuorganìsation der Regìerungen zum 1. Januar 1975 sjnd deren

acht Abtellungen (Oberbayern: neun) derzeit in 49 bjs 52 Sachgebiete
(Oberbayern: 72) 9e9l iedert.

Nach der vom Staatsministenium des Innern geführten Personalstandsstatj-
stjk waren bei den Regierungen am 1. Januar 1987 insgesamt 4045 Beschäf-

t'i gte vorh an den .
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Selt der ersten Untersuchung der Regierungen

Personalstand folgende,':raßen entwickelt (Stand
durch den ORH hat sich deren
jeweils zun l. Januar):

13. s

Jahr 1970 1977 1980 1987

Beschäft ì gte

v. H.

3 424

100

4 00s

l17

3 994

l17

4 045

118

Mithin hat s'lch die Anzahl der Beschäftigten in den letzten zehn Jahren

kaum noch erhöht.

Der verhältnjsmäßig starke Anstìeg in den Jahren bjs 1977 hängt ìnsbeson-
dere mjt den Aufgabenmehrungen in den Abtejlungen 5 durch die erhebljche
vermehrung des Lehrpersonals und mjt dem Auf- und Ausbau der Abtejlungen I
zu s ammen.

Der Charakter der Regierungen als Mittelinstanz zur Koordjnierung vielfäl-
tiger Fachaufgaben wjrd besonders deutljch durch einen Blick auf dle Viel-
falt der Fachrichtungen der bei den Regierungen tätigen Beschäftjgten mit
wlssenschaftl icher Ausbi ldung. So sind z.B. derzejt bei der Regierung von

Oberbayern insgesamt 213 Beamte des höheren Dienstes und vergleìchbare An-
gesteì lte mjt einer Ausbi ldung in 32 verschiedenen wissenschaftl jchen

Fachrichtungen tätig.

Die einhejtìiche Organisation der Regierungen seil rg75 1äßt es grundsätz-
I ich zu, Personalbesetzung und Aufgabenerledjgung in ejnzelnen Aufgabenbe-

reichen der Regierungen untereinander zu vergleichen, wenn fi.ir Jeden der
zu untersuchenden spezialjsjerten Arbeitsbereiche geeignete Meßgrößen
(2.8. Fal l- und Erledjgungszahlen) gefunden werden, mit denen dieser zu-
treffend charakterisiert und quant ifiziert werden kann.

Bei seiner untersuchung stand der ORH vor dem Problem, daß die bej Organi-
sationsuntersuchungen alìgeme'in angewandten Methoden vor allem fijr solche
ïätigkeiten geeignet sind, die nach Art, Zejt und/oder Menge meß- und ver-
gleichbar sind. Gängìge Untersuchungstechniken, wie z.B, dje Ermitilung
von Fal'l zahlen, durchschnjttlichen Bearbeitungszeiten u.ä., die vor alIem
fijr die Ermjttl ung des Personal bedarfs für die trledigung gleichförmiger,
gleichartiger und regelmäßig wiederkehrender Vol lzugsaufgaben 'ln Betracht
kommen, eignen sich nur bedíngt für die Bewertung der Aufgaben der Reg'ie-

rungen als Koordinierungs- und Rechtsmittel instanz, wei I deren Erledìgung
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häuflg ein großes Maß an konzeptlonel ler Tätigkeit der Beschäftigten vor-

aussetzt. Schwlerlg ist es jnsbesondere, konkrete Meßgrößen für die Perso-

nalbemessung ln den Aufgabenberelchen zu gewinnen, die einer Quantjfizje-
rung nur bedìngt zugängl ich sjnd. Dazu gehören vor al lem Tätigkeiten wie

Aufsjcht und Beratung gegenijber nachgeordneten 8ehörden, dle Koordinierung

von vielfä1tìgen, oft wjderstreitenden fachl ichen Be1 angen in förml jchen

Verfahren u.ä.

Dem entspricht êS, daß dìe Personalausstattung jn den Aufgabenberejchen

außerhalb der sogenannten inneren Dienste weitgehend das Ergebnìs der hi-
storischen Entwicklung ist, in die Erfahrungswerte ebenso eingefìossen

sein mögen wie zufal ìsbedingte oder von der Verwaltung kaum beeinflußbare

Faktoren, etwa unterschiedl iche Gegebenheìten bei der Personaìgewinnung.

Dabei hat der ORH al lerdings auch festgesteì ìt, daß dje Verwaltung nicht
immer in dem erforderlichen Umfang von sich aus

- organisatorische Verbesserungen untersucht und

- die Organisation den veränderten Aufgaben angepaßt hat,

wie es den Organìsatjonsrjchtljnien der Staatsregierung von 26. Juni 1984

entsprochen hätte.

Auch dem ORH war es angeslchts der Vielfalt und der Art der komplexen Auf-

gaben der Regierungen als Mittel instanz bei selner Untersuchung nicht im-

mer mögl lch, den Personalbedarf exakt und zwejfelsfrej zu ermjtteln; viel-
mehr war es vielfach nìcht zu vermeiden, diesen unter l,lijrdlgung erkennba-

rer Tendenzen ln der Aufgabenentwick l ung und anhand al lgemeiner Verwal -
tungs- und Prüfungserfahrungen vorsichtjg zu schätzen.

Entsprechend der Zielsetzung des Landtagsbeschlusses vom 5. Februar 1985

schien es dem ORH angebracht, abweichend von sejner sonstjgen übung seinen

gutachtllchen AußerUngen Beschreibungen der untersuchten Arbeitsberejche
voranzustelìen und atlch solche Untersuchungsergebnlsse mitzuteilen, die
der Verwaltung eine sachgerechte Arbeitswejse beschejnlgen.
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14 Sachgeblete 410 bis 413 - Hochbau einschließlich Elektrotechnik/
llaschinenresen

Die personel le Besetzung der Sachgebiete 410 bjs 413 erschelnt
derzeit unter Berijcksichtigung der anitehenden Aufgaben jm wesenf-
lichen angemessen. Zur Verbesserung der Aufgabenerledigung wird
iedoch eine einheitliche Organisationsform der Sachgebiete empfoh-
ì en.

14.1 Aufgaben

Im Hochbauwesen werden die Regìerungen als "Technische Aufsjchtsbehörde jn

der Mittel jnstanz" tätjg. Die hierbej anfal lenden Aufgaben werden von den

Sachgebieten 410 bis 413 wahrgenommen.

14.1.1 Im Aufgabenbereich staatlicher Hochbau obl iegt ihnen u.a.

- dje technjsche Prijfung und fachljche Beurteilung von Projekten fijr Hoch-

baumaßnahmen des Staates und fijr Maßnahmen mit staatlicher Baupfìicht,

- die überwachung der Baudurchführung, gegliedert nach

a) großen Neu-, Um- und Erwejterungsbauten (über 750 000 DM) und

b) klejnen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (bjs 750 000 DM),

- die fachl jche Behördenaufsjcht über dje nachgeordneten Behörden der

staatl i chen Hochbauverwaltung,

- dje Angelegenheìten des Bauvertrags- und Vergabewesens (2.8. VOB-Stel-
1en),

- die staatl jche Baulast an kirchl ìchen Gebäuden,

- die Wertermittlung für Grundstüike und die Verwaltung der Dienst-, Werk-

djenst- und Mietwohnungen.

14.L.2 Im nichtstaatlichen Hochbau werden die Regierungen als fachlich zuständige
technische staatl iche Verwaltung beteììigt. Die Sachgebìete 410 bis 413

beraten den Maßnahmeträger bei der Aufstel lung der Bauunterìagen und prij-
fen dje Bauunterlagen, die Bauausführung und die Verwendungsnachweise bej
fo1 genden Baumaßnahmen:

- Baumaßnahmen, zu denen der Staat Zuwendungen gibt (2.8. Schuìen, Sport-
anlagen, Verwaìtungsgebäude, Kindergärten, Feuerwehrgerätehäuser, Behin-
dertenheime, Behindertenwerkstätten, Frejzeiteinrichtungen, Mehrzweck-

haì len, Aussegnungshal len),
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- Baumaßnahmen fi.lr Sonderschulen, deren notwendige Baukosten der Staat dem

Schuìträger ersetzt,

- Baumaßnahmen für Krankenhäuser, die nach dem Krankenhausfinanzìerungsge-

setz (KHG) gefördert werden.

Ferner sind sie bej Baumaßnahmen der SozJalversicherungsträger fijr dle

baufachl lche PrUfung der Schl ußabrechnungen zuständ ig.

14.1.3 Dje Fachrlchtungen Elektrotechnjk und Maschinenwesen (E/M) der Sachgebiete

410 b1s 413 umfassen bei allen vorgenannten Hochbaumaßnahmen dje fachtech-

njschen Fragen, sottelt sie

- elektrotechnische Anìagen (insbesondere Starkstrom-, Fernmelde-, Blitz-
schutz- und Förderanlagen) und

- maschjnentechnlsche Anlagen (lnsbesondere Heizungs-, Lijftungs-, Kl ima-,

l.läscherel-, KUchen-, Des1nfektlons- und Steri l isationsanlagen)

betreffen.

Daneben fallen nach dem Aufgabengl.iederungsplan u.a. folgende Aufgaben an:

- Beratung ìn Energlefragen,

- Prüfung von Energlelieferungsverträgen.

Darüber hinaus obllegt den Sachgebleten 410 bis 413 jn den Fachrichtungen

E/14 die fachtechnische Untersttitzung der Bauämter ohne eigenes E/M-Fach-

personal. l,leiter wlrken sie nrjt bel der Ersatzbeschaffung und bei Anderun-

gen von Fernsprechanlagen fijr al'le Ressorts und bearbeiten Querschnìtts-
aufgaben für Sachgebiete außerhalb des Hochbaus, w.ie z.B. Verkehrssignal-
technlk, Angelegenheiten der Landeskraftwerke und Energiefördermaßnahmen.

Schl jeßl jch fijhren sle Jm Auftrag des Staatsminlsterjums des Innern vjel-
fach Erhebungen und UntersUchungen lm Zusammenhang mit neuen Technologien

mlt Energìesparmaßnahmen durch, die u.a. auch auf Landtagsbeschlüsse zu-

rijckgehen.
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Personalbesetzung und 0rganisation

In den Sachgebieten 410 bis 413 sjnd für Aufgaben der Regierungen als Mit-
telbehörde derzeit ìnsgesamt 98 Beschäftìgte (gegenijber 92 ìm Jahre 1980)

eingesetzt. [,iie sich diese auf die ejnzelnen Regierungen und die Fachrich-

tungen Allgemeiner Hochbau und Eìektrotechnjk/Maschinenwesen verteilen,
zeigt die folgende Zahlenübersicht.

Zahlenübersi cht

Regi e-
rung

Allgemeiner
Hochbau

Fachberei che
Elektrotechnik/
Masch i nenwesen

Hoch bau
insgesamt

Bes ch äft i gte Antei l
in v.H.

Bes ch äft i gte Antei I
in v.H.

Beschäft i gte Antei I
in v.H

OB

NB

0Pf

0Fr

MFr

UFr

Schw

23,0

713

7,3

7,0

9,0

B'0

8r5

32,8

10,4

10,4

10,0

12,9

11,4

12,I

8,7

3,7

4,3

1,7

Jsl

3'B

214

30,7

13, I
L5,2

6,0

13,1

13,4

8r5

3r,7

11 ,0

11 ,6

8,7

L2,7

11,8

10,9

32,2

IT,2
11 ,8
8,8

12,g

12,0

11,1

r nsge-
s amt

7 0,L 100 ,0 28,3 100,0 98 ,4 100,0

Antei I
in v.H 7!,2 28,8 1oo, o

Die

von

wei

Aufgaben der Fachrichtung Aì lgemeiner

Oberbayern von drei Sachgebieùen, beì

ls einem Sachgebiet wahrgenommen.

Hochbau werden bej der Regierung

den übrigen Regierungen von je-

Die Fachrichtungen Elektrotechn.ik und Maschinenwesen sind bei drei Regie-

rungen (0berfranken, Mittelfranken, Schwaben) in die Sachgebìete 410 inte-
griert. Bei zwei Regierungen (Oberbayern, Niederbayern) bestehen eigene

Sachgebìete Elektrotechnik/Maschinenvlesen; bei weiteren zwei Regierungen
(Oberpfaìz und Unterfranken) sind für die Fachrjchtungen Elektrotechnik
bzw. Maschjnenwesen jewei ls getrennte Sachgebìete eìngerichtet.

[,Jie sich die Tätigkeit der Beschäftigten im wesentlichen verteiìt, zeigen

die Schaubilder 1 und 2.
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Fachrichtung Allgemeiner Hochbau Schaubl I d 1

25

w
mil
Ø

ãt

ct
cn

aÞ
to l5c
U
n
o
fD

L
o
I] .t0

Í.
@
Nc

ffi run"uno

Sonstlge Hochbautätlgkelt

ffi ri:nrune

Sonstige Hochbautät19keit

Nichtstaatl. Hochbau
(Mitwirkung im Zuwendungeverfahren)

Staatl. Hochbaumeßnahmen

V0B-Stelle

t¡ls¡termittlungen fUr Grundst0cke,
Ve ¡w. d. Dl ens t- , tlerkd lens t- u , Mie twohnungen

Nlchtstaatl. Hochbau
(Hitwirkung im Zuwendungsverfahren)

5 ta at I. Hochb auma 0n ahmen

UFn Schw

Schaubi ld 2

NB OPf OFn MFn

Fachri chtungen El ektrotechn j k/Masch j nenwesen

oB

m[
Ø

c
o
u¡

a+
:oEu10
Uì
oo
L
0,
T'

E5
o
Nc



-31 -

Aus diesen 0bersjchten geht hervor, daß die Aufgabenbereiche staatl jche

Hochbaumaßnahmen und njchtstaatlicher Hochbau den Schwerpunkt biìden; die
Beschäftjgten sind zu 75 v.H. jn diesen bejden Bereichen tätig.

14.3 Grundlagen der Untersuchung

Der ORH hat vor allem über die Aufgabenschwerpunkte der Sachgebiete 410

bjs 413 umfangreiche Erhebungen angestel lt. Die Differenzierthejt der Auf-
gabenstellung und -erledìgung mit zahlreichen Tätigkelten, die weder qua-

ljtat'iv noch quantitativ genau erfaßbar sìnd, ìäßt exakte Feststellungen
über dje AngemessenheÍt der personeìlen Besetzung nur beschränkt zu. Die

Vergleìche zwjschen den Regierungen, basierend auf den aufgezeiglen Meß-

größen, geben jedoch gerneinsam mit weiberen Erkenntnjssen ausreichende
Hinweise zur BeurteÍìung einer angemessenen personeìlen Besetzunq der,

Sachgebiete 410 bis 413.

Als Beurteilungsmaßstäbe fijr dje Persona.lbemessung wurden folgende Be-

zugsgrößen herangezogen :

14.3.1 Fijr d'ie staatì ichen Hochbaumaßnahmen:

- Ausgabenentwicklung im staatljchen Hochbau

- Anzahl der in den nachgeordneten Bauämtern

- Anzahl der zu betreuenden 0bjekte,
- Bruttoraumjnhalt und Hauptnutzfläche des zu

1980 bis 1986,

ei ngesetzten Beschäfti gten,

betreuenden Baubestandes.
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Die Elnzelhelten ergeben slch 6us dem folgertden Schaubild 3.

Bemessungsgrößen fUr den staatljchen Hochbau
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14.3.2 Fiir den nichtstaatlichen Hochbau:

- Anzahl und Kostertvolrr.n der erledigten Anträge und Verwendungsnacht,leise

im JahresdurchschnJtt (ohne Maßnahmen nach dem KHG),

- Ausgaben nach dem KHG,

- Kostenvol umen lnt nlchtstaatl lchen Hochbau jnsgesamt,

- Einwohnerzahlen der ejnzelhen Regierungsbezjrke.
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Die Einzelheiten ergeben sich aus dem folgenden Schaubild 4.

Bemessungsgrößen fijr den n ichtstaatl ichen Hochbau Schaubi ld 4
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14-4 Ergebnis der Untersuchungen - Empfehìungen

14.4.1 Personal bemessung und 0rganj sation

Nach den Untersuchungen des 0RH ist folgendes zu bemerken:

14.4.1.1 Al ì gemei ner Hochbau

Das ungefähre verhältnis von 3 : 1 bei der personellen Besetzung im Be-

rejch Al lgemeiner Hochbau zwischen der Regierung v0n Oberbayern und den

ijbrigen Regierungen (vgl. Zahlenijbersjcht bei TNr. 14.2) entspricht dem

drei* bjs vierfachen Aufgabenvolumen der Regierung von Oberbayern und vlird
auch bei den anderen lvleßgrößen annähernd erreicht.
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Im allgemeinen slnd dle Beschäftìgten entsprechend dem Aufgabenumfang ein-
gesetzt. Wegen des großen Volumens und der Besonderhejten der anzuwenden-

den Förderverfahren stellt der Bereich des nichtstaatlichen Hochbaus einen

besonderen Schwerpunkt jn der Gesamttätìgkeit der Sachgebiete 410 bjs 412

dar. Dementsprechend ist bei der Mehrzahl der Regierungen inzwjschen bejm

nichtstaatl ichen Hochbau mehr Personal tätig als beim staatl ichen Hochbau.

Bei den Regierungen von 0berbayern und Mjttelfranken wäre eine leichte
Verrìngerung des Einsatzes bei den sonstigen Hochbautätigkeiten (08) bzw.

im staatljchen Hochbau (MFr) zugunsten des nichtstaatljchen Hochbaus ange-

ze i gt.

Der personelle Einsatz in den V0B-Stel'len ist beí den Regierungen sehr un-

terschjedlich. Die VOB-Stellen sjnd wichtige Beratungsstelìen in allen

fachl ichen Fragen der Vergabe bej mit öffentl jchen Mitteln finanzierten

Bauvorhaben, wei I die ordnungsgemäße Vergabe von Bauleistungen eine we-

sentl iche Voraussetzung zur Einhaltung des haushaltsrechtl jchen Grundsat-

zes einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der Mjttel darstellt.
Sie beraten nicht nur die staatl ichen Baudienststel len, sondern vor al lem

auch dje Vjelzahl der anderen öffentljchen Auftraggeber, ferner dje frei-
schaffenden Architekten und Ingenieure und nicht zuletzt dje im staatl i-
chen und n'ichtstaatl ichen Hochbau tätìge Bauwirtschaft. Dje Regierungen

sollten daher eine angemessene personelle Besetzung fijr djese Aufgabe im

Auge behalten. Djes erscheint durch eine Umschjchtung im Rahmen des vor-

handenen Personaì s mögl i ch.

In diesem Zusammerthang wird auf dje Beschlijsse des Bayer. Landtags vom

8. Mai 1985 (Drucksachen I0/6777 und I0/6775) hingewiesen. Darin wird dje

Staatsregierung ersucht, I'die Tätigkeít der V0B-Stellen ... zu intensjvie-
ren" und darijber hjnaus' angeregt, die VOB-Stel len "zu einem fortlaufenden

Erfahrungsaustausch und zu einer verstärkten Uffentl jchkeitsarbeit anzu-

halten".

14.4.L.2 E I ektrotechn i k/Masch 1 nenr{esen

Die personelle Besetzung der Sachgebiete 410 bis 413 mit Fachpersonal der

Bereiche Elektrotechnjk bzw. Maschinenwesen ist sehr unterschjedl ich (vgl.

TNr. 14.2, Schaubl ld 2); sie weicht von dem vorgenannten Verhältnjs von

3 : I zwjschen der Regierung von Oberbayern und den ijbrigen Regierungen

teilweise wejt ab. Vor al lem aber schwankt das Verhältnis Al lgemeiner

Hochbau a) Elektrotechnjk/Maschinenwesen bej den ejnzelnen Regierungen
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zlljschen 1,4:1 (0berpfalz) und 3,5: 1 (0berfranken); das lv1ittel beträgt
2,2: l. Die unterschjedìich starke Besetzung wirkt sich jnsbesondere da-

hìngehend aus, daß bei den Regierungen mit der geringsten Besetzung (Ober-

franken, Schwaben) dje PrijfungstätÍgkeit mjt einem relativ geringen De-

taillierungsgrad durchgefi.,ihrt werden muß und kaum Raum für den Bereich der

sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Schwerpunkte staatl jcher und nicht-
staatl icher Hochbau blejbt. Umgekehrt können die Regierungen mit der

stärksten personel len Besetzung eìne sehr umfangrejche Tätigkeit außerhalb

der Schwerpunktbereiche leisten.

Bei seinen örtlichen Erhebungen hat der 0RH z.T. erhebljche Unterschjede
jn der Aufgabenerledigung festgestel lt. So ì iegt bei der Regierung der

0berpfaìz der Anteiì der sonstigen TätÍgkeiten mit 32,6 v.H. weit über dem

Antei I fijr den gesamten staatl ichen Hochbau (20,9 v.H. ) und errejcht fast
den Antei I fijr den Schwerpunktberejch njchtstaatl jcher Hochbau mit
34,9 v.H. Der hohe Antejì beruht insbesondere auf der intensiven Behand-
'lung generel ler Fragen der Energiewirtschaft und der Energieversorgung.

Auch bej Berücksichtigung regionaìer Besonderhejten sol lte dje Arbeit der

Regierungen gleichen Grundsätzen foìgen. Ferner sol lte das Staatsministe-
rium, z.B. durch eine Neufassung des Aufgabengliederungsplanes, konkrete
Hinweise für einen angemessenen Umfang der sonstigen Tätigkeiten geben.

Im Zusammenhang mit der unterschiedì ichen 0rganisatjonsform der Sachgebíe-

te 410 bis 413 wird darauf híngewiesen, daß das Staatsminjsterjum jm Jahre

1977 angeordnet hat, die fijr Elektrotechnjk/Maschinenwesen bestehenden

Sachgebiete 410 a und b aufzulösen und in dje Sachgebiete 410 ejnzugìie-
dern, "sobald die derzeitjgen Sachgebjetslejter andere Aufgaben übernehmen

oder ausscheiden". Bei den Regìerüngen der Oberpfalz und von Unterfranken,
wo fijr Elektrotechnik und Maschinenwesen je ein Sachgebiet besteht, sejen
beim Ausscheiden e'ines Sachgebietslejters dje Aufgaben zunächst in ejnem

Sachgebiet zusammenzufassen. Djese lrJejsung ist bis jetzt noch nicht vol l-
zogen worden.

Das Staatsminjsterjum fijhrt hjerzu aus, daß es nach wje vor bestrebt sei,
in Unterfranken und jn der Oberpfaìz dje beiden Sachgebiete in ejnes zu-
sammenzufassen, wenn die personeì len umstände dies zulassen. Das Staats-
ministerjum jst auch grundsätzlich mit dem ORH ejnig, daß die derzejt un-
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terschiedl lche Organisat'lon der Fachrichtungen Elektrotechnìk und Maschj-

nenyiesen be'i den Regierungen verejnheitljcht werden sol lte. Es weist je-
doch darauf hin, daB jm HJnbljck auf

- die Aufgabenmehrung in den letzten zehn Jahren,

- die Bedeutung der elgenständigen Aufgaben der Fachrichtungen Elektro-
technik und l'laschlnenwesen angeslchts der heutigen Zleìsetzung der Ener-

giepolJtik und des Umweltschutzes und

- dle Motivatlon der Fachkräfte angesichts der katastrophalen Nachwuchssl-

tuation tlegen der gegenUber der lndustrie schlechteren Mögljchkeiten

die Sachgebiete in Ober- und Niederbayern unverändert bleiben sollten und

jn Schwaben, Mlttelfranken und Oberfranken ein Sachgeblet gebj ldet werden

sol lte. Ejne Personaìmehrung sei damit nicht verbunden, díe Motivation für
die Beschäftigten würde jedoch erhebl ich gesteigert.

Aus Gründen einer wjrtschaftl ichen 0rganisationsform, die Kleinsachgebiete

regelmäßig ausschlleßt, teilt der ORH grundsätzlich dje Auffassung des

Staatsmjnisterjums aus dem Jahre 1977. Er verkennt jedoch nicht, daß durch

die Entwjcklung der letzten zehn Jahre den Fachrichtungen Elektrotechnjk
und l4asch Ínenwesen ohne ausdrilckl jche Anpassung des Aufgabengl iede-

rungsplanes tlehr elgenständige Aufgôben ¡ugewjesen wurden, dje dje Bì1dung

eines eigenen Sachgebietes Elektrotechnjk/Maschinenwesen bei al 1en Regie-

rungen rechtfertigen könnten. Stel lenmehrungen und Stel lenhebungen wären

deswegen aber nlcht veranlaßt.

14.4.1.3 Ktinftige Entwickìung

Unter Berücksichtigung, des augenblickl ichen Aufgabenvolumens hält der

dje personeì le Besetzung der Sachgeblete 410 bis 413 trotz tej lweise

kennbarer Reserven lnsgesamt für vertretbar.

Nach den derzeltlgen Erkenntnissen wird noch ijber Jahre hinaus ntit größe-

ren Baujnvestltjonen zu rechnen sein. Dies schl ìeßt nicht aus, daß regio-
nale Verschiebungen lm Bauvolumen auftreten werden. Längerfrìstig muß zwar

sowohl jm staatllchen als auch jm nlchtstaatljchen Hochbau mjt eirlem ìang-

samen Rijckgang des Bauvolumerìs gerechnet werden. Insbesondere bej einigen
Infrastruktureinrlchttrngen (2.8. Schulen und Hochschulen) ist mjt Sätti-
gungserscheinungen zu rechnen¡ al lgemeìn erkennbar ist berelts ein spijrba-

res Nachlassen der Neubaumaßnahmen zugunsten der Bestandserhaltung. Nach

ejner Untersuchung des lfo-lnstituts aufgrund einer Umfrage bei 1200 Ge-

ORH

er-
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mejnden entfielen hierauf bereits 1984 mehr als 50 v.H. der Hochbautätig-
keìt, wobej ejne steigende Tendenz erwartet wird (Ifo-Schnel ldienst
10-11/87).

Nach al lgemeiner Verwaìtungserfahrung kann ein Sachgebiet mjt einer auf
ejn durchschnjttl iches Aufgabenvolumen ausgerichteten Stammbesetzung durch

tatkräftjgen Einsatz al ler Beschäftigten zeitl ich begrenzte Spitzenbeìa-
stungen durchaus bewältigen. Es besteht daher kejn Anlaß, bei einer kurz-
zeitigen Erhöhung des Aufgabenvolumens das Personal aus diesem Anlaß zu

vermehren.

Personalreserven sol lten nach lvlögl ichkeit beim njchtstaatì ichen Hochbau

eìngesetzt werden. Die spürbaren Kostenminderungen in diesem w'íchtigen
Aufgabenbereich aufgrund der Prüfungstätìgkeit durch dje Regierungen

- insbesondere der Beratung im Vorpìanungsstadium -, die von der Verwaì-

tung bisher statistisch nicht voll erfaßt wurden und daher ohne aufwendige

Untersuchungen nachträgì ich nìcht genau bezjffert werden können, jährl ich
aber l'ljlljonenbeträge erreichen, sprechen nach Meinung des ORH deutl ích

fijr eine Intensjvierung der Tätigkeìt der Regierungen in djesem Bereich.
Der 0RH hat deshalb Ímmer wieder eine stärkere Beratungs- und Prüfungstä-
tigkeit beim nichtstaatl jchen Hochbau gefordert (vgl. u.a. 0RH-Berichte

1980 TNr. 67 und 1983 TNr. 32.7).

14.4.2 Aufgabenerledigung

Aufgrund seiner Erhebungen bemerkt der ORH foìgendes:

14.4.2.L Staatl icher Hochbau

Bei kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (l'lertgrenze 750 000 DM) sjnd
die Regierungen fi.,ir die Pri.lfung und überwachung der staatl ichen Hochbau-

maßnahmen abschließend zuständig. In der Neufassung 1987 der RLBau wurde

darljber hjnaus die aìleinige Kompetenz der Regierung als technischer Auf-
sjchtsbehörde in der Mittel jnstanz für die Prüfung von Bauunter'l agen fijr
große Neu-, Um- und Erweìterungsbauten ausdrijckl ich festgelegt. Die 0BB

genehmìgt die Bauunter'lagen und setzt dje Kosten fest. Eine Nachprüfung

beschränkt sich dabej auf dje grundsätzìich bedeutsamen Angaben und Daten.
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Der ORH hält djese Regelung fijr eine wesentljche Voraussetzung dafür, daß

große staatlJche Hochbaumaßnahmen trotz des gegenijber den klejnen Baumaß-

nahmen aufwendigeren Verfahrens künftig zijgìger abgewickelt werden können.

Freil ich mijssen derartige Regelungen dann auch strikt angewandt werden. So

hätten die Regierungen eigenverantwortljch fijr eine mö9 1ìchst rasche,

fachtechnisch ejnwandfreie Prüfung der Projekte zu sorgen. Nach den Fest-

stellungen des ORH wäre es geboten, vvenn die 0BB auf verschiedentìjch jm-

mer noch vorkommende ausführl iche fachtechnische Nachprtifungen - vor alìem
jm Berejch Elektrotechnik/Maschinenwesen - verzjchten würde, was bei der

Ausstattung der Regierungen mit Fachpersonaì grundsätzl ich möglich

sche i nt.

14.4.2.2 Níchtstaatl icher Hochbau

a) Vol lzug des Krankenhausf inanzierungsgesetzes

Das Staatsministerium für Arbejt und Sozi alordnung ist zuständig für
die Bedarfsfeststeììung und d.ie Programmfreigabe. Es stelìt bei der

Programmfreigabe dje Zuständjgkejt fijr dje fachl iche Bi ì I igung fest,
wobej klejnere und andere geeignete Errichtungsmaßnahmen der Regierung

zur Entscheidung übertragen werden.

Der ORH hat bej sejnen örtljchen Erhebungen und bei der Prüfung von

ejnzelnen Maßnahmen festgestel 1t, daß nach der Programmfre.igabe die

Aufgaben zwjschen Mjnisterjum und Regierungen njcht immer eindeutig ab-

gegrenzt waren. Im Sjnne ejnes klaren und wirtschaftlichen Verfahrens-

ablaufes sollte angestrebt werden, dìe Zuständìgkeiten für jede MalSnah-

me ejndeutjg zu rege,ìn. Dabej hält der 0RH folgende Aufgabenabgrenzung

f iir zweckmäß j g:

Staatsmínisterium: Bedarfspriifung

Freigabe des Raum- und Funktionsprogrammes

einschl jeßl ich Grundsatzpl anung

Regierungen: Priifung der

- Bau- und Ausstattungspìanung

- Bauausfijhrung

- Verwendungsnachwei se
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Das Staatsmjn'isterium stjmmt mit dern ORH darin ijberein, daß dìe vorge-

schlagene Aufgabenabgrenzung eingehalten werden sol l. Es bejaht auch

die Deìegatjon der fachlichen Bi I Iigung an die Regìerungen, soweit und

sobald dje DeìegatÍonsrejfe erreicht ist. Aì lerdÍngs vertritt das

Staatsministerjum dje Auffassung, daß z.T. bei Sanjerungsmaßnahmen, bei

notwendigen Umplanungen aufgrund der Programmfreigabe sowìe bej 0ber-

schreitung der jm Jahreskrankenhaus-Programm ausgev',iesenen Kostenansät-

ze die Deìegation erst zu einem späteren Zeitpunkt mög1ich sei.

Im Entwurf der beabsichtigten Neufassung der Durchfijhrungsverordnung

zum Bayerischen Krankenhausgesetz und zum Fìnanzausgìeichsgesetz jst
weiterhin die Deìegation von geeigneten Maßnahmen an dje Regierungen

vorgesehen. Nach den Ausfijhrungen des Staatsministerjums wird sjch sei-
ne Zuständjgkeit für das gesamte Prüfungsverfahren einschl ießl ich der

fachlichen Billigung jn der Praxis auf Einzelfälle beschränken, vor al-
lem auf besonders umfangreiche oder hinsichtl ich der medizinischen Auf-
gabensteì lung nicht al 1tägì iche Krankenhausprojekte.

Der ORH hielte das - wenn dabei in der Praxis die Aufgaben zwjschen Mi-

nisterjum und Regìerungen bei jeder Maßnahme klar abgegrenzt werden

fijr eine praktikabìe Regelung, die einen wjrtschaftl jchen Verfahrens-

abl auf zul ieße.

b) Ersatz der Kosten der als notwendig anerkannten Baumaßnahmen bej Son-
derschulen

Nach den Richtl inien des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
gehören zur Aufgabe des Staatsmjn'isteriums

- die Außerung zur grundsätzljihen Förderfähigkeít des Vorhabens jn der

Programmstufe,

- die Raumprogrammgenehmigung bei weiterführenden Schulen, sowejt keine
Musterraumprogramme oder sonstigen Berechnungsgrundlagen festgelegt
sind,

- die Zusicherung des Ersatzes der notwendigen Kosten jn der ProJekt-
stufe,

- die Zuwejsung von Haushaltsmitteln.
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Dle Regierungen erstel len nach djesen Richtl inien regelmäßig sämt1 iche

endgljìtigen Besche'lde (Raumprogrammgenehmigung, schul aufsichtl iche Ge-

nehmigung, Zuwendungsbescheide). Sje sind darijber hjnaus zuständig fijr
die

- Oberprüfung der Bauausfijhrung und

- dle Prüfung der Verwendungsnachwejse.

Der ORH hat auch hier festgestellt, daß bei Abwicklung einzelner Maß-

nahmen die Arbeitsabläufe zwischen Staatsmlnisterjum und Regierungen

nicht jmmer effjzjent sjnd. So werden von der Regierung erstellte Be-

scheide vorab im Entwurf dem Minjsterjum vorgeìegt, bevor sie die end-

gi.iltige Fassung erhalten.

Das Staatsminjsterium hat hjerzu ausgefijhrt, daß

- es den Regierungen freigestellt sei, den Entwurf der Programmgenehmi-

gung vorzuìegen. Die Vorìage diene der Verwaìtungsvereinfachung, wei1

andernfalls über den Bedarf und die vorgesehene Lösung (Raumprogramm)

gesondert zu berichten wäre,

- es zu keiner Zeit verlangt habe, dje Entwürfe der schulaufsjchtlichen
Genehmjgung der Projekte vorzuìegen. Es hat jedoch bei den Regierun-

gen angeregt, daß d'iese erst dann die schulaufsjchtliche Genehmigung

ertejlten, wenn das Ministerjum auf dje eìngeschränkte oder uneinge-

schränkte Fördermögì jchkeit hingewiesen habe.

Da die Regierungen als Bündelungsbehörde al le schuì aufsichtl ichen,

sportfachlichen und baufachljchen Fragen aufgrund ihrer Ortskenntnisse

sachgerecht koordinj,eren können, sol lten sie nach Auffassung des ORH

als Hauptansprechpartner der Schulträger al leinverantwortl jch jhre Ein-

zelentsche idungen treffen können. Das Staatsmjnisterjum sol lte slch auf

die Behandlung von Grundsatzfragen beschränken.
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Sachgebiete 420 bis 422 - Stadtebau, Bauplanung und Bauordnung

Die Personalausstattung der Sachgebiete 420 bis 422 ist - bezogen
auf die derzeitige Aufgabenerledigung - nicht zu beanstanden. Et-
waige Kapazitätsreserven sol lten fijr eine zilgige Abwicklung der
Städtebauförderungsprogramme eingesetzt werden.

Den Sachgebìeten 420 bjs 422 ob1 iegen im wesentl ichen der fachl iche Vol ì -
zug des Bauordnungs- und des Bauplanungsrechts, die fachljche Behandlung

der Bauleitpläne sowie der Vollzug des Städtebauförderungsgesetzes, soweit
es nicht in den Sachgebieten 423 - sìedlungs- und wohnungsbau - vol lzogen

wjrd. Dazu gehört insbesondere dje Aufstelìung und Fortführung der pro-

gramme, dje vorbereitenden Untersuchungen, Pìanungen und Qrdnungsmaßnahmen

sowie dje Förderung von Gemeinbedarfsejnrichtungen.

15. I

Die Aufgaben werden bej einer Regierung in drei sachgebieten, bei den ijb-
rìgen Regierungen in je einem Sachgebìet wahrgenommen.

15.2 Die Personal- und Aufgabenentw'icklung jn den bejden Aufgabenberejchen Bau-

pìanungs- und Bauordnungsrecht ejnersejts und Städtebauförderung anderer-
seits ist seit 1980 unterschiedlich verlaufen.

15.2.1 Personalentwicklung jn beiden Aufgabenbereichen

Nach dem stand vom 1. Januar 1987 sind in den Sachgebieten 420 bis 422

insgesamt 67 Beschäftigte - i.iberwiegend Beamte des höheren und des gehobe-

nen bautechn'ischen Dienstes und vergleichbare Angesteì lte - eingesetzt;
gegenüber dem 1. Januar l9B2 hat sjch die Anzahl der Beschäftigten um

sechs erhöht.

Dje Personalentwicklung in beiden Aufgabenbereichen seit dem Jahr 19g2 er-
gibt sich aus dem folgendem Schaubild 1.
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insgesamt und in den beiden
sowie Städtebauförderung

Schaubi 1d 1
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L5.2.2 Aufgabenbereich Bauplanung und Bauordnung

Mit der Verlagerung von Zuständigkeiten nach dem Bundesbaugesetz von den

Regierungen auf dje Landratsämter ab 1. Januar 1979 (u.a. für dje Genehmj-

gung von Bebauungsplänen und für Zustimmungen bei Ejnzelbauvorhaben) trat
zunächst eine gewisse Entlastung jn diesem Aufgabenbereich ein. Der sej-
nerzejt von der Verwaltung prognostizierte Personalabbau von insgesamt

acht Stellen bei den Regierungen wurde wegen späterer Aufgabenmehrungen

njcht vol I verwirkl icht. Neben der steigenden Anzahl .von Wjderspri.ichen und

Eingaben 1n Bausachen gehörten dazu insbesondere dle wachsende Anzahl von

Flächennutzungsplanverfahren nach dem Abschluß der Gebietsreform verbunden

mit erhöhten Anforderungen durch dje notwendige Abstimmung mit der Regio-

nal- und Landschaftsplanung sowie der starke Anstieg der Städtebauförde-

rungspr0gramme.
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Am 31. Dezember 1986 hatten 1602 der 2051 bayerìschen Gemejnden einen gül-
tigen Flächennutzungsplan; von diesen geìten al lerdings 302 nur für ejnen
Teil des Gemeindegebietes. Insgesamt waren am 31. Dezember 1986 s7l ver-
fahren zur Aufstel ìung von Flächennutzungsplänen anhängìg. Davon wurden

207 in Zeitraum von 1975 bis 1979 und 252 in den Jahren 1980 bis 1984 be-
gonnen; das entspricht einer stejgerung von rund 22 v.H. beì den neu be-
gonnenen Verfahren. In den Jahren 1985 und 1986 sind weitere 63 Verfahren
dazugekommen.

Die genannten Zahlen verdeutl ichen insgesamt die gestìegene Arbejtsbela-
stung der Regierungen in der Flächennutzungsplanung. Die Zahl der derzeit
anhängigen verfahren läßt darüber hinaus darauf schließen, daß sich in
diesem Arbejtsbereich keine kurzfristige veränderung ergeben wird. Der 0RH

ist jedoch der Auffassung, daß die Aufgaben auch angesichts der gestiege-
nen Zahl anhängiger Verfahren ohne zusätzl jches Personal zu bewältigen
sind; die im Schaubild 2 dargestellte Personaì- und Aufgabensituation ver-
deutlicht djes. Das bej den Regierungen von Mjttelfranken und von Ober-
franken aus dem Schaubi ld 2 erkennbare Ungìeichgewicht zwjschen Personal
und Aufgaben wjrd durch die dort jm Bereich Städtebauförderung bestehenden
Verhältnjsse (vgl. Schaubi ld 4) weitgehend ausgegl ichen.

Die näheren Einzelheiten zur Personal- und

bereich Baupl anung und Bauordnung ergeben

Schaubild 2.

Aufgabenverteiìung im Aufgaben-

s i ch aus dem nachfol genden
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Personal - und Aufgabenvertei ì ung
(Stand 31. Dezember 1986)

Schaubi 1d 2

im Berei ch Baup l anung und Bauordnung
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L5.2.3 Aufgabenbereich Städtebauförderung

Im Aufgabenbereich Städtebauförderung ist ejn deutl jcher Aufgabenzuwachs

zu verzeichnen. Von 1982 bis 1987 haben sjch die zur Bewllligung bereÍtge-
stellten Mjttel vervierfacht, die Anzahl der zur Förderung in dje Program-

me aufgenommenen Maßnahmen stieg um mehr als das Drejfache. Das jn djesem

Aufgabenbereich eingesetzte Personal wurde verdoppelt. Die näheren Einzel-
heiten ergeben sjch aus der nachfolgenden Zahlenübersicht 1 und dem Schau-

bild 3.



l,lährend das jm Aufgabenbereich

1982 bjs 1987 um insgesamt 16

sonalstand der Sachgebiete 420
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Städtebauförderung eingesetzte Personal von

Beschäftigte vermehrt wurde, st'ieg der Per-

bis 422 insgesamt nur um sechs Stellen. Das

Zahleniibersicht 1

J ahr Bund/L änder-
Prog r amm

TDM

Bayer.
Prog r amm

TDM

Gesamt-
betrag

TDM

Maßn ahmen
in der
Förder un g

Personal fiir
Städte bau-
för der ung

1982

1983

1 984

1985

1986

I 987

7I T7B

92 828

93 140

110 428

281 868

282 806

6 500

18 000

27 100

36 000

1 000 
r)

36 000

77 670

110 828

120 240

146 428

282 868

318 806

156

182

214

257

403

494

15,8

15,8

18, I
23,2

30, 1

31,5

1) Umechichtung der Mittel zugunsten der Dorlerneuerung

Schaubi I d 3

Aufgaben- und Personalentwicklung (in v.H. ) jm Bereich städtebauförderung

410
, EewlIllgunqB-z tahmen

tt7
Þ Förderunos-

;' na0nahmeñ

),,
Pe¡sonal

I
. 300

c
.rl

o
{J
f{
0,

200

"r



c
L
0,\o
lo

-c

CE--@

-h--o0, -ô
ca<6

tâ

E

t

_46_

zejgt, daß dje Verlagerung von Zuständigkeiten im Baurecht von den Regie-

rungen auf dje Landratsämter (vgl. oben TNr. 15.2.2) tn Ergebnis doch zLt

einer Entlastung lm Aufgabenbereich Bauplanung und Bauordnung gefijhrt hat;

diese hat eine Umschichtung innerhalb der Sachgebiete von insgesamt zehn

Beschäftjgten zugunsten der Städtebauförderung ermöglicht.

Die näheren Einzelheiten zur Personal- und Aufgabenvertei lung ergeben sich

aus dem nachfolgenden Schaubild 4.

Schaubl 1 d 4

Personal- und Aufgabenverteiìung im Bereich Städtebauförderung
(Stand 31. Dezember 1985)

Im Hlnblick auf die ìmmer noch steigende Tendenz in der Städtebauförderung

und deren gesamtpol jtlschen Stel lenwert wären Personalreserven, wie z.B.

bei der Regìerung von Niederbayern (vg1. Schaubild 4), filr eine zLigige

Aufgabenerledìgung einzusetzen. Allenfalls erforderliches zusätzljches

Personal für dje zilgìge Abwickìung der Städtebauförderung, vor allem auch

hinsjchtl ich der Pri.ifung der Verwendungsnachwejse, wäre durch elne Perso-

nalumschichtung oder durch eine Umwandlung freiwerdender Stellen jnnerhalb

der Regierungen (2.8. aus dem Berejch Siedlungs- und Wohnungsbau - sjehe

TNr.16 - oder der ortsplanungsstelle - slehe TNr.17 -) zu gewìnnen.

*l Berilliounoen in der
þq¡ städtebõu f õrderunq

( ineqesent 967 )

Ceneinden Im
Redierunasbezirk
{iñsqeserit 2051)



16 Sachgebiete 423 - Siedlungs- und tlohnungsbau

Aus einer rückläufigen Entwlcklung der Aufgaben der Sachgeblete
423 vor allem im Bewilligungsberelch und vom 0RH vorgeschiagenen
Rationalisierungsmaßnahmen ergibt sich eine mögliche Þersonaleln-
sparung von rd.15 v.H. (= neun Stellen) des derzeit jn den Sach-
gebieten 423 elngesetzten Personals. Diese Personalelnsparungen
stijnden einer lntensivere Erledlgung von Einzelaufgaben, bãl-
splelsweise der von der Verwaltung beabslchtigten Verstärkung der
tlohnungsgemelnnUtzlgkeltsaufslcht, nicht entgegen.
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Personal entri ck I ung

Nach den lvleldungen der Regierungen gegenüber dem staatsmjnisterjum des In-
nern iiber die Personalverteilung am 1. Januar jeden Jahres hat sich die
Anzahl der Beschäftigten in den sachgebieten 423 1n Zejtraum 1979 bls 1987

wie folgt entw'ickelt:

Personaìentwicklung in den Sachgebieten 423 Zahlenübersicht 1

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Besc häf-
tiqte 84,35 82,L0 64,60 62,60 59,80 60,20 59,50 58,00 58,00

Antei I
in v.H. 100,00 97,33 76,59 7 4,2L 70,90 7r,37 70,54 68,76 68,76

Der Personalrijckgang von L979/L980 bis 1981/1992 um rund 20 Beschäftigte
war ejne Folge der am 1. Januar iggo wirksam gewordenen verlagerung der
Zuständigkeit zur Förderung des Wohnungsbaus und der Wohnungsmodernisle-

rung für Eigentumsmaßnahmen von den Regìerungen auf dJe Kreisverwaltungs-
behörden; er erreichte allerdlngs nicht die von der Verwaltung erwartete
Elnsparung von insgesamt 31,5 Stellen. In den letzten Jahren hat sjch der
Personalstand in den Sachgebieten Siedlungs- und wohnungsbau nur noch ge-

r i ngf ijg i g verändert .

16.1
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Aufgabenentwi ckl ung

In die Zuständìgkeit der Sachgebiete Siedlungs- und

nach dem AufgabenglÍederungspìan des Staatsminjsteriums

Regierungen im wesentlichen folgende Fachaufgaben:

Wohnungsbau fal len

des Innern fiir die

Zahleniibers icht 2

F ach aufgaben
Anteil an der gesamten
verfügbaren Arbeitsze jt

1984
in v.H.

- Sozjaler Wohnungsbau, stêuerbegünstigter Woh-
nungsbau, t,'lohnungsbauförderung

- Förderung von Modernisierungs- und he.izener-
giesparenden Maßnahmen

- Fachl icher Voi lzug der wohnungsbaurechtl jchen
Vorschri ften, i nsbesondere des Zwe i ten lr'loh-
nungsbaugesetzes, des t,Johnungsbindungsgesetzes,
des Wohnungsaufsichtsgesetzes und des l,lohnungs-
geme i nnütz i gkei tsrechts

- Fachtechnische Prijfung von Bauvorhaben nach dem

Landesaltenplan und dem Landesbehindertenplan

- Fachl icher Voì lzug des Städtebauförderungsge-
setzes (Modernisierungs- und Baumaßnahmen, Be-
stätigung von Sanierungs- und Entwickìungs-
trägern, Bewjììigung und Verwaltung der Fi-
nanzhi lfen)

52,2

8r2

14,3

616

4r7

Zwi schensumme 86,0

Der Rest von 14 v.H. entfäl lt vor al lem auf Querschnjttsaufgaben (2.8.

Führung). Knapp eìn Drittel der gesamten verfijgbaren Arbeitszejt entfällt
auf den Vol Izug von Förderprogrammen, bei denen dje Regierungen nach wje

vor als Bewìlligungsstellen tätig werden. In djesem Berejch sjnd hinsicht-
f ich der Fördermjttel ln den verschiedenen Programmen sowje der Anzahl der

Bewi l l igungen und der geförderten Einheiten gerade jn den letzten Jahren

tei lwe jse stark rijckläuf ige Tendenzen zu verzeichnen. Fijr dle l,lohnungsbau-

förderung jm Ersten Förderungsweg ergeben sich die näheren Einzelheiten

aus der folgenden Zahlenljbersjcht 3 und dem Schaub'ild.
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Wohnungsbauförderung jm Ersten Förderungsweg Zahlenijbersjcht 3
(Bewi I I igungsstel ìen: Regierungen)

i980 1981 I982 1983 1984 1985 1986

Beri I ligte Förde-
rungsmitteì in
l{io Dl,l

l.lohnungsbau

lrlohnungsumbau
lrlohnungsausbau

Heì mp l ätze ( Neu-,
Jm-, Ausbau)

267,7

15,1

32,4

269,5

10,9

43,4

419,5

9r5

57 ,r

282,5

13,3

43.9

224,8

19,1

30,3

216,I

18,8

39,1

196,4

24,I

40,4

)umme 315,2 323,8 486,1 339,7 27 4,2 27 4,0 260,9

in v.H.
(1980 = 100) 100 103 154 108 87 87 83

Ëeförderte l{ohn-
nungsei nheiten
tleu bau

Jm- und Ausbau

4 443

240

3 939

187

5 858

175

3 960

288

3 079

296

3 098

284

2 809

444

)umme 4 683 4 126 6 033 4 248 3 375 3 382 3 253

in v.H.
(1e80 = 100) 100 BB r29 91 72 72 69

ìeförderte Heim-
¡l ätze

'leu bau

Jm- und Ausbau

1 011

198

I 282

64

1 575

13

1 36i 741

195

I 074

140

976

105

)Umme L 209 I 346 1 588 1 361 936 I 2t4 1 081

in v.H.
(1980 = 100) 100 111 131 i13 77 100 89

Quel le: Jahresber.ichte der Bayer. Landesbodenkredjtanstalt
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Wohnungsbauförderung im Ersten Förderungsweg
(von den Regierungen bewill igte Förderungsmittel
und Anzahl der geförderten Wohnungen und Heim-
pl ätze )

t!:qr:.!

l&tI
u

Schaub'il d
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tllohnungen/
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2 000

10 00 I I I I
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Noch augenfälliger jst der Aufgabenrijckgang in den Förderungsbereichen der

Wohnungsmodernisìerung und Energieeinsparung; elist vor al lem auf die

Ejnstellung der Bund-Länder-Programme zurückzufijhren. Die näheren Einzel-
heiten zeìgt die Zahlenijbersicht 4.

Förderung der Wohnungsmodernisierung und der Zahlenijbersjcht 4
Energieeinsparung (Bewjl lÍgungsstel 1en: Regierungen)

Das Staatsministerium hat darauf hingewlesen, daß dje Fördermittel jn die-
sem Bereich im Haushaltsjahr 1987 gegenijber dem Haushaltsjahr 1986 angeho-

ben worden seien. Da es sjch dabej absolut nur um e'ine Erhöhung von

35 Î'lio DM auf 55 Mio Dlvl im Jahre 1987 handelt und die Mitteì für das Haus-

haltsjahr 1988 berejts wjeder auf 45 Mio DM verringert wurden, dijrften da-

mit die ursprijngìjchen Fallzahlen aus der Zeit der Bund-Länder-Programme

auch nicht annähernd erreicht werden.

F örderprogr amm 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Woh nungsmodern i s i er un g

- Bund-Länder-Programm
(Wohnungseinhejten) 7 398 6 604 6 370 1 873

!'Jo hn ung smoder n i s i er ung

- Bayern-Programm
(hlohnungseìnheiten) 1 752 1 613 2 016 1 684

insgesamt
(l'lohnungseinheiten) 7 398 6 604 6 370 3 625 1 613 2 016 1 684

Antei I in v.H. 100 B9 86 49 22 27 23

Energieeinsparung
(hlohnungsei nhej ten ) 45 234 46 659 44 410 7 673 919

Antei I in v. H. 100 103 9B L7 2

Energieeinsparung
(Hejmplätze) 4 765 5 244 5 438 1 683 374

Antel'l in v.H. 100 t10 114 35 8

Energieeínsparung
(sonst. Gebäude) 176 224 184 35 4

Antei I in v. H. 100 127 105 20 I

Quelle: Jahresberichte der Bayer. Landesbodenkreditanstalt
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Dje lnsgesamt rUckliluflge lendenz lm Bewllllgungsbereich wlrd auch dadurch

bestätjgt, daß slch lm Berelch der l.lohnungsbauförderung dte Gesamtzahl der

von den Reglerungen ausgesprochenen Bewjlligungen - von 578 Nachbewllìigun-
gen im Zuge einer Sonderaktlon im Jahr 1985 abgesehen - von L29l lm .Jahr

1983 ijber 1016 im Jahr 1984 auf 868 |m Jahr 1985 verrìngert hat. Dìe nähe-

ren Elnzelheiten ergeben sich aus der folgenden Zahlenilberslcht 5.

Entwicklung lnt Bewl 1 1 igungsbereich
(Bewi I 1 1 gungsstel len : Regierungen)

ZahlenUberslcht 5

Quel le: Haushaltsüberwachungsl isten der Reglerungen

Bewllligungsberelch Bewllligungsfäl1e

1983 1984 1985

Aì I gemei ne Förderprogramme

Aufstockungsmi ttel
Programm FlUchtl lnge und Aussled'ler

Ei gentumsprogramm

Landesplan filr Alterthi lfe
Programm Beh'l ndertenwohnhelme

Härte-/Sonderfonds

Experlmentel 1er Wohnungsbau

Modernl s1 erungsprogramm Bund/Länder

Modernis ierungsprogramm Bayern

He i zenerg i ee i nspar ungsprogramm

Zwe-iter Förderungsweg Aufwendungszuschüsse

Zwejtes Förderungsprogramm nlchtöffent-
I i che Dar I ehen

Be lhi lfen bel I'Johnungsnotständen

Programm tJunge Famllie
Progranm Zonenrandgeb I et,
Programm Süd-Ost-Aslenf ì ljchtì i nge

Programm Ausl änd l sche ArbeJtnehmer

158

24

46

1s4

16

3

5

4

29

257

231

3

52

271

17

B

3

10

104

20

47

55

28

4

1

4

0

335

33

10

4T

288

14

25

0

7

l2I
1B

25

6

24

1

I
1

0

373

0

1

0

264

I
I
0

10

i nsgesamt 1 291 1 016 868

Anteil in v.H. 100 78 16 67 ,2
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16.3 Sonstige Prüfungsfeststel lungen zur AufgabenerledÍgung

16.3.1 Arbeitshilfen

Im Rahmen der örtl ichen Erhebungen wurde festgesteì lt, daß al le Regierun-
gen neben den vom Staatsminjsterium vorgeschrjebenen Formblättern selbst
erarbejtete Arbeitshilfen verwenden. Dazu gehören u.a. Texthandbücher fijr
die programmierte Textverarbeitung, Formblätter für Standardbriefe und Be-

scheìde, Erhebungsbogen für statjstische Zwecke, ArbeÍtsblätter fijr die
behördeninterne Sachbearbeitung sowje Ski zzen von Grundrissen für Wohn-

und Altenheimbauten, die ein besonders wirtschaftl iches Bauen ermögl ichen.
Dabei waren für die gìeichen Arbeitsbereiche große Unterschjede zwischen

einzelnen Regìerungen hinsìchtl ich Anzahl und jnhaltl icher Ausgestaltung
der Arbeitshi lfen festzustel len.

Im Interesse eines effjzienten und rationeì len sowje landesweit gìeichmä-

ßigen Vollzugs so1ìten die aus der Verwendung der ejnzelnen Arbeitshilfen
resultierenden Erleichterungen alìen Regierungen gleíchermaßen zugute kom-

men. Das Staatsmjnisteriu¡n hat hjerzu mÍtgeteiìt, es werde dje Arbejtshj'l-
fen der Sachgebiete 423 - voraussjchtlich im Rahmen ejnes Arbeitskreises -
koordinieren.

16.3.2 Einsatz von Bijrotechnjk und Informationsverarbeítung

Ins Gewicht fallende Ratjonalìsierungsreserven sjeht der 0RH auch im Ejn-
satz der modernen Bijrotechnjk und der Informationsverarbeitung.

In Betracht kommen dabei vor al ìem Textverarbei tung bei der Erstel I ung

standardisierbarer Bewil'ligungsbescheide und sonstjgen Schriftwechseìs so-
wie die Unterstijtzung einzelner Förderungsmaßnahmen (2.8. der Nachbewillj-
gung bei den umfangreichen Vergìejchsberechnungen) und der laufenden Ver-
waltungsaufgaben (2.8. Nachweisungen, statistjsche Aufzeichnungen) durch
DV-Einsatz.

Die Verwaìtung hat hjerzu darauf hìngewìesen, daß im Zuge der Einfijhrung
und Ausweitung der Datenverarbeìtung bei den Regìerungen mit der verwjrk-
ìichung der Vorschläge des 0RH zu rechnen sei.
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Verelnfachung von Förderverfahren

f6.4.1 Behlndertenwohnhelme

Bel den örtlichen Erhebungen haben dJe Reglerungen Uberelnstlmmend auf den

erhebl lchen Arbejts- und Zeltaufwand hlngewlesen, den das derzelt ange-

wandte Verfahren zur Förderung von Behlndertenwohnhejmen aus Landes- und

Bundesmltteln fUr Zuwendungsempfänger und Verwaltung verursacht. D1e

Staatsmlnisterien des Innern, der Flnanzen und ftlr Arbelt und Sozlalord-

nung haben slch jn Verhandlungen belm BundesrnJnlster fllr Arbelt und Sozl-

alordnung blsher ergebnlslos um elne durchgrelfende Vereinfachung des Ver-

fahrens, vor al'lem 'lm Hlnbl lck auf die Beseltlgung von DoppelprUfungen,

bemiiht.

Im Interesse einer VerwaltungsvereJnfachung sollten diese Bemtihungen fort-
gesetzt werden. Dabej sollte nach Auffassung des ORH von folgenden Grund-

sätzen ausgegangen werden:

- Innerhaìb desselben Behördenzuges sol lte auf mehrfache PriJfungen des

glelchen Sachverhalts verzichtet werden. Dlesem Anllegen ist filr den

Landesberejch mlttlerwel1e in der t,lelse Rechnung getragen, daß das

Staats¡ninisterlum des Innern lnsoweit nur noch e'lne kursorische Prüfung

hjnslchtl lch der Förderungsvoraussetzungen vornimmt, während die Regie-

rungen die Anträge auf Landesmlttel ln technlscher und wirtschaftl icher

Hinslcht abschl ießend prüfen.

- Im Interesse der Zuwendungsempfänger so11te auch bej der Förderung elnes

ObJektes durch mehrere Zuwendungsgeber eln einheltl iches Antragsverfah-

ren angewendet werden. Auf dje lnsoweit berelts erzielte Verelnfachung

beJ der Förderung aus'Mjtteln des sozlalen LJohnungsbaues und der Aus-

glelchsabgabe nach S 8 Schwerbehindertengesetz wird hingewlesen (2, Be-

richt der Staatsregierung zur Verwaltungsvereinfachung, S. 18, LT-Druck-

sache 9/8041).

Sofern nlcht schon die Antragstellung fUr alle Zuwendungsarten bei nur

ejner Stel 1e mö91 lch erscheint, sol lte zumindest die Gestaltung der An-

tragsunter'lagen elne Doppelbearbeltung durch den Antragstel ler aus-

schl lel3en.

- Besonders erschwerend fllr Verwaltung und Antragstel ler wirkt sjch auch

aus, daß für die Berechnung des umbauten Raumes verschjedene Grundlagen

heranzuziehen sind. l.lährend fijr die Förderung aus Landesmltte ln die An-

lage 2 zur Zwejten Berechnungsverordnung, also geìtendes Bundesrecht,
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anzuwenden ist, fordert der Bund abwelchend davon dJe Anwendung der DIN

277 (Berechnung der Grundflächen und Raumjnhalte von Hochbauten). Das

fUhrt dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Prüfung der

Verwendungsnachweise durch die Regierung oder dje 0berflnanzdirektlon.

- Nach Abschluß der Maßnahme sollte der Zuwendungsempfänger nur einen ein-
zlgen Vgrwendungsnachweis erbringen mlissen, der den Anforderungen aller
Zuwendungsgeber geni.igt. Dabej sol lte die PrlJfung des Verwendungsnachwel-

ses durch elnen Zuwendungsgeber regelmäß1g ausrejchend seln.

Das Staatsm'lnlsterium hat rnltgetei 1t, es

Anlaß nehmen, elnen wejteren Vorstoß beim

nis blelbe abzuwarten.

16.4.2 Pauschalierung der Baunebenkosten

werde dle Anregungen des ORH zum

Bund zu unternehmen. Das Ergeb-

Eine Regierung hat unter Hinweis auf TNr. 72 des ORH-Berìchtes 1979 und

dle Fördergrundsätze der Staatsreglerung vom 30. März 1982 (StAnz Nr. 20)

beim Staatsmjnjsterium angeregtr auch'ln der tlohnungsbaufõrderung dle Bau-

nebenkosten zu pauschalieren. Damit würde elne wesentlJche Vereinfachung
des Förderverfahrens, jnsbesondere bel den Prijfungen der Schlußabrechnun-
gen, erreicht und zugleìch ejne vom ORH wjederholt beanstandete Fehler-
quel 1e beseitjgt werden.

Das Staatsmjnisterjum hat hierzu dfe Auffassung vertreten, daß elne Pau-

schalierung nicht mög11ch sei, weiI sje den Bestimmungen der Zweiten Be-

rechnungsverordnung widerspräche.

Nach Auffassung des 0RH sol ìte ,eine eventuel I notwendige Anderung der

Zwejten Berechnungsverordnung al lein kejn Hjnderungsgrund dafijr seìn, die
dargestel lte Verfahrensverejnfachung anzustreben. Der ORH hat angeregt,
die Angelegenheit nochmals zu ijberprijfen und dann ggf. eine entsprechende
Initìative gegenijber dem Bund zu ergreifen, zumaì die Staatsregierung im

Zusammenhang mìt der Uberarbeitung der DIN 277 ohnehin auf eine Änderung

der Zwejten Berechnungsverordnung hinwlrkt (2. BerJcht der Staatsregierung
zur Verwaltungsvereinfachung, S. 8, LT-Drucksache 9/8041; 3. Berìcht der

Staatsregierung a)r Verwaltungsvereìnfachung, S.47, LT-Drucksache

e/12L06).
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Das Staatsmlnlsterluln hat ln selner Stel lungnahme darauf hlngewiesen, daß

elner etwaigen lnltlatlve Bayerns zur Anderung der Zwelten Berechnungsver-

ordnung mjt dem Zlel, dje Nebenkosten zu pauschalleren, keJne Erfolgschan-

cen ejngeräumt wUrden. Dje heutjge Regelung 1n der Zwelten Berechnungsver-

ordnung m1t den Elnzelansätzen werde von der [.lohnungswlrtschaft als Be-

sitzstand angesehen. Der Verwaltungsmehraufwand lm Rahmen der Ftjrderung
' 

mUsse angeslchts der wohnungswlrtschaftllchen Bedeutung der heutlgen Rege-

lung 1n Kauf genommen werden.

16.4.3 Anerkennung von steuerbegijnstl gten l,lohnungen

Auf Angelegenheiten der Anerkennung von steuerbegUnstlgten l,Johnungen nach

dem Zwelten Wohnungsbaugesetz entfje len 1983 und 1984 iewei l s rd. 7 v.H.

der in den Sachgebieten 423 verfijgbaren Jahresarbejtszeit, was der Ar-

beitskraft von etwa vier Beschäftigten entspricht.

Personaleinsparungen jn diesem Ausmaß wären - von der wesentlichen Entla-

stung der Kreisverwaltungsbehörden ganz abgesehen - dje Folge, wenn ent-

sprechend einer frijheren Bundesratsjnitjative der Staatsregierung das der-

zeìtige Verfahren zur Anerkennung von steuerbegiinstigten [.Johnungen durch

eine SteuerbegUnstlgung fijr a1le neugebauten [,johnungen ersetzt würde.

Das StaatsmJnlsterlum hat hlerzu mltgetel lt, eine Mehrhelt unter den Län-

dern zugunsten der Inltiative sel blsher nlcht zustande gekommen. DJe Bun-

desratsinitjatjve der Staatsregierung sel ftlr erledlgt erklärt I'torden,

wennglelch dle Abschaffung des Anerkennungsverfahrens welterhin wtlnschens-

wert sel. Mittlerwelle hat das Land Niedersachsen deñ Entwurf elnes Zwei-

ten llohnungsrechtsverelnfachungsgesetzes 1987 (BR-Drucksache 252/87) eln-
gebracht, der u.a. dle Abschaffung des Anerkennungsverfahrens zun Zlele
hat.

16.4.4 Vollzug des tJohnungsgemeinnUtzjgkeltsrechts

Bei al len Reglerungen wlrd dje tlohnungsgemeinn|ltzlgkeitsaufsicht nur zu-

rijckhaltend ausgetlbt; auf sie entflel belspìelswelse ln den Jahren 1983

und 1984 Jewells nur eln Antell von 2,9 bzw,2r7 v.H. an der 1n den Sach-

gebieten 423 verfUgbaren Gesamtarbeltszeit, was f[jr alle Regierungen zu-

sammen lnsgesamt wenlger als zwel Beschäftigten entspricht. Das Staatsml-

n lsterium hat der Anregung des ORH, dle J'lohnungsgemelnnUtzjgkeltsaufslcht
zu intenslvleren, zugestlmmt und dle bisherige ÍungentigendeÍ ErfUl lung
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dieser Aufgabe mit dem Mangel an Personal

det. Hiervon kann nach Auffassung des ORH

schon im Hinblick auf den unter TNr.16.2
im Bew i I 1 i gungsberei ch - jedoch kej ne Rede

Personal bemessung

in den Sachgebieten 423 begrijn-

- vor allem flir die neuere Zeit
dargesteì lten Aufgabenrückgang

sein.

16.5

16.5.1 Im Hinbìick auf den unter TNr. 16.2 dargesteììten Aufgabenrijckgang vor al-
lem im Bewilligungsbereich und die in TNrn. 16.3.1 und 16.3.2 dargesteìì-
ten Rational isierungsmög1 ichkeÍten hält der ORH schätzungsweise

15 v.H. (= neun Stellen) des derzeit in den Sachgebieten 423 eingesetzten
Personals für entbehrlich. Dabei ist berejts berijcksjchtigt, daß

- im Bereich Städtebauförderung mit einer Aufgabenmehrung zu rechnen ist,

- bei kleineren Aufgabenbereichen (wre der Gewährung von Baulandbeschaf-

fungs- und Baul anderschl ießungsdarlehen) durch die Einführung eines

förmlichen Bewilligungsverfahrens an Stel le der formlosen Förderungsmit-

tei lung durch die Landesbodenkreditanstalt zusätzl icher Verwaltungsauf-
wand entsteht und

- insbesondere die Wohnungsgemeinnützigkeitsaufsicht künftig intensiver
und mit verstärktem Personaleinsatz (vgi. TNr. 16.4.4) ausgeijbt werden

sol ì te.

16.5.2 lrleitere Personaleinsparungen von etwa 10 v.H. (= sechs Stel len) des der-
zeit eingesetzten Personals wären die Folge, wenn durch entsprechende Maß-

nahmen des Bundesgesetzgebers die Pauschalierung der Baunebenkosten (vgl.
TNr. 16.4.2) eingefijhrt und das Anerkennungsverfahren für steuerbegl.,instig-

ten t^lohnraum (vgì. TNr. 16.4.3) abgeschafft würden.

16.5.3 Das Staatsmjnisterium hat diesen Folgerungen mit dem Hinweis darauf wjder-
sprochen, daß die vom 0RH genannten Personaleinsparungen sjch auf Schät-

zungen stijtzten und im übrigen nicht berücksichtigten, daß die Arbeitsbe-
lastung nicht proportional m'it den Fördermjtteln und Förderzahlen sínke,
sondern sich tejlweise sogar erhöhte. Ferner hätten sich die Aufgaben aus-

geweitet; weitere Aufgaben seien dazugekommen.

Der ORH ist demgegenljber der Auffassung, daß diese aììgemein gehaltenen

Einwendungen des staatsmjnisteriums njcht ausrejchen, um die schlußfo1ge-
rungen des ORH zu entkräften, die aus der tatsächlichen Entwicklung der

Fallzahlen und den aufgezeigten - von der verwaltung anerkannten - Ratio-
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naljslerungsmöglichkeiten abgeleitet worden sind. Er lst daher nach wie

vor der Auffassung, daß dje aufgezeìgten Personaleinsparungen bei einer an

dem Grundsatz der l^ljrtschaftl jchkeit und Sparsamkeit orientjerten Verhal-

tensweise erreichbar wären.

L7 Sachgebiete 425 - Ortsplanungsstellen

In der Bauleitplanung beachten dle 0rtsplanungsstellen dle lhnen
zugunsten der freien Planer auferlegten Beschränkungen. Dle Eln-
nañmen aus der Erledìgung von Planungsaufträgen decken iedoch
landesweit nur zu 28 v.H. die daf'rir aufgewendeten Personal- und
Sachkosten. Die ungedeckten Kosten belaufen sich Jährlich auf
2,9 Mio DM.

17. I

Die Beratungs- und Gutachtertätigkeìt der Ortsplanungsstel len
ijberwiegt mittlerweile dle Arbeit an Bauleitplänen. Sle sollte
grundsäizlich auf die auch planerjsch betreuten Gemejnden be-
schränkt werden.

Die Besetzung der Ortsplanungsstel1en mlt Fachpersonal über-
schreitet den tatsächl ichen Bedarf. Jedenfal ls erscheinen
12 Stellen fiir Zelchner entbehrlich.

Aufgaben

Die besondere Steì1ung der 0rtsplanungsstellen jnnerhalb der Regierungen

wird dadurch gekennzeichnet, daß sie - zunächst Te'l I des Sachgeb'ietes

"Planung und Bauordnung" - heute als eigenständlge Sachgebiete 425 organi-
satorjsch 1n die Regierung eingegliedert sind. Bel der Erfijllung lhrer
Hauptaufgabe (Ausarbejtung von Bauleitplänen) werden sie als Auftragnehmer

für die auftraggebenden Gemeinden tätig und besitzen gegentlber den am Bau-

geschehen beteil igten Stel len keine Weìsungsbefugnisse.

Nach dem Stand vom 1. Januar 1987 sind bej den Ortsplanungsstelìen ìnsge-

samt 77 Beschäftjgte eìngesetzt. Sejt dem 1. Januar 1980 wurde der Perso-

nalstand um l2 Beschäftigte verringert.

Den Ortsplanungssteìlen obliegen nach dem Aufgabengllederungsplan

- die fachllche Beratung der Gemeinden bej der Aufstellung von Bauleitplä-
nen und von Tei ì nehmergemej nschaften F l urberej nl gung bei Dorferneue-

rungen,
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0berarbejtung von Bauleitplänen im Auftrag der

fijr die Regierung und für die Kreisverwal-
baurechtlicher Vorschriften und bel sonstigen

L7.2

Darijber hinaus übernehmen ejnzelne 0rtsplanungsstellen teilweise 1n nlcht
unerheblichem Umfang auch die Beratung und M{thilfe bei der Eròtellung von

Flächennutzungs- und von Landschaftsplänen durch frele Planer sowie dje
a l l gemel ne Beratung frei schaffender Pl aner und Ingen.teure be i der Erstel -
lung von BauleTtplänen.

[.Jeitere regional unterschiedl iche Schwerpunkte bj lden die Bearbeltung

städtebaul jcher Sonder- und Ejnzelfä1 le, Steì ìungnahmen zu Baugebietsaus-

weisungen und zu Ejnzelbauvorhaben auf Ersuchen von Krejsverwaltungsbehör-
den und die gutachtliche Außerung zu Förderanträgen.

Schl jeßl ich sind die 0rtspl anungssteì len auch Ausbi ldungsstatjon fijr die
Beamtenanwärter des gehobenen und des höheren bautechnjschen Dienstes. Au-

ßerdem wirken sje mit bej der Fortbildung z.B. der Mjtarbeiter von Stadt-
und Kreisbauverwaltung und freischaffender Planer und entsprechen damjt
auch dem Anliegen des Bayer. Landtags (Beschluß vom 20. Juli 1983 - vgl.
TNr. 17.2), qual ifizierte Pìanungskapazität fijr die Bauleítplanung im pri-
vaten Sektor zu schaffen.

Nebeneinander von Ortsplanungssteì len und frejberufl ichen Planfertìgern

Im Zuge der Entstaatlichungsdiskussion war die Tätigkeit der Ortspìanungs-
stel len Gegenstand parlamentarischer Aktjvitäten und der Beratung jn der

Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben und für Verwaltungsvereinfa-
chung (KAV ) .

Der Bayerische Landtag hat am 20. Juli 1983 zur Entstaatìichung bej der
Bauìeitpìanung foìgenden Beschluß gefaßt (Drucksache 10/1559):

"Die staatsregierung wjrd ersucht, die planerische Tätjgkeit staafljcher
Stel len für Gemejnden wie folgt zu regeln:
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1. Angebote fijr die Erarbejtung von Bebauungsplänen sind grundsätzlich ab-

zulehnen und die Gemeinden an frejberuflich tätjge Planfertlger zu ver-
weisen.

2. Staatl lche Einrichtungen sollen die Erarbejtung von Flächennutzungsplä-

nen Jm Auftrag von Gemeinden nur in den Fällen übernehmen, ìn denen

diesen fijr die Beauftragung geeignete freiberufl iche Planfertjger nicht
zur Verfi.igung stehen. Fiir dje Planungstätlgkeit sind Gebühren nach der

Honorarordnung für Architekten und Ingenleure (H0AI) zu erheben.

3. In Zusammenarbeit mìt den einschlägìgen Kammern und Verbänden lst dar-

auf hjnzuwirken, daß durch Aus- und Fortbjìdungsmaßnahmen in größerem

Umfang quallflzjerte Planungskapazjtät fijr dle Bauleitplanung ìm prlva-
ten Sektor geschaffen wird."

Um das Nebeneinander von 0rtsplanungsstellen und frejberufljchen Planfer-
tigern näher zu untersuchen, hat der ORH die Statjstik ausgewertet, die
das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung seit 1983 im Auftrag des

Staatsminlsteriums des Innern über den Stand der Flächennutzungspìanung in
Bayern f ijhrt.

Eine Aufgllederung der güìtìgen Flächennutzungspläne nach GenehmigungsJah-

ren macht dje verstärkte Beteiligung der privaten Planfertiger gerade ln
den Jahren während und nach der Entstaatlichungsdiskussion deutljch. t,läh-

rend der Anteil der von privaten Planfertjgern erstellten Fìächennutzungs-

pìäne aus den Jahren vor 1960 bis 1974 noch bei rund 20 v.H. (134 Pläne)

1iegt, hat er sjch für den Zejtraum von 1980 bjs 1986 mit rund 44 v.H.
(342 P1äne) mehr aìs verdoppelt. Dagegen ist der Antejl der von den Orts-
planungsstellen erstellte'n Fìächennutzungspläne für die gleichen Zeiträume

von rund 67 v.H. (443 Pläne) auf rund 41 v.H. (325 P1äne) gesunken. l)

Dle Auswirkung der Entstaatl ìchungsdiskussjon auf die Arbeit der Orts-
planungsstel len zeigt sich auch ln der aktuel len Entwicklung der Auftrags-
zahlen für die Aufstel lung neuer Flächennutzungspläne. Nachdem die Pla-
nungstätigkeit der Gemejnden landeswejt zu ejnem gewissen Abschluß gekom-

men ist, jst der Bestand an Aufstel lungsverfahren absolut rijckläufig; der

Anteil der privaten Planfertiger an den am 31. Dezember 1986 anhängigen

Verfahren liegt mit 44 v.H (246 Verfahren) deuillch über dem Ante.il der

0rtspl anungsstel len mi t 38 v.H (206 Verfahren).

l) Nicht erfaßt sind SiedlungsgeselJ.schaft.en, FJ.urbereinigungedlrektionen, Kreieplanungsatel-
len, Gemeinde-,/Stadtbauämter, Planungsverband Au0erer l{irtschafteraum M0nchen.
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Zur Bearbeitung von Bebauungsplänen haben dje Erhebungen des ORH ergeben,

daß sjch die Ortsplanungsstelìen entsprechend Nr. 1 des LT-Beschlusses vom

20. Julj 1983 hjer äußerste Zurijckhaltung auferlegen. Sofern die Ortspìa-
nungsstellen zur Zejt der Untersuchung durch den ORH Bebauungspläne bear-

beiteten, handelte es sjch jn allen Fällen um Planungen mit bedeutendem

und/oder mode'l lhaftem Charakter, wje z.B. die Gestaltung besonders bedeu-

tender und schützenswerter Straßen und Plätze, bedeutsame Fälle des land-

schaftsgebundenen Bauens, die Erhaltung gewachsener stãdtebaulicher Struk-
turen sowie Einzelfäl ìe der Dorferneuerung.

17.3 Einnahmen der Ortsplanungsstellen aus der Erledigung von Planungsaufträgen

17.3.1 Dje Ortsplanungssteìlen waren von jeher verpflichtet, für die Anfertigung

von Baulejtplänen von den sje beauftragenden Gemeinden Entgelte zu verlan-
gen. Die Entgeìtregelungen wurden im Laufe der Zejt stärker an die Bestim-

mungen der HOAI angegìichen, die l'lögljchkeiten fijr Nachlässe immer weiter
eingeschränkt (ab L974:.25 v.H., ab 19772 20 v.H.). Seit einer t^leisung des

Staatsmjnjsterjums des Innern vom 15. Dezember 1983 sjnd dje Entgelte nach

der HOAI zu berechnen; a1ìe frijheren l'4ögìichkeiten zur Ermäßigung des Ent-
geltes sind von djesem Zeitpunkt an weggefal len. Demzufolge müßten die
Einnahmen der 0rtsplanungsstellen aus der Anfertigung von Bauìeitplänen

- wie bej privaten Planungsbüros - mjndestens die Ausgaben in djesem Ar-
beitsbereich abdecken.

Zur Ermjttlung des Kosteindeckungsgrades hat der ORH dje durchaus repräsen-
tativen Personal- und Sachkosten im Jahr 1984 dem Durchschnitt der Einnah-

men aus den Jahren 1983 bis 1985 gegenübergestelìt. Dabej hat sich ein
auffallend niedrjger Kostendeckungsgrad ergeben, der sich bei den einzel-
nen Regìerungen zwischen 8,3 v.Hl und 23,8 v.H. bewegte und jm Durch-

schn itt 16,9 v.H. betrug. Da jedoch die 0rtspl anungssteì len neben entgelt-
I ichen Planungstätigkeìten auch jm einzelnen nur schwer quantifizierbare
unentgeìtl iche Beratungs- und Gutachtensleìstungen erbringen, hat der ORH

den erzjelten Einnahrnen nur dje Personal- und Sachkosten gegenüberge-

stellt, dìe sich aufgrund des Antejls der Pìanungstätigkeit an der Gesamt-

tätigkeit ergeben. Mangeìs anderer verwertbarer Unterlagen hat er fijr dje
Bemessung des Antei'ls, der bei den Planern auf diese Tätigkeit entfälìt,
dje folgenden, vom Staatsministerjum selbst erhobenen Schätzwerte für dje

Tätìgkeit der Planer (Beamte des höheren untl des gehobenen bautechnjschen

Djenstes und vergìeichbare Angestelìte) in der Bauleitpìanung zugrunde ge-

legtr
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Zah l enübers i cht 1

Ortsp1 anungs-
stel le f iir OB NB 0Pf 0Fr MFr UFr Schw

P1 anungsan-
teil in v.H. 50 38 40 40 52 30 43

Darilber hinaus hat der 0RH von den 0rtsplanungsstellen selbst dle auf ejn-
zelnen Mjscharbejtsplätzen ausgeljbte Planungstätlgkeit erheben lassen und

dem Jeweillgen Planungsanteìl der Planer hinzugerechnet. Sowejt Planer in
nennenswertem Umfang Zeichenarbeiten erledigten, hat der 0RH auch dies be-

rückslchti gt.

Dabei haben sich dje in der folgenden Zahlenübersichl 2 dargesteìlten un-

terschjedl ichen, ìm ganzen sehr niedrigen Deckungsgrade ergeben.

Zahleniibers tchl 2

l) Personalvoltkosten (PersonaÌdurchschnittskosten einschlleßlich Arbeitsplatz- und Gemelnko-
sten )

L7.3.2 Zur Höhe der Einnahmen hat das Staatsmjnisterium darauf hingewiesen, dal3 im

Untersuchungszeitraum zum wejtaus ijberwiegenden Teji noch Aufträge aus den

Jahren vor Einführung der HOAI bearbejtet worden sejen, die jm Vergìeich zu

den heute nach der HOAI in Rechnung zu stellenden Gebühren nur einen Bruch-

tejl des Entgeìts erbracht hätten. Außerdem wijrden auch von den frejbe-
rufl ichen Pl anern die Honorarsätze der HOAI für städtebaul jche Le istungen

bei weitem nicht mehr als kostendeckend bezeichnet.

0rtspl anungs-
stel le f iir

Personalkosten
1 nsgesamt ì)

D14

Personal kosten
ftjr Pl anungs-
tätlgkeit

DM

zusätzl i che
Sachkosten

Dl'1

Gesamtkosten
fijr P1 anungs-
tätÍgke1t

DM

E i nnahmen

DM

Kostendeckungs-
grad 1n v.H.

0berbayern 1 212 513 749 222 34 994 784 216 208 861 26,6

Nlederbayern I 249 7r0 679 713 32 999 112 712 252 459 35,4

0berpfa l z I 258 55S 684 201 28 496 7t2 697 107 210 15 ,0

0berfranken 740 226 460 3?9 28 999 489 328 111 275 22,7

Ml tte l franken 640 4t6 435 28 926 445 361 r.31 934 29,6

U nter fr an ke n 958 620 465 493 32 999 498 492 236 099 47 ,4

S chwabe n Bll 377 472 015 28 46E 500 480 116 271 23,2

i nsgesamt 6 871 732 3 927 408 215 878 4 143 286 I 164 109 28,1
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Nach den Feststellungen des ORH wurden demgegenüber z,B. bej der Ortspla-
nungsstelle fUr Oberbayern (Kostendeckungsgrad 26,6 v.H.) von den im Erhe-

bungszeltraum 1983 bjs 1985 erledjgten Pì anungsaufträgen bereits 54 v.H.

uneingeschränkt nach den Sätzen der HOAI ohne Ermäßigung abgerechnet. Auch

ejne wejtere Zunahme der Neuverträge und ejne etwajge Erhöhung der Honorar-

sätze wijrden daher allenfalls zu einer bescheidenen Erhöhung der Deckungs-

quoten fiihren und vor allem an den gravierenden Unterschieden zwjschen den

einzelnen 0rtsp1 anungsstel len nichts ändern.

17.3.3 Dle haushaltswirtschaftl ich wünschenswerte Kostendeckung I äßt sich bej An-

wendung der HOAI nur erreichen, wenn sich der tatsächljche Personal- und

Sachaufwand nach dem vereinbarten Honorar ausrichtet. Dies setzt vorausr

daß bel den Ortspìanungsstellen - anders als bisher - insbesondere der Per-

sonalaufwand vor der Auftragsertei lung sorgfä1tìg ermittelt und dem ejnzel-
nen Auftrag auch zugeordnet wlrd. Damit kann der jm Blick auf die l,/ettbe-

werbssituatlon mlt den freien Planern erhobenen Forderung nach Anwendung

der HOAI im Landtagsbeschluß vom 20. Julj 1983 jnhaltlich Rechnung getragen

werden.

Eine Voraussetzung hjerfijr sind nach Auffassung des 0RH Aufzejchnungen ijber

den Personalaufwand wie sie der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum
München bei der Erledigung von Pìanungsaufträgen berejts führt. Sie sind

ein geeignetes Mittel, um ijber den bei jedem einzelnen Planungsauftrag an-

fal lenden Personal aufwand einen [Jberbl ick zu gewìnnen, das Kostenbewußtsein

zu schärfen und zu verhindern, daß der notwendige Zusammenhang zwischen dem

verejnbarten Honorar und dem getätigten Aufwand verlorengeht.

Das Staatsministerium hat eìngewandt, daß durch solche Aufzeichnungen eìn

erhebljcher zusätzl icher Verwaltungsaufwand entstijnde. Außerdem würden dar-
aus Spannungen innerhalb des Personals entstehen, da entsprechende Regelun-

gen in anderen Berejchen der Regierungen nicht bestünden. Wegen der mejst

sehr 'langen Verfahrensdauer (im Mjttel sjeben Jahre) seien verwertbare Er-
gebnlsse erst nach einem langen Zeitraum verfijgbar.

Diese Elnwände treffen nicht den Kern der Sache" Der ORH verkennt zwar

nicht, daß derartige Aufzelchnungen jn der öffentljchen Verwaltung im all-
gemeinen nicht gebräuchljch sjnd. Auf sie kann jedoch nicht verzichtet wer-

den, weil nur diese die kalkuìator.ischen Grundìagen für eine sachgerechte

Anwendung der HOAI liefern können.
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Im Ubrlgen mag es dahingestellt bleiben, ob freje Planer tatsächlich - wje

das Staatsm'ìn'lsterjum ausfljhrt - Flächennutzungsplanaufträge häufig nur

libernehmen, wenn sje zusätz1 ich mit der Ertei lung von Folgeaufträgen aus

anderen Bereichen rechnen können, während den 0rtspìanungsstellen diese

Möglichkeit verwehrt ist. Selbst wenn diese Möglichkeit fijr dje 0rtspla-
nungsstellen bestünde, könnte jedoch durch zusätzliche Einnahmen, etwa aus

der Fertigung von Bebauungsplänen, dje extreme Kostenunterdeckung in der

Flächennutzungsplanung von durchschnittl jch 28,1 v.H. auch nicht annähernd

ausgegl ichen werden.

17.3.4 Daß die Lösung des Problems angesichts des Beschlusses des Bayer. Landtags

vom 20. Julj 1983 nur auf der Aufwandssejte gesucht werden kann, zelgt ejn

Vergleich mit dem Planungsverband Außerer Wirtschaftsraum Mijnchen. Djeser

berechnet sein Honorar für Aufträge in der Ortsplanung nlcht nach der HOAI,

sondern nach Stundensätzen. Nach den Feststellungen des ORH ergeben sich

dabei Ei nnahmen aus P1 anungsaufträgen, dl e zu e'i ner Kostendeckung von

80 v.H. führen. Ohne elne Begrenzung des Aufwandes für den einzelnen Auf-

trag erscheint es dem ORH nicht real istisch, auf ejnen besseren Kosten-

deckungsgrad zu hoffen.

17.3.5 }Jeltere Möglichkeiten, die Einnahmesjtuation im Rahmen der HOAI geringfi.igig

zu verbessern, bìeten nach den Feststellungen des ORH ejne gesonderte Be-

rechnung der Lejstungen nach Genehmigung des Flächennutzungsplanes (0berar-

beitung der genehmigten Fassung, erneute Auslegung u.ä. ) und eine angemes-

sene Berechnung von Nebenkosten. Das Staatsmjnisterlum hat inzwjschen ejne

entsprechende l.Jeisung an die 0rtspìanungsstel len erlassen.

L7.4 Beratungs- und Gutachtertätìgkeit der 0rtsplanungsstel1en

Neben der Bearbejtung von Aufträgen fijr Flächennutzungspläne bjldet die Be-

ratungs- und Gutachtertätigkeit einen weiteren Schwerpunkt jn der Arbejt
der Ortspl anungsstel len. Nutzn ießer der Beratungstätl gke it sind jn erster
Linje die Gemejnden. Daneben beraten die Ortsplanungssteì len nach den Fest-

stel lungen des ORH in zunehmendem Maße auch freischaffende Planfertiger,
die entweder unmlttelbar oder auf Anregung der sie beauftragenden Gemelnde

dle Beratung durch dìe 0rtsplanungsstel le suchen. Daß dle 0rtsplanungsstel-
len auch hier z.T. lntensive Beratung betreiben, zelgt slch nlcht zuletzt

auch an ejner erhebl ichen Zahl von "Gegenentwürfen", dle in djesem Zusam-

menhang erstel lt werden.
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Gutachten erstellen die 0rtsplanungssteìlen vorwiegend auf Anforderung an-
derer staatlicher Stellen, und zwar sowohì von sachgebieten der Regierungen
als auch von anderen Behörden, wle z.B. der Landratsämter.

Auch über Art und umfang der Beratungs- und Gutachtertätigkeìt gibt es bei
den 0rtsplanungsstel len keine verwertbaren unterìagen. Ihrer Natur nach

ist diese Tätigkeit besonders schwer mengenmäßig zu erfassen und jnhalt-
ljch zu gewichten. Der ORH hat daher sein Augenmerk lnsbesondere auf d1e

Frage gerlchtet, ob dìe 0rtspìanungsstellen hjer die aus ihrer Aufgaben-
stel lung heraus gesetzten Grenzen einhalten.

Aufgrund der besonderen Auftragsbel astung i nfol ge der Gemei ndegeb letsre-
form waren die 0rtsplanungsstel len gehalten, ìhre Beratungstätigkeit sowie
die internen stellungnahmen bej der Regierung auf die Fälle zu beschrän-
ken, in denen sie planerisch tätÍg sind. Mit dem Maße der Entlastung ln
der Planungsarbeit hat sjch diese Beschränkung für die 0rtsplanungssteì1en
geìockert, so daß verstärkt Kapazitäten für die Beratung eingesetzt werden

können.

Die vom Staatsmjnjsterjum bei den Ortsplanungsstellen erhobenen Schãtzwerte
für jhre Planungstät igkeit zeigen, daß im Zeitpunkt der Erhebung bei fijnf
0rtsplanungsstellen rechnerisch bereits mehr als die Hälfte der Planer fijr
Tätìgkeiten außerhalb der Erledjgung von pìanungsaufträgen eingesetzt war

und sich somjt ausschließljch mit anderen Angelegenheiten, d.h. vorw.iegend

mit Beratungs- und Gutachtertätigkeit befaßte.

Auch wenn die zeitwejlige Beschränkung der Beratung auf die pìanerisch be-
treuten Gemejnden nur durch die hohe Auftragsbeìastung inr Zuge der Gemejn-
degebietsreform bedingt gewesen ieÍn mag, häìt es der ORH fijr problema-
tìsch, auch weiterhin in deraltigem umfang einen Bedarf an Beratungs- und

Gutachtertätl gke i t anzunehmen.

Gegen dje Beschränkung der Beratungs- und Gutachlertätigkeit auf die von

den 0rtspìanungssteìlen auch pìanerisch betreuten Gemeinden hat das Staats-
ministerjum eingewandt, daß die 0rtsplanungssteì len durch ihre Beratungstä-
tigkeit zur Stärkung des ländìichen Raumes mjt einer großen Anzahl an klej-
neren Gemejnden ohne eigene Planungsämter beitrijgen. D'ie Gemejnden seien
außerdem zunehmenden Anforderungen (zusätzl ichen Fachpì anungen - z. B. Land-
schaftsplanung -, zusätzl ichen Förderprogrammen - z.B. Dorferneueruflg -,
vermehrten Rechtsvorschrjften - z.B. Immissionsschutz, Naturschutz, Denk-
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malpflege -) ausgesetzt. Die wenigen frejberuflichen Planer mjt entspre-

chender Qual jfjkatjon und Erfahrung könnten dje notwendige Beratung und

langfrlstige Betreuung schon aufgrund der Vielzahl der Fälle und der weiten

Entfernungen nicht lelsten. Wegen der damit verbundenen zeitlichen Aufwen-

dungen und der daraus resultjerenden Kosten sej djese Daueraufgabe von den

Gemeinden auch nicht finanzierbar. Außerdem fijhre erst dje Beratung durch

die 0rtsplanungsstel len jn vlelen Fäl len dazu, daß die Gemejnden frele Ar-

chltekten mit Planungen beauftragten oder (vorgeschaltet) [.lettbewerbe aus-

I obten.

Nach Auffassung des 0RH steht dje Beratungs- und Gutachtertätlgkeit der

0rtsplanungsstellen in untrennbarem Zusammenhang mit den praxisbezogenen

Erfahrungen, die die 0rtspìanungsstellen aus ìhrer jeweiligen Pìanungstä-

tigkeit gewinnen. Im Interesse der Efflzlenz ist es ratsam, diesen Zusam-

menhang nicht aufzugeben. Dies deckt sjch mjt einer Empfehlung der KAV, wo-

nach dje 0rtspìanungsstel len anzuhalten sind, den Gemeinden die Vergabe von

Planungsaufträgen an geeignete private Planer nachdrijcklich zu empfehìen.

Im Hinblick auf die Kostenfrejhejt der Beratung durch dìe Ortsplanungsstel-

len ist auch insoweit das Wettbewerbsverhältnis zu den freischaffenden Pla-

nern ìm Auge zu behalten, das durch ejne allzu großzügige Beratungstätig-

keit der 0rtsplanungsstellen beelnträchtjgt werden könnte.

Personalausstattung und Personalbemessung

Nach den Feststellungen des ORH waren am 1. Januar 1985 bej den Ortspìa-

nungsstellen insgesamt 40 Planer (Beamte des höheren und des gehobenen

Dienstes der Fachrichtung Städtebau sowie vergleichbare Angestel lte) und

4I Zetchner (iiberwiegend,Angestellte mit kartographìscher Vorbildung der

Vergütungsgruppen VIII bis V c BAT) eìngesetzt.

Während der höhere Dienst jn der Bauleitplanung fast ausschljeßllch mlt

der planerìsch-konzeptionellen Entwurfsarbeit befaßt ìst, werden Beschäf-

tlgte des gehobenen bautechnischen Dienstes und Zejchner bei einzelnen

Ortsplanungsstel len jn unterschjedljchem Maße sowohl für planerische als

auch fUr zeìchnerische Arbeiten eingesetzt.

Insgesamt errechnet sich unter Zugrundelegung der in TNr. 17.3.1 genannten

Antejle der Planungstätìgkeit an der Gesamttätìgkeit eine Kapaz'ltät von

18,4 Planern in der Bauleltplanung; dje bei insgesamt 40 Planern (ein-

schließlich der Planungsanteile auf den MjscharbeJtsplätzen) vorhandene
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Restkapazität von 2L,6 Planerrr entfällt auf dle sonstjgen Aufgaben, lnsbe-
sondere dTe 1n TNr. 17.4 genannte Beratungs- und Gutachtertäilgkeit. Nach

Auffassung des ORH legt vor al lem die in TNr. 17.3.1 angesprochene, durch
hohen Personalaufwand verursachte Kostenunterdeckung in der Bauleitplanung
den Schluß nahe, daß hier zuvle'l Personal eingesetzt jst. l,,leitere Personal-
überhänge ergäben sich, wenn dje Beratungs- und Gutachtertäilgkelt lm we-

sentllchen auf die planerlsch betreuten Gemelnden beschränkt würde.

l'las die Zelchner anbelangt, lst nach Auffassung des ORH zur Untersttltzung
der Planer in der Bauleltplanung Je Planer allenfalls eJn Zelchner erfor-
derllch. Dieses Verhältnls von 1: 1 lst auch bejm Planungsverband Außerer
l'lirtschaftsraum MiJnchen gegeben und wird vom Staatsmlnjsterlum fUr vertret-
bar gehalten. Legt man diesen l.lert zugrunde, errechnet slch bei der Jetzl-
9êh, wohl ijberhöhten Kapazltät an Planern fur dle Bauieltplanung eln Be-

darf von 18,4 Zeichnern.

Da die vorhandenen Zeichner neben ihrer Mitarbeìt an Planungsaufträgen nach

i.jberejnstimmender Meìnung des staatsminister'lums und des 0RH bls zu 25 v.H.
ihrer Arbeltszeit mit sonstigen Aufgaben unterschiedlicher Art befaßt sind
- was 10,5 Stellen entspricht -rerrechnet sjch mjthln e'ln Gesamtbedarf von

29 Zejchnerstellen. Tatsächlich wird Jedoch elne Kapazität von 4L Zelchnern
vorgehalten. Hiernach ergibt slch rechnerisch ejne Einsparungsmögl lchkeit
von L2 Zeichnerstel len.
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18 Sachgeblete 430 - Stra8en- und Brückenbau

Dje Personalausstattung der Sachgebjete 430 ist - bezogen auf die
derzeitige Aufgabenerledigung - nicht zu beanstanden. Dìe Zustän-
dlgkelt -fijr Zuwendungen fijr kommunale Straßen- und Brijckenbaumaß-
nañmen sollte verejnhejtlicht und das Zuwendungsverfahren verbes-
sert werden. Dazu sind organisatorische und fachllche Maßnahmen

bei Straßenbauämtern und Reglerungen erforderl lch. Die daraus re-
sultlerende Kapazltätsreserve bel den Regierungen sollte ln erster
Lìnie a)r Verbesserung der Arbeltsqualität im Zuwendungsbereich
genutzt rterden.

18.1 D'ie Sachgeblete 430 slnd vor alìem mit der Planung, dem Bau und der Erhal-

tung von Straßen, Brücken und U-Bahnen, der Aufstel lung, Fortschrelbung

und Fjnanzlerung von Straßenbauprogrammen, der fachllchen Aufsicht über

die Straßenbauämter souJje den Zuwendungen fijr kommunale Verkehrsanìagen

befaßt.

Besondere Aufgabenschwerpunkte der Sachgebiete 430 sind nach den Feststel-

lungen des QRH dje Mjtw'irkung bei der Planung von Straßen- und Brijckenbau-

ten, dle technische Verwaltung (u.a. Straßenerhaltung, Verkehrsslcherung,

Mitwirkung bei Planungen Dritter) sowie dle Zuwendungen filr kommunale

Straßen-, BrUcken- und (in 0berbayern und Mjttelfranken) U-Bahnbauten; das

Personal der Sachgebiete jst zwischen 60 und B0 v.H. mlt dem Vollzug dle-

ser Aufgaben beschäftlgt.

DJe Aufgaben werden bej sechs Regìerungen ieweils ln ejnem Sachgeblet er-
'ledlgt; nur in Qberbayern jst für den Aufgabenberejch Brücken- und U-Bahn-

bau ein eigenes Sachgebiet 431 mit derzeit elf Beschäftigten eingerichtet.

Im Aufgabenberelch St.un.n- und Brückenbau waren bej den Reglerungen am

1. Januar 1987 insgesamt 80 Beschäftigte eingesetzt; der Personalstand hat

slch seit dem 1. Januar 1980 um insgesamt sleben Beschäftjgte erhöht.

Nach dem Ergebnls der Prüfung haben sich bei den Sachgebieten 430 - bezo-

gen auf die derzelt zu erledigenden Aufgaben - kelne Anhaltspunkte fiir
elne unausgewogene oder überhöhte Personalausstattung ergeben.

Etwa 25 v.H. der BeschäftÍgten sjnd mlt Zuwendungen fijr komnunale Straßen-

und Brilckenbaumaßnahmen befaßt. Unmittelbar zuständig sind die Regie-

rungen lnsbesondere für Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfjnanzle-

rungsgesetz - GVFG - (1986: 236 Mjo DM), aus dem Härtefonds nach Art. 13 c

18-2
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Finanzausgleichsgesetz - FAG - (19861 95 Mjo DM) und nach $ 5 a Bundes-

fernstraßengesetz - FStrG - (1986: 18 Mio DM). Bei der Förderung nach

Art. 13 b FAG (Landratsamtkontjngent; 1986: 62 Mio DM) s ind dje Regle-

rungen einerseits mit der Mittelvertei lung auf die Landratsämter, anderer-

seits in Ejnzelfällen bei gemeinsamer Förderung nach Art. 13 b und 13 c

FAG befaßt.

Je nach Förderberejch sind dje Zuständlgkelten fijr dle federfiihrende Bear-

beitung der Förderanträge be1 den Regìerungen unterschledl lch auf dje

Sachgebiete 430 und 230/23I (Kommunalaufsicht, Kommunalfinanzen) dufge-

teilt. t.lie die Zuständigkeiten für die Förderung nach GVFG, Art.13 c FAG

und S 5 a FStrG (diese machen rd.70 v.H. des gesamten Jahresbauvolumens

von etwa einer halben Milliarde DM aus) verteilt slnd, zeìgt dle folgende

Zah 1en i.iber s i cht :

Zu ständ ì gke i t Zahlenlibersicht

Der ORH häìt insbesondere die gespaltene Zuständigkeit bej den Mehrfach-
förderungen fijr unzweckmäßjg (vgl. TNr. 18.5.3).

Das Zjel ejner wirtschaftljchen und sparsamen Verwendung von Steuergeldern
läßt sjch bej der verteilung von projektbezogenen Zuwendungen nur dann zu-
frjedenstellend erreichen, wenn diese Mjttel

Anzahl der Reg'ierungen
mlt Federfiihrunq bei

Sachgeb i et
430/ 43I

Sachgeb i et
230/23r

a) Förderung nur nach

- GVFG

- Art. 13 c FAG

-$5aFStrG
b) Mehrfachförderung nach GVFG und Art. 13 c FAG

- GVFG mit FAG

- nur GVFG-Tei ì

- nur FAG-Tei I

c) Mehrfachförderung nach S 5 a FStrG und
Art. 13 c FAG

- FStrG mit FAG

- nur FStrG-Tei I

- nur FAG-ïe i l

4

5

3

2

I

:

3

7

2

2

2

)
J

;
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- auf den notwendigen Umfang ejner bau- und verkehrstechnisch einwandfrej

und unter Beachtung des Grundsatzes der l,lirtschaftljchkejt und Sparsam-

keìt gepìanten Maßnahme beschränkt,

- nach Drìngì ichkejt vertejlt und

- hinsjchtl ich der Zuwendungshöhe auf die Bedürfnisse im Ejnzelfal ì abge-

stimmt

werden.

Die Erfahrungen des ORH bei der Prüfung von ausgeführten Projekten lassen

die Beachtung foìgender Punkte a'ls besonders wichtjg erscheinen:

- Jede baufachliche Beurteilung der Straßenbauverwaltung sollte neben ej-
ner deutlichen Aussage zu Drjnglichkeit und Umfang des geplanten Vorha-

bens auch Angaben ijber mögliche Einsparungen von Invest'itions- und Un-

terhaltungskosten enthalten. Insbesondere bei größeren Bauvorhaben jst
eine frijhzeitìge Beteiligung der Straßenbauverwaltung durch die Antrag-

steller berejts im Stadium der Vorplanung wichtig. Dje Förderung überzo-

gener Bauvorhaben (sjehe hierzu Beispieìe TNrn. 33.4.1 und 33.4.2) be-

nachtejligt letztìich andere Baulastträger.

- Die Vergabe von Bauleistungen hat unter Beachtung der Verdingungsordnung

für Baulejstungen (VOB) zu erfolgen. Schwere Verstöße hiergegen (s iehe

hierzu TNr. 34) sind mjttelfristig nur dann ejnzudämmen, wenn die Zuwen-

dungsempfänger mehr als bjsher mit Sanktionen rechnen mijssen.

- Eine sorgfältige und fachgerechte ûberwachung der Bauausfljhrung trägt
maßgebìich zu einer Minimierung der Investitjons- und späteren Unterhal-
tungskosten bei. Dabei sollte der Erfiil lung der Auflagen besonderes Au-

genmerk gewidmet werden,.

- Dje zeitnahe Prijfung der Verwendungsnachweise djent vor alìem dem Ziel,
die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen und die Rìchtigkeit
der Baurechnungen festzustellen, um auch auf diese l,jeise zu einem mög-

lichst wirtschaftl ichen Einsatz der begrenzten Haushaltsmittel zu gelan-

gen. Beispìele für festgestel lte Mänge1 sjnd in TNr. 33.4 aufgefijhrt.

Vor dem Hintergrund djeser Erkenntnisse aus der Rechnungsprüfung hat der

ORH dje Bewirtschaftung der Zuwendungsmittel im Straßen- und Brilckenbau

durch die Regierungen im einzelnen untersucht und dabej z.T. erhebliche
Unterschiede festgestellt, und zwar sowohl bej den Regierungen selbst als

auch bei den nachgeordneten Djenststel len (Landratsämter, Straßenbauäm-

ter).
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Dlese Unterschiede in der Aufgabener'ledigung betreffen nahezu alle Verfah-
rensschrilte im Förderverfahren r). Sle beeinfìussen in unterschledl icher
l,rleise die Wirksamkeit der Aufgabendurchfijhrung bei den Regierungen.

18.5 Hierzu ergeben sich folgende Feststeì lungen und Empfehlungen:

18.5.1 Baufachl iche Stel lungnahme

Die baufachl jchen Stel lungnahmen zu al len Zuwendungsanträgen fijr Verkehrs-
anìagen, mjt Ausnahme der Wirtschaftswege, werden von den staatl ichen

Straßenbauämtern abgegeben. Die Stelìungnahme muß sich umfassend auf alle
Förderungsvoraussetzungen und auf dje Abstjmmung mit den Vorhaben anderer

Bauträger erstrecken. Ihr kommt ejne entschejdende Bedeutung für eine
sparsame und wjrtschaftliche Verwendung der Mittel zu.

Nach den Feststelìungen des ORH sjnd die baufachlichen Steì lungnahmen der

Straßenbauämter inhaltl ich von unterschiedl icher Quaì ität, was jm Einzel-
fall dazu führt, daß die Regierung selbst djesen Verfahrensschritt mit-
vol lzjehen muß. Neben der unterschiedl ichen Qual jfjkatjon der Beschäftìg-
ten spìelt dabej auch ejne Ro1le, daß der Begutachtung kommunaler Vorhaben

bej manchen Bauämtern eine geringere Bedeutung a1s der Bearbeìtung eigener
Straßenbaumaßnahmen eingeräumt wird. Der ORH hält es für erforderlich, daß

das Staatsmi ni steri um zu ej ner Verei nhei tl ì chung und Verbesserung konkrete
Vorgaben für die Erstellung der baufachlichen Stellungnahmen gibt. Ejne

Verbesserung der Arbeitsqualjtät bej ejnzelnen Bauämtern wijrde auch die
Regierungen entlasten.

Wie berejts erwähnt, hält es ¿er dR¡t fijr empfehìenswert, daß jn den bau-

fachl jchen Stel lungnahmen grundsätzl ich auch Aussagen über mögl iche Eín-
sparungen bei den Investjtionskosten und über den Umfang der späteren Un-

terhaltungskosten getroffen werden (vgì. dazu auch Nr. 3.3.2.4.5 der Ver-
waltungsvorschrjften fijr Zuwendungen des Frejstaates Bayern an kommunale

Körperschaften - VVK -).

l) Das Förde¡verfahren lst in den RichtLínien für Zuwendungen des

ßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RZStra)

S. 429) Festgelegt.

Freistaates Bayern zu Stre-
vom 19, JuIl 7982 (MABI
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18.5.2 Fachl jche Koordjnìerung

Soweit die Regierungen BewiIìigungsbehörden sjnd, obìiegt ihnen die fach-

ljche Koordjnjerung. Die baufachljche Stelìungnahme des Straßenbauamtes

djent hierbej als wesentl iche Entscheìdungshi lfe. Die fachl jche Koordinie-

rung hat im wesentlichen zwej Zjele:

a) Die baufachlichen Steìlungnahmen der Straßenbauämter werden von den Re-

gierungen auf ihre Abstimmung mit dem gesamten Straßennetz hjn über-

prüft. Hierauf sollte nicht - wie das nach den Feststellungen des ORH

bei einer Regierung für Förderungen nach Art. 13 c FAG praktiziert
wird - verzichtet werden.

Anderersejts sollte dje baufachljche Stellungnahme des Straßenbauamtes

nicht nur als mehr oder weníger unverbindl iche "Vorprüfung" oder nur

als "Entwurf" gewertet werden, wie djes nach den Feststellungen des ORH

bei zwei Regierungen geschieht. Diese Betrachtungswejse wird der Bedeu-

tung der Mitwirkung der Straßenbauämtelim Zuwendungsverfahren nicht
gerecht und fijhrt darijber hinaus zu vermeidbarer Mehrarbeit im Sachge-

biet 430 (vgl. TNr. 18.5.1).

b) Aufgabe der Regierung als Mjttelbehörde ist es darüber hjnaus, kommuna-

le Straßenbauvorhaben auch mjt anderen öffentl ichen Belangen (2.8. des

Natur- und Umweltschutzes, der Denkmalpflege oder der Städteplanung)

abzustimmen. Die mit dem Zuwendungsantrag hierzu vorgeìegten Stel lung-

nahmen der Fachabtei lungen der Landratsämter dienen dabei als Entschej-

dungshiìfe. Die Federfijhrung fi.jr die fachl iche Koordinierung oblìegt
'insowejt dem fijr den Gesamtvorgang federführenden Sachgebjet der Regie-

rung (vg1. TNr. 18.2). Nach den Feststelìungen des ORH ergeben sich

dort vermejdbare Mehrarbeit und dje Gefahr ungefilterter 0bernahme der

Aussagen von Fachstelìen und Gutachtern 1), wo diese Tätigkeit nicht mit

der fachljchen Koordjnierung nach Buchstabe a) und der Zuständigkeìt

für dle Mjttelbewjrtschaftung ìn einer Hand 1iegt.

18.5.3 Mehrfachförderung

D1e Höhe der Zuwendung wìrd ieweiìs von dem Sachgeblet der Regierung fest-
gesetzt, das die Federfijhrung innehat. Bel Förderung elnes Vorhabens aus

mehreren Förderbereichen, insbesondere nach GVFG und Art. 13 c FAG' lst

1) N¡. IV.].1 der Leitsätze für die Festlegung
llcher Vorgaben Im Bereich des staatlichen
28. November 1986 (StAnz 1986 Nr. 49)

und Anwendung technischer oder eonstiger fach-
und des staatlich geförderten Bauens vom
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bei getrennter Federfllhrung elne Abstimmung zwischen den Sachgebieten 430

und 230/23L erforder'llch. Um den mjt der Mehrfachförderung verbundenen

Mehraufwand zu vermeiden, versuchen zwel Regierungen, die Fördermittel ge-

zlelt mögìichst nur aus einem Programm einzusetzen. Soweit die Haushalts-
mlttel Jeweils entsprechend jhrer Zweckbestimmung e'lngesetzt werden, er-
schelnt dieses Verfahren sachgerecht; es sollte - soweit irgend möglich -
allgeme{n angewandt werden. Der ORH hält es darüber hinaus fijr sachge-

recht, daß bei al len Regierungen f i.,ir Mehrf achf örderungen nur noch das

Sachgebiet 430 dte Federfijhrung wahrnimmt, weil bet diesem der Arbelts-
schwerpunkt liegt; jnsowejt kommt es nicht darauf an, welche Förderart be-
tragsmäßi g tiberwiegt.

Bewi lligung der Zuwendung

Bej gemeinsamer Förderung nach dem FAG und dem GVFG ist nach den Rjchilj-
nien nur ein Zuwendungsantrag vorgesehen, es soll nur ein gemelnsamer zu-
wendungsbescheid ertejlt und nur eln gemeinsamer Bewllllgungsakt gefijhrt
werden, soweit die Elnzelbewj ll igungen derselben Behörde obliegen; ferner
ist ejn gemeinsaner Verwendungsnachweis zu erstellen. Prijfungsbeanstandun-
gen des ORH veranlaßten die 0BB, d1e Regierungen erneut auf diese Mög11ch-

keiten zur Verejnfachung des Förderverfahrens hjnzuweisen und außerdem

festzulegen, daß auch (Jberzahlungen aus FAG- und GVFG-Mitteln einschl ieß-
I ich der Zinsen in einem Bescheid zuriickzufordern sind.

Nach den Feststellungen des 0RH werden gleichwohì bej zwei Regierungen

Mehrfachförderungen immer noch getrennt bearbeitet, getrennte Akten ge-

führt, gesonderte Bewilligungsbescheíde erlassen und überzahlungen ge-

trennt zurückgefordert. Als Grijnde dafijr werden u.a. die räumliche Tren-
nung der Sachgebiete 430 und 230 mit getrennten Registraturen sowje pro-

bleme bei der Zuweisung und Bewjrtschaftung der Haushaltsmjttel, insbeson-
dere bejm Mjttelausgìeich zum Jahresende, angeführt.

l.lie dje nach den Feststellungen des ORH reibungslose Praxjs der anderen

Regierungen zeigt, können die für eine getrennte Bearbeitung angeführten
Gründe nìcht ijberzeugen. Zur Vermeidung von Mehraufwand ftjr Antragsteller
und Bewilligungsbehörde sollte das vereinfachte Verfahren bel Mehrfachför-
derungen unverzügìich bei allen Regierungen angewendet werden.
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18.5.5 Bewirtschaftung und Auszahlung der Haushaltsmittel

Dje Zuständigkeit fijr die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel richtet sjch
innerhalb der Regierungen nach der jewei ì igen Federführung (vgl. TNr.

18.2). Vermeidbarer Mehraufwand bei Mehrfachförderungen läßt sich nach

Auffassung des ORH durch ejne ejnhejtl iche Federführung für diese Fäl le
(vgì. TNr. 18.5.3) verhindern. Ferner könnte das Verfahren dadurch er-
leichtert werden, daß das beteiìigte dem federfljhrenden Sachgebiet die
Haushal tsmi ttel n i cht getrennt fijr jeden e i nzel nen Förderfal I , sondern

- wie bej einer Regìerunq praktizlerl - in ejner am Jahresbeginn nach dem

voraussichtljchen Bedarf vereinbarten Summe ijberläßt. Ejne andere Regie-

rung überläßt bei gemeinsamer Förderung nach Art.13 b und 13 c FAG dje
von ihr zu bewirtschaftenden Mittel dem jeweiìigen Landratsamt, das dann -
entsprechend den Ausführungen unter TNr. 18.5.4 - ebenfalls nur ejnen Be-

wi ì ì i gungsbescheid erläßt.

Im übrigen werden die Mjttel nach Art. 13 c FAG von al len Regierungen

selbst ausgezahìt, während die Mittel nach dem GVFG in zwei, die Mjttel
nach $ 5 a FStrG jn vier Regierungsbezirken von den Straßenbauämtern ent-
sprechend dem Baufortschritt ausgezahìt werden, ohne daß djese Verfahrens-
weise beim Mittelausgleich zum Jahresende Probleme verursacht hätte. Der

ORH regt daher an, die Auszahlung der von den Regierungen zu bewirtschaf-
tenden Mittel für kommunale Straßenbauvorhaben, soweìt sie nicht mit Mjt-
teln der Landratsamtskontingente zu Mehrfachförderungen verbunden werden,

ìnsgesamt den Straßenbauämtern zu ijbertragen. Dafür spricht jnsbesondere

der Umstand, daß dìese im Rahmen delihnen obliegenden Prüfung der Bauaus-

führung (vgl. dazu nachfoìgend TNr. 18.5.6) ohnehin einen unmittelbaren
Überblick über den Baufortschritt haben, der für die Höhe der jeweì lìgen
Auszahlungsraten maßgeblitn ist. Der Verringerung des Arbejtsaufwandes bei

den Regierungen stijnde ein geringfügiger Mehraufwand bej den Straßenbauäm-

tern gegenljber, der dort aber ohne Personalmehrung zu bewältigen seìn mijß-

te.

18.5.6 Prijfung der Bauausfijhrung

Dje stichprobenweise Prijfung der Bauausführung obliegt den Straßenbauäm-

tern. Nach den Feststellungen des ORH wird diese Aufgabe von den Bauämtern

vielfach nur unzurejchend wahrgenommen. Angesichts des Umfanges der iähr-
ljch fijr den kommunalen Straßen- und Brijckenbau ausgerejchten Haushalts-

mjttel hält es der ORH für dringend geboten, die Prüfungstäti9keìt der
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Straßenbauämter in diesem BereJch zu vereinheitl ichen und zu lntenslvie-
ren. Djes müßte ohne Personalmehrung durch ejne neue Gewichtung jnnerhalb

der Bauämter errejchbar sein (v91. TNr.18.5.1). Das Staatsmjnjsterium
müßte dazu die notwendigen Vorgaben machen.

18.5.7 Prüfung der Verwendungsnachweise

Die fachtechnische Prüfung der Verwendungsnachwelse wurde zur Entlastung

der Regierungen den Straßenbauämtern ljbertragen. Dje abschließende Prijfung

oblìegt jedoch nach wie vor den Regierungen.

l8¡6

Nach den Feststeìlungen des ORH wjrd dje Möglichkeit der Beschränkung auf

Stichproben bei den Straßènbauämtern teilweise dahingehend mißverstanden,

daß sich dje Prüfung der Verwendungsnachweise auf eine rechnerische Nach-

prüfung der Unterlagen beschränken kann. Dadurch wjrd dje abschljel3ende

Bearbeitung durch die Regierungen erschwert.

Die Erfahrungen des. ORH in der Zuwendungsprüfung zeigen ferner, daß dle
Straßenbauämter bestimmte Schwerpunkte jmmer jn die Stichproben einbezie-
hen sol lten. Dazu gehören z.B. dje Einhaltung der Vergabegrundsätze der

VOB, dìe genaue Feststellung der nichtzuwendungsfähigen Kosten oder die

Berücksichtigung der Beiträge Dritter (2.8. Erschließungsbelträge, vg1.

dazu TNr.33.4.3). Zur Entlastung der Regierungen sollten die Straßenbau-

ämter zur Beachtung der einschìägigen Bestimmungen angehalten werden.

Ejn zügiger Abschluß der ejnzelnen Zuwendungsverfahren durch die Regle-

rungen wird nach den Feststeì Iungen des ORH vielfach auch dadurch behjn-
dert, daß Verwehdungsnachweise erst lange nach Ablauf der Jahresfrist nach

Beendigung der Baumaßnahme vorgeìejt werden, ohne daß der Maßnahmeträger

einen vorläufigen Verwendungsnachwejs erstellt. Nach ijberejnstimmender

Auskunft der Regierungen hat die Zurijckhaìtung einer Schlußrate von

höchstens 5 v.H. der Gesamtzuwendung auf die Beachtung der Jahresfrist
durch die Maßnahmeträger kaum Ejnfluß. Der ORH hält daher wjrksame Sanktj-
onen fijr Fäl le von erhebl icher Fristijberschreitung für angezeigt (v91.

Nr. 8. 2.4 VVK ) .

Dje insbesondere unter TNr. 18.5 ausgesprochenen Empfehlungen des ORH zum

Ablauf des Zuwendungsverfahrens betreffen zwar z.T. unmittelbar die Arbejt
der Straßenbauämter. Ein besserer l,lirkungsgrad im nachgeordneten Bereich
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hat aber wegen des engen Zusammenhanges .im Verfahren auf dje Tätigkeit der

Regierungen unmjttelbare Auswirkungen. Aufgabe des Staatsmin isterjums wäre

es, die dazu erforderl ichen Maßnahmen einzuleiten.

Angesichts der zahlreichen, in den letzten Jahren durch die Rechnungsprtl-

fung aufgezeigten Mängel bei der Bewjrtschaftung der Zuwendungsmjttel hält
es der ORH fijr vertretbar, dje aus den empfohlenen Maßnahmen resultieren-
de, aber nicht näher zu quantjfizierende Kapazitätsreserve vorrangig zu

einer Qualjtätsverbesserung zu nutzen.

Sachgebiete 440 - llasserbau und llasserwirtschaft

Die Personalausstattung der Sachgebiete 440 ist - bezogen auf die
derzejtjge Aufgabener'ledigung - nicht zu beanstanden. Dje Aufgaben
des I'lasserbaues und der Wasserwirtschaft sollten bei allen Regie-
rungen 1n einem einzigen Sachgebiet erledigt werden.

Den Sachgebieten 440 obl iegen neben den grundsätzl ichen Angelegenheiten

des Wasserbaus und der l,lasserwirtschaft, der Siedlungswasserr{irtschaft und

des landwjrtschaftlìchen Wegebaus u.a. die Prüfung, Finanzierung und 0ber-

wachung wasserwjrtschaftl icher und wegebaulicher Vorhaben, dje wasserwjrt-

schaftl iche Fachplanung, die technjsche Beaufsichtigung der Gewässer ein-
schljeßlich der Gewässergüte, die fachtechnische Mitwirkung in Angelegen-

heiten der Müllbesejtjgung und des Umweltschutzes sowie dje fachljche Auf-

sjcht über die nachgeordneten Behörden der staat'lichen Wasserwirtschafts-

verwa l tung.

Diese Aufgaben werden bej fünf Regierungen in einem einzigen Sachgebiet

wahrgenommen, bei zwei Regierungen ist fijr den Aufgabenbereich "Gewässer-
güte" ein zusätzl iches Sachgebiet 440 a gebi ldet. Nach dem Stand vom

1. Januar 1987 sjnd jm Bereich Wasserbau und Wasserwirtschaft insgesamt 72

Beschäftigte eingesetzt; gegenl.iber dem 1. Januar 1980 hat sìch die Anzahl

der Beschäftigten um neun erhöht.

Dje Untersuchung des ORH zur personellen Besetzung der Sachgebiete 440 hat

unter Berücksichtigung der derzeit zu erledigenden Aufgaben insgesamt kei-
nen Anlaß zu Beanstandungen ergeben. Dabei wird gesehen, daß insbesondere

dje fachl iche Mitwirkung in Angelegenheiten des Umweltschutzes (2.8. Ab-

fall- und Abwasserbeseitigung, Bodenschutz) künftig eher einen Aufgabenzu-

wachs erwarten lassen.

19.1

L9.2
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In den vorgenannten Sachgebieten 440 a - Gewässergijte - sind neben dem

Sachgebietslejter zwei weitere lv.litarbejter eingesetzt. Bei den anderen Re-

gierungen werden diese Aufgaben jn den Sachgebieten 440 als Tejlaufgabe
wahrgenommen. Aufgrund des engen Sachzusammenhangs hält es der 0RH nicht
fijr angebracht, diesen Tei lbereich der technischen Gewässeraufsjcht aus

dem Gesamtzusammenhang der Aufgaben der Sachgebiete 440 herauszulösen und

einer eigenen 0rganìsationseinhejt zu übertragen, die außerdem den von der

Staatsregìerung gesetzten Rahmen für die Größe von Basjsejnhejten bei lv1it-

telbehörden erheblich unterschreitet. Das Staatsministerium hat bereits im

Jahr 1977 ejne Auflösung der damals bestehenden vier Sachgebjete 440 a an-

geordnet, sobaìd die Sachgebietsleiter andere Aufgaben ljbernehmen oder

ausschei den.

20 Landwirtschaftsabteilungen bei den Regierungen
(Kap.08 35)

Der ORH hat sich mit der OrganÍsation, der Aufgabenentwicklung und
der Personalausstattung der Landwirtschaftsabteilungen bej den Re-
gierungen befaßt. In verschiedenen Bereichen wurde eine überhöhte
Personalausstattung und ejne übermäßige Besetzung mit Beschäftig-
ten des höheren Djenstes festgestel lt. Die 0rganisation bedarf
einer Anpassung an dje veränderten Verhältnisse. 20 bis 25 Stellen
können eingespart werden.

zO.L Al ì gemeì nes

20.1.1 Die Landwjrtschaftsabteiìungen (Abtejlungen 7) der Regierungen haben wejt-
gehend die gleiche 0rganisatjon und - von regionaìen Unterschjeden in den

Bereichen Garten- und Weinbau abgqsehen - weitgehend den gleichen Auf-
gabenzuschnjtt. Nach Auffassung des ORH ist deshalb davon auszugehen, daß

dje Personaìbemessung bej aì len Regierungen annähernd gleich sejn sol lte.
Ejn erster Vergìeich anhand von statistischen Werten aus dem Informatjons-
system BALIS des Staatsminjsteriums für Ernährung, Landwirtschaft und

Forsten hat jedoch Ungìeichgewichtigkeiten jn der tatsächljchen Personal-
verteilung aufgezeigt, die durch die näheren Untersuchungen des ORH bestä-
tigt wurden. Als Bezugsgrößen dienten dabei dje Anzahl des Fachpersonals

der Landwirtschaftsabtei lungen und der Amter fijr Landwirtschaft, die An-

zahl der Betriebe und dje Vertei lung der landwirtschaftlìch genutzten Flä-

che in den Regierungsbezirken. Die Einzelhejten ergeben sich aus dem fol-
genden Schaubj ld.
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Schaubi I d

Âbteilmg 7 (Lendtirtsch.ft) den R.gierungtn

B<:zrrqsgt ütletr liir die Pet Iiurrirlbetntlssutrq

r ::t;i?ï:,:;i::,l:l;;"i,"îl:i;:. ffilt::iït;::;l,,l"i,lT;::;,,;1"
sonrt 195,5 - Stand l9U5)
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- stond ì984)

Das Staatsmjn isterium hat gegen diese Art der vergleichenden Betrachtung

zwar zunächst Zweifel angemeldet. Es hat dann aber die Prijfungsfeststel-
lungen des ORH zum AnlaB genommen, seine Personalsollplanung anhand fast
der gìeichen Bezugsgrößen, zu aktualjsieren, wobei sjch bereits ejne ger.in-

ge Stellenmjnderung abzeichnet. Bezugsgrößen dafijr waren die Anzahl der

Ämter für Landwirtschaft sowie der Tjerzuchtämter und des dort beschäftig-
ten Fachpersonals, die Anzahl der Landwirtschaftsschulen und der landwirt-
schaftl ichen Betriebe.

20.L.2 Im Rahmen der Neuorganisation der Landwirtschaftsverwaltung ab 1973 hat

das Staatsmjnjsterium beim Fachpersonaì der Regìerungen lnzwischen ejnen

deutlichen Stellenabbau vorgenommen. Djeser stellt slch wie folgt dar:
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Entwicklung des Fachpersonaìs Zahleniibersicht 1

L aufbahn Stel lenausstattunq Ste'llenabbau

1973 1986

Stel len v. H. Stel len v. H. Stellen v.H.

höherer Dienst

gehobener Djenst

mì tt lerer Dienst

100

101

7

48, 1

48,6

3'3

92

64

59,0

41,0

I
37

7

8'0

36,6

[00,0

insgesamt 208 100 156 100 52 25,0

Im Hinblick auf dje verìagerung von Zuständigkeiten auf die Amter fur
Landwirtschaft im Zuge der Neuorganisation und im Hinblick auf den rück-
läufigen Arbejtsanfall bei den Regierungen hat der ORH gepruft, ob sÍch
aus der äußerst unterschiedl jchen Personalentwìcklung des Fachpersonals
eine ijbermäBige Ausstattung der Abtejlungen mit Beamten des höheren Dlen-
stes und vergleichbaren Angestel lten ergeben hat.

Sachgebiete 710 - Ernährung und Hauswjrtschaft

Die Sachgebiete 710 sind mit Beamtjnnen des höheren Dienstes besetzt. Ne-

ben der sachgebietsleiterin sind in 0berbayern vier, in Mjttelfranken
drei, in unterfranken e'ine und bei den übrigen Reglerungen Jewejls zwei
Beamtinnen des höheren Dienstes beschäftigt (insgesamt 23 stellen). Nur

für die Berufsbjìdung in der städtjschen Hauswirtschaft (bei den Regie-
rungen von Oberbayern und Mittelfpanken) s'ind zusätzlich filnf Kräfte des

gehobenen Dienstes tätig.

Nach den Feststellungen des ORH besteht fijr den ausschließljchen Ejnsatz
des höheren Dienstes für dje ländl iche Hauswirtschaft keìn Bedijrfnis, da

im Sachgebiet rätigkeiten anfallen, die hinsjchil ich der Art und Schwje-
rigkeit keinesfalls dem höheren Dienst zugeordnet werden können. Auch

könnten die Fachkräfte des höheren Dienstes an den Amtern für Landwirt-
schaft jn erhebl ich stärkerem umfang als bjsher dìe Lehrgänge zur Vorbe-
reitung auf die Meisterprüfung durchführen.
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Das Staatsmjnlsterjum hat berejts Maßnahmen eingeìeitet, die zu elnem Ver-

hältnls von rd.65 v.H. höherer Dienst zu 35 v.H. gehobener Djenst fijhren

sollen. Sechs Stellen des höheren Dienstes werden jn solche des gehobenen

Dienstes abgesenkt. Elne Stelle kann eingespart werden.

Sachgebiete 720 - Agrarstruktur

Im Bereich der Sachgebiete 720 hal der ORH jm Laufe selner Untersuchung

zunächst erwogen, ob es angebracht wäre, Aufgaben der Reglerungen als 0be-

re Sledlungsbehörde nach dem Bundesvertrìebenengesetz von den Landwirt-

schaftsabteilungen auf dje Abtej lungen 6 - Sozjale Angelegenhejten - zu

übertragen. Das Staatsminjsterium fijr Ernährung, Landwirtschaft und For-

sten hat Jedoch hiergegen Einwendungen erhoben. Das Staatsminjsterjum für
Arbeit und Sozialordnung hat mitgetei lt, daß es sich im gegenwärtigen

Zeitpunkt noch njcht abschl ießend äußern könne. Dje Angelegenheit muß

deshalb so lange zurijckgestellt werden, bìs im Rahmen der Untersuchung

auch d je Abtei l.ungen 6 der Regierungen näher ijberpri.jft sind.

20.4 Sachgebiete 730 - Landwlrtschaftliche Betriebswjrtschaft

20.4.1 Die Sachgebiete 730 sjnd neben der landwirtschaftl ichen Betriebswirt-
schaft, dem landwjrtschaftl jchen Bauwesen und der Landtechnik mìt dem

Vol'l zug der einzel betriebl i chen Landwj rtschaftsförderung betraut.

In der Landwirtschaftsförderung obì ìegt den Reglerungen in erster Linie
dje Koordinìerung, die Mittelvertejlung und die Fachaufsicht. Als Bewjlli-
gungssteìlen sind sie jm wesent'ljchen für dje Aussiedlungen nach dem Ejn-

zelbetrieblichen Förderungsprogramm (1984: 16 Fälle) und fijr dje landwirt-

schaftl ichen Nebenerwerbsstel len nach dem Bundesvertriebenengesetz (1984:

163 Fälle) zuständig.

Dagegen wurden die Regierungen durch die Delegatjon der Förderungsmaßnah-

men an die Ämter fijr Landwirtschaft sowje ejne ìnsgesamt riickläufige Inve-

stitlonstätigkeit jm Wirtschaftsteil landwjrtschaftljcher Betriebe vom

Förderungsvollzug weitgehend entlastet. Die Anzahl der Bewjlligungsfä1le

jst von etwa 2200 im Jahre 1975 auf 183 jm Jahre 1984 zuri.ickgegangen.
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Dle 0rganisation und die Personalausstattung ìm Förderungswesen wurden al-
lerdlngs dem stark rückläufigen Arbeltsanfall nicht hinrejchend angepaßt.

Zwar hat die Verwaltung das Personal berejts verrlngert; die derzeltige
Personalausstattung ijbersteigt dennoch den tatsächljchen Bedarf. t.leiter
werden auch hler typische Arbejten des gehobenen Djenstes von Beamten des

höheren Dienstes erledigt.

Mjt den verbljebenen Aufgaben îm Förderungsvollzug und bej der Koordlnle-
rung und Bearbeitung von gleichen fachaufslchtl ichen Fragen wlrd auch ln
den Sachgebieten 730 unterschiedlich quallfiziertes Personal betraut. Beì

dreì Regierungen werden ln djesem Aufgabenberelch ganz oder ijberwiegend

Beamte des höheren Dienstes verwendet.

Nach Auffassung des ORH Jst hierfijr neben dem ohnehin vorhandenen Sachge-

bietsleiter je ein Beamter des gehobenen Dienstes ausrejchend. Die Verwal-
tung stimmt grundsätzlich damit ijberein, daß dje mjt der Förderung verbun-
denen Aufgaben gänzljch von Beamten des gehobenen Djenstes ilbernommen wer-
den können.

Das Staatsmjnisterium beabsichtigt, den neben dem Sachgebietslejter vor-
handenen höheren Beamten bejzubehalten und mit entsprechenden Aufgaben in-
nerhalb des Sachgebiets zu betrauen. Dabej führt das Staatsministerjum ne-

ben den al lgemeinen Aufgaben insbesondere dje Fachaufsjchb und Koordjnje-
rung der Landwjrtschaftsförderung, die Milchkontingentierung und Milchren-
tenaktjon sowie dje Meisterausbiìdung als Begründung an. Auch die bevor-
stehenden Maßnahmen zur Marktentlastung und dje veränderte agrarpolitische
Situatjon erfordere einen erhöhten Koordinierungsaufwand der Regierungen.

Der oRH jst bei seiner Prijfung zu'der Auffassung gelangt, daß dle beste-
hende Personalausstattung genijgend spielraum fljr die Bewältigung neuer

Aufsichts- und Koordinierungsaufgaben enthält. Bei sejnen örtì ichen Erhe-
bungen hat er festgesteì lt, daß Fachaufsjcht und Koordinìerung keine hin-
reichende Arbeitsbelastung fijr zwej Beamte des hõheren Dienstes darstel-
len. Bei einer Regierung waren beìspielsweise im Bayer. Agrarkre-
ditprogranm in den Jahren 1983 bis 1985 ìnsgesamt nur 24 Anfragen der Am-

ter fijr Landwirtschaft zu bearbeiten; davon waren zz Fälle zur Entschei-
dung über eine Ausnahmeqenehmjgung wegen vorzeitìgem BegÍnn der Maßnahme

an das Staatsministerium weiterzuleiten. Die Amter fiir Landwirtschaft in
dìesem Regierungsbezirk haben im gleichen Zeitraum jn eigener Zuständig-
keit 3726 Förderungsmaßnahmen bearbeitet.
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Auch bei den 1987 von den i{mtern fl.ir Landwjrtschaft abgewickelten neuen

Maßnahmen (Sonderprämje fijr Rindfleischerzeuger und Beihj lfe für Klein-

erzeuger von Getreide) mjt etwa 120 000 Förderungsfällen konnte ein Koor-

dinierungsbedarf bej den Regierungen nicht festgestellt werden. Dje Miìch-

Garantiemengen-Verordnung belastete die Regierungen nur in den Jahren 1985

und 1986 jn besonderer l¡Jeise. Dje Maßnahmen sind jedoch, mit Ausnahme noch

anhängiger Verwaltungsgerichtsverfahren, abgeschlossen. Als Daueraufgabe

verbleibt ìed'igìich die 0bertragung von Referenzmengen bei Verpachtung und

übergabe landwirtschaftl jcher Betriebe.

Bei der Meisterausbi ldung obìiegt den Regierungen nach den Erìäuterungen

zum Rahmenplan dje Planung,0rganisation und überwachung der Meistervorbe-

reitung. Bej der Durchfijhrung der Lehrgänge mit der Thematik "Produktions-

technik und Betriebswirtschaft" wären die Fachkräfte des höheren Dienstes

an den Amtern fiir Landwirtschaft und anderen landwirtschaftìichen Dienst-

stellen in erheblich stärkerem Umfang als bjsher zu beteillgen. Durch ent-

sprechende organisatorjsche Maßnahmen wäre die Betejligung der Amter für
'Landwi rtschaft sicherzustel len.

Eine spürbare Entlastung der Regierungen in der Förderungsverwaìtung (vor

allem bei der Vertejlung und Verwaìtung der Mjttel und der Kontingente so-

wie be'l der Statistik) würde auch ein stärkerer Einsatz der Datenverarbei-

tung brìngen. D'le m1t Förderungen befaßten Dienststellen slnd flächen-

deckend mit DV-Anlagen ausgestattet und über das vorhandene Datennetz an

das Rechenzentrum des Staatsmjnisteriums angeschlossen.

Wegen der eingetretenen Anderung der Aufgabenstruktur in den Sachgebieten

730 läuft dje Beschäftìgung von Landwirtschaftstechnikern (mjttlerer

Dienst) aus.

Für die Sachgebiete 730 wird unter Berijcksichtigung der unterschjedl ichen

Aufgabenstellung sowie der regionalen Besonderhejten ejne verminderte Per-

sonalausstattung entsprechend nachfolgender Tabelle ftJr angemessen gehal-

ten:
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730
und Landtechnjk)

Zahlenübersicht 2

Reg i erungen höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst

Sachgebietsleiter,
Referent fiir För-
der un q

Aì lgemeine Auf-
gaben

Landwlrtschafts-
förder un g

L andwl rtschaft s -
förderung

Ist Vorschì ag
des ORH

Ist Vorschl ag
des ORH

Ist Vorschl ag
des ORH

Ist Vorsch I ag
des ORH

Oberbayern

N i ede rbayern

0berpfaì z

Oberfranken

Mi tte I fran ken

Unterfranken

Schwaben

2

2

2

1

I
1

2

2

1

1

1

I
I
1

1

I
r)

2

0'5

0,5

0'5

1

1

1

1

0r5

0'5
0r5

I

I
1

1

0r5

0r5

0'5
1

I
I
1

0r5

0'5
0r5

1

2

0r5

0'5

i nsgesamt 11 I 6'5 5r5 5r5 5'5 32)

mögl lcher Abbau 3 I 3

I) Elne Stelle wurde ln der Zwischenzelt auf Vorschlag dee ORH oingeapart.

2) Diese Stellen slnd lm Epl. 0l A auegebracht.

20.4.2 Geschäftsvertei I ung

Die Aufgaben in der Landwlrtschaftsförderung sind bej den Regierungen un-
terschjedl jch auf die Sachgebiete vertei lt. So führen z.B. dje Fachauf-
sicht ilber das 8ayer. Alpen- und Mlttelgebirgsprogramm jn Niederbayern das

Sachgebiet 720, in unterfranken das Sachgebiet 730 und jn schwaben das

sachgebiet 740. ln der 0berpfalz ist dje betrjebsbezogene Förderung dem

Sachgebiet 720 zugeordnet. Nach dem Aufgabengliederungsplan für alìe Re-
gierungen obläge dJe sachbearbeitung seit rgg2 jedoch den Sachgebieten
730.

l'legen des geringen Arbeitsanfalìs fijr die einzelnen Sachgebiete sollte dje
derzeit noch bestehende und z.T. unterschiedl iche Auftei lung der landwjrt-
schaftlichen Förderungsprogramme entsprechend dem Aufgabenglìederungsplan
vollständig in den Sachgebieten 730 konzentrlert und dadurch die Effizjenz
der Förderungsverwaltung gesteigert werden.
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Das Staatsminlsterium hat zugesagt, dle Zuständigkejt der Sachgebiete fÜr

die einzelnen Förderungsprogramme ejnheitlich zu regeln.

Sachgebfete 740 - Landschaftspflege und Pflanzenbau

Ab 1. .Januar 1986 wurde die Fachaufs'lcht Uber den Bereich Bodenkultur der

Ämter ftlr Landwlrtschaft und Bodenkultur auf die Reglerungen (Sachgeblete

740) übertragen. tleiter erhlelten s1e Aufgaben zugewiesen, dle bisher von

der Landesanstalt fUr Bodenkultur und Pflanzenbau oder von den Amtern für
Landwjrtschaft und Bodenkultur wahrgenonmen worden waren.

Nach Mittejlung des Staatsministerìums soll damit im Bereich der pfìanzlj-
chen Erzeugung eine straffere Organisationsstruktur errejcht werden.

Gleichzeitig ließen sjch fachliche Verbindungen zwischen der Landesanstalt

für Bodenkultur und Pflanzenbau, den Reglerungen, den Berelchen B und den

Abteilungen L 2 der Amter ftlr Landwlrtschaft herbeiführen. Auch dJe ar-
beltswirtschaftl ichen Grundlagen könnten so verbessert werden.

I'llt dleser 0rganlsatlonsänderung wird nach Auffassung des Staatsministe-
riums elne personelle Verstärkung der Sachgeblete 740 notwendig. Bel der

Reglerung von Oberbayern soll dort neben dem Sachgebietslejter und dem Be-

amten des gehobenen Djenstes eln zweiter Beamter des höheren Dienstes eJn-

gesetzt werden. Bej den Regierungen von Niederbayern und von Schwaben ist
beabsichtigt, dle bisherigen unmittelbaren Mitarbeiter des Abtejlungslel-
ters 1n dle Sachgebiete 740 umzusetzen. Dagegen fehlt es an einer entspre-

chenden Personalverringerung bei der Landesanstalt fijr Bodenkultur und

Pflanzenbau, der jetzt nur noch die fachliche Leitfunktion obliegt.

Dlese Maßnahme kann ¿..r.it noch nlcht abschl ießend beurtei lt werden.
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20.6 Sachgebiete 750 - Gartenbau

20.6.L 0rganisatjon und Personaìbesetzung

Am i. August 1985 waren insgesamt 87 staatllche Beschäftlgte Im Berelch

des Gartenbaus tätig:

Personalelnsatz lm Berelch Gartertbau Zahlenilbersicht 3

Mithin war das staatìiche Gartenbaupersonal zum Prijfungszeitpunkt auf sie-
ben Regierungen (Mittelstufe), auf zwei Abteilungen Gartenbau der i{mter

fUr Landwirtschaft und Gartenbau, auf acht von neun Berejchen Bodenkultur

der Amter für Landwirtschaft und Bodenkultur sowie auf fiinf Amter fiir
Landwjrtschaft (Unterstufe) vertei lt. Daneben sind bej den Landesanstaìten

fijr Bodenkultur und Pflanzenbau in Freising und fijr lileinbau und Gartenbau

ln lrlürzburg sowje bej der Versuchs- und Lehrwjrtschaft fljr Gartenbau jn

Bamberg wejtere Beschäftlgte tätig, die sìch fast ausschl jeßl ich mit Un-

tersuchungs-, Versuchs- und Lehrtätigkeiten Ím Gartenbau befassen.

Der ORH hat diese 0rganisatjonsstruktur jnsbesondere jm Bereich der Bera-
tung des Erwerbsgartenbaus bemänge1t und gegenüber dem Staatsministerjum

angeregt '

Behörde Beschäft 1 gte

h öherer
Di enst

gehobener
Dlenst

1 nsge-
s amt

Ante l l
ln v.H

Regierungen

Amter fiir Landwirtschaft
und Gartenbau Bamberg und
Fijrth (Abtei lungen Gartenbau)

Landesanstalt für Boden-
kultur und Pflanzenbau

Landesanstalt fiir
l.leinbau und Gartenbau

acht Ämter filr Landwirtschaft
und Bodenkultur

fünf Amter für Landwirtschaft

11,5

3r5

2r0

10,0

1ro

1ro

1g,0

L2,o

2'0

10,0

10,0

5'0

30,5

15,5

4'0

20,0

11,0

6'0

35,0

L7,8

4'6

23,0

12,6

7ro

i nsgesamt 29,0 58 ,0 87,0 100,0
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- die in e'lnzelnen Regierungsbezirken bestehende Zersplitterung der Gar-

tenbauberatung zu beseitigen sowie

- die bei den Amtern für Landwirtschaft und Bodenkultur beschäftigten,

weitgehend von der Ubrigen Gartenbauberatung lso'l lerten Sachbearbejter

für Pflanzenschutz îm Gartenbau in die Regierungen oder die Amter ftjr
Landwirtschaft und Gartenbau zu lntegrieren.

I'lit dleser 0rganisationsänderung wären nach Auffassung des ORH eine erheb-
'liche Verbesserung der Beratungsqualltät und die Mögllchkelt zu Stellen-
ei nsparungen verbunden.

Das Staatsminjsterium hat elngeräumt, daß fUr eine Neuorgan'lsat'lon der

staatlichen Gartenbauberatung .sejt geraumer Zeit absoluter Handlungsbe-

darf bestehe", nachdem der bisherige dezentrale Einsatz von Beratungskräf-

ten ln bestimmten Reglerungsbezjrken erhebliche Mängel habe erkennen las-
sen. Dje Verwaltung hat lnzwischen begonnen, dle teilwelse zersplitterte
Beratung 1m Gartenbau bei den Sachgebieten 750 zusammenzufassen. Das

Staatsmlnlsterlum vertritt allerdjngs die Auffassung, daß trotz dieser 0r-
ganisationsänderung kejn Personal eingespart werden könne. Vlelmehr selen

zusätzljche Stellen erforderljch. DemgegenUber könnten nach Auffassung des

ORH bej entsprechender Zentral lslerung al leln int Regierungsbezlrk Unter-

franken eine Stelle des höheren Dienstes und zwei Stellen des gehobenen

Dienstes entfal len.

Das Staatsministerium bezweifelt, ob bei der Beschränkung der Sachbearbei-

ter fijr Gartenbau und Pflanzenschutz auf ihre elgentllchen Aufgabenberei-

che Stelìeneinsparungen mögllch se1en, da dies im Hinblick auf d'le zu er-
wartenden Problemstel lungen aus dem neuen Pflanzenschutzrecht noch nicht
beurtel1t werden könne.

Der ORH tei lt diese Bedenken nicht. Nach der Stel lenbeschrelbung so1 len

d1e Sachbearbelter fi.ir Pflanzenschutz im Gartenbau nur ln Ausnahmefäl len

beraten. Dte lm Zuge der Erhebungen festgestellten umfangrelchen Bera-

tungstätigkeiten (1984: 5171 tinzelberatungen, davoñ 1186 Produktlons- und

3891 Pflanzenschutzberatungen) lassen aber auf elne gewlsse Kapazitätsre-
serve lm eigentìichen Aufgabenberejch schließen. Da das StaatsmlnJsterlum

der Auffassung des ORH zugestlmmt hat, daß dje Pfl anzenschutzberatung

ki.inftlg ejnheitl lch von den Sachgebleten 750 bzw. den Abtel lungen Garten-

bau der Amter fijr Landwirtschaft wahrgenormen werden muß, werden erhebll-
che Arbeltskapazitäten in djesem Bereich frej. l'lit diesen müßten dje neu

zu erwartenden Problemstellungen ohne Personalmehrung zu bewältlgen seln.
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20.6.2 Sachbearbeiter fUr GrlJnordnung und Landschaftspflege

In fijnf Reglerungsbezirken sind bej den Sachgebieten 750 bzw. bei den Ab-

tel lungen Gartenbau der Amter fijr Landwirtschaft und Gartenbau Je ein
Sachbearbeiter des gehobenen Dienstes für Grljnordnung und Landschaftspfle-
ge eingesetzt. Dle Landkrejse beschäftlgen daneben jn diesem Berelch jns-

gesamt 92 Kreisfachberater fUr Gartenbau und Landschaftspflege.

Der ORH hat festgestellt, daß dle Aufgabenschwerpunkte der SachbearbeJter

fUr Grilnordnung und Landschaftspflege mlt dem Aufgabenrahmen der kreJs-
fachberater fUr Gartenbau und Landschaftspflege lm Berelch der Fachbera-

tung der Bezlrke, Landkreise und Gemeinden weitgehend ldentlsch slnd. Er

hat deshalb vorgeschlagen, daß sich der Staat aus dlesem Aufgabenberelch
ganz zurijckzlehen sol lte.

Das Staatsmlnisterjum lst dagegen der Auffassung, daß auf den welteren
Elnsatz djeser ftlnf Dienstkräfte nlcht verzlchtet werden könne, well d1e

wah rzunehmenden Auf gaben

- hoheltlicher Art seien oder

- Jeweils fijr einen ganzen Reglerungsbezlrk bedeutsam seien oder

- elne Hj lfestel lung fijr dje Landkreise bedeuteten.

Im übrigen seien 0berschneidungen in der Fachberatung nìcht mögì ich, wei I

dle Fachaufsjcht ijber dle Kreisfachberater bej der Regierung liege und dle
Tätlgkeit der Sachbearbelter fijr Grünordnung und Landschaftspfìege auf dle
fachaufsichtl iche Betreuung und Amtshiìfe ausgerichtet sel.

Nach Auffassung des ORH erschejn[ Jedoch - wie die Verhä]tnlsse in zwel

Regierungsbezirken zeigen - ejn eigener Sachbearbelter fijr Grijnordnung und

Landschaftspflege nicht erforderl1ch. Sowejt dje Beschäftigten lm Vol lzug
des Berufsblldungsgesetzes tätig sind, sol lte diese Hoheitsaufgabe zweck-

mäßigerwelse dem Fachberater fi.jr Ausbjldung im Sachgebiet 750 zugeordnet
werden. Dje vom Staatsminlsterjum als zwingend notwendig erachtete Hi lfe-
stellung der Reglerungen für die Kommunen jn der Grijnplanung mlt dem Hln-
wels, daß von den derzejt in Bayern elngesetzten 92 Krelsfachberatern nur

27 ijber eine entsprechende Ausblìdung als Landschaftspfleger verfUgten,
lst nicht schlijsslg. Es ist Aufgabe der Landkreise, seìbst das erforderli-
che Fachpersonal vorzuhalten, um ihre Aufgaben sachgerecht erfijllen zu

können. Es kann dahìngestel lt bleìben, ob dje Tätigkeit der Kreisfachbera-

ter ejner Fachaufsjcht durch die Regierung zugängljch ist. Jedenfal ls
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rechtfertlgt d1e den Sachgebleten 750 nach dem Aufgabengliederungsplan zu-

geschrlebene Fachaufsicht über dje Krelsfachberater nicht den zusätzl lchen

Eìnsatz der Sachbearbelter filr Grijnordnung und Landschaftspflege.

Nach Auffassung des ORH können deshalb die fijnf Stel len der Sachbearbeiter

fi.ir GrUnordnung und Landschaftspflege eìngespart werden. Dle verblelbende

Personalausstattung 1äßt es nach Ansicht des ORH ohne weiteres zus auch

elner Ausweitung der Beratung auf umweltrelevante Fragen Rechnung zu tra-
gen.

20.6.3 Fachberatung Erwerbsgartenbau

Fijr die Teilaufgabe Fachberatung des Erwerbsgartenbaus

teiIwe1se zur Verfügung:

Personal e l nsatz

standen ganz oder

ZahlenUberslcht 4

Der ORH kam bei se'ìnen zu diesem Thema schwerpunktmäßig lm Reglerungsbe-

zlrk Niederbayern durchgefilhrten Erhebungen zu dem trgebnìs, daß dJe bej

den Sachgebìeten 750 eingesetzten staatlichen Fachberater lm Erwerbsgar-

tenbau in hohem Umfang Gartenbaubetrjebe ln den Fachberejchen Produktlon
und Pflanzenschutz beraten haben. Diese Betrlebe slnd nach den Feststel-
lungen des ORH häufig zugìeich auch ejnem Erzeugerring fllr B'lumen und

Zierpflanzenbau oder Gemlisebau angeschlossen.

Behörde Beschäft I gte

h öherer
D i enst

gehobener
D i enst

i nsge-
s amt

Antei 1

in v.H

Reglerungen (Sachgebiete 750)

Amter fUr Landwirtschaft und
Gartenbau (Abtel 1 ungen Gartenbau )
Bamberg und Ftirth

Amter fUr Landwirtschaft
und Bodenkultur

Amter filr Landwirtschaft

3

3

1

1

13

9

10

5

16

l2

11

6

35,6

26,7

24,4

13,3

Ínsgesamt I 37 45 100,0
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Dje Erzeugerrlnge slnd Selbsthllfeelnrlchtungen der Landwirtschaft und im

Landeskuratorlum fUr pfl anzl lche Erzeugung e.V. zusammengeschlossen. Der

Staat fördert diese Elnrlchtung mlt erhebllchen lt4ltteln. Zu den satzungs-
gemäßen Aufgaben der Erzeugerrìnge zählen u.a. dje Beratung lhrer Mit-
g1 iedsbetriebe jn den Berejchen Produktjon und Pflanzenschutz. Dje Rlngbe-
rater, Diplomìngenjeure (FH) fijr Gartenbau, beraten jeden Mitgliedsbetrieb
regelmäßig sechs- bis achtmaì jährl ich in Anbau- und Pflanzenschutzfragen
des Gartenbaues.

Der ORH hat angeregt, auch jm Hjnbljck auf die in den letzten Jahren er-
folgte Ausweitung der Beratungstätigkeit bej den Erzeugerringen das staat-
ìiche Beratungsangebot entsprechend zu reduz.ieren. Nach Auffassung des QRH

könnte etwa ein Drjttel der derzeit eingesetzten 16 staatljchen Anbaubera-

ter eingespart werden.

Das staatsministerium wendet in sejner steì lungnahme ein, daß es nach

Art. 20 Abs. 1 des Landwjrtschaftsförderungsgesetzes ftjr eine den Jeweill-
gen Verhältnjssen angemessene fachl jche Beratung der in der Land- und

Fotnstwirtschaft tätigen Personen und deren Zusammenschìijsse zu sorgen ha-

be. Dje Tätìgkeit der Erzeugerringe beschränke sich auf dje qualitätsmä-
13ige verbesserung der Produktjon (Erzeugungsberatung) in land- und forst-
wjrtschaftljchen Betrjeben. sje könnten deshalb keine Beratung für dje Be-

reiche Ausbj ldung, Arbeits- und Betrjebswjrtschaft, Förderung, Sozjo-uko-
nomik und rechnìk anbieten. Auf djese sog. Grundberatung hätten aber alle
Gartenbaubetrlebe, also auch dieJenigen, dìe im Erzeugerring organisìert
seien, einen gesetzl jchen Anspruch. Durch djese unterschiedl lche Aufgaben-
stellung zwischen der staatlichen und der Rjng-Beratung sei entgegen der
Melnung des 0RH eine "Doppelglelsigkeìt,,in der Beratung nicht gegeben.

Nach Auffassung des ORH trifft dìese Argumentatjon nicht den Kern des pro-

blems. Er hat näml lch festgestel 1t, daß z.B. im Regierungsbezirk Nieder-
bayern im Jahr 1984 durch staatliche Anbauberater Produktions- und Pflan-
zenschutzberatungen überwiegend bel Erzeugerringbetrieben durchgefijhrt
wurden. So entfJelen von 965 Produktlonsberatungen 865 (90 v.H. ) und von

154 Pflanzenschutzberatungen 113 (73 v.H. ) auf Erzeugerringbetriebe. Djes
geht Jedoch ijber die sog. Grundberatung durch den Staat wejt hjnaus. Dje
Krltik des 0RH bezjeht sich gerade nicht auf die zusätzl jche staatl jche

Beratung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Technik und Ausbjldung, son-
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dern ausschl 1eßl ich auf das Nebeneinancler der

tung und der Beratung durch Erzeugert'in-Qe jn

Pfl anzenschutz.

staatl ichen Erzeugungsbera-

den Bereichen Produktion und

Der ORH hält deshalb an sejner Auffassung fest, daß ln den Regìerungsbe-

zirken, in denen gut funktionjerende Erzeugerringe tätig s1nd, der Staat

seine Fachberatung eÍnschränken sol lte.

20.7 Personat zur besonderen Verftigung des Abteilungsleiters

Bei vler Reglerungen sind ein Beamter des höheren Djenstes und vjer Be-

schäftjgte des gehobenen Djenstes fijr alìgemeine Angelegenhelten der Land-

wlrtschaft tätig; sje sind unmìttelbar den Leitern der Abtejlungen 7 zuge-

ordnet.

Solche Stellen sind nach den ÍGrundsätzen fijr den organisatorlschen Aufbau

von Mjttelbehörden" nicht vorgesehen. Zu einem nicht unerhebl jchen Tei I

werden Aufgaben wahrgenommen, für die nach dem Aufgabengl lederungsplan

schon einzelne Sachgeblete zuständig sjnd. llleitere 0berschneidungen erge-

ben sjch mlt Zuständjgkeiten der Abteilungen 1 (Personal, Haushaìt). Dìe

Notwendigkeit "persönlicher Referenten" fijr dje Lelter der Abtejlungen 7

kann deshalb nicht anerkannt werden.

Das Staatsmjnisterium hat inzwischen veranlaßt, daß die Aufgaben von

Jewells zuständigen Sachgebieten wahrgenommen werden. Zwei Stel len des

hobenen Dienstes werden eingespart und zwej Beamte werden jnnerhalb

Abtejlungen 7 umgesetzt (TNr. 20.5).

Ejne Stelle des höheren Dlenstes bej der Regierung von Oberbayern soll we-

gen der Größe des Dienstgebletes, der Anzahl der zu betreuenden Amter fLir

Landwirtschaft und der Ausbildung und Betreuung der etwa 40 Referendare im

1. AusbildungsJahr beibehalten werden.

Dlese Begrijndung erschejnt Jedoch nicht stlchhaltig. Nach dem Aufgaben-

gliederungsplan filr dle Reglerungen 1st die Oberwachung und Betreuung der

Landwjrtschafts- bzw. der Ernährungs- und Hauswlrtschaftsreferendare den

Sachgebleten 700 (Ausblldung und Fortblldung) bzw.710 (Ernährung und

Hauswjrtschaft) zugeordnet. Dje Mitwirkung bei der Fach- und Schulaufsicht

ist den Sachgebieten 710 ijbertragen. Zur Erledigung dieser Aufgaben sind

den

ge-

der
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dje zuständigen Sachgebiete der Regierung von Oberbayern entsprechend der

Größe des Zuständigkeitsberejchs mit zusätzl ichem Personal des gehobenen

bzw. höheren Dienstes ausgestattet.

Zus ammenfas s ung

Im Ergebnis hält der ORH zur Verbesserung der t,Jirtschaftlichkeit der Land-

wlrtschaftsabtejlungen folgende Maßnahmen für geboten:

- In den Sachgebieten 710 - Ernährung und Hauswirtschaft - ist ein den

tatsächlichen Bedürfnjssen entsprechendes Verhältnjs zwischen höherem

und gehobenem Dienst herzustel len; ein Bedürfnjs fijr den ausschl jeßl j-
chen Einsatz des höheren Dìenstes besteht nicht. Im höheren D'ienst wären

sechs Stel len jn Stel len des gehobenen Dienstes abzuschjchten und eine
Stel le einzusparen.

- Dje Personalausstattung jn der Förderungsverwaltung - Sachgebiete 730 -
ist dern stark ri.ickläufigen Arbejtsanfal l anzupassen. Der Anteil des hö-

heren Djenstes ist vor al lem in djesem Tätigkeítsbereich ijberhöht. Ins-
gesamt wären sjeben Stelìen einzusparen.

- Dje unterschjedl iche Organisationsform der Gartenbauverwaltung in den

Regìerungsbezirken führt tei lweise zu einem ijberhöhten Personaleinsatz.
Durch eine Zusammenfassung der Beratungskräfte bei den Sachgebieten 750

könnten allein in Unterfranken eine Stelle des höheren und zwei Stellen
des gehobenen Dienstes eingespart werden.

- Die bei den Amtern für Landwirtschaft und Bodenkultur beschäftigten
Sachbearbejter fijr Pflanzenschutz im Gartenbau sollten jn die Sachgebie-
te 750 der Reglerungen oder in die Abtejlungen Gartenbau bei den Amtern

für Landwirtschaft und Gartenbau eingegljedert werden. Dies brächte vor-
teile in der Zusammenarbeit mit den Fachberatern fiir Technik im Garten-
bau und mit den Anbauberatern. Außerdem wäre dann eine fachliche Stell-
vertretung mögìich.

- Dje fiìnf staatlichen Sachbearbeiter für Grijnordnung und Landschaftspfle-
ge werden weitgehend fijr Tätigkeiten eingesetzt, d.ie schon von den

Kreisfachberatern der Landkreise ausgeijbt werden. Darljber hinaus wjrd
über dje Hälfte der Beratungen durch die staailichen Dienstkräfte ge-
meinsam mit den Krejsfachberatern durchgeführt. Da dje Landkrejse flä-
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chendeckend mjt Fachberatern ausgestattet sind, sol lte s lch der Staat

ganz aus dleser Tät'igkeit zurljckzlehen. Damit könnten fünf Stellen des

gehobenen Dienstes eingespart werden.

Die Beschäftigten der staatljchen Gartenbauverwaltung beraten in erheb-

I jchem Umfang Betriebe, die Mìtglied in einem Erzeugerrlng sind und von

diesem bereits lntensiv beraten werden. Auch im Hinb'lick auf den erheb-

lichen staatlichen Mittele{nsatz für dle Beratung durch die Erzeugerrln-

ge sollte die staat'ljchen Beratungstätigkeit reduziert werden. Dadurch

könnten etwa vier bis sechs Stellen des gehobenen Dlenstes elngespart

werden.

Die bej vier Regierungen zur besonderen Verfügung der Leiter der Abtei-

lungen 7 eingesetzten Beamten sind entbehrlich. 0ber dÍe auf Anregung

des ORH vom Staatsministerium bereìts eingeleiteten Maßnahmen hinaus,

wäre eine weitere Stelle des höheren Djenstes eìnzusparen.
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III. B E S O N D E R E P R IJ F U N G S E R G E B N i S S E

A. FUR ALLE EINZELPLANE

2L 0berblick über die Prüfung der Personal ausgaben

Bei der mitschreitenden Prtifung und bei der nachträglichen Prüfung
wurden insgesamt Fehlzahlungen in 'Höhe von 8,2 Mio DM festge-
stel lt.

Dìe Personalausgaben des Staates, nämlich dje

- Dienstbezijge der Beamten und Richter,

- Bezijge der Versorgungsempfänger,

- Angeste l l tenvergiltungen und

- Arbeiterlöhne

werden ausschljeßlich jm DV-Verfahren abgerechnet. Lineare Anpassungen

werden automatisch voìlzogen. Einzelne Kassenanordnungen sjnd nur dann er-
forderlich, wenn laufende Zahlungen aufgenommen oder eingestellt werden

soì ìen, wenn sich die Grundlagen laufender Zahlungen ändern oder wenn

nicht zu den laufenden Bezijgen gehörende Leistungen zu zahlen sind. Aì le
in djesem Zusammenhang ergehenden Kassenanordnungen werden vor der

weiteren Bearbeitung den zuständìgen Rechnungsprijfungsämtern zur mit-
schrejtenden Prüfung zugeìeitet. Dje zu prüfenden Fälle werden weitgehend
gezielt nach Art der Zahlung, Fehlerhäufigkeit bei bestjmmten Vorgaben

oder einzelnen Anordnungssteììen ausgewäh'lt.

Von den im Jahr 1986 insgesamt zur Þri.ifung vorgeìegten 1 042 000 Kassenan-

ordnungen (Vorjahr 1 016 000) wurden knapp 50 v.H. geprüft. Dabei wurden
'in 10 025 Fällen, d.s.0,96 v.H. (Vorjahr 0,81 v.H.) aller Kassenanordnun-

gen, Mängeì festgestel ìt.

Da sich dje mitschrejtende Prijfung mangels weiterer Unterlagen auf dle
Schlüssigkeit der Kassenanordnungen beschränken muß, werden die Personal-
ausgaben zusätzìich vom ORH und den Rechnungsprijfungsämtern auch nachträg-
lich anhand der Personalakten bei den Anordnungsstellen und der Buchhal-

terakten bei den Abrechnungsstellen stichprobenweise geprijft.
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Von den bel der mitschreitenden Prüfung verhlnderten und bej der nachträg-
'llchen PrUfung festgestellten Fehlzahlungen ìn Höhe von 8,2 Mio DM (Vor-

Jahr 8,2 Mio DM) entfallen auf

0berzahlungen und von anderen Dienstherren
zuwen ig erhobene oder an d lese zuviel gelei -
stete Versorgungsantej I e

l'4lnderzahlungen zu Lasten der Zah'lungsempfänger

6,3 Mio

I,g Mlo

DM

DM

Dlese Beträge setzen sich w1e folgt zusammen:

Mitschre{tende Prüfung

- der Djenstbezijge der Beamten
und Richter

- der Angesteìltenvergütungen
und Arbei terlöhne

- der Versorgungsbezilge

- der Versorgungs l astenantei I e

i nsgesamt

Nachträgf iche Prtifung

- der Dienstbezijge der Beamten
und Richter

- der Angestelltenvergütungen
und Arbeiterlöhne

- der Versorgungsbezilge '

- der Versorgungslastenanteile

- der sonstigen Personalausgaben
(Beih j lfen, Umzugskostenvergij-
tungen, Trennungsgelder, Lehr-
auftrags- und PrljfervergiJtungen,
Unf al I f i,lrsorgel ei stungen )

lnsgesamt

0berz ah 1 ungen
Dl'|

2 098 000

Mi nderzah 1 ungen
DM

918 000

442 000

195 000

85 000

1 928 000

578 000

37 000

4 641 000 I 640 000

646 000 159 000

207 000 7 000

I 690 000 282 000

Dje bei der mitschre'ltenden Prüfung verhlnderten 0berzahlungen stellen

echte Elnsparungen dar, die sich - ebenso wje die Feststellungen bel der

nachträgllchen Priifung - in beachtllchem Umfang auch in den foìgenden Jah-

ren auswirken.

33 000

25 000

58 000

463 000

67 000

307 000
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Soweit Versorgungslastenantelle nlcht angefordert oder zu Unrecht gelei-
stet wurden, konnten sle zum größten Tell nachträgìlch vereinnahmt werden.

Dle Feststellungen des ORH werden auch kijnftjg zu erheblichen Mehreinnah-

men führen und die Erstattungen an åndere Dienstherren mjndern.

2L.2 Dte Fehlzahlungen haben vjelfältfge Ursachen. Hierzu elnlge Beisplele:

21.2.L Etnpfänger von Kindergeld oder 0rtszuschlag ('lnsbesondere fUr Klnder tJber

18 Jahre, ftir Stief- und Pflegeklnder, Enkel und nlchteheljche Kjnder)
hatten Jahrzehntelang Jeweils zu Beginn elnes Jahres jn elner formblatt-
mäßlgen Erklärung die ftlr den Empfang der genannten Leistungen notwendlgen

Verhältnlsse (2.8. Schul- oder Berufsausbildung, Aufnahme ln den Haushalt)
darzulegen. Den die BezUge anordnenden Stellen (Anordnungsstellen) war da-

mit eine rationel 1e PrUfung der Anspruchsvoraussetzungen ermög1 lcht; auf

dje laufende Einforderung von Bescheinigungen über das Fortbestehen der

Zahlungsvoraussetzungen (2.8. Beschelnigung für Jedes StudJensemester)

konnte weitestgehend verzjchtet werden.

Für die Jahre L982 bis 1985 hat das Staatsministerium der Finanzen mit
Rljcksicht auf eln vom Bund in Aussicht gestel ltes 0berprUfungsverfahren

und wegen der neuerdings abzugebenden Erk'lärung zur ejnkommensabhängigen

Mlnderung des Kindergeldes auf die Abgabe der eingangs erwähnten Erkìärung
trotz wiederholt geäußerter Bedenken des ORH verzichtet. trst ab dem Jahr
1985 wurde wieder elne entsprechende formblattmäßjge Erklärung vorge-

schrjeben, nachdem der Bund das seit Jahren in Aussicht gestellte Oberprij-
fungsverfahren geregelt hatte. In dem genannten Zejtraum jst es den Anord-
nungsstellen nicht geìungen, d'ie Zaþìfälle auf andere t.leise (2.8. laufende

Ejnforderung von Bescheinigungen) gleichwertlg zu ijberwachen. Sje waren

vjelmehr darauf angewlesen, daß die Bezijgeempfänger ihren Anzejgepfl ichten
von sjch aus rechtzeitig nachkamen; d'iese Erwartungen haben slch Jedoch
nicht vol 1 erfl.jl lt. Dle Foìge waren - wje dje Ergebnisse der nachherigen

PriJfungen belegen - Oberzahlungen in nicht unbeträchtlichem Ausmaße. Bei

einer größeren Anordnungsstel le al lein waren in dem genannten Zeitraum

entsprechende 0berzahlungen in Höhe von 210 000 DM festzustellen"

2L.2.2 Für den weitaus liberwìegenden Teil der Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes richtet sich die Bezahlung auch nach der Altersstufe; diese wird
vom Lebensalter und von anrechenbaren Vordienstzeiten bestimmt. Bei den

Prüfungen wurden jmmer wieder fehìerhafte Festsetzungen und unzutreffende
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DV-Vorgabert festgestellt. Im abgelaufenen Jahr konnten in djesem Zusammen-

hang 0berzahlungen von 196 000 DM und l'linderzahlungen von 136 000 Dl'l ver-
mieden werden.

21.2.3 Ein Studienrat der BesGr. A 13 an einer Staatl. Realschule wurde am 1. Fe-

bruar 1978 zum Seminarrektor der BesGr. A 14 (als Semlnarlehrer an Real-

schulen) befördert. Auf eigenen Antrag ernannte ihn das Staatsmjnisterjum
fUr Unterrlcht und Kultus am 1. März 19Bl wieder zum Realschullehrer der

BesGr. A 13 und bewl I I igte thm wegen der Jetzt nìedrlgeren Dienstbeztige

elne aufzehrbare Ausgleichszulage.

Bei der Anordnung der neuen DienstbeziJge verwechselte dje Regierung den

ZulagenschlUssel und wles ejne nlchtaufzehrbare Ausgleichszuìage zur Zah-

lung an. Bei rìchtiger Vorgabe wäre die Ausglelchszulage zum 1. Mal 1981

durch die allgemelne l lneare Besoldungserhöhung berejts erhebllch gekUrzt

worden; zum 1. Jull 1982 wäre sle schlleßlich durch das Aufsteigen des Be-

amten ln den Dlenstaltersstufen ganz entfal len. Aufgrund der fehlerhaften
Sachbehandlung wurden Jm Ergebnis ljber sechs Jahre hinweg dle vol1en

' DienstbezUge der Besoldungsgruppe A 14 weitergezahlt.

Bls der Fall zum Zahltag Juni 1987 berichtjgt werden konnte, hatte der Be-

amte rd. 31 000 DM an Djenstbezijgen zuvjel erhalten. Djeser Betrag wäre

erheblich geringer, wenn die Regìerung schon'lm Friihsommer 1986 elnen kon-

kreten Hjnwejs des ORH bei ejner örtlichen Prilfung beachtet hätte.

2L.2.4 Arbeitnehmer erhalten bei Beendigung ìhres Arbeitsverhältnjsses unter be-

stimmten Voraussetzungen ein übergangsgeld. Es wird nur jnsowelt gewährt,

als es gewisse gìeichzeitig zustehende, aus öffentl jchen Mitteln getragene

Leistungen ilbersteigt. DiUei wir¿ immer wjeder außer acht gelassen, daß zu

dlesen Leistungen auch Hjnterbl iebenenbezljge gehören. In 14 derartigen
Fällen wurden während des vergangenen Jahres 0berzahlungen in Höhe von

35 000 DM verhlndert.
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22 Entlohnung der Arbelter

Im Bereich der MTL-Arbejter waren häufig nicht den tarifllchen
Vorschriften entsprechende Elnreihungen festzustel len.

Die Arbejtsbedlngungen des wejtaus größten Tei ls der im staatl lchen Be-

reich beschäftÌgten Arbeiter slnd jm Manteltarjfvertrag fijr Arbeiter der

Länder (MTL II) festgelegt. Die Höhe der Bezahlung hängt entschejdend da-

von ab, in welcher Lohngruppe der Arbeiter eingereiht ist. Dies richtet
sjch danach, weìche Tätigkeiten er ijberwìegend auszuüben hat und wje diese
im Lohngruppenverzeìchnis zum MTL II tarifvertraglich bewertet sind. Da-

nach sind Facharbeiter, die in jhrem oder einem artverwandten Beruf be-

schäftigt werden, im al ìgemeinen jn Lohngruppe VI mit Bewährungsaufstieg
nach Lohngruppe VII eingereiht. Höhere Einrejhungen von Facharbeitern sind
nur dann vorgesehen, wenn iiberwìegend ',hochwertjge Arbeiten" (Lohngruppe

VII mit Bewährungsaufstieg nach Lohngruppe VIII) oder "besonders hochwer-

tige Arbeiten', (Lohngruppe VIII mjt Bewährungsaufstieg nach Lohngruppe
VIII a) tatsächl ich verrichtet werden.

Der 0RH hat Ende 1983 bej ejner Prijfung im Bereich der Staatsbauverwaìtung
festgestellt, daß vor alìem bej der Einreihung der in den Gerätehöfen der

Straßenbauverwaltung beschäftigten Handwerker durchwegs zu großzügig ver-
fahren wurde. In Ejnzelfällen waren bis zu 85 v.H. der beschäftigten Hand-

werker in die Lohngruppen VIII oder VIII a eingereiht, was vorausgesetzt
hätte, daß alle diese Facharbeiter überwiegend mlt "besonders hochwertigen
Arbeiten" beschäftigt waren. Dies stand mit den tatsächl ichen Verhältnis-
sen jedoch njcht jn Eìnklang, zumal Instandsetzungen von Kraftfahrzeugen
und Geräten nur dann Jn den verwaltungseigenen t'Jerkstätten ausgeführt wer-
den, wenn hjerfijr keine privaten lrJerkstätten zur Verfügung stehen.

um djese tarifwidrlge Praxis abzustel len, hat die 0BB auf vorschlag des

0RH nunmehr fijr die nachgeordneten Behörden elnen Ejnreihungsrahmen fest-
gelegt, der in verbindung mjt elner sachgerechten Aufgabenverteilung sl-
cherstel lt, daß ki.inftìg der weitaus überwiegende Tei I der Handwerker ta-
rlfgerecht (Lohngruppen VI und VII MTL Il) eingereiht ist.

tlberhöhte Ejnreihungen jn njcht unerhebl ichem umfang wurden auch jm Be-

reich der Verwaìtung der staatl. schlösser, Gärten und seen festgestel lt.
Um kijnftig ejne tarifgerechte Einreíhung slcherzusteììs¡, hat sich
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die Verwaltung auch hier berejt erklärt, den nachgeordneten Djenststel len

künftig 'lm Kassenanschlag einen entsprechenden verbjndl ichen Einreihungs-
rahmen vorzugeben.

Ejne wesentljche Ursache fijr die festgestellten ljberhöhten Ejnreihungen

I iegt darin, daß häufig njcht die vom Arbeiter ljberwiegend ausgeübte Tä-

tigkeit zugrunde gelegt wurde. Auch wurden die Ejnrejhungen vjelfach nicht
oder nur unzureichend begri.lndet; in vielen Fäl ìen jst als Begrtindung le-
dlgl lch das lm Lohngruppenverzeichnis genannte Tätigkeitsmerkmal wieder-
holt worden. Ferner lagen oftmals kejne oder unzuläng1 iche Angaben ijber

dje von dem einzelnen Arbeiter tatsächìich ausgeübten Tätigkejten vor.

Der ORH ist der Auffassung, daß eìne tarifgerechte Einre'ihung ein prakti-
kables Verfahren voraussetzt. Er hat deshalb beim Staatsministerium der

Fjnanzen angeregt, auch fijr den Berejch der Arbeiter grundsätzlich eine

formblattmäßige "Lohngruppenfeststel ìung" vorzuschreiben, wie sie sjch im

Angesteì ltenberejch seit Jahren bewährt hat. Das Staatsministerìum steht
dieser Anregung im Grunde aufgeschlossen gegenüber; zur Vorberejtung einer
Entschejdung hat es Stellungnahmen der anderen Länder und der ijbrigen Res-

sorts ejngeholt.

Nach Auffassung des ORH wird auch zu prüfen sein, ob ijberhöhten Einreihun-
gen darijber hinaus durch ejne Ausdehnung der Stellenbindung im Arbejterbe-
reich entgegengewirkt werden kann.

23 lartung von DV-Anlagen und -Geräten

Durch den 0bergang von der Vollwartung bestimmter DV-Geräte auf
andere l.Jartungsarten, insbesondere dÍe l.lartung nach Anfall, konn-
ten die Ausgaben irqJahr 1986 um l,iber 2,5 Mio DM gesenkt werden.
Mindestens weitere 1¡$ Mlo DM könnten eingespart werden, wenn die-
se Mögllchkeit konsequent in allen Geschäftsberejchen genutzt wiJr-
de.

23.L Al lgennlnes

Der ORH hat slch schon seit ejnigen Jahren bej sejnen DV-Prijfungen auch

mit den Aufwendungen für die Wartung von DV-Anlagen und -Geräten befaßt
und Einzelvorschläge zur Kostenminderung gemacht. Nunmehr hat er im Rahmen
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einer QuerschnJttsurttersuchung Artr Umfang und Kosten der l,lartung aller jn
der staatljchen Verwaltung elngesetzten DV-Anlagen und -Geräte untersucht.

Ziel der Untersuchung war es, einen überbllck darüber zu gewinnen,

- welche Kosten insgesamt für die lrlartung anfaì1en,

- 1n welchem Umfang statt der bei Herstellermiete Ublichen Vo1lwartung

(vorbeugende l.lartung) andere Formen der [,Úartung (2.8. Anfal lSwartung

oder Eigenwartung) durchgeführt werden und

- welche Elnsparungsmögl lchkeiten unter Berücksicht'lgung eventuell auftre-
tender Schwierlgkejten und Probleme bei alternativen l,lartungskonzepten

bestehen und genutzt werden sollten.

Der Beschaffungswert der

räte betrug zum Stichtag
hiervon auf die einzelnen

Bestand an DV-Anlagen und

1n dje Untersuchung einbezogenen Anlagen und Ge-

31. Dezember 1985 rd. 350 Mio DM. Welcher Anteil

Geschäftsbereiche entfäl lt, zeigt Schaubi ld 1:

Geräten (Beschaffunswert) Schaubi ld 1

N 81ffi' 3r.E v.*. [ITfl.**^"

Ørr* Klr,r.,

- 
stilr SIHJ

ilI[.,*r, z.e v.t. ffi.,n*

3Í1.0 v.H.

19.9 v.ll.

2.,t v.ll.

1.9 v.ll.

1.0 v.ll.

0.3 v.ll.

sil{F
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23.2 llartung

23.2.1 Anteile und Kosten der Vollwartung und der Anfallswartung

tlenn ftlr alle Anlagen und Gertite Vollwartungsverträge zum Llstenprels ab-

geschlossen wären, mUßten Jährllch ilber 23 Þlio D1'1 an l,Jartungskosten be-

zahlt werden. Tatsächllch bestanden zum Zeltpunkt der Untersuchung fijr 92

v.H. - gemessen arn Beschaffungswert - der Geräte Vo'llwartungsverträge. Dle

Ubrlgen Anlagen und Geräte wurden nach Anfal'l gewartet.

Der Antell der Anfallswartung lst bej den Geschäftsberelchen mit einem ho-

hen Bestand an DV-Anlagen und -Geräten unterschledllch und llegt zwj-
schen 1 v.H. (Staatsmlnlsterium fUr Ernährung, Landwlrtschaft und Forsten,
StaatsmJnlster'lum fiJr Arbelt und Sozialordnung) und 17 v.H. (Staatsmini-

sterlum fUr Landesentwicklung und Umweltfragen). Vom absoluten Betrag her

gesehen wird Anfallswartung lm größten Umfang (Geräte 1m Beschaffungswert

von 17 Mlo DM) beim Staatsminlster'lum der Finanzen durchgeführt.

Einschlleßl ich der dem ORH bereits mitgetel lten Planungen werden lnzwi-
schen durch den teilweisen 0bergang von Vollwartung auf Anfallswartung 1n

allen Geschäftsbereichen zusammen dje Kosten um ijber 2,5 Mio DM Jährllch
gegentjber den Listenpreisen fUr dje Vol lwartung gesenkt. Dle Djfferenz
zwlschen den danach anfal'lenden Wartungskosten und den fjktiven Kosten fUr
Vo'l lwartung nach L lstenprelsen beJ den eJnzelnen Geschäftsberelchen zelgt
Schaubl 1d 2.
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Wartungskosten (Sland 1986) Schaubi ld 2

8ilGLF 8ilt^6 Bili-U

ffi t"Ls, tdartungskosten Fiktlve Kosten lilr
vd1lwãrtuhg

Belm 0bergang von der Volìwartung auf die Anfallswartung betrugen dje Ko-

sten 1m Durchschnitt nur 17 v.H. der Kosten fiir die Vollwartung, wobel lm

günstigsten Fal I lJberhaupt kelne Ausgaben, lm ungijnstlgsten Fa1 I 33 v.H.
der Kosten fijr dje Vol lwartung entstanden slnd. Dle betragsmäßig größten

Einsparungen in Höhe von fast 1,È Uio DM Jährljch wurden 1m Bereich des

Staatsminjsterlums der Flnanzen dadurch erzlelt, daß bel Bi ldschirmgeräten
und Arbeltsplatzrechnern (PC) fast nur noch Anfal lswartung durchgefiJhrt
w ird.

28.2.2 l,leitere Einsparungsmöglichkeiten durch Umstellung auf andere Wartungsarten

Dje bjshenigen Erfahrungen verschiedener stellen zeigen, daß zumlndest bei

- Bi ldschirmen ejnschl jeßl ich Tastaturen,

- Arbeitsplatzdruckern ejnschl ießl jch Zubehör,

8il{Jsillt 6il{rßl
ETHTK
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- kleinen Plottern,

- Arbeitspì atzrechnern und Btirocomputern ejnsch l ießl jch peripherer Geräte

nur jn besonders begrijndeten Fällen eine Vollwartung durchgefljhrt werden

muß. Unterstellt man, daß bei Anfallswartung durchschnittlich Kosten in
Höhe von 17 v.H. der Vol ìwartungskosten anfal len, dann könnten insgesamt

mjndestens weitere 1,3 Mìo DM eingespart werden. Mjt welchen Einsparungen

bei den einzelnen Geschäftsberejchen noch zu rechnen wäre, zejgt die nach-

fol gende Zahlenijbersi cht.

I'Jeitere Einsparungen bei Umstellung auf Anfallswartung Zahlenljbersicht

Bere i ch Besch affung s-
wert

Vo1 ìwartung Anfal lswartung

Li stenprei s

DIl4

gesc hätzter
Aufwand

DM

erziel bare
E i nsparung

DM

Stl'1I

StMJ

STMUK/
StMtilK

StMF

STMELF

STMAS

6 176 476

950 908

5 774 106

277 920

2 442 63s

1 415 550

503 153

128 463

561 59s

3s 033

268 908

99 348

85 536

21 839

95 472

45

16

955

715

889

4t7 617

1,06 6?4

466 123

29 078

223 193

82 459

insgesamt 17 037 595 I 596 500 27L 406 1 32s 094

Da in einigen Erhebungsbogen die Angaben nicht fijr die ejnzelnen Gerätear-

ten getrennt erfolgen konnten, sondern g1oba1 fijr die Gesamtanìage zusam-

mengefaßt wurden, schätzt der ORH dje tatsächl ich erzielbaren Einsparungen

noch höher.

Von der zusätzlich möglichen Gesamteinsparung von über 1,3 Mjo DM entfal-
'len 0,9 Mío Dl'l auf gekaufte Anlagen und Geräte, so daß eine Umstelìung auf

Anfal lswartung verhältnjsmäßjg rasch und ohne besondere Probleme erfolgen

könnte. Bei Anlagen und Geräten, die im Leasing beschafft sind, könnten

rd. 0,3 tvlio DM eingespart werden, sofern dìe Leasinggeber mit einer Um-

stel ìung auf Anfal lswartung ejnverstanden sind. Bei den gemieteten Anlagen

und Geräten (Einsparungsmö91 ichkeit rd. 0,1 Mjo DM) kann eine Umstel ìung
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nur durch eine Anderung der Beschaffungsart (Restkauf) herbelgefijhrt wer-

den. In diesen Fi{llen und bel allen ktlnftlgen Beschaffungsmaßnahmen miißten

nach Auffassung des ORH bel der Entscheldung tlber die w'irtschaftllchste
Beschaffungsart auch die bej der Wartung mögllchen Elnsparungen mehr Be-

achtung fj nden.

23.3 Zusammenfassung

In der Vergangenhelt wurden fast alle DV-Anlagen und -Geräte vorbeugend

gewartet. Bereits bel der Beschaffung wurdert - wle damals Ubllch - ohne

nähere ÞrUfung kostengUnstigerer Alternatlven mlt den Herstellern entspre-
chende Wartungsverträge abgeschlossen. Dle wesentl lch höhere Ausfallsl-
cherhelt moderner Anlagen und Geräte sowle Kosten, Art und Umfang einer
derartlgen regelmäß1gen t.lartung lassen ejne Vollwartung durch den Herstel-
ler heute Jedoch nJcht mehr 1n Jedent Fal l a1s gerechtfertlgt erschelnen.
Vlelmehr empf 'leh1t es sich, jm Elnzelf al l zu pri"ifen, ob es n'icht wjrt-
schaftl lcher 1st, eine andere Forfn der l.lartung, z.B.

- Anfa l l swar tung d urch den Herste l l er ,

- Fremdwartung durch spezlel l dafi.jr elngerlchtete Flrmen (Third-Party-
Maj ntenance-Anbi eter ) ,

- l.lartung mit 24-Stunden-Reaktionszejt

zu wäh len.

Eigenwartung soìlte nur 1n Ausnahmefäl1en, und zwar nur dann durchgefi,ihrt
werden, wenn

- keine l,rlartung durch Firmen angeboten wjrd (2.8. bej Elgenentwlcklung)
oder )

- durch eine Kostenrechnung (unter Einbezjehung von Personalvol lkosten,
besonderen Sachkosten fijr die Elnrlchtung von Arbejtsplätzen, Ausgaben

ftir Material und Ersatztejle u.ä. ) die tJirtschaftl lchkejt gegenüber den

anderen l.lartungsarten nachgewiesen ist.

Die Staatsministerjen haben ln jhren Stel lungnahmen die Vorschläge des ORH

l.,lberwiegend posltlv aufgenommen. Es wurde ledigl ich auf Elnzelf äl1e hlnge-
wlesen, bei denen vorläuflg noch nicht auf elne volìwartung verzichtet
werden könne. Soweit es slch um ältere und damit entsprechend reparaturan-
fäìlige oder um zentrale Anlagen und Geräte mlt mehreren Benutzern und An-

wendungen handelt, hat der ORH djes berücksichtigt.
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B, FUR DIE TINZTLPLANE

TINZELPLAN O3A

(STAATSf\1INISTERIUtvl DES INNERN)

lnfor¡nationsverarbeitung bei einem Landesuntersuchungsamt flir das Gesund-
heltsresen
(Kap. 03 37)

Trotz erhebllcher Aufwendungen konnte die auch vom ORH fllr notwen-
dlg und zweckmäß19 gehaltene DV-Unterstützung bel einem Landesun-
teisuchungsamt fUi das Gesundheitswesen'ln einem Entwicklungszelt-
raum von Úber zehn Jahren nur unzureichend verwirkllcht werden.
Bel sachgemäßer ProJektabwlcklung und bel tlbernahme standardlsler-
ter Systeme und Anwendungssoftware auch fiir das Verwaltungssystem
hätte die Datenverarbeltung wesentl ich frtjher slnnvol 1 eingesetzt
werden können. Dadurch hätten sich blsher mehr als 2 i4io DM eln-
sparen I assen.

D1e Landesuntersuchungsämter für das Gesundheitswesen untersuchen zum

SchUtze der Verbraucher Lebensmjttel, Bedarfsgegenstände, Arzneimlttel und

Gifte. Sle führen wejter Untersuchungen durch, die der Verhi.jtung und Be-

kämpfung von Ubertragbaren Krankhelten beim Menschen und von Krankheiten

bejm Tier djenen, und nehmen fijr dje Pol izei Blutalkoholbestimmungen vor.

Sie gtledern sich in foìgende Berejche: Medizin, Veterinärmedizln, Chemìe

sowl e Verwal tung.

Der 0RH hat den Elnsatz der automatjsjerten Datenverarbeitung bej ejnem

Landesuntersuchungsamt geprijft. Neben der Beschaffung und Auslastung der

DV-Anlagen und -Geräte'und dem Personalejnsatz wurden lnsbesondere dje

Verfahrensentwlcklung und d1e !lirtschaftlichkeit der einzelnen DV-Anwen-

dungen untersucht.

Dle Projektentwlcklung wurde vor etwa zehn Jahren mlt dem Ziel begonnen,

ein lntegr'lertes lnformationssystem ejnzurichten, das

- Jm Laborberelch die Anaìyse von Meßergebnlssen und dle Steuerung vdn

['4eßgeräten und -einrichtungen unterstUtzt (Labordatensystem),

- d1e verwaìtungsmäß1ge Behandlung von zu untersuchenden Proben unter-

stl.jtzt (Verwaltungssystem),

- dle Schriftguterstel 1 ung erìeichtert (Textverarbel tungssystem),

24.1



24.2

-105-

Informationen auf der Grundlage der Ergebnisse djeser Untersuchungen

(2.8. fijr statistische Auswertungen, für die Vorbereitung von Präventjv-
maßnahmen, fijr dìe Erarbeitung von Beurtei lungskriterjen im Berejch des

Verbraucherschutzes sowie für Trenduntersuchungen) bereithält und

die 0bermittlung der Untersuchungsergebnìsse und sonstjger Infornatjonen
an dje mjt Gesundheits- und Verbraucherschutz befaßten Behörden des

Staates, der ijbrigen Länder und des Bundes sowie auf internatjonaler
Ebene ermöglicht und den Datenaustausch mjt djesen Einrichtungen sjcher-
stellt.

Nach dem Ergebnis der Prüfung sjnd diese Projektziele trotz der langen

Projektdauer - der Entwjcklungszeitraum umfaßte etwa zehn Jahre - und des

hohen personellen und sächlichen Aufwands - insgesamt 5,6 Mio DM - nur zu

einem geringen Tei.l erre'icht worden. Bisher werden nur ejnige wenige TeÍì-
gebiete in den Aufgabenbereichen Chemje und Verwaltung DV-unterstützt ab-

gewìckeìt. Der für den Aufbau des ìntegrierten Informationssystems notwen-

dige Rechnerverbund konnte bisher njcht real isjert werden; die hauptsäch-

ljchen Anwendungen - Labordatensystem, Verwaltungssystem und Textverarbej-
tungssystem - kommen als autonome Lösungen zum Einsatz. Das Textverarbej-
tungssystem und das Labordatensystem konnten durch die Verwendung von

Standardsoftware verhältnismäßig rasch ejngesetzt werden.

Dagegen befindet sich das Verwaltungssysten immer noch jn einer ersten
Ausbaustufe, be'i der wejtere Korrekturen und Ergänzungen erforderlich
sind. Nach Ejnschätzung des ORH dljrften im Bereich des Verwaltungssystems

derzeit nur etwa 10 v.H. der autornatjonsgee igneten Aufgaben DV-gestützt
abgewickelt werden.

Das unbefriedigende Gesamtergebnis dieses DV-ProJektes isl auf eine Rejhe

von Mängeln zurljckzufijhren. Entschejdend fijr die Fehlentwjckìung war nach

Auffassung des 0RH, daß

- man sjch - entgegen dem Ergebnis der Auswertung der ejngegangenen Ange-

bote - beim Verwaltungssystem für ejne kostspielige Neuentwicklung und

gegen die 0bernahme von in der Praxis bereits bewährten preisgijnstigeren
Systemen mjt standardisjerter Anwendersoftware entschied,

- kein Vertrag über das gesamte Projekt abgeschlossen wurde, sondern Ein-

zelaufträge ohne ausreichende termjnl iche Absjcherungen erteilt wurden,

- jn der Foìge angebotene alternative Lösungen nicht mehr geprijft wurden

und
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- ejn Rechenzentrum berejts eingerichtet wurde, bevor ejn e.inziges Anwen-

derprogramm entwjckelt y¿ar, so daß den eingesetzten Mjtteln kein ent-

sprechender Nutzen gegenüberstand.

Sachl jch unbegriindete Vorauszahìungen, die Vergabe zahlrejcher Beratungs-

und Entwjcklungsaufträge ohne vorherige Prüfung der Notwendigkeit und ohne

Berücksicht'igung kostengünstigerer Aìternativangebote sowie die großzügige

Beschaffungspraxis zejgen, daß die Verwaltung die erforderl jche 0rientje-

rung am Gebot der l,lirtschaftl ichkeit und Sparsamkejt vermjssen I ieß. Bej

richtiger Vorgehenswejse und Einsatz von Systemen mit standardisjerter An-

wendersoftware hätten sich die Kosten für Anlagen und Geräte wesentlich

verringert, die Ausgaben fijr Beratung und Entwickìung durch Externe wären

zu einem großen Teiì weggefaìlen und die Personal- und Sachausgaben für

dje Entwick lungsarbeiten wären wesentl ich geringer gewesen. Darijber hinaus

wären die Verfahren zeitljch frijher zum Einsatz gekommen und die Personal-

einsparungen damjt gleichfalls früher eingetreten. Nach Einschätzung des

ORH hätten dadurch ìnsgesamt mehr als 2 Mjo DM eingespart werden können.

Das Staatsminjsterium räumt ein, daß die Zieìvorgaben bjsher noch njcht

erreicht worden seien. Es gibt auch haushaltsrechtl jche Verstöße zu und

wj I I djese bereinÍgen. Es stel lt aber jn Abrede, daß übernehmbare, stan-

dardisierte Systeme für den Verwaltungsbereich exjstjert hätten; wqgen des

,'Pioniercharakters" des Projekts sei die ungewöhnl ich aufwendíge Pla-

nungsphase mit zahlrejchen Gutachteraufträgen notwendig gewesen. Die vom

gRH errechneten Einsparungen von ijber 2 Mio DM bezwejfelt das Staatsminj-

steri um.

Demgegenüber vertrjtt der 0RH iedoch die Auffassung, daß das Proiekt kej-

nesfalls ,,Pjoniercharakter" hatte, da im Laborberejch und fijr die Textver-

arbeÍtung ohnehin Standardsoftware eingesetzt wurde und das bisher realj-
sierte Verwaltungsverfahren keineswegs als komplizierte Anwendung einge-

stuft werden kann. Die meisten Gutachteraufträ9e wären daher entbehrlich

gewesen. Auf die äußerst aufwendige völ ì ige Neuentwickìung des Verwal-

tungsverfahrens hätte verzichtet werden können, vvenn auch hjer standardi-

sjerte Software eìngesetzt worden wäre, wie sie bej der Ausschreìbung von

eìnigen Fjrmen angeboten wurde und damals z.B. in den Ländern Baden-Würt-

temberg und Niedersachsen schon jm Einsatz war. Insgesamt hätte damit das

DV-Projekt bisher um dje vom QRH berechneten 2 Mio DM kostengijnstiger ent-

wi cke l t werden können.
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24.3 lm Gegensatz zum Textverarbeitungssystem (Einsparung zwej Ste'llen) und La-

bordatensystem (Einsparung vier Stel len) ist das Verwaltungssystem jeden-

fal ls bjsher nicht wirtschaftl jch. Das Staatsminjsterium geht zwar von

Jährlìchen Einsparungen von 600 000 DM fijr zehn Stellen aus und vergleicht
sie mit jährìjchen laufenden Sachkosten von 200 000 DM. Von den insgesamt

im Zusammenhang mit der Ejnfijhrung der Datenverarbeitung eingezogenen zehn

Stel len können dem Verwaltungssystem aber nur vier Stel len zugerechnet

werden. Den bisherigen Kosten fijr die Entwjcklung und den Ejnsatz des Ver-

waltungssystems von 4,2 Mio DM und laufenden Kosten von jährlich
390 000 DM (Sachkosten 200 000 DM, DV-Personalkosten 190 000 DM) stehen

somit ìedigljch Ejnsparungen an Personalkosten von jährlich 220 000 DM ge-

genijber.

Die Verwaltung hat eine eingehende Prüfung der lijrtschaftlichkeit des Ver-

waltungssystems entsprechend den ADV-Projektrichtljnjen bjsher njcht
durchgeführt; vor seinem weiteren Ausbau jst es dringend erforderl.ich, in
ejner Wjrtschaftl ichkejtsrechnung die bisherigen und künftigen Kosten
(auch für lrJeiterentwickìungen und Ausweitung des DV-Einsatzes beim Landes-

untersuchungsamt) und den durch dje Automatjsìerung der ejnzelnen Aufgaben

konkret erzjelbaren Nutzen aufzuzeÍgen.

Gegen den wei teren E i nsatz des Verwaltungssystems j n der gegenwärti gen

Form hat der ORH Bedenken, wei ì bjsher nur ein kleiner Aufgabenbereich
durch Datenverarbeitung unterstützt wird und damit die vorhandene DV-Anla-
ge bei wejtem nicht ausgelastet jst. Es sollte daher umgehend geprijft wer-
den, ob und in welcher llJeise weitere Aufgabenbereiche sinnvoìl durch Da-

tenverarbejtung unterstijtzt werden könnten. Als Aìternativlösungen a)r
bisherjgen Planung (Erweiterung und Ausbau des vorhandenen Verwaltungssy-
stems) könnten dabei

- dje Verwendung von.in der Praxis bereits bewährten Systemen mjt vorhan-
dener Anwendersoftware unter einheitì icher Ausstattung al ler Arbeitsbe-
reiche und

- der Ejnsatz von Arbeitspl atzrechnern (PC) und Verfahrensentwickìung mit
Hi lfe standardisÍerter Software

in Betracht kommen.

Der Ejnsatz von Arbeitsplatzrechnern hätte - wie der ORH bei einer ver-
gleichbaren Einrichtung feststellen konnte - den vorteil, daß kleinere 0r-
ganisationseinheiten schnel l, wirkungsvol I und mejst mjt guter Akzeptanz
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automatisiert werden könnten. Dies hätte zur Folge, daß eine Entlastung

des Personals rasch realisiert und ein wirtschaftlicher Geräteeinsatz ge-

währleistet sein wiirde.

Das Staatsministerjum hat die Vorsch'läge des QRH aufgegriffen und mitge-

teilt, daß es das Projekt mit Nachdruck weiterentwickeln und weitere Orga-

nisationseinheiten mit Arbeltsplatzrechnern an das vorhandene zentrale Re-

chenzentrum anschließen wil l.
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EINZELPLAN O4

(STAATSÍIINISTERIUfvl DER JUSTIZ)

Prüfung des Kostenansatzes beÍ den Gerichten

Die Kostenprüfung im Bereich der freiwi ì f igen
einem Amtsgericht führte in zahlreichen Fäl len
b ijhren n ac her heb u n gen .

Gerichtsbarkeit bei
zu erhebl i chen Ge-

Dje Prüfung der ordentlichen Gerichte durch den ORH und dje Rechnungsprü-

fungsämter erstreckt sich auch auf dje Frage des ordnungsgemäßen Kostenan-

satzes. Dabei 1 iegt der Schwerpunkt bej den unter die frejwi ì I ìge Ge-

ri chtsbarkei t ( i nsbesondere Vormundschafts-, Nachl aß- und Regi stergeri cht

sowje Grundbuchamt) fal lenden Verfahren. Die überprijfung dieses Bereichs

bej dem größten bayerischen Amtsgerjcht durch ein Rechnungsprüfungsamt hat

hierbei in 324 Fällen zu Gebijhrennacherhebungen von insgesamt 384 000 DM

geführt.

Hjerzu folgende Beispiele:

- Für dje Ejntragung einer Auflassungsvormerkung, Auflassung und Löschung

der Auflassungsvormerkung beim Verkauf eines Grundstücks zum Prejs von

4,5 Mio Dlvl wurde ejnstwei llge Gebljhrenbefrejung nach dem Gesetz über Ge-

bührenbefreiung beim Wohnungsbau gewährt. Das Grundstück wurde kurze

Zeìt später für 9,5 Mio DM unbebaut weiterveräußert. Den nachträgl ich

erhobenen Gebijhren wurde jedoch der frühere Kaufpreis als Geschäftswert
zugrunde gelegt. Sind Gebijhren wegen des t,legfaì ls der Voraussetzungen

der einstwei 1 igen Gebijhrenbefrei'ung nachzuerheben, so jst nach der

Rechtsprechung der l¡Jert des Grundstijcks im Zeitpunkt der Nacherhebung

als Geschäftswert maßgebend. Auf Veranlassung des Rechnungsprüfungsamtes

wurden Gebühren von 15 400 DM nacherhoben.

- In einem anderen Fall, in dem dje Voraussetzungen der Gebijhrenbefreiung

nach dem Gesetz ijber Gebührenbefreíung beim lrJohnungsbau weggefallen lva-

ren, sind aufgrund der Pri.ifung sogar 52 800 Dl'1 nacherhoben worden.

- In ejner Handelsregisterangeìegenheit wurde beim Gericht der Hauptnle-
derlassung und bei den Gerichten der Zweigniederlassungen eingetragen,

daß der Vorstand der Gesel lschaft ermächtigt Íst, das Grundkapital mit
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Zustimmung des Aufsichtsrats um 30 Mjo DM ztr erhöhen. Die vom Gerjcht

der Hauptniederlassung zu erhebenden Gebühren für die Eintragungen in

den Registern der Gerichte der Zwejgniederlassungen sjnd nicht angesetzt

worden. Die Berjchtigung des Kostenansatzes fljhrte zu ejner Nacherhebung

von 13 000 DM.

Dje Verwaìtung hat 'in jhrer Stelìungnahme darauf hingewiesen, daß der Ko-

stenansatz in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkejt mejst

schwierig sei und daß in diesem Bereich wegen der Vjelzahl der gebühren-

pfìichtigen Geschäfte mehr umstrjttene Rechtsfragen aufträten als in ande-

ren Rechtsbereichen. Unter djesen Umständen sowie unter Berücksichtigung

eines Kostenvolumens von 37 Mio DM und der hohen Zahl der Kostenansätze
(ca. 140 000) bei djesem Gericht dürfte die Nacherhebung aufgrund der

Rechnungsprüfung nìcht zu sehr aus dem Rahmen fallen. Um Fehler beim Ko-

stenansatz weitgehend zu vermeiden, würden künftig die Ergebnisse der

Rechnungsprüfung in dje alìgemeinen Hinweise an die Kostenbeamten aufge-

nommen; außerdem sei die Innenrevjsjon (Bezirksrevjsoren) bej diesem Ge-

richt durch Mitarbeiter verstärkt worden.

Hjerzu wjrd bemerkt, daß die beachtliche Summe der nacherhobenen Gebijhren

von 384 000 DM njcht das Ergebnìs einer vollständigen, sondern einer nur

stichprobenweisen Prüfung der Kostenansätze darstel lt.
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EINZELPLAN O9

(STAATSMINISTERIUfvl FUR ERNAHRUNG,

LANDhIIRTSCHAFT UND FORSTEN)

Staat sf orstverwa I tung

llildschäden im Hochgebirge

Der ORH hat in der Vergangenhejt wjederholt und mit Nachdruck auf
Schäden hingewiesen, die durch überhöhte Schalenwildbestände in
bayerischen trJäldern entstanden sind. Ein neues Bejspiel zeigt, daß
das Verhältnis l.lild zu l.Jald immer noch nicht ausgeglichen ist. In
Berejch eines Hochgebirgsforstamts sjnd l.li ldschäden aufgetreten,
die weit über das erträgliche Maß hinausgehen. Die Lage des t.laldes
im Hochgebtrge erfordert dort besonders dringend Abhilfe.

Bei der Prüfung eines Hochgebirgsforstamtes durch das zuständige Rech-

nungsprüfungsamt wurden erhebliche Schäden am Bergmischwald festgestellt,
die auf Verbjß und Schälen durch das l,ljld zurückgehen. Dabej sjnd die

Schäden besonders in dem jagdlich verpachteten Teil des Forstamtsberejchs

so drückend, daß eine geregelte forstljche Bewirtschaftung fast zum Erlie-
gen gebracht wird.

Ejn Teil dieses verpachteten Staatsjagdrevieres mjt 768 ha wurde erst 1964

von der Staatsforstverwaltung erworben. Dabej war dem Verkäufer das Jagd-

recht vertragl ich für 100 Jahre zugesjchert worden. Dje Vertragsdauer wur-

de nachträglich auf 60 Jahre (fi.jnf Jagdperioden zu je zwölf Jahren) ver-
ringert, begìnnend am 1. April 1980.'Der ehemalige Eigentljmer hat daneben

weitere 606 ha der Staatsjagd gepachtet. Für diesen Tejl 'läuft der Pacht-

vertrag bis 31. März 1992. Der Jagdpächter besitzt zudem noch Grundstücke
'in Gemengelage mìt den genannten lr'laldflächen, die er als EjgenJagd bewjrt-
schaftet. Im praktischen Vollzug der Jagdgesetze erschweren es diese Um-

stände außerordentl ich, eine für den l,laìd tragbare Wi lddichte a) errei-
chen.

Die unvertretbar hohe Beìastung des verpachteten Staatswaldte'lles durch

Rot-, Gams- und Rehwjld zieht sich seit 1ängerer Zeit wje ejn roter Faden

durch alle Berichte und Planungen des Forstamtes sowje die Inspektionsnie-
derschriften der Oberforstdirektion. Zu der gleichen Feststel lung ist auch

die Rechnungsprljfung gekommen.

26.1
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Im Rahmen der Forsteinrichtung 1984 wurden eingehende Erhebungen über dje

t'li I dschäden durchgef ijhrt. Dabei t,lurden jedoch nur d i e hlertmi nderung des

Stammholzes durch Schälschäden und der Schaden an Kulturflächen infolge

des ständigen Verbisses und Fegens beri.icksichtigt. Die Kosten für Nachbes-

serungen wegen Todverbisses sowie für Zäune und insbesondere die ökoìogi-

schen Folgeschäden durch den Verlust der Mischbaumarten und das Ausbleiben

der Naturverjiìngung unter dem noch vorhandenen Schutz der Altbäume wurden

dagegen nìcht bewertet. Trotz dieser Einschränkungen errechnete sich ein

Schaden an den Waldbeständen in der verpachteten Staatsiagd von

ca. 1,65 M.io DM. Dem steht ledigì ich ein Jagdpachtschi ì ì ing in Hôhe von

30 228 DM gegenijber; daneben gingen noch 18 000 DM als Entschädigung für

lrJildschäden in den Jahren 1983 bis 1985 ein (vorher wurde Schadensersatz

nach ejner vertragl ich verejnbarten Pauschale geìeistet).

Der obengenannte Schaden kennzeichnet nur den in Geld bezifferbaren Be-

trag. lleit schwerer wiegt jedoch, daß diese t,lälder ökologisch verarmen und

der Bergmischwald sich auflöst. Dje besonders für die Stabilität des Berg-

mjschwaldes ijberaus wjchtjgen Laubhöìzer und die Tanne kommen wegen des

ständìgen Verbisses nicht mehr hoch. Zum Schutz von Kulturen errichtete

Zäune erweisen sich oft als wirkungsìos. Dje Folgen für Erosionsschutz,

t,Jasserhaushalt und Bodenfruchtbarkeit sind nicht absehbar.

Die t.Jasserwjrtschaftsverwaltung hat in dem geologisch wie wasservvirt-

schaftl ich labj len Bereich des besonders bel asteten verpachteten Revier-

teiles ingenieurbiologische Verbauungsmaßnahmen für rd.5,5 Mio DM vorge-

nommen. Diese können ihre Aufgaben iedoch nur in Verbindung mjt einer sta-

bi len artenreichen Kraut-, Strauch- und BaumschÍcht erfi.il len.

Das lllasserwjrtschaftsamt unterstrejcht in einer Steììungnahme an das

Forstamt di e Bedeutung ei nes standortgerechten Bergmi schwal des. Nur er

bjete dje nötige Gewähr fijr einen Schutz, der allen wasserwjrtschaftlichen

Erfordernissen gerecht werde. Verbauungsmaßnahmen könnten nur dann er-

folgreich sein, wenn die Schalenwildbestände jnnerhalb kurzer Zeit dra-

stisch reduz'iert wijrden. Wiìdzäune sejen sehr teuer und unter Hochgebirgs-

verhältnissen rein technisch nicht wi lddicht zu bauen. l,Jürden durch Über-

hege in den betroffenen Wjìdbachgebieten erneut ingenieurbioìogische Maß-

nahmen notwendjg, seien hjerfür weitere Kosten von 100 000 bis 150 000 DM

pro Hektar anzusetzen. tiijrden dje lrlildschäden nicht vermindert und Tejle

des llJaldes schl ießl ich ausfal len, so wijrden bei den dann notwendigen t,lie-
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derbewaldungsmaßnahmen auf Hängen, die steiler als 300 sind, massive Bau-

werke gegen Schneeschub notwendig. Dìe [.lasserwirtschaftsverwaltung rechnet

hierfijr mjt Kosten von 500 000 bis l Mio DM pro Hektar.

Der Wald jst vor allem jm Gebirge schwer belastet und in seiner Vitaljtät
stark gemindert. Deshalb muß jede Mögìichkeìt genutzt werden, die Rjsjken
fijr ihn zu senken. Da Jungwuchs sjch einsteììt, wenn der Ejnfluß des t,lil-
des ein normales Maß nicht übersteigt, wird durch zjelgerìchtete Abschijsse

e.ine echte Hilfe geboten werden können. Im untersuchten Berejch hat sich
gezeigt, daß wegen der l.rlildschäden nicht einmal die der natijrlichen Vege-

tation entsprechenden Haupthoìzarten ohne Schutz aufwachsen können. Djes

stelìt eine unzumutbare, aber vermeidbare Belastung des t,laldes dar.

Die Gesetzgebung regeìt eindeutjg, daß Bel ange der Land- und Forstwirt-
schaft gegenliber der Jagd Vorrang genießen. Der Bundesgerichtshof hat dies
'in seinem Urtei I vom 22. Mai 1984 (BGHZ 91, 243) unterstrichen. Das

Staatsministerium hat das in seiner Antwort vom 10. Januar 1985 auf Be-

schl üsse des Bayerischen Landtags ebenfal ls eindeutig hervorgehoben.

Auch im vorliegenden Fall muß ein ausgewogenes Nebenejnander von Wald und

Wjld erreicht werden. Bisher ist dies aber nicht geìungen.

Dje verwaìtung teiìt dazu mit, man beurtejle die Probleme in gìeicher l.lei-
se wie der ORH. Eine Lösung sei nur durch eine drastische Erhöhung der

schalenwi ldabschüsse mögì ich. In den letzten Jahren habe man bereits
Schritte jn djese Richtung unternommen. Es bestehe die feste Absicht, dÍe
Abschüsse wejter zu erhöhen, fal ls die bisher eîngeleiteten Maßnahmen

nicht ausreichten.

Nunmehr darf nach Ansicht des ORH n,.n,. unversucht bleiben, um dìe Scha-

lenwj ldbestände entschejdend zu verríngern. Dje gegebenen gesetzl ìchen

Mögl ichkeiten sind vol I auszuschöpfen.

Darljber hjnaus soì lte aì lgemein angestrebt werden, iìber die vorhandenen

Haupthoìzarten hjnaus auch landeskulturel I wlinschenswerte Mischkulturen 'in

die jagdrechtl jche Schadensersatzregelung einzubeziehen.
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E I N Z E L P L A N T3

( ALLGEtvlEI NE F INANZVERI^/ALTUNG )

Steueraufkomnen und Steuereinnahmen
(Kap. 13 01)

Die Steuereinnahmen des Frejstaates Bayern waren 1986 um 5 v.H.
höher a'ls jm Vorjahr (Zuwachsrate 1985: 5,2 v.H. ). Angestiegen
sind, wenn auch durch dje im Steuersenkungsgesetz 1986/1988 er-
folgte Tarjfreform abgeschwächt, vor allem die Einnahmen aus der
Lohnsteuer sowie, bedingt durch die Mehrbelastung nicht schad-
stoffarmer Pkw, die Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer.

Das jm Frejstaat Bayern erzielte Gesamtaufkommen an Gemeinschaftsteuern

des Bundes und der Länder sowie an Landessteuern (ejnschließìich der Zer-

ìegungsantejle bej der Lohn- und Körperschaftsteuer, ohne die von der

Zol lverwaìtung erhobene Einfuhrunsatzsleuer) hat sjch wie foìgt ent-

wickeIt:

27.1

27.2

Zahlenübersicht 1

Jahr Mio DM Ver änderun gen
gegen ijber dem

Vorj ahr

v.H.

T982

1983

1984

1985

1986

44 770,0

47 337,4

49 L75,1

52 525,3

54 921,6

+ 316

+ 5,7

+ 3,9

+ 6,8
+ 416

Das Steueraufkommen ist im Haushaìtsjahr 1986 um 2396 Mio Dlt1 (d.s.

4,6 v.H. ) gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Vom Gesamtaufkommen an Steuern (einschljeßlich des Antejls an der Ejnfuhr-

umsatzsteuer) verbl ieben dem Freistaat Bayern nach Abzug der jewei ì igen

Anteile des Bundes und der Gemeinden in den Haushaltsjahren 1982 bis 1986

fol gende Steuere i nnahmen:
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Die Steuerejnnahmen des Staates jm Jahr 1986 sind gegenijber dem Vorjahr
1359 Mjo DM (+ 5,9 v.H. ) gestiegen; al lerdings lagen sie um 97,7 ltrto
unter den im Haushaltspìan veranschìagten Soìlbeträgen.

um

DM

Zahleniibersicht 2

Jahr Sol I lt.
Haushaltspl

Mio DM

Ist-
Einnahmen

Mio DM

Veränderung der Ist-
Einnahmen gegenüber

dem

Steuerdec kun gs -
quote

(vgl. TNr. 3.2)

v. H.

Haushalts-
pì an
v. H.

Vorj ahr

v. H.

1982

1983

1984

1985

1986

22 763,0

23 959,7

25 601,9

27 182,0

28 806,0

22 727,3

24 303,4

26 002,2

27 348,8

28 708,3

- 0r2
+ 1r4

+ 116

+ 016

- 0,3

+ 5rl
+ 619

+ 7r0

+ Srz

+ 5r0

66,5

69,9

73,3

73,2

73,7
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_116_

Mindereinnahmen wurden 1986 bei den einzelnen Steuern

erzi e I t:

Veränderung gegenijber Vorjahr

Mio DM v.H.

Ge¡nei nschaftsteuern

Lohn steuer

Veran I agte Ei nkommensteuer

Njchtveranlagte Steuern vom Ertrag

Körper sch aft s teuer

Umsatzsteuer

Gewerbesteuerumì age

Landessteuern

Vermögen steuer

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Gr un derwer bs te uer

Kr aftfahrzeugsteuer
Rennwett- und Lotteriesteuer
Feuers chutzsteuer

Bi ersteuer

Die

auf

nicht
(vgì.

Summe 1

Summe 2

509 ,4
16,3

77,8

lro
27 8,5

13,6

896 ,6

52,2

41,1

214

351,6

2L,5

2rI
3r8

462,9

+ 416

+ 0r7

+ l7r3
+ 0r0

+ 4rz
+ 3r4

+ 3,8

+ 6rg

+ 13,9

+ 0r4

+ 2515

+ Brg

- 2r8

- 1'1
+ 12,6

+ 5r0

Landessteuern beruht

der jedoch zu ejnem

zuriickzuf iihren i st

Summelund2 1359,5

bemerkenswerte Ste'igerung der Einnahmen aus den

dem Anstieg des Kraftfahrzeugsteueraufkommens,
geringen Tei I auf einen ejnmal i gen Nachholeffekt

t
TNr. 2þ.2.5).

Die nachfolgende Zahlenijbersicht 3 und das Schaubild zeigen, wie sich die

Einnahmen des Staates aus den wichtigsten Steuerarten jm einzelnen ent-
wickelt haben:



Zahlentibersicht 3

J ahr Lohn-
steuer

DMMio

E1 nkommen
steuer

Mio DM

Kör per-
schaft-
steuer

Mio DM

Umsatz-
s t euer

DMMio

Kr aft -
fah rzeug-
steuer

DMMio

Vermögen -
steuer

Mio DM

1982

i983

1984

1985

1986

B 901,9

9 437,8

10 094,3

IL 012,4

1l 521,8

2 467,2

2 324,4

2 07 3,6

2 260,7

2 277,0

I 800,7

I942,7
2 469,3

2 84I,3

2 842,3

5 596,9

6 325,8

6 928,3

6 707,9

6 986,4

L 226,5

L 277,2

1 365,1

1 376,6

I 729,2

917,3

823,7

840,9

763,4

815,6

-TL7-

Schaubi ld

Entwicktung den Etnnehmen des Fneistaates Bayenn
aus den wichtigsten Steuenanten (1982 bis 1986)

Hio Dl{

'lzooo
Lohnsleuer

.10000

æ00

ljnsotzsteuen

6000

4000

Kfirpenscha f tsteuen
E inkonnensteuen

Kraft fehnzeugsteuer

Venntigensteuer

1982 1983 1984 1985 1986
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Der Anteil des Staates am L o h n s t e u e r aufkommen des Jahres 1986

nahm gegenüber dem Vorjahr um 509,4 Mio DM (+ 4,6 v.H. ) auf

11 521,8 Mio DM zu. Unter dem Ejnfluß des Steuersenkungsgesetzes 1986/1988

hat sich die Zuwachsrate gegenijber dem Vorjahr (+ 9,1 v.H.) zwar halbìert;
die Lohnsteuer stel lt aber auch weiterhin die einnahmestärkste Steuer dar.

Erstattungen beì der Veranl agung von Arbejtnehmern zur Einkommensteuer

werden nicht vom Lohnsteuer-, sondern vom Ejnkommensteueraufkommen abge-

rechnet. [,Jel I djese Erstattungen 1986 wjeder stark gestiegerl slnd (vgl.
Zahlenijbersjcht 4), war die Zuwachsrate beim Lohnsteueraufkommen in l.lirk-
I ichkeit noch geringer.

a2h2.2 Auf dem VorJahresniveau bewegen sich die kassenmäßigen Einnahmen aus der

E i n k o m m e n s t e u e r. Sie erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr nur

geringfügig um 16,3 Mio DM (0,7 v.H. ). Bei einer verg leichenden Betrach-

tung der Ejnnahmen aus der E.inkommen- und der Lohnsteuer jst alìerdings zu

berijcksichtigen, daß das kassenmäßjge Aufkommen an Einkommensteuerim Sy-

stem der Steuerfestsetzung und -erhebung gewissermaßen eine Restgröße dar-
stellt; jhre Höhe wird nicht nur durch die aus der Ejnkommensteuer gezahl-

ten Investitionszulagen und Erstattungen bej Arbejtnehmerveranlagungen,

sondern auch durch d'ie Anrechnung der jm Quellenabzug erhobenen Steuern

(Lohnsteuer, KapÍtalertragsteuer) und der Körperschaftsteuer wesentljch
beeinflußt. Abgesehen von den Folgen der Tarjfreform durch das Steuersen-

kungsgesetz wirkten sich vor al lem eln wejterer Anst leg der Kapitaler-
tragsteuer (+ 76r6 Mio DM) sowie der Steuererstattungen bel der Veranla-
gung von Arbeitnehmern (+ 171,4 Mio DM) elnnahmemjndernd aus. Andererse'lts

verbesserte sich das Aufkommen durch das Auslaufen der befristeten Inve-

stjtjonszulage zur Förderung der Beschäftigung (- 93,6 Mio DM).

Dje Zahlungen an Investjtlonszulagen und Lohnsteuererstattungen aüs der

Einkommensteuer haben sich jn den letzten Jahren wje folgt entwickelt:

Zahlentiberslcht 4

1982
Mlo DM

1983
Mio DM

1984
Mio DM

1985
Mio DM

1986
Mio DM

Investitionszul agen aus
der Elnkommensteuer
(Landesanel l )

Erstattungen nach $ 46
EStG (Landesantei I /
Sol lbeträ9e)

49,2

I 025,4

1 19,8

I 17 4,5

245,8

! 255,4

161 ,9

| 364,2

68, 3

I 535,6
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Nach dem sttlrmlschen Anwachsen der Elnnahmen aus der K ö r p e r -
s c h aft s teuer jn den VorJahrenmit Zuwachsraten von Z7,Iv.H.
1984 und 15,1 v.H. 1985 jst fljr 1986 ejne Stagnation des Aufkommens zu

verzeichnen. Dje Einnahmen betrugen in 1986 insgesamt z 842,3 Mlo DM und

lagen somit nur um 1 Mjo DM Liber den Einnahmen des Vorjahres.

Zl.Z.+ Eln Ejnnahmezuwachs ln Höhe von 278,5 Mio DM (+ 4,2 v.H.) lst bejm Antell
des Freistaates Bayern an der um s at z s te u er zû verzeich-
nen. Angestiegen jst unter Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen im

Rahmen der Abrechnung bei der Steuerverteiìung der Anteil an der Umsatz-
steuer (Tjt. 015 01) um 590,6 Mio DM (+ 19,1 v.H.), während der Antejl am

Aufkommen aus der Ejnfuhrumsatzsteuer (Tjt. 016 01) um 312,1 Mio DM

(- 8'6 v.H. ) abgesunken ist.

Die Entwicklung der dem Land verbliebenen Einnahmen aus der Umsatzsteuer
stellt sich somit wie folgt dar:

Umsatzsteueraufkommen der Finanzämter

jm vorläufigen Vol lzug einbehaltener
L andesantei I

in v.H.

in Mio DM

Ausgleichszahlungen bei der Abrechnung
der Steuervertei I ung

Umsatzsteuerantei 1 des Staates(ï1t.015 01)

vom Bund iiberwiesener AntelI an del
Elnfuhrumsatzsteuer (Tjt. 016 01)

Landesantel 1 somlt

1985

Mio DM

9 995,9

(34,5)

3 448,6

- 351,1

3 097,5

3 610,4

6 707,9

1986

Mio DM

10 518,1

ß2,2)
3 386,8

301,3

3 688,1

3 298,3

6 986,4

,lr-u Bet den Landessteuern lst imJahr 1986dje Kr aftf ah r z e u g-
s t e u e r erhebllch um 351,6 Mlo DM (+ 25,5 v.H.) angestiegen. Djese
stelgerung ergab slch neben elnem gesilegenen Bestarrd an Fahrzeugen aus

der erhöhten Kraftfahrzeugsteuer ftir nlchtschadstoffarme Pkw. Sje hat sich
im Jahr 1986 in doppelter t'lelse aufkommenserhöhend ausgewirkt, weil nicht
nur die laufenden Zahlungen fur 1986 angepaßt, sondern auch dje Erhöhungs-
beträge fUr 1985 lm Jahr 1986 nachgefordert wurden.
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Auch be1 der Vermögensteuer sowie

schaft- und Schenkungsteuer
haltsjahr 1986 nennenswerte Zuwachsraten zu verzeichnen'

mögensteuer un 52,2 Mlo DM (+ 6,8 v.H.) auf 815,6 Mio

schaft- und Schenkungsteuer um 41,1 Mio DM (+ 13,9 v.H' )

bei der E r b-

sind im tlaus-

So stÍeg die Ver-

DM und die Erb-

auf 336,9 Mio DM.

werbsteu-
des Jahres 1985

28

Die im Jahr 1986 vom Staat vereinnahmte G r u n d e r

e r 1n Höhe von 587,8 Mio DM entspricht dem Ergebnis

(585,4 l'1io DM).

Abschaffung des sog. Lohnzettelverfahrens

Das Einkommensteuergesetz verpflichtet die Arbeitgeber, den FÍ"
nanzämtern in bestjmñten Fällen die an dje Arbeitnelhmer gezahrttt't

Arbelts löhne mjtzutej 1en (sog. Lohnzettel ). Der dadurch für d'ie

V.twuiiuñg und die I'ljrtschafi verursachte Aufwand steht ln kejnem

vãr¡àltntí zum Ergebnls des Verfahrens und fjndet seine Rechtfer-
iiguñg ãuðn ni.tt"ln einer Präventivwirkung.. Der gRH- spricht sich
deõhaib dafür aus, das Lohnzettelverfahren abzuschaffen'

Arbeltgeber sind nach S 41 b Abs.2 Elnkommensteuergesetz (EStG) ver-

pflichtet, dem für den jewei ligen Arbeitnehmer zuständjgen Finanzamt einen

Lohnzettel ejnzureichen, wenn der Jahresarbeitslohn des Arbeitnehmers be-

stlmmte Grenzen überschritten hat oder eln im Gesetz festgelegter beson-

derer Tatbestand erfijllt wjrd. Der Lohnzettel enthält Angaben llber die

Dauer des Djenstverhältnisses während des KalenderJahres, Art und Höhe des

gezahlten Arbejtslohns,, d1e einbehaltene Lohnsteuer sowie ausgezahltes

Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld. Das Lohnzettelverfahren soll die Fj-

nanzämter ln die Lage versetzen, die Arbeltnehmer steuerl ich voì1ständlg

zu erfássen (sog. Arbeitnehmerveranlagung).

Der 0RH hat im Jahr lggO bel neun Finanzämtern Erhebungen durchgefijhrt, um

feststellen zu können,

- w.le grol3 d1e Arbeitsbelastung der Finanzämter durch das Lohnzettelver-

fahren ist und

- ob der durch dle Auswertung der Lohnzettel verursachte Aufwand in elnem

angemessenen Verhältnjs zum Ergebnis steht.

28. I

28.2
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Rund 90 v.H. der Lohnzettelfäl le sjnd bereits steuerl ich erfaßt, weitere

8 bis 9 v.H. werden ohne Ergebnis bearbeitet. Dje 0berprüfung und Aus-

wertung der Lohnzettel hat damit nur in 1 bis 2 v.H. der Fälle eine Ein-

kommensteuerveranlagung (Neuaufnahme) zur Folge. Diese fijhrt etwa bei

einem Viertel der neu aufgenommenen Fäl le zu einer Steuernachzahìung,

bei drei Vierteln aber zu einer Steuererstattung. Fälle mjt bemerkens-

wert hohen Nachzahlungen und Erstattungen wurden nicht festgestellt. Im

Regelfall handelte es sjch um Beträge zwischen 200 und 500 DM. Im Ergeb-

nis liegt der Gesamtbetrag der Erstattungen wesentljch über dem Gesamt-

betrag der Nachzahlungen.

Die durch das Lohnzettelverfahren bewirkten Steuernachzahlungen und -er-
stattungen s'ind weder im Einzeìfaìl noch insgesamt von einer Größenord-

nung, die fijr sich allein den Aufwand des Lohnzettelverfahrens rechtfer-
tigen könnte.

Der ORH mißt auch der Präventivwirkung auf die Steuerehrl ichkeit kejne

praktische Bedeutung bei, weil der Mehrzahl der Arbeitnehmer das Lohnzet-

telverfahren l.iberhaupt nicht bekannt sejn dürfte. Im übrigen gibt der

Lohnzettel auch nur ijber dje Einkünfte aus nichtseìbständiger Arbeit Aus-

kunft, andere Einkünfte werden dem Finanzamt regelmäßig nur durch dje

Erklärung des Steuerpfl ichtìgen bekannt.

Der ORH jst der Auffassung, daß das Lohnzettelverfahren, das auch für d'ie

Arbeitgeber ejnen erheblichen Aufwand mit sich bringt, aus den oben näher

dargelegten Grijnden abgeschafft werden sol lte. Zwischenzeitl ich hat sjch

- nachdem diese Frage in der Steuerverwaìtung zunächst kontrovers disku-

tiert wurde - sowohl djq Unabhängige Kommissjon für Rechts- und Verwal-

tungsvereinfachung des Bundes als auch der Bundesmjnister der Finanzen ftjr
die Abschaffung des Lohnzettelverfahrens ausgesprochen. Nach Ansicht des

ORH ist diese Injtiative zu begrüßen.
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Da die Auswertung der Lohnzettel von den Finanzämtern statistlsch nlcht

erfaßt wird, konnten slch die Erhebungen nur zum Teiì auf vorhandene Auf-

zeichnungen, lm Ubrigen auf Stichproben bej der laufenden Auswertung von

Lohnzette'ln und auf Angaben der Bearbeiter erstrecken.

Dle Ergebnisse der vom 0RH durchgeführten Erhebungen decken sich weltge-

hend mJt denen ln anderen Bundesländern; sie lassen sich lnsgesamt wle

fo1 gt zusammenfassen:

- Dle Anzahl der be1 den FJnanzämtern Jährllch elngehenden Lohnzettel lst
hoch. Sie 1ag bel den vom ORH untersuchten Finanzämtern mittlerer Größe

bei 10 000 bjs 20 000 und erreichte etwa 45 000 bei großen Finanzämtern.

- Dje ordnungsgemäße Bearbeitung und Auswertung der Lohnzettel ist zeit-
aufwendíg. Dje eingehenden Lohnzettel mijssen zunächst darauf kontrol-
liert werden, ob die Betragsgrenzen oder andere einschlägige Tatbestände

iiberhaupt erfijllt sjnd. Ist djes der Fall, so muß von der Veranlagungs-

stelle festgestellt werden, ob dem Steuerpflichtìgen bereits eine Steu-

ernummer zugetei lt ist, er also schon zur Einkommensteuer veranl agt

wird; der Lohnzettel wird dann ggf. mit der Steuernummer versehen und an

dje zuständige Veranìagungsstelle zur Auswertung und Kontrol le weiterge-

leitet. Ist fijr einen Lohnzettelfal l dagegen noch keine Steuernummer zu-

geteilt, so wird von der Lohnsteuerstel le geprüft, ob bereits ejn Lohn-

steuerJahresausgleich beantragt oder durchgefijhrt wurde, der den Angaben

im Lohnzettel entspricht.

Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann der Arbeitnehmer gegebenen-

falls von der Veranlagungsstelle zur Abgabe ejner EJnkommensteuererklä-

rung aufgefordert werden.

- Der Personalaufwand fijr das Lohnlettelverfahren kann nur grob ermittelt
werden, wej I statistjsche Anschreibungen zu den maßgebenden Faktoren

nlcht vor'l iegen und dje durchschnittl iche Bearbeitungszelt fLir die Aus-

wertung eines Lohnzettels nur geschätzt werden kann. Nach unseren Er-

mittlungen sind bel vorslchtiger Hochrechnung von den bayerlschen Fl-
nanzämtern jähr'l ich 1,1 bls 1,4 Mio Lohnzettel zu bearbeiten. Geht man

entsprechend unseren Erkenntnissen von ejner durchschnittl ichen Bearbej-

tungszeit je Fall von lnsgesamt fLinf Mjnuten aus, so ergibt djes ejnen

Personalbedarf von etwa 62 Arbeitskräften. Bei Zugrundeìegung der Perso-

nalvol lkosten fijr dje Besoldungsgruppe A 6 (Steuersekretär) entsprìcht
dies ejnem Aufwand von rd. 3,5 Mio DM/Jahr.
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EINZELPLAN 15

( STAATSMINISTERIUIVI FUR l^lISSENSCHAFT

UND KUNST)

29 Die Eibllotheken der staatlichen Universitäten in Bayern aus haushalts-
rirtschaftl lcher Sicht
(Kap.15 07 bis 15 10 und 15 12 bis 15 23)

29.1

Der ORH hat die Bibljotheken der sechs größeren Landesuniversitäten
in den Jahren 1985 und 1986 untersucht. Nach den Feststeìlungen des
ORH werden fünf dieser Bibìiotheken teilweise in den nächsten Jahren
an Grenzen ihrer Stellmögìichkeiten stoßen. Maßnahmen zur Begrgnzung
des Magazinbedarfs entsprechend den Empfehlungen des Wissenichafts-
rats von 1986 sollten daher umgehend in die Wege geìeitet werden. Im
Zusammenhang damit sol lte den vom 0RH festgestel ìten Unterschleden
in der Personalausstattung der Bibliotheken nachgegangen werden.

Ausgangs I age

Die Blbliotheken der staatljchen universitäten ìn Bayern sjnd nach Art.22
Abs.5 BayHSchG zentrale Eìnrichtungen ihrer Hochschuìe, deren gesamte Bij-

cherbestände sie umfassen. Sie g1 iedern s ich jn dje zentrale Bibl iothek
und in Teilbibliotheken. Teilbibliotheken bestehen insbesondere für Fach-
bereÍche, bei den alten universitäten München, l.lürzburg, Er'langen-Ni.irnberg

und der Technischen universjtät Mijnchen a1 ìgemein auch für Institute,
Lehrstiih le und Kl i n i ken. ¡

Die universltätsblbliotheken haben vor allem die fijr Forschung, Lehre und

Studium benötigte Ljteratur jm erforderl ichen Umfang bereitzustel len. Dar-
aus erwächst dje Notwendigkeìt, die Bijcher und Zejtschrjftenreihen fiir den

Benutzer zu erschlìeßen, rechtzeitig verfijgbar zu machen und für die Rijck-
gabe ausgeì jehener L lteraturinnerhalb angemessener Zejt zu sorgen.

Die unjversjtätsbibl iotheken verftìgten nach ihren eigenen Angaben zu

ginn der örtlichen Erhebungen im Frühjahr 1986 ijber Literaturbestände
insgesamt rd.16,3 Mio Bänden.

Be-

v0n
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Der jähr'liche Literaturzugang liegt beÍ etwa 600 000 Bänden. Dazu kommen

noch rd. 100 000 andere Publ ikat'ionen und Medjen (2.8. Reports in Mjkro-

form, Mikrofiches, Tonbänder, Videokassetten). Die Beschaffung von Büchern

und anderen Medjen durch die Universjtätsbibl iotheken verursacht al liähr-
ljch hohe Ausgaben; 1984 tltaren es z.B. rd. 33 Mjo DM. Davon entfjelen auf

den Erwerb des sog. Büchergrundbestandes bei den neuen Unjversjtäten Augs-

burg, Bayreuth, Bamberg und Passau rd. 15,7 Mio Dl4. Dje Mittel für den

Bucherwerb beì den Universitätsbibliotheken t.lurden im Haushalt 1987 "zur

Verbesserung der Literaturversorgung" um 3,5 lv|io DM aufgestockt und belau-

fen sich nach den Haushaltsansätzen 1987 auf insgesamt rd. 42 Mio DM.

Die Kosten der Raumbewirtschaftung und des Bauunterhaltes der hjer jn Rede

stehenden Bibliotheken sind ebenfalls beachtlich; sìe können auf iährljch
ca. 10 Mio DM geschätzt werden.

Bei den Bibl iotheken der staatl ichen Universitäten waren Ende 1984 ein-

schließljch der nur teilweise mit Bjbljotheksaufgaben befaßten und auf

Vol lzeitkräfte umgerechneten Mjtarbejter jn Universjtätseinrichtungen (oh-

ne studentjsche Hjlfskräfte) über 1000 Bedjenstete beschäftigt.

Die Raumsituation der einzelnen Bibliotheken weist beträchtl iche Unter-

schiede auf. Zumindest die Bibljotheken der alten Unjversltäten klagen

allgemein ijber Raummangel, ohne diesen immer ausreichend zu konkretjsje-
ren. Die Produktion von Biichern und Zeitschrlften wächst derzeit weltweit

um jährlich rd.3 v.H. Die für Forschung und Lehre wichtige Literatur muß

also aus einem sjch ständig vergrößernden Angebot ausgewähìt werden. Dabej

gelangte und gelangt in die Bestãnde der Unjversjtätsbjbliotheken auch Li-
teratur, dìe rasch veraltet oder sich nachträg1 ìch al s entbehrl jch er-
weist. Djese Feststellunj ist njcht neu. Die Harvard-Universität erkannte

berejts um die Jahrhundertvlende, daß rd. 80 v.H. des Bestandes ihrer Bi-

bl jothek nìcht genutzt wurden. Ein deutscher Bibl iotheksfachmann sprach 1n

d{esem Zusammenhang erstmals 1931 von "toter Literatur". Sie wjrd Jedoch

bej den meisten Universitätsbjbl iotheken bis zur Gegenwart bibl jotheka-

rlsch nicht wesentlich anders behandelt, auch nicht platzsparender aufge-

stellt als dje "lebenden Bestände". Es steht somit fest, daß be'l anhalten-

dem Zugang von Schrjfttum lm derzeitigen Umfang frijher oder später bei Je-
der Biblìothek ein Bedarf an zusätzlicher Stellfläche eintreten wird. Ein

Patentrezept, um dieser Entwjcklung zu begegnen, gibt es nicht.
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lun rtl'lagazinbedarf wlssenschaftlicher Bibl lothekenI hat slch der l,lissen-
schaftsrat jn Empfehlungen von 1986 geäußert. Unter anderem schlägt er

vor,

- entbehrliches und unbrauchbar gewordenes Schriftgut auszusondern und zu

makul ieren,

- selten benutzte Literatur nicht mehr bei Jeder Bibllothek, sondern nur

noch 1n wenlgen Exemplaren bei sog. Archivbibliotheken aufzubewahren,

- für Bayern höchstens zwel Archjvblbl lotheken elnzurlchten, lhre Bestände

ln onllne-verfügbaren DV-Katalogen nachzuweisen und 1n den bundesweiten

Lej hverkehr ei nzubeziehen,

- durch Schenkung und lausch zugegangene Llteratur (rd. ein Drjttel des

Gesamterwerbs) nur noch bibljothekarisch aufzunehmen, wenn sie auch ge-

kauft werden würde,

- gedruckte Dissertationsexempl are künft ig nur noch an wenigen Bibl iothe-
ken zu archivieren.

Dle Umsetzung dleser Anregungen wirft tellweise grundsätz11che Fragen der

Struktur des Bibliothekswesens auf und bedarf sorgfältlger ()berlegung. Ge-

rade weJl damit gerechnet werden muß, daß slch Lösungen nur langsam ver-
wirklichen lassen werden, müssen unverzijgljch dje notwendigen Entscheidun-
gen getroffen werden.

Die gegenwärtige Sjtuatjon des Universjtätsbjbl jothekswesens ist dadurch

gekennzeichnet, daß es auf eine kontinujerl iche Expanslon angelegt jst:

- Streben nach mehr Haushaltsmitteln zum Erwerb von Literatur, um mit der

wachsenden Llteraturproduktion und steigenden Preisen fijr Druckerzeug-

n l sse Schri tt hal ten zu können, '

- Streben nach mehr Personal, um die zunehmende Menge beschaffter Litera-
tur verfügbar zu machen,

- Notwendigkeít, die Steì l- und Magazinflächen zu vergrößern, um die an-

schwel ìenden Bestände unterzubringen,

- zusätzliche Haushaltsmittel fijr die Bewírtschaftung neuer Flächen.
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Angesichts des beträchtlichen Ejnsatzes von Personal und Haushaltsrnitteln

bej den Universitätsbjbliotheken erschjen es dem 0RH angezeigt, diesen Be-

reich unter haushaltswirtschaftl ichen Gesichtspunkten zu untersuchen. Von

der Untersuchung bl ieben iedoch dje noch voll jm Aufbau begriffenen Uni-

versitäten Bayreuth, Bamberg und Passau ausgenommen.

Es wurden dje von al len bibl iothekarjschen Ejnrichtungen der Unjversitäten

durch Fragebögen im Jahr 1985 und tejlweise durch örtliche Erhebungen jm

Jahr 1986 gewonnenen Angaben zugrunde geìegt.

Der ORH hält dje in die Untersuchung einbezogenen Bjbliotheken nach Auf-

gabensteì lung und haushaltswirtschaftl icher Bedeutung im Sinne des Unter-

suchungszwecks grundsätzl ich für vergìeichbar. Der Umstand, daß die vier

alten Universitäten über zentrale Magazinbibliotheken und die neuen Uni-

versjtäten Regensburg und Augsburg über große Freihandbibliotheken verfü-
gen, erscheint jnsoweit nicht von wesentlicher Bedeutung.

29.2 Raumsituation

D ie untersuchten Upi versi tätsbi bl j otheken verfijgen
2

ìnsgesamt 161 858 m . Davon entfallen auf die

über eine Fläche t) uon

Uni versi tät München

Techn. Universität Miinchen

Unj versität Wiirzburg

Uni vers jtät Er1 angen-Nijrnberg

Uni versj tät Regensburg

Universjtät Augsburg

Die darin enthaltenen oder noch

terbringung von Literatur lassen

verteilen sich wie folgt:

zu gewinnenden Pìatzre2erven fijr die Un-

sjch auf rd. 13 700 m beziffern; sie

40 534

15 688

29 944

35 188

22 344

18 160

2
m

2
m

2
m

2
m

2
m

2
m.

I) AlÌe Räume, in denen von den Bibliotheken verwaltetes Schriftgut untergebrecht lst.



Zentral e
Bi bl i othek

,2

Fach bere i chs -
bi b1 i otheken

^2

Lehrstuh l -,
Insti tuts- und
Kl inikbibliotheken

^2

Un l versi tät l4ünchen

Techn. Unl versl tät
I'lUnchen ei nsch l 1eß1 i ch
l'lel henstephan

Unl versJ tät [.Jijrzburg

Un l vers i tät Erl angen-
NiJrnber g

Uni versi tät Regensburg

Un j versj tät Augsburg

220

180

480

I 800

1 600

3 950 
2)

240

60

795

635

630

230

31s

580

l) Der im Herbst 1985 erðffgeten Bibliothek der Fakultät für Psychologte und Pädagogik ist
eine Nutzfläche von 227D m- 0berlaseen. Díe darin gnthaltanen Reservoflächen wurden noch
nlcht festgeetelLt. Sie dthften Jedoch elnige 100 m- betragan.

2) elnechlleOl.ich Fachberelchsblbllotheken
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Reserven an Stellfläche (Stand 1984) Zahlenübersicht 1

2
Rund 9200 n der ermittelten Reserveflächen reichen bei der Universltät
Augsburg sowje bei 34 Tejlbibliotheken der Universität München, 14 Teilbi-
bljotheken der Technjschen Universität München, 10 Teilblbliotheken der

Unlversltät l,ltirzburg, 19 Teilbibllotheken der Universität Erlangen-Nürberg
und elner Tej lblbl iothek der Universität Regensburg fUr einen mit zehn

.Jahren angenommenen mj ttel frj st 1 gen' Ze i traum, zum Te i I auch I änger aus .

Die restlichen Platzreserven von ld. 4500 m- decken den Stellflächenbedarf
mehrerer Universltätsbibliotheken fiir einen kiirzeren Zeitraum.

Rechnet man nun dle Bibliotheksflächen auf Quadratmeter je 1000 Bände um,

so ergeben sich bei den lentralen Bibl iotheken stark unterschiedljche F1ä-

chennutzungsfaktoren (r2l1OOO Bände), wie aus nachfo'lgender Zahlenijber-
sicht ersichtlich ist:



Zentral e
Bi bl i othek

Fachberei chs -
bi bl i othek

Lehrstuh l -,
Instituts-,
Kl inikbibl iotheken

Best and
i n Bänden

m¿ je
1000
Bän de

Bestand
in Bänden

/m- Je
1000
Bän de

Bestand
in Bänden

m¿ je
1000
Bände

Universität München

Techn. Uni versi tät
München einschl 1eß] icl
t.Jei henstephan

Uni versj tät !'lürzburg

Uni versj tät Erl angen-
N ürnberg

Unj versjtät Regensbur<

Unj versi tät Augsburg

1 938

665

062

888

1

1

I 124 736

I 291 848

212

756

752

816

5,68

L0,24

12,97

8,82

9,26

14,06

118 703

343 080

709 344

990 563

935 084

9,89

11,80

10,87

10,04

15,21

r)

2 478 071

405 996

698 004

866 829

11,49

11,97

12,Lr

9,92

Bi bl iotheksfl äche (m2
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je 1000 Bände) Zahleniibersicht 2

1) nicht gesondert eusgewiesen

Dje Generaldirektion der Bayer. Staatl ichen Bibl iotheken (GD) führt dieses

Ergebnis vor al lem auf baul jche Gegebenheiten sowje die unterschjedl ìche

Nutzung der Funktionsflächen fijr Magazine, Freihandaufstellung und Verwal-

tung, aber auch auf die stark voneinander abwejchenden Altbestände zurljck.

Deswegen sei z.B. der F.lächennutzungsfaktor bei der Zentralbjbliothek der

Universität Mljnchen fast doppelt so giinstig wie bej der Zentralbiblio-
thek der Technischen Universität Miinchen - trotz des dort höheren Anteils
an Kompaktregalen -, weil, djese entsprechend den Forderungen des tlissen-
schaftsrats mehr Literatur in offen zugängì icher Freihandaufstel ìung ver-
f ijgbar hal te.

Dle von der GD als zu wenlg differenziert empfundene Berechnung zelgt aber
jmmerhin, daß die zentralen Bjbliotheken der Universjtäten München und Er-
I angen-NUrnberg mit dem höchsten Ljteraturbestand die geringste Stel lflä-
che Je 1000 Bände aufweisen, während die anderen Zentralbibl iotheken z.T.
wei t größere Stel lfl ächen je 1000 Bände haben. Dj ese Verhä l tn i sse sol l ten

nicht a1s unabänderlich hjngenommen werden. Gerade angesichts der bereits
geschl lderten Literaturmenge, welche die Bestände ständig weiter anwachsen

1äßt, wird man eingehender, als dies der ORH im Rahmen seiner globalen Un-

tersuchung konnte, und unter Anlegung ejnes strengen Maßstabs den Platzbe-
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darf bej den nach unserer Berechnung in Betracht kommenden Bibliotheken
prüfen müssen. In djesem Zusammenhang wird auf die in erheblichem Umfang

vorhandenen wenig genutzten Altbestände ejn besonderes Augenmerk zu rich-
ten sejn, weìì gerade diese nach den Vorstelìungen des Hissenschaftsrats
vorrangig fijr eine Aussonderung in Betracht kämen, soweit es sich njcht um

wertvolle und seìtene Druckwerke handelt. Keinesfalls dijrfen die gegenüber

den zentralen Bjbliotheken der Universltäten Mijnchen und Erlangen-Nijrnberg

beträchtl ich höheren l,lerte ohne weiteres als Ausgangsbasis fiir weitere
Raumanforderungen dienen.

Die Mögìichkeiten, den Raumbedarf der Universitätsbibliotheken kurzfristlg
ohne unverhäìtnismäßig hohen Aufwand zu verringern und (oder) wejtere
Stel lflächen zu erschl ießen, sínd eng begrenzt. Der ORH konnte aber doch

eìnì ge Maßnahmen empfehlen :

- Bei den Bjbliotheken rejcht jm allgemeinen ein Abstand zwischen den Bü-

cherregalen von 1,5 m fijr die uneingeschränkte Nutzung aus. Größere Ab-

stände sÍnd entsprechend zu verringern, soweit es die statische Belast-
barkejt des Gebäudes gestattet. Dadurch kann bej manchen Bibliotheken,
bej denen der Regalabstand bis zLt 2 m beträgt, noch beträchtl iche

Steì lfläche gewonnen werden.

- Durch den Einsatz neuartiger Regalanìagen mit geringerer als der bjsher

üblichen Tjefe (2.8. 50 statt 62 cm) kann bis zu ca. 20 v.H. Platz ge-

spart werden. Dies setzt allerdìngs ebenfalls eine entsprechende stati-
sche Belastbarkeit der Stellflächen voraus und ist zudem nur fiir einen

Tejl der Formate mög1ich.

Entscheidend wird es jedoch darauf ankommen, die Empfehlungen des [,lissen-

schaftsrats von 1986 zum Magazinbedarf wissenschaftl icher Bjbl iotheken un-

ter Anpassung an die Gegebenheiten jn Bayern zu verwirkljchen. Da die Ver-
größerung der Stellflächen alìer Unjversjtätsbibljotheken mjt der noch im-

mer steigenden Literaturmenge auf die Dauer nur schwer Schrjtt halten
kann, vor al'lem aber an finanziel le Grenzen stoßen wird, müssen wirksame

Maßnahmen eingeleìtet werden, um den Platzbedarf zu verrjngern und vor-
handene Stellflächen für ki.inftige Literaturzugänge verfijgbar zu machen. Es

muß mit einer beträchtl ichen Ubergangszeìt gerechnet werden, bis solche

Maßnahmen greifen. Damit der Staat njcht in Zugzwang gerät und unter dem

Druck einer sich inzwjschen verstärkenden Raumnot neue Magazine bauen muß,

hält es der 0RH fijr vordringì ich, in al lernächster Zejt dje Empfehì ungen

des Wissenschaftsrats in die Tat umzusetzen. Dazu muß an den einzelnen

Unjversitäten die Aussonderung entbehrl icher oder selten benutzter Litera-
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tur kurzfrjstig ìn ejner l.le'i se in dje l.lege geleitet werden, die den jewei-

ligen Gegebenheiten vor Ort gerecht wjrd. Dies ist wegen der Zusammenhänge

mjt der wissenschaftì íchen Arbejt in den Fächern und jnsbesondere wegen

der haushaltswirtschaftl ichen Bedeutung im engen Zusammenwlrken zwjschen

Unjversjtätsbibliothek, den wissenschaftl ichen Einrichtungen und der zen-

tralen Verwaltung der Universjtät mö9l ich.

Darüber hinaus wäre etwa festzulegen, wie z.B. ein rascher Zugrlff auf ab-

gegebene oder ausgeìagerte Literatur gewährleistet werden kann (2.8. Fahr-

djenst), welche überörtl ichen Verbundlösungen angestrebt werden (2.8. An-

zahì, Lage und Kapazität von Speicherbibl iotheken) und wann der Aufbau
'leistungsfähiger Nachweissysteme und rat'ione1 ler DV-Verfahren bei Erwerb

und Ausleihe verwirkl icht sein sol l.

Zur Frage der Speicherbjbliotheken verweist die GD auf d1e in Garching be-

reits entstehende Speicherbibl iothek für die Bayer. Staatsbibl iothek und

weitere staatl. Bjbliotheken im Großraum München, deren 1. Bauabschnltt im

Frühjahr 1988 bezogen werden soll. Es stehe allerdings noch nlcht fest'
wieviel Stellfläche davon den Mijnchner Universitätsbibllotheken zügedacht

ist. In Kilrze werde zu entschejden sein, inwieweit den Universitätsb1b1lo-

theken jm 2. Bauabschnitt Stel lflächen eingeräumt werden können und so'l-

len; dies hänge aber auch von den weiteren Foìgerungen ab, die aus den

lrJissenschaftsrats-Empfehl ungen gezogen werden.

Die Problematik des Magazinbedarfs der Universitätsbjbl lotheken ist damlt

freiIjch noch njcht gelöst, zumal die Speicherbibliothek ln Garching al-
'lenfal ls von den Münchner Universitätsbibl iotheken mitbenutzt werden kann.

29.3 Personaleinsatz

Die vom QRH untersuchten Unjversjtätsbibliotheken verfi.igten Ende 1984 ilber

einen Personalbestand von 1004 Kräften. In der Anzahl der Bediensteten

sjnd - umgerechnet auf vol le Arbejtskräfte - auch die nur zeitweJ 1 lg mit

Bibl iotheksaufgaben befaßten 190 Universitätsangehör'igen enthalten. Ferner

sjnd jm Rahmen der Zielsetzung djeser Untersuchung auch dle aus DrjttmJt-
teln bezahlten und fijr Sonderaufgaben eìngesetzten Mitarbeiter - trotz me-

thodischer Bedenken der GD - einbezogen, we'il sïe arbeitsmäßig in den Bl-

bl jotheksbetrieb integriert sjnd. Njcht enthalten sind insgesamt 558' mej-
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stens nur einìge Wochen oder Monate

wegen ihrer höchst unterschiedl jchen

Stunden.

Personal bestand Zahlenübersicht 3

*) Der Personalbestand der zentralen Bibliothek und der Fachbereichsbibliotheken der Univer-
eitäten Regensburg und Augsburg wird zusammenqefaßt., weil die zentralen Bibliotheken 2.1.
auch die den Fachbereichsbibliotheken zukommenden Aufgaben (etwa die Literaturbeschaffung)
übernehmen.

Die nächste übersjcht zeigt, wjeviele Arbejtsstunden der Bibl jotheksbe-
rì

diensteten 1984 " im Durchschnitt auf 1000 Bände des Literaturbestands
verwendet wurden. Dje studentischen, Hi lfskräfte bl ieben dabei, wie auch

bei den weiteren 0bersichten wegen ihrer höchst unterschiedl'ichen Arbejts-
zeiI, Beschäftigungsdauer und Tätigkejt (njcht jmmer nur fijr die Bjblio-
thek) außer Betracht.

beschäftigte studentjsche Hi lfskräfte
Arbeitszeit von wöchent'lich 1 bis 19

zentr a I e

Bibliothek
Fachbere i chs-
bi bl i otheken

Lehrstuh I -,
Insti tuts- und
Klinikbibliotheken

Biblio-
theks-
bed'ien-
stete

studen-
tische
Hilfs-
k r äfte

Biblio-
theks -
bedien-
stete

studen-
tische
Hilfs-
kr äfte

Biblio-
theks-
bed i en-
stete

studen-
tische
Hilfs-
kräfte

l'lünchen

Techn. Uni ver-
si tät Miinchen

!Jürzburg

Er'l angen-Nürnberl

Regensburg

Augsburg

108,5

69,5

97

B8

191,5 *)

i09,5 *)

q

2

3

6

39

31,5

52

o

I

t4

52

104

27

37

44

250

38,5

117,5

60

l) Angenommen wurden 2I0 Arbeitstage x I Arbeitsstunden
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Arbeitsstunden je 1000 Bände Zahlenübersicht 4

Schl jeßl ich werden noch die Zugänge an gebundener Ljteratur und anderen

Medien sowie die Ausleihungen bej den zentralen Bjbliotheken im Verhältnjs
zum Personal bestand dargestel I t;

Zahlenübersicht 5Zugänge und AusleÍhungen

l) Siehe Fußnote zu Zahlenübe¡sicht l
2) RePorts in Mikroform, deren Katalogisierung weniger Arbeit verursacht als die Aufnahrne ge-

bundener Literatur

l) Ortgleihe eowie gebende und nehmende Fernleihe; die Angaben in den Fragebogen unterschei-
den z.l. nicht zwischen 0rts- und Fernleihe.

Universität zentr al e
Bi bl i othek

Fachbereichs-
bi bl i otheken

Instituts-, Lehrstuhl -
und Kl inikbibl iotheken

Mün chen

Techn. Uni ver-
si tät München

Wür zb urg

Er'l angen-Nijrnber<

Regen sburg

Aug sburg

94,06

175,60

153,34

78,27

155,43 
1)

141,10 
1)

84,92

181,00

7 4,60

88,19

70,4I

116,00

89,05

85,28

l) einschließIich Fachbereichsbibliotheken

Zentr a I e
Bibl iothek

Bibliotheks.
bed i en stete

Zugänge 1984
(physische Einhejten)

Ausleihungen 1984
(physjsche Ejnheiten)

geb un dene
L i teratur

andere
Med i en

davon entfal len
auf einen Bibl io-
theksbed iensteten

ausgel i ehene
Literatur-
bestände')

davon entfal -
len auf einen
Bi bl i otheks-
bed.ien s teten

geb.
L it.

and.
lvled.

i ns-
oes.

Miin chen

Techn. Uni-
versität
Miichen

l,üiirzburg

Erl angen-
Nljrn berg

Regen sb ur g

Augsburg

108,5

69,5

97

BB

191 ,5

108,5

1)

r)

35 064

20 944

19 918

29 687

60 692

66 370

2

22

2

2

6

31

503

?l
825

283

608

915

755

323

301

205

337

317

612

32

328

24

30

36

292

355

z)
629

229

367

353

904

402 758

189 473

278 609

274 908

384 702

214 529

71,2

2 726

2 872

3 124

2 009

L 977
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Die GD hält ejnen Vergìeich der Personalausstattung der Bibliotheken un-

tereìnander für zu wenig dÍfferenziert, um aussagekräftige Vergìeichswerte

zu erhalten. Die übersichten erheben aber auch nicht den Anspruch, einen

Leistungsvergìeich zwischen den Universitätsbibl jotheken zu ermögì ichen.

Sie mögen zum einen teilweise mit Ungenauigkeiten bei den Eingangsdaten

behaftet sein, z.B. bej den Angaben über die für Bjbl jotheksarbeiten auf-
gewendete Arbeitszejt von Universitätsbedjensteten, die überwiegend fiir
andere Aufgaben eìngesetzt sjnd. Zum anderen sjnd Besonderheiten der 0rga-

njsatjon, der Aufgabenstel lung und der vorhandenen Bestände, wje sje in
der einen oder anderen Weise praktisch bei jeder der untersuchten Bibljo-
theken zu verzejchnen sind, nicht berücksichtigt und bewertet. Es war auch

njcht die Absicht des 0RH, einen solchen, den Vorstel lungen der Fachbi-

bliothekare entsprechenden stark differenzierten Leistungsvergleich anzu-

stel len; vieìmehr ging es darurn, die haushaltswjrtschaftl iche D'imensjon

und die Schwankungsbreite beirn Personaleinsatz.innerhalb des Systems der

bayerÍschen Universjtätsbibliotheken aufzuzejgen. Der jeweiìs rechnerisch
gijnstigste lriert kann also nicht schlechthin als Vorbjld für alle anderen

Bibliotheken djenen. Dies bedeutet allerdings auch nicht, daß die festge-
stel lten Unterschiede und Besonderhejten gìeichsam ejnen unverrijckbaren

Besitzstand begründen. Wenn z.B. die Universitätsbjbl jothek Regensburg ge-

gen dìe in der Zahlenijbersicht ausgewiesenen Werte einwendet, in ihrem ho-

hen Personalbestand von 191,5 Bediensteten seien 45 Aufsjchtskräfte für
dje Lesesäle enthalten, während djeser Djenst in anderen Bibl iotheken

teilwejse von studentischen Hjlfskräften (dje in die Rechnung nicht einbe-

zogen sind) ausgeübt werde, so stellt sich zumindest die Frage, warum in

Regensburg nicht auch studentische Hi lfskräfte (mjt erhebl jch wenjger Per-

sonalaufwand) fljr die Aufsjcht eingesetzt werden können.

Die vom ORH festgestel lten erhebl icÈen Unterschiede jn cler Arbeitsìeistung
beì der Tjtelaufnahme mögen vor allem in den teilwejse stark unterschjed-
I ichen Katalogverhältnjssen und der Verschiedenartjgkeit des zu bearbej-

tenden Materials begründet sein. Andererseits arbeiten aber nicht alle 8i-
bl jotheken gleich wjrtschaftl ich.

Dje Untersuchungen des ORH haben ergeben, daß für eine detaillierte Lej-
stungsmessung an den Universitätsbjbìiotheken, die einen sachgerechten

Vergle ich auf Landesebene ermögì icht, keìne oder nur unzureichende Daten

vorliegen. Es mag offen blejben, ob der von den Fachbjbljothekaren für er-
forder'l ich gehaltene Verwaltungsaufwand fijr so detai I I jerte Untersuchungen

gerechtfertigt wäre. Die den Zahlenijbersichten zu entnehmenden, weit aus-
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elnanderfallenden Grobwerte lassen es nach Auffassung des ORH jedenfalls
geboten erscheinen, dem Personaleinsatz und der Personaìbemessung bei den

Unjversitätsbjbljotheken kijnftig generel l besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men und vor al lem der Frage nachzugehen, wo Personalreserven bestehen.

29.4 llöglichkeiten des kostengünstigen Literaturerwerbs

a) Inlandsliteratur

In der Bundesrepublik besteht ejne weitgehende Preisbindung für Ver-

lagserzeugnisse. Die Verlage beljefern grundsätzìich nur Buchhandlun-

gen, die sich verpflichten, vorgeschriebene Endabnehmerpreise einzuhal-
ten. Ejne solche Verpflichtung jst nach $ 16 des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen zuì ässi g.

Die meisten Verlage gestatten Buchhändlern, wissenschaftl jchen Bjbl jo-
theken öffentl jch-rechtl icher Träger mit einem Vermehrungsetat von

jährìich mindestens 30 000 DM auf den Kaufprejs von Büchern ejnen Nach-

laß von 5 v.H. zu gewähren. Maßgebend ist dabei der Vermehrungsetat der

einzelnen Bibliothek als räumlicher und sachlicher Einheit ohne Riick-

sicht auf eine etwaige verwaltungstechn i sche oder haushaltsrechtl lche

Zusammenfassung.

Dje Bjbliotheken, die derzeit den Nachlaß njcht in Anspruch nehmen kön-

nen, gehören fast ausschl ießì ich den alten Universitäten an. Durch den

Ausschluß dieser Bjbl jotheken von der Rabattgewährung entstehen dem

Staat Mehrausgaben uän schätzungsweise jährìjch 100 000 DM. Der ORH

hält es für geboten, jm Rahmen der vom Bayer. Hochschulgesetz vorge-
zejchneten Gestaltungsmöglichkeiten die Voraussetzungen ^) schaffen,
daß mö9ìichst alle Bjbliotheken im Universjtätsbereich den Prejsnachlaß
in Anspruch nehmen können. Die Bemijhungen einzelner Universjtäten, auf
diesem Wege befriedigende Lösungen zu finden, verdienen nachhaltige Un-

terstützung.
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b) Auslandsìiteratur

Von den Ausgaben für dje Literaturbeschaffung jm Universjtätsberejch
entfällt heute etwa ein Viertel auf Bücher und Zeitschriften aus dem

Ausland, zum wejtaus überwiegenden Teil aus dem angelsächsischen

Sprachraum. Bei manchen Institutsbibljotheken naturwjssenschaftl icher

und medìzinischer Fakultäten stammen bis zu 80 v.H. der neuerworbenen

Bücher und Zejtschriften aus den USA. 1984 bezogen von den 511 unter-

suchten Bibllotheken 346 ausìändische Literatur mit Kosten von

rd. 6,3 Mio DM.

Die Preisgestaltung fijr ausländische Literatur, vor allem aus den USA,

ist schwer ijberschaubar. Dje Mehrzahl der dort ansässigen Verlage be-

rechnet fiir ein und dasselbe Druckwerk u.U. unterschiedl iche Preise:

den US-Inlandspreis ("country of origin - lowest prìce") sowie den jm

aì lgemeinen um etwa 30 v.H. höheren internationalen Dol I ar- bzw. Pfund-

Sterìing-Preis bei Lieferungen nach Europa. 1984 konnten von den er-
wähnten 346 Bibl iotheken, die solche Ljteratur bezogen, 151 durch Be-

steìlung bei Verlagen in den USA oder deren Niederlassungen bzw. Agen-

turen in Europa vor al lem in Großbrjtannien und den Njederlanden, ver-
einzelt auch in der Bundesrepubl ik, beachtliche Einsparungen im Ver-

gìeich zu den vom deutschen Buchhandel geforderten Preisen erzielen.
Dje Preismjnderungen betrugen im EinzelfalI bei Monographien bjs zu

25 v.H., bei Zeitschrjften bis zu 40 v.H.

195 zumeist kleinere Lehrstuhlbjbl jotheken erlangten keine Preisermäßj-
gung beim Einkauf auslãndjscher Literatur. Djese Bibljotheken beziehen

vorwiegend beim örtl ichen Buchhandel, weiì jhnen entweder der Markt-

überblick fehlt oder bestjmmtò ausìändjsche Verlage keine Biicher zur

Ansicht versenden, worauf gerade kleinere Bjbl iotheken häufig [,lert le-
gen. Nach den erhaltenen Auskünften wurde ausländische Literatur jm

Werte von ca. 900 000 DM ohne Preisminderungen erworben, was dje Schät-

zung zuläßt, daß Einsparungsmögìichkeiten jn der Größenordnung von

100 000 DM, viellejcht auch mehr, nicht genutzt wurden. Der ORH hält es

fijr lohnend, d'ie von der GD hierzu fijr erforderljch erachteten genau-

eren Untersuchungen bei den betreffenden Einrichtungen anzustellen.

Vor allem betrachtet es der ORH als eine Aufgabe der zentralen Unjver-

sjtätsbibìiotheken, fijr die versorgung sämtlicher Teilbjbl jotheken'ih-
res Bereichs mit ausländischer l-jteratur die preisgünstigsten Einkaufs-
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wege zu erschl ießen. Die in Betracht kommenden Bezugsquellen sind ohne-

hjn zumejst bekannt. Sofern eine entsprechende Beratung nicht aus-

reicht, hätten die zentralen Unjversjtätsbjbljotheken auch dje Bestel-
lung ausìändischer Bijcher und Zejtschriften zu übernehmen. Das Schwer-

gewicht sol lte beim Bezug ausländischer Zeitschriften liegen, wei l da-

bej besonders hohe Einsparungen zu erzielen sjnd.

Ejnem weiteren Ejnkauf ausländischer Bücher und Zeitschrjften ohne jeg-

liche Inanspruchnahme mögì icher Preisermäßjgungen könnte durch entspre-

chende Vorbehalte bej der Verteilung der Haushaltsmittel für Ljteratur-
beschaffung jnnerhalb der Universität entgegengewìrkt werden.

29.5 Unzulänglichkeiten bei der Rückforderung von Literatur

a) Verspätete Aufforderung zur Rijckgabe entljehener Literatur nach Ablauf
der Lei hfri st

Dje Leihfrist beträgt nach der Alìgemeinen Benijtzungsordnung der Bayer.

Staatl. Bibl jotheken al lgemein fijr Zejtschriften 14 Tage, für Bljcher

einen Monat. Kommt der Entleiher seiner Pfl icht, die entliehene Lltera-
tur mit Ablauf der Leihfrjst zurijckzugeben nìcht nach, kann die Biblio-
thek jhn zur Rückgabe auffordern. Bis dies tatsächlich geschieht, ver-
strejchen gerade bei einigen großen Bjbljotheken oft vjer bis acht l,|o-

chen, manchmal auch noch mehr.

Bei einer Fakultätsbibl jothek waren zum Zeitpunkt der örtl ichen Erhe-

bungen 'im Frühjahr 1986 vjele delin der Ausleihkartel verzejchneterf
Bijcher berejts 1985 ur¡d früher ausgeliehen worden. Zum Tejl war der lag
der Ausleihe überhaupt njcht vermerkt.

Dìe festgestellten Unzuìängìichkeiten bei der Rl.ickforderung von Ljtera-
tur werden nach Mitteilung der GD im Zusammenhang mit der Verwirkli-
chung des geplanten DV-Verfahrens an den Universitätsbib'liotheken jm

wesentl ichen behoben werden können.
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b) Unterbliebene Erhebung von Gebijhren für die Rückforderung entl iehener
Li teratur

Nach dem Kostenverzeichnis zum Kostengesetz beträgt dje Gebühr fijr dje

Rückforderung entìiehener Literatur 15 DM, für die wjederholte Rijckfor-
derung 20 DM.

Djese Regeìung wurde von einer zentralen Unjversitätsbjbl jothek und

mehreren großen Fakultätsbíbl jotheken njcht beachtet. Sje mahnten dje

Rückgabe entljehener Ljteratur gebührenfrei durch Postkarte an und ver-
banden damjt den Hjnwejs, daß ejne etwa erforderl iche wejtere Erinne-

rung kostenpfì icht ig se'i. 1985 ergingen ijber 4000 solcher Mahnungen.

Anscheinend warten viele Buchentleiher die fiir sie kostenlose Aufforde-
rung zur Rijckgabe der entljehenen Bücher ab, sbatt die Lejhfrist einzu-
halten. Aufgrund der l.linwejse des 0RH jst dieses Verfahren eìngesteì 1t

worden.

l,legen der Unzulängìjchkejten bej der Auslejhe und Rijckforderung von Li-
teratur entstanden aì ljährì ich Einnahmeausfäl le v0n schätzungsweise

70 000 Dl4.

29.6 lJesentl iches Ergebnis

a) Nach den Feststeìlungen des ORH verfljgen die untersuchten Bibliotheken
insgesamt ijber Stel lflächenreserven von rd. 8 v.H. der bibl jothekarisch

genutzten Fläche. Bei allen untersuchten Bibliotheken sind in Teilbe-
reichen Raumreserven fijr etwa zehn Jahre vorhanden, die zusammen etwa

zwej Drittel der festgesteìlten Gesamtreservef'ìäche ausrnachen. l'1jt Aus-

nahme der Universitätsbibliothek Augsburg w.ird aber an den untersuchten

Bibl iotheken ein Drittel der verfijgbaren Stel lflächenreserve tei lwejse

bereits deutlich vor Ablauf von zehn Jahren erschöpft sejn. Nach Auf-
fassung des ORH darf jedoch Abhjlfe nicht ejnfach in Neubauten gesucht

werden. Dies würde das Problem - bei hohem lt4itteleinsatz - nur um eini-
ge Jahre verschieben.

Vielmehr muß die Frage des künftjgen Magazìnbedarfs der Universjtätsbi-
bljotheken, ausgehend von den Wissenschaftsrats-Empfehìungen, grund-

sätzlich angegangen werden, um abschätzen zu können, welche vorhandenen
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Stellflächen durch Aussonderung seìten benutzter oder veralteter Llte-
ratur fijr die Unterbrìngung der Neuzugänge frei gemacht werden können

und welche zusätzl ichen Maßnahmen erforderì ich werden.

Das Staatsmjnisterium hat mitgeteilt, es sehe ebenfalls in dem künfti-
gen Raumbedarf der Un'iversitätsbjbljotheken eine zu lösende Proble-

matik, wobei es sich njcht al lein um ejn bjbl iothekstechnisches Problem

handle, sondern bei al len Lösungsansätzen die Versorgung der l.Jlssen-

schaftler mit Ljteratur im Vordergrund stehen müsse. Es beabsichtlge,
den Beirat für t.ljssenschafts- und Hochschulfragen um eìne gutachtllche

Steìlungnahme zu bjtten, ob und wie die vom l,Jissenschaftsrat entwickel-
ten Vorstellungen in Bayern realjsiert werden können.

Der ORH begrijßt diese Initiatjve des Staatsministeriums. Wenn auch

nicht in al len Bibl iotheken oder Bibl iothekstei len schon ein akuter

Mangel an Steì lmö91 ichkeiten zu verzeichnen ist, legen es die festge-

stellten Raumverhältnisse und Zuwachsraten ejnersejts, die für Planung

und Bau z.B. neuer Speícherkapazitäten erforder.l jchen Zejtrãurne ande-

rersejts nahe, dje haushaltswjrtschaftl ich gebotene Umsetzung des

Grundgedankens der l,iissenschaftsratsempfehlungen unverzijglich zu ver-
wirklichen. Gerade wegen der vorgefundenen Besonderheiten und unter-
schiedlichen Ausgangssituationen der Bibliotheken an den einzelnen Uni-

versjtäten sol lte dabej der praktischen Verwjrkl ichung von vornhereln

entscheidendes Gewicht beigemessen werden.

b) Die Entlastung der Bibljotheken von njcht unbedingt benötigter Lltera-
tur erfordert ejnen entsprechenden Arbeitsaufwand. Die GD macht jnsbe.

sondere geltend, daß nach Ansicht der Fachbíbliothekare der personelle

Aufwand für die Ausson'derung von Literatur vom t,Jissenschaftsrat vielt
unterschätzt worden sei . Nach den Feststel ì ungen des ORH 1 legt es

deshalb nahe, den anhand von Grobkennziffern aufgezeigten Unterschleden

in der bestehenden Personal ausstattung und in der Leistungsfähigkelt
der Unjversitätsbjbl jotheken mit dem Ziel nachzugehen, personel le Re-

serven vorrangig fijr die Aussonderung selten benutzter oder veralteter
Literatur nutzbar zu machen.
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Staatsoper
(Kap. 05 91, neu 15 81)

Die Anforderungen der gastierenden Regieteams an die Ausstattungen
sind weiter gestiegen. Die Sachkosten der Ausstattungen haben sich
seit 1982 erneut stark erhöht. Durch unwirtschaftliche Produkti-
onsverfahren (vjel zu späte Planung und Konzeptionsentwicklung)
sind der Bühne die finanzjel len Kontrol l- und Steuerungsmögìich-
keiten bei der Planung und Vorbereitung der Neuproduktjonen weit-
gehend entgììtten. Das erst Anfang 1986 in Betrieb genommene Deko-
rationsmagazin in Poing erweist sich wegen der ausufernden Aus-
stattungen berejts jetzt als njcht ausrejchend.

Planung und Vorbereitung'der l{euproduktfonen

Der ORH hatte schon wiederholt bemängeìt (vgl. 0RH-Bericht 1977, fNr.29,
ORH-Bericht 1983, TNr.25¡, daß die Produktionen der Staatsoper sowohl bei
der VorbereÍtung als auch beim Ablauf der Auffijhrungen erheblich mehr Ein-
satz an Material und Personal erfordern als friiher. Als eine der wesentli-
chen Ursachen wurden damaìs dje stark gestiegenen Anforderungen vor allem
der Regieteams an dje Ausstattungen genannt.

Mit Beschluß von 24. Juni 1980 (Drucksache 9/5505) hatte der Landtag die
StaatsregÍerung ersucht, im Sinne der Ausfi.ihrungen des 0RH mit Nachdruck

einem weiteren Anstjeg der Sachkosten und der Kosten für das njchtkijnstle-
rjsche Personal entgegenzuwjrken. Hjerfür erschejne es dem Landtag u.a.
notwendig,

- mehr als bisher auf Ausstattungsstijcke aus den Fundus zurückzugreifen,

- Dekoratjonen leicht und gut transportabel zu erstel'len,

- den al s Gästen täti gen Ausstattern frühzej ti ge Abl ìeferungstermi ne zu

setzen und auch Höchstgrenzen für Sachkosten, [,Jerkstattzeiten und Größe

der Dekorat ionen aufzuerlegen.

Am 9. Mai 1984 (Drucksache 10/3744) ersuchte der Landtag die Staatsregie-
rung nochmals, ihre Bemühungen um mehr Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
vor al lem bei der Staatsoper nachdrückl ich und verstärkt fortzusetzen und
jm sjnne des Landtagsbeschlusses vom 24. Juní 1980 darauf hjnzuwjrken, daß

30.1
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- dje Dekoratjonen leichter und besser transportabel gestaltet werden und

- den als Gästen tätigen Ausstattern feste Ablieferungstermine vorgegeben

und die rechtlichen Möglichkejten im Falle von Vertragsverletzungen mehr

als bisher ausgeschöPft werden.

Der QRH hat inzwjschen die Neuproduktionen der Spieìzeiten 1984/85'

1985/86und1986/3Tuntersucht,umfestzustellen,inw.ieweitdenLandtags-
beschlüssen Rechnung getragen wurde. Aìs Ergebnis jst festzuhalten:

30.1.1 A1ìgemeine Entwicklung

Dje Anforderungen an die Ausstattungen haben weiter zugenommen und stellen

Werkstätten und Biihnentechnik vor kaum mehr lösbare Probleme. Seitens der

Staatsoper wjrd darauf verwiesen, daß sie sich diesem auch bei vergleich-

baren Btjhnen zu beobachtenden allgemeìnen Trend zu immer aufwendigeren

Ausstattungen njcht entziehen könne. Das sol l auch njcht verkannt werden.

Nach Mejnung des ORH geraten aber die Kosten außer Kontrolle, wenn den ga-

stierenden Regieteams (Regisseuren, Choreographen' Bühnen- und Kostümbjld-

nern) zugestanden wird, Ideen, Konzeptionen, Bijhnenbjldteile und Kostijme

weitgehend erst während der Proben, aìso der ejgentl ichen Produktions-

phase zu entwickeln. Dadurch geht iegliche wjrtschaftliche Steuerungs-

mögl ichkeit vor Produktionsbeginn verloren; spätere wirtschaftl iche 0ber-

ìegungen sind nicht mehr wirkungsvoì l und müssen in den Hintergrund tre-

ten, soll die unmjttelbar bevorstehende Premiere njcht gefährdet werden.

Rechtzeitige Pìanungen können nicht mehr vorgenommen werden, weil dje Gä-

ste die hierfür erforderlichen Unter'lagen nicht zur Verfügung stellen.

Seit dem Fri.jhjahr 1986 gibt es im technischen Bereich der Staatsoper keine

Kostenvoranschìäge mehr, Sondern nur noch grobe Kostenschätzungen der

Technischen Djrektion. Da diesen Schätzungen keine Entwijrfe zugrunde lie-
gen (oftmal s si nd njcht ej nmal Regie- und Ausstattungskonzeption al s

Grundl age fijr ejne Vorentwurfspl anung bekannt), erwejsen s'ie sich meist

als viel zu nledrig.
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30.1.2 Sachkosten der Ausstattungen

Als Foìge der erwähnten Entwicklung erhöhten sjch dje Sachkosten der Aus-

stattungen ijberproportional. Dje nachstehende 0bersicht der Ausgabenent-

wicklung bei Titel 522 73 (Verbrauchsmittel = Sachkosten der Ausstattung)

verdeutljcht dies vor allem für die Jahre 1985 und 1986, wobeì i9B6 die

Ausgaben für den "Ring" besonders jns Gewjcht fa.llen.

Zahleniibersicht 1

Haus-
hal ts-
j ahr

Ausgaben

TDM

Anzahl der Neuinszenierungen I

i nsgesamt

davon im

Nat i ona I
theater

Cuvi I ì iés-
the ater

Alten Hof
der Residenz
(Frei 1 icht)

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

i984

1985

1986

1 483

L 729

1 546

2 652

2 076

2 460

2 484

2 343

2 567

2 506

3 126

4 7342)

11

1l

7

9

7

10

7

7

7

B

9

7

9

9

6

I
6

8

7

6

5

7

6

7

2

2

1

1

1

2

1

2

I
2 1

l) ohne Produktionen der Experimentle¡bühne i¡ Marstall

2) einschließlich der bei Titel. 547 72 (spendenmittel) verbuchten 77I 000 DM Sachkoetan der
rrRingrr-Tetralogie und 152 000 DM Sachkosten des Holographie-Pfojekts rrHolfmanns Erzählun-
gentt

In djesen Beträgen sjnd auch die Ausgaben für dje Vergabe von Arbejten an

Gewerbebetrjebe und fijr den Ankauf oder die Anmíetung von ganzen Ausstat-
tungen fremder Bljhnen enthalten.

Tun Vergìeich sei bemerkt, daß von 1975 bis 1985 die Erzeugerpreise ge-

werblicher Produkte um 48 v.H., die Sachausgaben der Staatsoper für Aus-

stattungen aber um 110 v.H. angestiegen sìnd, obwohl die Anzahl der Neu-

produktìonen inzwjschen nicht unerheblich zurückgegangen jst. Auf 1986 be-
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zogen steht einer Erzeugerpreiserhöhung (wiederum seit 1975) von 44 v.H.

eine Stejgerung der Sachausgaben der Staatsoper un 21.9 v.H. gegenüber, was

den Fünffachen der al lgemeinen Preissteigerungen entspricht.

Den Jahren 1975 und 1976 mit je elf in den eigenen l,lerkstätten hergestell-
ten Neuproduktjonen stehen die Jahre 1985 mjt neun und 1986 mit sjeben

Neuproduktionen gegenijber, deren Dekorationen zu nicht unerheb'ì jchen Tei-
len außerhalb der eigenen l¡'lerkstätten angefertigt wurden.

Ejne Gegenüberstel lung der Spielzeiten 1968/69 und 1986/87 (beide mit ge-

schlossener Darsteì lung der "Ring"-Tetralog ie) wejst für 1968/69

15 abendfüllende, jn den eigenen Werkstätten hergestelìte Neuproduktionen

aus, fijr 1986/87 dagegen nur 10, wobej bej einem Ballett auf Dekorati-

onsbauten verzjchtet wurde, bej ejner Oper wegen der "Ring"-Vorbereitungen
die gesamten Dekorationen außerhalb der l.lerkstãtten hergestelìt werden

mußten und die Dekorationen einer weiteren Oper von Majland ausgeìiehen

wurden; zudem mußten erhebl iche Dekorationstej le für die "Ring"-Vorstel-
lungen außer Haus angefertigt werden.

30.1.3 Vertragsverhältnjsse mit Gastregisseuren und -ausstattern

Entsprechend dem Landtagsersuchen vom 24. Juni 1980 verwendet die Staats-

oper sejt eÍnìgen Jahren bej den Verträgen Muster, in denen das Djrek-

tionsrecht der Bijhnenleitung sichergestel ìt, auf wjrtschaftl iche Erforder-
njsse (u.a. Fundusverwendung und Dekoratjonsbauwejse) hingewjesen, eìn ge-

nauer Zeitplan fijr die Produktìon festgeìegt und ein Sachkostenhöchstbe-

trag für neue Materjalien vorgesehen ist.

Diese Formul ierungen enthalten an sich al le Voraussetzungen für dje Ein-

haltung des vorgesehenen Kostenrahmens und für ejne kontjnuierl iche Be-

schäftigung der Werkstätten. In der Praxis wurden damit Kostenbegrenzungen

jedoch nicht erreicht, weiI die Verträge regelmäßig viel zu spät geschlos-

sen wurden, li.ickenhaft waren und auch nicht eingehalten wurden.

30.1.3.1 Der Zeìtplan muß neben den eigentì ichen Arbeiten jn den Werkstätten auch

berijcksichtìgen, daß Kostenangebote eingehoìt, spezÍeì ìe, u.U. kurzfristig
nicht ljeferbare Materialjen beschafft, verbindliche Kostenvoranschläge

erarbejtet, Besprechungen mit Regisseur und Ausstatter über dje Umsetzbar-
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kelt der Entwijrfe durchgeführt und häufig auch Entwiirfe komplettiert uter-

den müssen, die von den Ausstattern vertragswidrig und mangelhaft abgelle-
fert werden. Dle Btjhnenleitung benötìgt deshalb d.ie Ausstattungsentwürfe

etwa ein Jahr vor der Premlere. Noch sehr viel frilher muß das Regieteam

verpfl jchtet sein; denn zwischen dieser Verpfl ichtung und der Entwurfsab-
'I ieferung I ìegen dle Konzept'lonsabsprache mit der Bühnenleltung, die Ab-

l ieferung der Unterlagert filr die Bauprobe, die Bauprobe selbst und dJe

über den voraussichtllchen Herstellungs- und Eetriebsaufwand Aufschluß 9e-
bende Vorentwurfspl ahung.

Im Gegensatz hierzu werden bei den Neuproduktionen der Staatsoper jn aller
Regel dle Verträge mjt den Regieteams erst lange nach dem Zeitpunkt ge-

schlossen, zu dem sich die fertigen Entwijrfe bereits bei der Bllhne befin-
den mUßten. Häufig blelbt der Zeitplan entweder völ1ig offen oder es wer-

den verstrichene Termine eingesetzt; auf Sachkostenhöchstbeträge wird ent-
weder ganz verzichtet oder es werden die vereinbarten Summen nicht einge-
halten. Einzelhejten ergeben slch aus der nachstehenden 0bersicht und den

folgenden Beispielen.
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30.1.3.2 Beispjele

a) "Pjque Dame" - Premiere 24. November 1984

Da sich die Staatsoper erst lm April 1984 bei der Botschaft der UdSSR

um die Freistellung der gewünschten KUnstler aus der SowJetunion bemLih-

te, konnten dle Sänger nur fUr zwei l,lochen Probenzeit, das Regieteam

gar nicht freigegeben werden; das Regleteam wurde sch'ljeßllch von den

zuständigen Stel len der UdSSR ausgewählt. Der Ausstatter relste Ende

,luli 1984 nach [lUnchen und hatte ledlglich einlge Uìgemälde seiner t.4os-

kauer Ausstattung desselben tJerks im Reisegepäck; mit dem Hinweis, er
sei Maler, erklärte er sjch zur Anfertigung von Model 1en, technischen
Zelchnungen und KostUm-Flgunlnen außerstande. Die Staatsoper mußte dle-
sem Ausstatter bel einer weiteren Anwesenhejt im September 1984 elnen
hauseigenen Assjstenten stellen, der dJe Modelle und technischen Zejch-
nungen unter seiner Anleltung entwjckelte; die Kostüme wurden aufgrund
eines gesonderten Auftrags von elner Mijnchener KostUmbildnerin entwor-
fen, die zur Besprechung und Bjlligung der Entwürfe nach Moskau reisen
mußte.

Am 8. November 1984 gab dle Technische Direktion davon Kenntnis, daß

wegen der laufenden ErgänzungswUnsche des Regieteams dle mlt 200 000 DM

veranschlagten Materialkosten ftjr die Dekoratjonen auch nicht annähernd

ausreichen werden; letztl ich 'lagen diese Sachkosten mit 295 000 DM um

47,5 v.H. über dem veranschlagten Betrag.

Eln Teil der bereits angefertigten Chorkostijme konnte auf der Bühne

nicht getragen werden, weiì der Chor aus Zejtgrtinden njcht alle Szenen

in russischer Sprache ejnstudierän konnte; die Szenen wurden gestri-
chen.

b) "Ariadne auf Naxos" - Premiere 12. Dezember 1984

Nach einem letztlich verworfenen Plan, die Ausstattung komplett von ei-
ner anderen Bijhne anzukaufen, sollte das werk unter wlederverwendung
der vorhandenen Dekoratjonen, Jedoch mit neuen Kostijmen jnszeniert wer-
den. Im Mai 1984 sagte der vorgesehene, aber vertragìich noch nicht
fest verpfl ichtete Regisseur ab, nachdem er erfolglos wenigstens drei
Probentage mit der Darstellerin der Zerbjnetta gefordert hatte. Da der
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Staatsoperndirektor wegen des bevorstehenden Richard-Strauss-Jahres
(1988) auf der Neuinszenjerung bestand, wurde am 16./17. September 1984

ein anderer Regisseur verpfI ichtet, der aì lerdings die [,liederverwendung

der alten Dekorat lonen ablehnte. Da so kurzfristig kein Bijhnenbj ldner

verfügbar war, fertlgte der Lejter des Ausstattungsatel iers zusammen

mit dem Regisseur Entwürfe an, die nach und nach bis Mltte November

1984 abgellefert wurden. Hierzu paßten allerdlngs d'ie auf die Altdeko-

ration abgestel lten neuen Kosttimentwijrfe nicht mehr; sie mußten noch-

mals angefertigt werden.

c) "Macbeth" - Premiere 30. März 1985

Ausgehend von einer Neuinszenierung des Werks in Neapel jm Dezember

1984 kam es zu Co-Produktjonsgesprächen mit von Anfang an stark diver-
gierenden lnteressen, weil Neapel sejne Ausstattung verkaufen, die

Bayerische Staatsoper aber eine eigene Ausstattung herstel'len wol lte.
Nach langwierigen Verhandlungen einigten slch die Bühnen darauf' daß

die Staatsoper ftir je 80 v.H. der Gestehungskosten das Bilhnenbjld und

dje Urheberrechte an der Gesamtausstattung erwlrbt, dle Kostijme aber

selbst nach Szenenfotos hersteJ lt. Hlermit wurde eine KostUmbildnerln

beauftragt, die die Entwijrfe jedoch zweJmal anfertlgen mußte, wejl dle

Szenenfotos keinen ausreichenden Aufschluß ergeben hatten.

Am 14. Januar 1985 sagte der Regisseur der neapoìitanlschen Inszenie-

rung wegen Unstimmlgkeiten mlt selnem Ausstatter ab und kUndlgte recht-
liche Schrltte filr den Fall an, daß jn München auf seine in Neapel eln-
gebrachten Ideen zurtickgegriffen werde.

Der Vertrag mit Neapel wurde erst geschlossen (18. Februar 1985), nach-

dem die Staatsoper am 5. Januar 1985 dle Dekoratjonen abgehoìt hatte.
Der Vertrag verpfljchtet dle Staatsoper nlcht nur zur Zahìung von

241 000 DM ftJr Dekorationen und 66 000 DM fUr Urheberrechte, sondern

auch zur kostenlosen ()berlassung der szenischen Ausstattung an das

Theater in Neapel ab der Spielzeit 1988/89.

Dle Kostümabtejlung gerlet so unter Zeitdruck, daB Aushilfskräfte ein-
gestellt, fiJr 70 000 DM Arbelten vergeben und den eigenen Arbeltskräf-

ten drei t{ochen lang b1s zu 15 0berstunden wöchentlich auferlegt werden

mußten.
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Tur Auslastung der in den Dekorationswerkstätten infoìge des Ankaufs

der Dekoration entstandenen freien Kapazìtät wurde fijr 95 000 DM an De-

koratjonen des Züricher 0pernhauses gearbeitet. Auch beì Gegenrechnung

dieses Betrages blieb "Macbeth" mjt 650 000 Dlv1 Gesamtausstattungskosten

die bis dahin teuerste Produktjon seit der Wiedereröffnung des Natjo-

naltheaters (1963). Dabei ist noch njcht berijcksichtigt, daß die

Staatsoper neben dem Erwerb der Urheberrechte noch 45 000 DM Honorare

'fijr Kostijmentwürfe und Dekoratjonsanpassung, Aushilfen und 0berstunden

in den Kostümwerkstätten sowie zahlrejche Reisen zwjschen Neapel und

lvlijnchen zu zahlen hatte. Das Zlel einer Co-Produktlon, nämlich ejne Ko-

stensenkung fijr alle Betei ligten, wurde ins Gegentejl verkehrt.

d) "Le roi Berangér" - Premjere 22. Juli 1985

Der Auftragskompositìon ì iegt e in in Paris aufgeführtes Schauspiel zu-
grunde. Das Regieteam jst jdentisch mit dem von Paris.

Nachdem dje Technische Direktjon beim Ausstatter die Unterlagen moniert

hatte, antwortete dieser am 9. März 1985, er habe andere Aufträge i.iber-

nommen, nachdem er zunächst nicht gefragt worden sei, ob er dje Aus-

stattung übernehme. Erst sehr spät sei jhm ein fernmündliches Angebot

gemacht worden, das er am 19. Februar 1985 angenommen habe. Bei den der

Staatsoper an 22. Apri l 1985 abgel ieferten Unterlagen handelte es sich
jm wesentljchen nur um das fijr die Pariser Inszenìerung erarbeitete Ma-

terial. Die Kostümabtej lung erhìelt kejne FÍgurinen, sondern nur etwa

zehn Schwarz-blejß-Photos aus der Parjser Inszenierung; die Kostüme wur-

den unter Rückgriff auf den Fundus von Probe zu Probe entwickelt. Das

Ausstattungshonorar wurde dennoch' njcht gekürzt. Trotz des Minimalauf-

wands für die Kostiime wurden die vereinbarten Höchstkosten der Ausstat-
tung um 34 000 DM (59,1 v.H. ) überschrìtten, weil in Paris für
69 000 DM aufblas- und absaugbare Dekoratjonstejle hergestellt wurden.

e) "Manon" - Premiere 29. November l9B5

Schon sejt 1983 war mit der Wiener Staatsoper ein Ausstattungstausch in
der Wejse gepìant, daß ohne gegenseit.ige Kosten "Manon', nach München

und "Rusalka" nach [,lien ausgeìjehen wjrd. Für Wjen waren dje Verhand-

ìungen, in deren Verlauf München sogar eine unentgeltliche übereignung
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von "Rusalka" anbot, nicht ejlbedijrftig, wei l dje Premjere "Rusalka" jn

l,Jien erst 1987 stattfand. Am 20. Juni 1985, als es fiir eine Eigen-

inszenjerung von "Manon" jn Mijnchen bereits zu spät war, schìug l,ljen

vor, "Rusalka" (Herstel lungskosten 437 000 DM) sol le unentgeltl ich

ijbereignet und "Manon" nunmehr für 250 000 US (35 000 DM) an München

vermjetet werden. Ein entsprechender Vertrag wurde am 20. Dezember 1985

gesch l ossen.

Erst am Tag der Premiere schloß dje Staatsoper mit dem Regisseur (zu-

gleich Ausstatter) der [,liener Inszenjerung eìnen Vertrag, wonach dleser

für 50 000 DM zuzügìjch I 000 DM Rejsekostenpauschale die Inszenierung

in Mijnchen besorgt und das Nutzungsrecht an der Ausstattung ijberträgt.
Tatsächl ich erfolgte die Einstudierung nicht durch den RegÍsseur, son-

dern durch einen Dritten, der hierfijr an 22. 0ktober 1985 bereits für
10 000 DM verpfìjchtet worden war. Der Regisseur reiste erst am 25. No-

vember 1985 aus den USA an.

Der Rücktransport der Ausstattung nach [,ljen erfolgte njcht durch die

hauseìgene Transportkolonne, sondern fijr 39 000 DM durch eine Prjvat-
f i rma.

f) "Belshazar'r - Premiere 25. Januar 1986

Ursprüngl ich sol lte ejne andere Auftragskomposjtjon aufgefijhrt werden:

Die Staatsoper hatte am 7. Dezernber 1979 mjt einem Komponisten, der

Lehrstuhl inhaber an einer Musikhochschule ist, e inen Vertrag gesch los-
sen, wonach bis 31. Dezember 1981 fiir 50 000 DM ejne abendfüllende Oper

zu komponieren gewesen'wäre; auf das Honorar war noch lrglg ejne Ab-

schlagszahlung von 20 000 DM geìeistet worden. Der Vertrag enthält auch

eine Vertragsstrafe von 12 500 Dlv1. Die AblÍeferungsfrist wurde mehrfach

verìängert. Die Komposjtion liegt noch heute nicht vor. Die Abschìags-

zah ì ung wurde n j cht zurückgefordert, di e ì ängst verfal I ene Vertrags-
strafe bis heute nicht angesprochen.

Der Leistungsverzug des Komponisten t.lar Ursache dafijr, daß d'ie Staats-
oper in eÍn Vertragsverhältnis ejntrat, das die Hamburgische Staatsoper

mlt ejnem anderen Komponlsten hatte, aber njcht erfUllen wollte. Zu-

nächst sol lte dje Hamburgische Staatsoper mit der von ihr geleisteten
Abschlagszahlung von 25 000 DM belastet blejben und dle Bayer. Staats-
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oper nur das Resthonorar von ebenfalls 25 000 DM zahlen. Der Schrift-
wechsel zwlschen beiden Bi.ihnen endete letztl ich damit, daß dje Bayer.

Staatsoper das Gesamthonorar von 50 000 DM ijbernahm und die Hamburgi-

sche Staatsoper von jegl icher Verpfl ichtung aus der NjchterfLil lung des

Vertrags frej stel I te.

tnde Juli 1985 bestand noch immer keine Klarheit iiber wesentliche Kon-

zeptionsfragen wle Chormitwirkung, litel des Stücks usw. Am 16. Okto-

ber 1985 berJchtete die Technische Direktlon, der Ausstatter habe seine

Entwtlrfe nlcht abgellefert, sondern einen Asslstenten gefordert, was

bei der Höhe der Ausstattergagen wohl unnötig sei. Am 28. November 1985

ljeß die Bal lettdirektjon lvjssen, sie könne für dje Produktlon kejne

Tänzer frejstel len. In der Folge beklagten die Kostijmdirektion die
ijbertrjebenen, nur durch Aushilfskräfte erfül lbaren Maskenwünsche des

Regieteams (60 Schmjnkstunden je Vorsteììung ohne dje Soljsten), dje
Technische Direktion die [Jberstundenerfordernisse vor al lem in den

Schreiner- und Kascheurwerkstätten.

Letztl ich engagierte die Staatsoper den Ausstattungsassistenten, er-
fijllte auch die ltlaskenwijnsche und bewilligte die Aushilfstänzer.

g) "Don Gjovanni'r - Premiere der l,liederaufnahme an 2. März 1986

Geplant war ejne Neuìnszenierung, fijr die ein Regieteam bekanntgegeben

wurde, m1t dem noch gar nlcht verhandelt war. Verpfllchtet wurde dann

ejn anderes Team, wobel dem Bühnenbildner für 2200 Dlvl ein AushilfsassJ-
stent engagiert wurde. Am 6. Dezember 1985 gelangte die Technlk in den

Besitz der Entwtirfe, die berejls am 1. 0ktober 1985 hätten vorllegen
sol len.

Inzwjschen hatten sìch die technjschen Darstel lungsmögl ichkejten ver-
ringert (Bühnenuntermaschinerie). Hinzu kam, daß der Technik am 19. No-

vember 1985 und 3. Dezember 1985 Unterlagen f i.jr "Bel shazaril und ',La
Forza del Destjno'r zugegangen t,laren, die eine so starke Beanspruchung

der Werkstätten erwarten l leßen, daß dìe Dekorationen fijr I'Don Gjovan-

nj" außer Haus hätten angefertigt werden müssen" Am 23. Dezember 1985

entschied deshalb der Staatsoperndìrektor, auf die Neuinszenlerung a)

verzichten und "Don Gjovannl " in der alten Inszenierung wieder aufzu-
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nehmen. Hiervon erhjelt dje Kostijmabtei lung erst am 31. Januar 1986

Kenntnis und kaufte nach dem 23. Dezember 1985 noch die Materialien fiir
dje Neuinszenìerung.

h) "La Forza del Destino" - Premiere 27. Apri I 1986

Die Dekoratjonen mußten laufend verändert werden, weil der Regìsseur

se.in Konzept erst während der Proben entwjckelte. Dje rechtzeitige Fer-

tigsteì1ung erforderte zahlrejche Überstunden; die Sachkosten lagen

letztljch mit 372 000 DM um 142 000 DM (61,7 v.H.) über dem vereinbar-

ten Höchstbetrag von 230 000 DM.

i) Ballett "Ludwjg" - Premiere 14. Juni 1986

Die Auftragskomposition sollte von dem Biihnenbildner von "Hoffmanns Er-

zählungen', ausgestattet werden, mit dem abgesprochen war, daß er eln im

wesentl jchen auf Hänger und Projektjonen beschränktes "kleines" Bal lett
entwirft. Dieser sagte jedoch ab, nachdem er vom Inhalt und stoff
Kenntnis erhalten hatte. Dìe Qper mußte das hjnnehmen, weìl ein Vertrag

noch nicht bestand. Der daraufhjn verpfìjchtete Ausstatter fühlte sich

an die Absprache nicht gebunden und entwarf ejn "großes Bal lett mlt

viel Aufwand", bei dem dje Ausstattungs-Sachkosten mit 200 000 DM um

80 000 DM (66,6 v.H.) über dem vereinbarten Ljmit von 120 000 DM lagen.

k) "Troades" - Premiere 7. Juli 1986

Am 1. Aprjl 1986 stel lte die Technische Direktion zu den anstehenden

Inszenjerungen allgemein eine "bisher noch nicht erlebte Sjtuatjon" mjt
I'nicht absehbaren finanziel len Folgen" fest. Speziell bei Troades seì

die rechtzeitige Fertlgstelìung ohne zusätzliche Plastjker nicht mög-

l ich, die Zusatzarbejten wijrden teuer; es könne gerade erst auf der

Grundlage eines nicht dem Ausstatter-Vertrag entsprechenden Modells und

von Zeichnungen, die nur Skizzen sìnd, mit der Erarbeitung der t'Jerk-

stattzeichnungen angefangen werden. Die Kostijmabtei lung geríet jn Zeit-
not, well der Regisseur sein Konzept zu spät erarbeitete und der Ko-

stUmbj ldner vorher keine Figurinen anfertigen konnte. Später entschied

das Regieteam, die Chordamen entgegen der Anfangspìanung nicht wie



_151_

"Trümmerfrauen von 1945", sondern ìn altgriechjschen Kostijmen auftreten
zu I assen, d'ie nur mjttels zahlrejcher überstunden rechtzeìtig fertig-
gestellt werden konnten.

Mit 329 000 DM Sachkosten ijberschritten d'ie Ausstattungskosten schljel3-
I jch dje in den Ausstatterverträgen festgeìegten Höchstsummen von

250 000 DM um 79 000 Dtv1 (31,6 v.H.), wobej allejn für 149 000 Dl'î Arbei-
ten außer Haus durchgeführt viurden.

l) "Hoffmanns Erzählungen" - PremÍere 21. Juli 1986

Trotz rechtzeitigen Vorìiegens der Ausstattungsentwi.irfe (sie hatten be-

reits anderen Bühnen gedient) war die Premiere jm März 1986 gefährdet,

wej I das Regieteam zunächst nicht bereit war, seine Konzeption den

durch die defekte Untermaschinerje verringerten technischen Möglich-
kejten anzupassen. Schließlich wurden einige technische Darstelìungen
wegge l as sen.

Am 5. Dezember 1984 hatte der Bühnenbildner Sachkosten fiir die Dekora-

tjonen von etwa 150 000 DM für möglich gehalten. Sie betrugen letztlich
403 000 DM (268,6 v.H.); fijr 105 000 DM wurden Arbeiten vergeben.

Schon im März 1986 bezeichnete die Technische Direktion die Dekoratio-
nen als "viel zu aufwendig fijr Repertoire-Betrjeb", worauf das Regie-

team erfolglos aufmerksam gemacht worden sej. Tatsächlich berejten dje
Vorstelìungen wegen der Auf- und Abbauzejten erhebliche Disposì-
ti onsschw i er i gke i ten.

m) Das Holographie-Projekt "Hoffmanns Erzählungen"

Am 24. Juni 1980 hatte der Bayer. Landtag bej der Staatsoper die im

0RH-Bericht 1977 (TNr. 29) dargestel lte Beschaffung und unzurejchende

Nutzung ejner Groß-r,aser-Anìage mißbilìi9t (Drucksache 9/5505). Djes

war der Staatsoper auch noch 1985 gegenwärtig: die Aktenvorgänge iiber
das nachstehende Holographie-Projekt beginnen mit dem entsprechenden

Auszug aus dem ORH-Bericht 1977.
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Der Btlhnenblldner von rrHoffmanns Erzählungen" beschäftìgte sich mit der

Holographle-tntwtcklung lm Bühnenberelch. Deshalb wünschte er I'Ho-

'lographische Elemente", Jedoch nicht etwa als - technjsch noch nicht

mög1 ichen - Ersatz fijr Dekorationen, sondern ledìgl ich zur Darstel-

lung einiger Traum-Vjsionen, díe ijbl Jcherwejse ohne großen Kostenauf-

wand mlttels eines Doubles vermittelt werden können.

Die Staatsoper sagte fijr djeses Vorhaben 100 000 DM zu;50 000 DM spen-

dete elne an der Holographie-Entwick lung arbejtende Fjrma. Schon lm

September 1985 äußerte slch die zuständige Abteilung der Staatsoper un-

ter Darlegung der zu erwartenden Schwjerjgkelten skeptlsch. Gleichwohl

erteilte dle Staatsoper elner GmbH einen Beratungs- und Vorplanungsauf-

trag Uber 75 000 Dlv1.

Am 20. Januar 1986 ejnigten sich dje Betei I igten, die Holographle auf

nur elnen Effekt zu beschränken (anfangs waren drei, später zwei vorge-

sehen). HjerUber bereitete die Staatsoper einen l,Jerkvertrag mit der be-

reits vorher eingeschalteten GmbH vor, in dem sich diese fijr ein Hono-

rar von 179 000 DM zuzügì1ch Nebenkosten verpflichten sollte, das Ho-

logramm bilhnenferti g herzustel I en. Das Staatsmi nl ste¡i um stjmmte ml t
dem Vorbehalt zu, daß die Deckung aus Spendenmitteln erfolgen mUsse.

Obwohl die GmbH den Vertrag nie unterzeichnete, lejstete dìe Staatsoper

ejne Abschlagszahlung von 112 000 DM.

Im Mai 1986 elnigten sich die Betejligten, auf dje Holographie vöìì'lg

zu verzjchten. Die angefert.igten Gipsteile und Perijcken wurden dem Btjh-

nenbj ldner für Versuche unentgeltl ich tjberl assen. Der dlrekte Gesamt-

aufwand der Staatsoper betrug 188 000 DM; er ist jn den Sachkosten fiir
die Dekoratjonen von 403 000 DM (vgl. Buchst. l) njcht enthalten.

Die Abschl agszahlungen auf den t,Jerkvertragsentwurf wurden seltens der

0per bisher erfolglos zurijckgefordert.

n) Bal'lett "Tod in Venedlg" - Premiere 3. November 1986

Bis Juni 1986 stand ledjgl ich der Premjerentag fest, nicht aber l,lerk

und Choreographieteam.
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Der vermutllch Jm Juni 1986 geschlossene

dem Choreographen hatte nlcht nur Kosten

von 90 000 Dîtl, sondern wejtere 218 000 DM

zungswijnsche des Choreographen während der

zum Inhalt (Gastdirigent, Gasttänzer).

(nicht datlerte) Vertrag mit

a1 lein fllr dje Choreographle

fiir die ErfUllung der Eeset-

ersten Aufführungsperioden

Durch ejne rechtzeitige Vorbereitung hätten sich erhebllche Kosten e1n-

sparen I assen.

o)f¡Rlngrl-Tetralogle - Premleren L9.,2L., 25. und 29. l¡lär¿ L987

- D1e vorausgegangene geschlossene rrRlng'r-Darstellung hatte lm Februar

1969 Premlere, wobel dle Sachkosten der Ausstattung 307 000 DM betru-
gen. Unter Bertlcksichtigung der al lgemeinen Prelssteigerungen (2.8.

Indexentwjcklung fijr Erzeugerpreise gewerbl icher Produkte + 108 v.H.)
hätte sjch für 1987 ejne Ausstattungssumme von rd. 650 000 DM als An-

ha lt errechnet.

Die Pl anungen filr dje Neuinszenlerung 1987 erfuhren ejne schwerwje-
gende Verzögerung: Mlt ejnem Regleteam bestand zwar grundsätzl iches

Elnvernehmen, doch wurde njcht ztlglg verhandelt; Verträge wurden

nJcht geschlossen. Als schl jeßl ich das Team absagte, standen - wie

auch sonst meist - die Premierentermlne verbjndlìch fest, ohne daß

eln Regieteam verpfl jchtet war. Eln Ersatzteam wurde zwar gefunden,

doch waren aJ diesem späten Zeltpunkt die Einflußmöglichkejten der

Bllhne auf die Kosten bereits stark verrjngert. In der Folge gerieten
die Kosten außer Kontrolle.

- Neben dem hausejgenen Personal. wurden dem Regisseur ejn, dem Blihnen-

bildner sogar zwei Assjstenten zur Verfügung gestel lt; Zusatzkosten

106 000 DM.

- Im Julj 1986 nannte der Staatsoperndirektor eine Ausstattungssumme

von 3 Mio DM, dje das Staatsministerium njcht akzeptierte. Es wurde

festgelegt, 600 000 DÞl einzusparen, 340 000 DM für auch anderweitig
verwendbare Einrichtungen bei anderen Zweckbestimmungen zu buchen und

die Restsumme von 2 060 000 Dl.4 zu I 000 000 DM aus Haushaltsmitteln
und zu 1 060 000 DM aus Spendenmltteln zu flnanzieren, wobei Ver-

pfl ichtungen zu Lasten von Spendenmìtteln nur eingegangen werden

sol lten, sowelt Uber sje verfijgt werden kann. Diese Aufìage wurde

seitens der Staatsoper nicht e ingehalten.
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D1e fijr eine wlrtschaftl lche Bijhnenproduktion problematische Arbelts-
welse der KostUmbl ldnerin, näm1ich kejne Figurinen zu llefern' son-

dern erst während der Proben am lebenden Modell zu arbeiten und fer-
tige Kostüme lmmer wieder zu verwerfen oder wesentljch zu verändern,

war der Staatsoper schon aus früheren Inszenierungen bekannt. Dle zu-

ständlge Abtel lung der Staatsoper warnte deshalb eindringl lch, aber

erfolglos vor ejnem erneuten Engagement. Noch am 1. Dezember 1986 war

dle Erstellung elnes Kostenvoranschlages rricht mögì1ch. Schon nach

zwel der vier llerke war der verelnbarte Materialhöchstbetrag von

130 000 DM zu 90 v.H. verbraucht. Dje 188 auf der BUhrre gezelgten Ko-

sttlme erforderten schl leßllch 870 000 DM für 25 000 Arbeitsstunden

und 170 000 DM für Materjaì. Nach den Ermittlungen der Kostümdirektl-

on wären die Kostüme mit 12 000 Arbeltsstunden und 120 000 DM Mate-

rlal herstel lbar gewesen, wenn die Kostilmbj ldnerln rechtzeitig ver-

bindliche Angaben Uber die Anzahl der nötjgen Kostijme gemacht und vor

al lem verblndl jche Figurinen vorgeìegt hätte. 500 000 DM (48 v.H. )

hätten dadurch erspart werden können.

Je Kostllm errechnet sich ejn Durchschnlttspreis von 5532 DM, wobei

auch gesehen werden muß, daß etwa 60 v.H. aller Kostilme auf Chor und

Statisten entfal len.

Die Dekoratjonsentwürfe gingen der Technischen Djrektion erst ìm Jull
1986 zu; sie bestanden nur ìn Pappmodellen (maßstabgerechte Zeichnun-

gen wurden auch später nìcht gel iefert). Die Technjsche Dlrektion

sleht hierin die Hauptursache fijr die überschreitung des vereinbarten

Sachkostenrahmens von 1 Mio Dl'l.

Dje Dekoratlonen fijr dle vjer lr'lerke beanspruchen (ohne die 1m Theater

verblejbenden Prospekte) 42 Container (bel der Planung des t4agazlns
jn Poing wurde ein Durchschnitt von sechs Containern je OÞer angenom¡

men; das wären 24 fUr den "Ring"). Die bemalte Fläche von 21 831 m

hätte d1e elgenen Malersäle ein volìe; Jahr ausgelastet; wegen der

Zeltknappheit mußten 60 v.H. (13 0S0 r'¡ fijr 437 000 DÞ1 auswärts ge-

malt werden. Das Ausmaß der weitgehend aus Leichtmetali angefertigten
Grundbauten Uberforderte dle Schìosserel; dle Arbeiten mußten fUr

680 000 DM vergeben werden. lleJtere 38 000 DM kosteten dle lransporte
auswärts angefertlgter Tei ìe.

Die DekoratTonswerkstätten arbejteten vom 1. August 1986 bis 15. Fe-

bruar 1987 fast ausschljeßl ich am 'Ring'r. Die Lohnkosten ermittelte
dle Staatsoper m1t 1 908 000 DM; weitere 250 000 DM kosteten zusätz-

1ìch verpfì ichtete Aushllfshandwerker.
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Noch lm Dezember 1986 konnten ke{ne Kostenvoranschläge erstellt wer-

den, wel 1 dle 1 aufenden Konzeptlonsänderungen des Regleteams eine

Lelstungsermlttlung nlcht zul leßen.

Beleuchtungswagen wurden spezlel I entwickelt und mit e lner Vielzahì
von Leuchten besttlckt, um Llcht zwlschen dle hlnterelnander hängenden

Schlqler zu br'lngen. Ftir die nilt NormalscheJnwerfern nlcht herstel l-
baren Llchtqualltilten wurden Gasentladungs- und Natrlumdampflampen

gekar.tft, ftlr den E'lnsatz f I lmlscher I'llttel bewegl lche Fl ìmmaschlnen

mlt großer Llchtausbeute. Dle Ansprtlche des Btlhnenblldners erforder-
ten drel zusätzllche RundstangenzUge. Dje Gesamtkosten der zusiltzll-
chen EJnrlchtungen betrugen 402 000 DM.

- Dle Sachkosten (e.lnschl leßl lch der Auftragsvergaben) betrugen

fUr dle Dekoratlonen

fUr die KostUme

Aus Spendenmjtteln wurden geschöpft

Spenden filr den "Ringu (bis 26. März 1987)

sonstlge Spenden ohne Zweckbestimmung

Belastung des al lgemeinen Haushalts

In der Kostenauflage des Staatsmjnisteriums war fijr
die Ausstattung elne Höchstgrenze von

festge'legt, dle slch durch Mehrausgaben fl.jr zusätz-
I lche Einrlchtungen bel anderen ZweckbestJmmungen

(402 000 DM anstatt 340 000 Dl'|)' um

auf

verrìngert hatte. Bel ejner Ausgabe von

wurde dje mjnisteriel 1e Aufl age um

liberschr i tten .

lDM

2 230

170

TDM

2 400

634

390 L 024

I 376

2 060

1 998

2 400

62

402

Dje Produktion kostete (e'inschl iel3l ich der Werkstattlöhne, jedoch

ohne dje Kosten des ijbrigen eigenen Personals) 7,8 MÍo DM. Eln-

zelhelten ergaben sjch aus der folgenden Zahlenijbersicht 2:
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Produktlonskosten filr den t'Ring'l Zahlentiberslcht 2

Ausg aben Betrag I n
TDM

Zusätzl iche Einbauten und Geräte

Kostijme (170 TDl'/l Sachkosten' 870 IDM Lohnkosten)

Dekoratjonen (2 230 TDl'l Sachkosten,
1 908 TDM + 250 IDM Lohnkosten)

Tr an spor tkos ten

Kosten des Regleteams (elnschl. Assistenten)

Dekoratlonsbauten ftir "Daphne" wegen I'lerkstätten-
belastungen durch den rrRing'r

Probenvergtitungen der Gast-Sänger

402

1 040

4 388

38

729

204

1 005

lnsgesamt 7 806

Beträcht l i che Mehrkosten erforderten nachträgl i che Umbesetzungen

einzelner Partlen. So wurden Jm Verlauf der Proben mit Mehrkosten

von 150 000 DM d je Darstel ler des rrMimerr, der rrErda'r und der

"l.laltraute" (al le Jahresvertragsmìtgl ieder) durch Gäste ersetzt.

Da die Wunschkandidatin für die Partie der "Briinnhllde" zunächst

nicht verpfljchtet werden konnte, engagierte dje Oper am 11. De-

zember 1984 eìne andere Sängerln. Als ejn Jahr später dle l'lunsch-

kandldatin doch zusagte (wenn auch unter sehr elngeschrilnkter
Mitwlrkung an den Proben), erfijllte dje Oper den bestehenden Ver-

trag mit der anderen Sängerin nicht mehr. Daran schlossen slch

Folgekosten von nahezu 200 000 DM fijr Schadenersatz, Probert-

doubles usw.

Vom Komponisten nlcht vorgesehen, Jedoch vom Regisseur eingefligt
wurde elne kleine stumme Rolle des "Loge" am Ende der Tetralogle;
für die ersten Vorstellungen wurde hierfljr der Sänger des "Loge"

im Rheingoìd aus London verpflÌchtet, der je Vorstellung 3000 DM

und Ersatz der Flugkosten erhielt.
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30.1.3.3 Ri.lckgriffe auf den Fundus

Dle Verejnbarung, den vorhandenen Fundus soweit wle mögllch zu ver$,en-

den, gelangt nach wje vor gelegentl lch bei der KostUmabtel lung zum

Tragen, nlcht dagegen bel der Technlk, wo der umfangrelche Fundus an

Requlslten aus allen Stilepochen (Möbel, Beleuchtungskörper, Vorhänge

u.ä.) ebenso wJe die Dekoratjons-Grundausstattung (Baukastensystem)

ungenutzt ln den Magazlnen ruht, während fUr die Neulnszenìerungen
'laufend ähnl lche Gegenstände neu angefertlgt oder gekauft werden. Ne-

ben dem schon im ORH-Berlcht 1977 (S. 57) genannten Hlnderungsgrund
(Konkurrenzdenken der BUhnenbi ldner) ist nunmehr auch dle Vorberei-
tungszeit so knapp geworden, daß elne Sichtung des Fundus auf Verwert-
barkelt lagernder Gegenstände kaum noch mögl ich ist.

30.1.3.4 Herstellung der Dekoratjonen in den eigenen t,Jerkstätten

Obwohl d'le Kapazitäten der t,Jerkstätten durch Modernisierungen, großzti-
gige Raumgestaltung und Zusammenlegung in Poing erhebl ich erweitert
wurden, werden dje Dekoratlonen zunehmend wenlger 1n den elgenen l,lerk-
stätten hergesteìlt. Bel nahezu allen Neulnszenlerungen der letzten
Zelt wurden in erhebllchem Umfang Aufträge nach außen vergeben und da-

durch die Ausstattungskosten wesentl ich verteuert. Neben der Zeit-
knappheit als Foìge verspäteter Vorbereitung ist hjerfijr auch ursäch-
lich, daß die Ausstatter häufig Werkstoffe fordern und zugestanden er-
halten, die in den Werkstätten njcht oder nicht im gewilnschten Umfang

bearbeitet werden können (Leìchtmetal 1, Kunststoffe). Auch kann dje
Kostümabtej lung noch immer nicht auf die Tiefziehpresse der Technik

zuriJckgrelfen und muß alle fijr dje H'erstellung von Helmen, Brustpan-
zern, Schl lden u.ä. erforderl ichen Tjefzjeharbeiten außer Haus verge-
ben, weil die Kascheure jeweils gerade an den Dekoratjonen zu arbejten
haben (vgl. 0RH-Berlcht 1977, S. 56/57). Nach den Feststel ìungen des

ORH könnte durch eine rechtzejtige Planung eine gleichmäßigere Ausla-
stung der l.lerkstätten erreicht werden.

3ö.f.¿ Dekoratlonsmagazine

Das Ausmaß der Dekorationen hat entgegen den wiederholten Forderungen

des Landtags welter zugenommen. Dadurch lst auch der Bedarf an La-

gerflächen gestiegen. Sejt Frühjahr 1986 stehen der Staatsoper in dem
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in Pojng neben den l,Jerkstätten neu errichteten vollautomatjschen Deko-

rationsmaqazin 355 Palettenpìätze zur Verfügung, die einer Lagerfläche"2
von 11 000 m- entsprechen. Bei der Bedarfsberechnung (sechs Paletten

Je Produktion) ging dle oper davon aus, daß in Poing etwa 60 Inszenje-

rungen untergebracht y¡erden können und daß der Magazìnbedarf damit

endgü1tig 
2gedeckt rist, zumaì jm Natjonaltheater weitere Lagerflächen

von 3465 m'(2450 m'Dekoratjonsmagazln und 1015 m- als Dekorationsma-

gazin geniJtzte Seltenbtihne) vorhanden slnd; die außerhalb des Natio-

naltheaters genutzten Flächen wol lte man aufgeben.

Dje seinerzeitiger eher großzijgige Annahme von durchschnittl ich sechs

Paletten Je Irtszenierung erweist sjch inzwischen angesichts der aus-

ufernden Ausstattungen als ijberholt. Djes zeigen neuere Produktionen

von keineswegs a1s ausstattungsintensiv geìtenden Werken wje "Macbeth"

(neun Paletten), "La Forza del Destino" (neun), "Troades'r (neun),

"Hoffmanns Erzählungenr'(zwölf) und der "Ring"-Tetralogie (42 für vier

I'Jerke).

Wenn auch die Staatsoper von den bisher angemieteten Magazinen einen

Teì1 nach und nach aufgegeben hat, jst doch der laushalt 
noch mit

iährl 1ch 94 380 DM fijr angemieteterHaì len (1430 m ) belastet; auch

zwej staatseigene Magazìne (2300 m-) werden nach wie vor von der

Staatsoper beniltzt und sind einer anderweitigen Nutzungsmögì ichkelt
entzogen.

Der ORH ist der Meinung, daß dle Staatsoper mjt der Lagerkapazltät'lÌn

Natjonaltheater und in Poing, die sie selbst ermittelte und die a1s

großzijgig bemessen anzusehen ist, auskommen müßte. Die Inanspruchnahme

weiterer Fìächen sollte däher mögljchst bald abgebaut werden.

30.1.5 Kostenermì tt1 ung

Blsher ermittelt die Staatsoper 'ìedìg1 ich rtachträgl lch dle direkten

Kosten einer Produktjon. Die zunehmend häuflgere Inanspruchnahme pr1-

vater Gewerbebetrlebe fijr Dekoratlonen, die in den eigenen Werkstätten

hergesteì 1t werden sol lten, ferner die Tatsache, daß die eigenen [',lerk-

stätten bei I aufenden Kapazì tätsverbesserungen immer wenlger l.lerke

ausstatten können, lassen es als unentbehrl'ich erscheinen, kiJnftlg

auch die indjrekten Kosten für die Inanspruchnahme der personellen und
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sächl lchen Lelstungen der BUhne zu errtitteln und so dle gesamten Ko-

stert elner lnszenlerung vom Beglnn der Planung an festzuhalten und zu

ijberwachen. Hjerzu bedarf es nach Melnung des ORH elner effektiven Ko-

stenkontrol 1e, die seitens der Bühnenìeitung unterstUtzt wlrd, zt)

weitgehende Forderungen des Regleteams abzuwehren. Vor Neuanfertlgun-
gen müßte auch bestätigt werden, daß auf den Fundus nicht zurljckge-
griffen werden kann. Dartjber hjnaus wird während der Produktionsphase

elne Sol 1-Ist-Rechnung ftlr notwendlg erachtet. Als Kontrol 1 lnstrument

fUr den 'laufenden So1ì-lst-Verglelch könnte elne rechnergestUtzte Ko-

stenträgerrechnung dlenen.

30.1.6 Zusammenfassung

Nach dem Ergebnis der Prtjfung lst festzustel len, daß dle Neulnszenle-

rungen der Staatsoper im Ausstattungsbereich nicht rechtzeltlg geplant

und vorbereitet werden. Damit entstehen nicht unerhebllche Mehraufwen-

dungen. Daß dleser Trend ungebrochen ist, zelgt sich auch daran, daR

fUr kelne der Premleren der Splelzelt L987/88 am 31. Dezember 1986 e1n

Regi sseur oder Ausstatter verpfl I chtet war; fllr dj e Bal 1 ettabende am

18.0ktober 1987 und 16. AprlI 1988 standen nlcht ejnmal d1e l,lerke

fest.

Dle gastierenden Regisseure und Ausstatter kommen ganzjährig 1n al ler
t.Jelt lhren rasch aufeinanderfolgenden Engagements nach und sind offen-
bar nicht wl I lens oder njcht jn der Lage, die endgiJltige Konzeption

filr ein zeitl îch noch fernes Werk zu erarbeiten; zudem wäre hjerfilr
e1n Zusammenwlrken des ganzen Regieteams und der Bühnenleitung nötlg,
das häuflg schon daran scheltert, daß die Beteiligten getrennt und an

weit ausejnanderliegenden 0rten geiade an anderen Projekten arbeiten.
Dlese kleine Personengruppe fordert verständl jcherweise die Zustimmung

zu dem fiir sje ratlonellen und f jnanziell ergieblgen Verfahren, die

Konzeptlonen weitgehend erst bei und nach Probenbeginn fortzuentwlk-
keln und abzuschließen. In fr[iheren Jahren wurden Regiekonzeptlonen

und Ausstattungsentwürfe rechtzeltig und vol lständig durch ganzJährlg

verfljgbare Regisseure und Ausstatter erarbeitet. Wenn sjch jn den ver-
gangenen Jahren dje Tendenz entwjckelt hat, nahezu jede Neuproduktjon

von anderen - dann gastweise tätìgen - Teams erarbeiten zu lassen, so

erschelnt dies nach Meinung des ORH nur vertretbar, wenn dabei be-

stlmmte Produktionsgrundsätze eingehalten werden. Unerläßl ich jst
hjerbel n¡ch Melnung des ORH,
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dte Regleteams frUhzejtlg schriftl ich zu verpfl ichten,

dje Abl ieferungstermine fijr die Ausstattungsentwürfe mindestens ejn

Jahr vor der Premiere anzusetzen,

für Leistungsstörungen Vertragsstrafen zu verejnbaren (solche sind

bel den Gesangssoìisten. ijbl ich und bereits Bestandtell des Vertrags-

formblatts) und

bel Lelstungsstörungen des Regieteams Sanktlonen zu ergreifen.

Nur wenn und sowelt sich dlese Grundsätze gegeni.lber Gästen durchsetzen

lassen, häìt der ORH einen wejteren Gastlerbetrleb lm blsherigen Um-

fang fiJr vertretbar. Daß dies {m Grundsatz mög1lch lst, bewelsen bej-
spielswelse dle Verhältnjsse an der Metropolltan 0pera NevJ York, wo

Konzeptionen und Ausstattungsentwijrfe zwel Jahre vor der Premiere ab-

geliefert seln müssen.

Der ORH erkennt zwar an, daß ein Haus vom Rang der Staatsoper dem Pu-

bl i kum n l cht nur außergewöhn l i che Sänger, sondern auch fUhrende Regl s-

seure und Ausstatter vorstel len muß. Letzten Endes mtissen aber auch

hierbel dle finanziel len Belastungen des Opernbetriebs steuerbar blel-
ben. Beì ProJekten mlt Kosten jn Mi l l ionenhöhe, die Betriebe mlt ejn-
tausend und mehr lv1itarbeitern bewegen, hält der ORH dje Einhaltung

wlrtschaftl icher ProduktJonsverfahren für unverzlchtbar.

Prograrmhefte

Aufgrund des ORH-Berichts 1983 (TNr.25.2.3) mißbllllgte der Landtag

am 9. Mal 1984, daß die'Staatsoper bel der Herstellung der Progralrtm-

hefte wlrtschaftllche Gesichtspunkte außer acht geìassen und lnsgesamt

2,3 MJo DM nehr ausgegeben als eìngenommen hatte. Ferner ersuchte der

Landtag dle Staatsreglerung, auf elne vollg Kostendeckung bel den Pro-

grammen hJnzuwirken und zu priJfen, ob sich durch Aufnahme geelgneter

l.Jerbung höhere Einnahmen erzlelen lassen.

In den Fo'lgeJahren 1983 mit 1986 verringertert slch zwar dje Mehrausga-

ben deutl lch, doch wurde elne volle Kostendeckung nlcht errelcht; es

entstand eln weiterer Fehlbetrag von 275 000 DM (3 395 000 D¡4 Ausgaben

gegentiber 3 120 000 DM Elnnahmen).



-161-

Dje l,lerbung wurde ledlgl lch in den

zetteln erweitert. Dadurch ist se'lt
Druck der Besetzungszettel fllr die

natlich etwa 6000 DM).

tägl 1ch einzulegenden Besetzungs-

Beginn der Splelzelt L986/87 der

Staatsoper kostenfrei (vorher mo-

Dagegen enthalten die Programmhefte selbst nach wie vor keine tlerbung.

Das Staatémjnisterjum ist der ltleinung, die nach ausschlleßlich kilnst-
'lerischen Gesichtspunkten erarbeiteten Programmhefte sollten von lrler-

bung ebenso freigehaìten werden wie dle szenische ReallsierunE der

Herke auf der Bühne. Der ORll hält den Vergleich mit den szenlschen

Darstellungen fijr untunllch und verwelst im librigen darauf, daB die
Programmhefte vergleichbarer Bi.lhnen, so in Bayern auch die der Bay-

reuther Festsplele, tlerbung enthalten und auf diese [.leise den BUhnen-

betrieb finanzieìl zumindest nJcht zusätzlich belasten.

30.3 Reparaturarbeiten an der Bijhnen-Untermaschinerie und Gesamtsanierung
der BUhnenmaschinerie

30.3.1 Durch die starke Beanspruchung der Bijhnenmaschlnerie, dje seit 1963

ln Betrieb war, sind sicherhejts- und betrjebstechnische Mängel ent-
standen, die sowohl vom Technischen 0berwachungsverein als auch von

der Staatl jchen Ausfijhrungsbehörde fi.lr Unfal 1 versicherung beanstandet

wurden. D.ie Untermaschinerie sollte während der Theaterferìen 1984 und

1985 repariert werden; ihre trneuerung ist fi.jr die Neunziger Jahre ge-

p1 ant.

Für dje bisher notwendige Reparatur der Untermaschiþerie hatte dle
Firma mit dem wlrtschaftllchsten Angebot den Zuschlag erhalten. Da sie
den Fertigstel lungster¡njn 15. September 1985 njcht einhalten konnte,
mußten zu Beginn der Spielzejt 1985/86 sechs Vorstel lungen ausfal len;
nach weìteren Arbeiten ab Sommer 1986 wurde die Biihne erst am 16.0k-
tober 1986 an die Oper Ubergeben.

Dje Fjrma bestreitet ejnen Schadensersatzanspruch der Staatsoper aus

dem Ausfall der sechs Vorstellungen ìm September 1985, aus den verrin-
gerten technischen Darstellungsmögljchkeiten während der Spielzeit
1985/86 und aus der Unbespielbarkejt der Bühne nach den Theaterferien

1986 dem Grunde nach nicht.

Die Verhandlungen mit der Firma sjnd noch nicht abgeschlossen.
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30.3.2 Die Erneuerung der Obermaschinerie wird 1988 stattfinden. Während je-
doch zunächst nur von verlängerten Theaterferien (bis 31. Oktober

1988) die Rede war, hat das Landbauamt inzwischen einen bjs Ende März

1989 andauernden Reparaturzeitraum mitgetei lt, der ejne Schì ießung des

Hauses vom 1. August 1988 bis einschließlich 8. April 1989 bedingt.

Gegen die nochmalige völ1ige Schließung für so lange Zeit hat der ORH

gegenüber dem Staatsministerium Bedenken erhoben und um Prijfung der

Frage gebeten, inwiewejt neben sonstigen Aktivitäten der Staatsoper
wenigstens konzertante Aufführungen im Nationaltheater veranstaltet
werden können. Durch 0berbauung des 0rchestergrabens (die Bauelemente

sind bereits vorhanden) sol lte dies technisch mögì ich sein.

Das Staatsminjsterjun hat hierzu mitgetei ìt, daß es sjch berejts frijh-
zeitig in dìe 0berlegungen der Staatsoper zur überbrijckung der Umbau-

zeit eingeschaltet habe.
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( Staat I i che und

C. BAUI'IESEN

staatl ich geförderte Baumaßnahmen )

HOCHBAU

31 Baulnvestitionen imVollzugdes Krankenhausfinanzierungsgesetzes

31.1 Klinikplanungen

Der ORH hat in der Vergangenheit wiederholt auf die nach seiner
Auffassung überhöhten Nutzflächen bei Krankenhausbauten hingewie-
sen. Entsprechend den Vorstellungen des ORH und ejnem Beschluß des
Landtags hat die Verwaìtung neue Modellraumprogramme entwickelt.
Dadurch können sich jm Einzelfal ì Einsparungen in Mi l l ionenhöhe
ergeben, ohne daß medjzinische oder humanitäre Erfordernisse be-
ei nträcht i gt werden.

In der Zukunft wird auch der wirtschaftljchen Verwendung der För-
dermjttel bej der Sanierung von Altbauten besondere Aufmerksamkeit
zu widmen sein.

Der ORH hat mehrfach zum Bedarf an Nutzfläche (NF) bei der Planung von

Krankenhäusern Stel lung genommen (vgl. ORH-Berjcht 1974, TNr. 69, ORH-Be-

richt 1979, TNr.70). Nach sejner Prüfungserfahrung, dje sjch auf Erhebun-

gen beì neugebauten Krankenhäusern stijtzte, vlaren die Nutzflächen jm all-
gemeinen ijberhöht. Der ORH hjelt es deshalb fijr notwendig, dìe den Förder-

richtlinien zugrunde lìegenden Grobflächenrichtwerte zu verringern. Nach

seiner Auffassung erschien z.B. für ein Krankenhaus der Grundversorgung

mjt 200 Betten und den üblichen Fachrichtungen (Innere Medizin 90 Betten,

Chirurgie B0 Betten und Gynäkologie/Geburtshi lfe 30 Betten) im Ergebnis

ei n GrobfI ächenri chtwert von 40 ^' NF pro Krankenbett ausre i chend; d ie

Förderrichtl.inien hatten demgegenijber 45 m vorgesehen.

Im Rahmen der Beratungen des ORH-Berjchts 1979 hat der Bayer. Landtag am

1. April 1982 folgendes beschlossen (Drucksache 9/II 528, Nr. 2 Buchst.l):
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"Die Staatsregierung wird ersucht, in ihre Bemühungen zur Senkung des

Standards im Bereich des staatlichen und staatlich geförderten Bauens auch
die Flächenhöchstwerte für Krankenhausbauten einzubeziehen und die bishe-
rigen Standardvorstelìungen auf ein der finanzjellen Lejstungskraft des

Staates entsprechendes Maß zurijckzufijhren (TNr. 70)."

Die Verwaìtung hat jm Vo1 lzug dieses Beschlusses die bisherigen Flächen-

richtwerte überprüft. Sie hat unter Einbeziehung von neueren Entwickìungen

und geänderten betrieblich-organisatorischen Anforderungen Modelluntersu-

chungen für Krankenhäuser der Grundversorgung mìt 200, 250 und 300 Betten

durchgeführt und ist dabej zu folgendem Ergebnis gelangt:

Krankenhausmodel'l mit 200 Betten

Krankenhausmodell mit 250 Betten

Krankenhausmodell mit 300 Betten

Das Staatsministerium für Arbeit

Untersuchungen mit Schrejben vom

getei lt.

22
39,5 m^ (vorher 45 m'22
38.3 m (vorher 43 m'22
37,2 n (vorher 42 m

NF/Bett )

NF/Bett )

NF/Bett )

und Sozjalordnung hat das Ergebnis seiner

1. März 1984 dem Bayerischen Landtag mit-

Dje Modellraumprogramme werden seit geraumer Zeit von der Verwaìtung als

Maßstab fijr die Beurteilung der von den Krankenhausträgern aufgestelìten

Raum- und Funktionsprogramme zugrunde gelegt. Sje sollen nach Aussage der

Verwaltung auch jn die neuen Verwaltungsvorschriften zum KHG und BayKrG

Eingang finden.

Den Anregungen des ORH ist damit Rechnung getragen. Nach seinen Feststel-

ìungen haben sich die neuen Richtwerte jnzwischen auch in der Praxis ein-
gespieìt. Sje können bei den Investjtionskosten im Ejnzelfal I zu Einspa-

rungen in Milljonenhöhe fijhren, ohne daß medjzinische oder humanitäre Er-

fordernjsse beeinträchtigt werden. Auch die Betriebskosten verringern s.ich

entsprechend.

Alìerdings finden die F1ächenrichtwerte im wesentlichen nur bei der Bemes-

sung des Flächenbedarfs von Neu- und Erweiterungsbauten Anwendung. In der

Zukunft wird aber die Sanierung der Altbauten jn den Vordergrund treten.
Der 0RH hält es daher für geboten, daß die Verwaltung ihre Bemijhungen

verstärkt, diese Flächenrichtwerte auch bei Sanierungsmaßnahmen anzuwen-

den, soweit das die baulichen Gegebenheiten jeweils zulassen. Dabei mijßten

al le für ejne Bestandsanalyse von Altbauten maßgebì ichen Krjterjen wje
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z.B. Betrlebserschwernisse, baul jcher Zustand, baurechtl jche Anforderungen
usw. mjtberijcksichtigt werden, um eine sparsame und wjrtschaftl jche Ver-
wendung der Fördermjttel zu gewährìeìsten.

Unwirtschaftlichkeit einer krankenhauseigenen l{äscherei

Auf Anregurtg des ORH wurde bei einem Kreiskrankenhaus dje unwirt-
schaftliche krankenhauseigene I.Jäscherej stillgelegt. Dadurch wer-
den Betriebskosten von Jährlich ijber 200 000 DM eìngespart.

Nach Errichtung eines neuen Krejskrankenhauses hat der ORH 1984 die ver-
wendung der Fördermjttel nach dem KHG geprüft. Das Krankenhaus enthjelt
nach dem genehrnìgten Raum- und Funktjonsprogramm auch eine eigene Kranken-
hauswäschereì, die u.a. noch ein wejteres Krejskrankenhaus versorgte.

Im Rahmen seiner Prüfung hat der ORH die t,lirtschaftljchkeit der Kranken-
hauswäscherei untersucht und geprüft, ob nicht die Vergabe an ejne ge-

werbl iche l'jäscherei kostengünstiger wäre. Nach dem Jahresbericht der t,Jä-

scherej fijr 1983 waren insgesamt 195 000 kg l.läsche für beide Krankenhäuser

sowie einige sonstige Einrichtungen angefal len. Für 1 kg !./äsche sjnd Ko-

sten von 2,70 Dl4 entstanden. Nach einem von der Krankenhausverwaltung ein-
gehoìten Angebot einer privaten Zentraìwäscherei hätte diese fijr dìe glei-
che Leistung dagegen nur 1,80 DM/kg verlangt.

Der ORH hat daher jm Sinne ejner den Zjelen des KHG entsprechenden wirt-
schaftì ichen Betriebsfijhrung jn überejnstìmmung mjt dem Krankenhausträger
empfohìen, die [,iäscherei aufzugeben, zumaì nach Auskunft der verwaltung
das Personal problemlos in anderen ,Bereichen der beiden Krankenhäuser be-

schäftìgt und der freiwerdende Raum anderweitig genutzt werden könnten.
Die Regierung hat sjch djeser wertung angeschìossen, d'ie auch den zwj-
schenzeitl jch gewonnenen Erkenntnissen über optimale Betriebsgrößen von

Wäschereien entspricht.

Die l.,läscherej wurde darauf Ende September 1986 aufgegeben. Nach dem der-
zeitigen Preisstand (1,59 DM/kg wäsche) werden dadurch jährìich Betriebs-
kosten von mehr aìs 200 000 DM eingespart.
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T I EFBAU

32 StraBenbauflnanzierung ln Bayern
(Kap.03 76 und 13 10)

Der Ausbauzustand von Staatsstraßen entsprlcht vlelfach nlcht
deren Verkehrsbedeutung und l legt tei lwelse unter dem von
Krelsstraßen. Das hat u.a. höhere Unfal lfolgekosten und einen
höheren Aufwand ftir dle laufende Unterhaltung zur Fo1ge. Der
0RH hält daher ejne Korrektur der Straßenbaufinanzlerung auf
Landesebene für angezeigt.

Der ORH hat bereits in seinem Bericht 1974 (TNr. 74) auf den unzurel-
chenden Ausbauzustand der Staatsstraßen hingewiesen. Dle vor'l iegenden

aktuellen Angaben - u.a. des Gesamtverkehrsplanes Bayern 1985 - ver-
deutlichen erneut, daß die Staatsstraßen im Verhältnis zu den Krels-
straßen wie auch zu den Bundesstraßen lnsgesamt weniger gut ausgebaut

sind.

32.1 Ausbauzustand

Straßen und BrUcken sollen jn ejnem baulichen Zustand sein, der dem

Verkehrsbedijrfnis geni.igt, sonstige Belange angemessen berücksichtigt
und den Unterhaltungsaufwand minlmiert.

Die Bedeutung der elnzelnen Straßen des Ljberörtl jchen Verkehrs ln
Bayern läßt sjch u. a. anhànd der auf ihnen abgewickelten Fahrlel stun-
gen abschätzen, die sìch aus der Länge der Straßen und der Verkehrs-
menge ergeben:

l) lturchechnlttlleher tligllcher Yerkehr Im Jahresdurchschnitt, e¡mlbtelt ln Kfz/lag sn 0ber 4000 Zåhletel-
len für dte Jewelllgen Streckenabechnltte.

ZahlentlbersJcht 1

Länge außerhalb ge-
schìossener 0rt-
schaften am

1. Januar 1986

Verkehrsmenge (DTV t) lggs)
'lm Durchschnltt al ler
Zäh1 stel len

Jahresf ahr'lel stung
1985 außerhalb ge-
schlossener Ort-

sch aften

B un des st r aßen 5 853 km 6 493 KfzlTag 13,9 lvlrd Kfz-km

Staatsst r aßen 11 056 km 2 596 KfzlÏag 10,5 tt4rd Kfz-km

Krel sstraßen t4 628 km I 201 Kfz/1ag 6r4 Mrd Kfz-km
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Solange das Straßennetz nur in Teilen ausreichend ausgebaut ist, wäre

es sinnvol l, dort zu investjeren, wo s ich das günstigste Nutzen-Ko-
sten-Verhältnis ergibt. Djesem Prinzip wurde jn der Vergangenheit je-
denfalls insoweit Rechnung getragen, als dìe Bundesstraßen besser aus-
gebaut sjnd als das nachgeordnete Straßennetz. Die Staatsstraßen wur-
den jedoch - gemessen an ihrer Verkehrsbedeutung - im Vergleich zu den

Kommunalstraßen nicht in gleicher t,Jejse berijcksfchtigt.

Der vergleichsweise geringere Ausbauzustand der Staatsstraßen läßt
slch u.a. an der Art der Straßenbefestigung und am Unfallgeschehen ab-

lesen.

So jst nach dem Gesamtverkehrsplan Bayern und nach neueren Auswer-

tungen der 0BB der Streckenanteil mjt nur lejchter Deckenbefestigung
bei den staatsstraßen - trotz ihrer wesentlich stärkeren verkehrsbe-
lastung - höher als bei den Kreisstraßen. Die aus ungentigenden

Deckenbefestìgungen resultierenden straßenschäden bedingen höhere

Instandsetzungskosten. Diese gehen ljberdjes zu Lasten der Ausbaujn-
vestitionen und beschneiden so die Mögì ichkeiten, die verfiigbaren
Haushaltsmitteì ìnsgesamt wirtschaftì jch einzusetzen.

Auffallend sind wejter die ungiJnstigeren Unf,allkenngröBen bej den

Staatsstraßen. [.ljssenschaftliche untersuchungen ijber die Auswirkun-
gen von Ausbaumaßnahmen auf die Verkehrssicherhejt zweispurìger
Straßen 1) komren zu dem Ergebnis, daß auf den nach moderner Ent-
wurfstechnik ausgebauten straßen das unfal lrisiko wesenil ich gerin-
ger ist.

vergleicht man die auf Bayerns str'aßen außerhalb geschlossener 0rt-
schaften im Jahr 1985 ermittelten durchschnittlichen unfallkostenra-
ten (UKR in DM/1000 Kfz-km), so ergibt sich fotgendes Bi ld:

- Bundesstraßen 72 DM/1000 Kfz-km

- Staatsstraßen 104 DM/1000 Kfz-km

- Kreisstraßen 98 Dl"1/1000 Kfz-km

I) Heft 431/1984 der vom Bundesminister
schung, Straßenbeu und Verkehrstechnik'r

fûr Verkeh¡ herausgeqebenen Schriftenreihe rrFor-
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Hätten die Staatsstraßen entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung mjt dem

Ausbau der anderen Straßenklassen Schrjtt gehalten, so mijßte hjernach

ihre durchschnittl iche Unfal ìkostenrate derzejt zwi schen jenen der

Bundes- und der Krejsstraßen liegen und rejn rechnerjsch um etwa 14

auf 90 DM/1000 Kfz-km sinken (v91. Schaubild 1).

Schaubi ld I

,?rti,' Ktztrasl

Nach den Kostensätzen der Bundesanstalt fiir Straßenwesen fiir die
volkswjrtschaftl iche Bewertung von Straßenverkehrsunfäl len (Pre isstand

1985) würden sich dadurch jährl iche Einsparungen al lein an Unfal lfol-
gekosten von rund 150 Mjo DM (10,5 Mrd Kfz-km mal 14 DM/1000 Kfz-km)

gegenijber dem Istzustand errechnen.

Bei einem ìängerfristìgen Vergìeich des Unfal lgeschehens auf den

Staatsstraßen mit dem auf den Bundesstraßen in Bayern - jeweils außer-

halb geschìossener 0rtschaften - ergibt sich, daß noch vor 20 Jahren

die Unfallrate fiir Unfälìe mit Personenschaden fiir beide Straßenklas-

sen gleich hoch war. t) S.ither hat sich dank der größeren Ausbauinve-

stitionen an den Bundesstraßen und des dort erzielten besseren Ausbau-

zustandes das Unfallgeschehen wesentl ìch gijnstìger entwickelt als auf

den Staatsstraßen. Wäre auf den Bundesstraßen die Unfallrate nur in
dem Umfang zuri.ickgegangen wie auf den Staatsstraßen, so hätten sich
dort nach den Ermittlungen der Verwaltung in den letzten 20 Jahren

rund 42 000 Verkehrsunfälle mjt Personenschaden mehr erejgnet. A11ein

der nach den oben erwähnten Kostensätzen errechenbare volkswirtschaft-

liche Schaden hätte dann weit mehr als 5 Mrd DM betragen.

I) Broschüre rrstraOenbau und Verkehrssicherheit" der 0BB, 19g6

, Yjli , I 
DM/ rooo Krz - km ]
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Daraus wird deutìich, daß es auch im Verhältnjs der Staatsstraßen zu

den Kreisstraßen sjnnvol l wäre, zuerst vorrangig die Straßen mit höhe-

rer Verkehrsbedeutung auszubauen.

32.2 StaatsstraBenhaushalt

Die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs im wesentli-
chen anfalìenden Steuern fließen aìs

- Mineralölsteuer dem Bund und als

- Kraftfahrzeugsteuer den Ländern zu.

In Bayern jst dje Verteiìung der Kraftfahrzeugsteuer im Fjnanzaus-
g1eìchsgesetz (FAG) geregelt.

Sei t 1983 beträgt der Antei I für den staatl i chen Straßenbau nach

Art. 13 d FAG 35 v.H. (vorher 25 v.H.) des Aufkommens an Kraftfahr-
zeugsteuer. Das tatsächl iche Haushaltsvolumen (Ist-Beträge) hat sjch
seit Beginn des 2. Fijnfjahresplanes (1976) wje folgt entwickelt:

1) eirrschlie0lich P.lanung und Bauleitung sowie Da¡lehen für Ersatzwohnraum

2) einçchließl.ich Mehraufkonmen aus Umstellung der Kfz-Steuer auf jährliche Zahlung von 50 Mio DM
5O Hio DM (1980), 46 Mio DÌ',t (1981)

Zahlenliberslcht 2

Staatsstraßenmi ttel
in Mio DM

1976 1977 i978 1979 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986

Um-, Aus-, Neubau l)

Unterhaltung und In-
standsetzung

Antej I aus sonst i gem

Verwal tungsaufwand

266

118

23

323

124

25

369

r29

25

423

132

27

471

131

28

424

146

30

388

149

29

337

150

30

338

1s5

30

341

161

30

336

165

33

insgesamt 407 472 523 582 630 600 566 517 523 532 534

d avon

aus zweckgebundenen
Einnahmen

aus Kfz-Steuer

aus al I geme i nen
Haushal tsmi ttel n

22

232

153

19

245

208

24

261

238

3B

276

rì
268

40

292

2

298

32

294

2

274

32

302

232

28

427

þ¿

25

448

50

34

475

23

26

486

22
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Schaubi I d 2

Mio DM

J aht

Bis 1982 wurden die Aufwendungen für Unlerhaltung und Instandsetzung

und auch ein Teil der Aufwendungen fijr Um-, Aus- und Neubau aus all-
gemeÍnen Haushaìtsmitteln finanziert, rvobei in den Jahren 1979 bis
1981 die Mehrejnnahmen aus der Umsteìlung der Kfz-Steuererhebung auf
jährl iche Zahlungsweìse jn Höhe von ìnsgesamt 146 Mjo DM mjtverwendet

wurden. Ab 1983 wurden aì lgemeine Haushaltsmittel in immer geringerem

Umfang für den Staatsstraßenhaushalt bereitgestel lt.

Der ORH ist der Auffassung, daß bej den Staatsstraßen mittelfristig
ein Ausbauzustand errejcht werden sol ìte, welcher der höheren Ver-
kehrsbedeutung gegenijber den Kommunalstraßen entsprÍcht und der

86858¿83828r807978?7r9 76
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gleichzeitìg eine spürbare Vermjnderung der Unfal lfolgekosten sowie der

Ausgaben fijr die straßenunterhaltung zur Folge hätte. Es geht jhm dabej

njcht um einen vermehrten Mjtteleinsatz jm Straßenbau insgesamt, sondern

um ejnen Ausgìeich bestehender Ungìeichgewichte durch eine bessere Vertej-
ìung der Mittel aus der Kraftfahrzeugsteuer.

Förderung komunaler TiefbaumaBnahmen
(Kap. 03 77 und 13 10)

Der ORH stellt seit vjelen Jahren fest, daß Zuwendungen zu kommu-
nalen ïiefbaumaßnahmen in erhebl lchem Umfang nicht best.immungsge-
mäß verwendet werden. Daß das ìn vielen Fällen be.i der Veiwãl-
tungsprüfung unbemerkt blejbt, ist häufig darauf zurückzuführen,
daß die verwaltung bei der Auswahl der prüfungswlirdigen Tatbestän-
de die hierfiir erlassenen Hinweise nicht ausreichenð beachtet und
die- getroffenen Festste'llungen nicht mit dem nötigen Nachdruck
verfolgt. Die Rechnungsprüfung führte allejn jm Jahr-1986 zu Rück-
zahlungen zuzüg1ich Zinsen jn Höhe von 12 Mio DM.

Im Jahr 1986 zurückgezahìte Zuwendungen

Dje Oberprüfung von gezielt ausgewählten projekten durch den ORH und die
Rechnungsprijfungsämter führte in den nachstehend genannten Förderbereichen
allein im Jahr 1986 zu foìgenden Rückzahlungen und Z.inseinnahmen:

ZahIeniibers icht

Rückzah ì ung
lon Zuwendunger

Mio DM

Zi nsen

Mio DM

i nsgesamt

Mio Dlt4

f,'lasserversor gun g s an ì agen
(Kap. 03 77 Tit?r. 97)

Abwas se r an 1 agen
(Kap. 03 77 TjtGr. 98)

Kommunaler Straßenbau
(Kap. 13 10 Tit. 883 03 und
883 08)

1,45

2,05

5 ,25

0, 36

0,67

2,3L

1, B1

2,7 2

7,56

insgesamt 1986 verejnnahmt 8,75 3,34 12,og

33.1

Der Rechnungsprüfung geht

weises durch die Verwaltung

durchaus gewol I ten, und

in jedem Fall eine Prijfung des Verwendungsnach-

voraus. Der ORH verkennt nicht, daß bej der

aus Kapazitätsgründen auch unvermeidlichen Be-
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schränkung der Verwaltungsprijfung auf Stjchproben zwangsjäufig manche Män-

gel in den Verwendungsnachweìsen unentdeckt bleiben. Für den QRH war

durchweg nicht feststellbar, rllelche Mängel trotz dieser Beschränkung hät-

ten bemerkt werden müssen, weil die Verwaltung die Bestìmmung, jm Prü-

fungsvermerk auch den Umfang der Prijfung niederzuìegen, bisher weitgehend

unbeachtet gelassen hat.

Im Übrigen ist der QRH seit langem (vgl. QRH-Bericht 1980, TNr. 85) der

Auffassung, daß

- die Verwaltung das Ausnaß nicht entdeckter Mängel erheblich reduzieren

könnte, wenn sie d.ie für die Verwaltungsprijfung erlassenen Hinwejse

- etwa zur Auswahl der Stichproben - besser beachten wilrde, und

- die Zuwendungsempfänger sorgtdltiger abrechnen wijrden, wenn sie bej un-

richtigen oder unvol lsbändjgen Angaben von erhebl jchem Gewicht Sanktio-

nen befijrchten mijßterr, die über die bloße Rijckzahìung von zu Unrecht

empfangenen Zuwendungetr hinausqehen. In djese Rjchtung zjelte auch der

Beschluß des Bayer. Landtags vom 9. Mai 1984 (Drucksache L0/3744, Nr. 3,

Buchst. n). Trotz des darauf ergangenen Hjnwejses des Staatsministeriums

der Finanzen a) Art.44 BayHO (Nr.17 Buchst. a) wurden iedoch sejther

nach den Feststelìungen des 0RH auch in gravierenden Fällen nur die zu

Unrecht ausbezahlten Zuwendungen - SSf. samt Zjnsen - zurückgefordert,
jedoch darüber hinaus keine Sanktionen verhängt.

Der ORH hält es deshalb für angezeígt, für schwerr,liegende Fälle unrichti-
ger oder unvol lständiger Angaberr und der Nichterfijl ìung von Aufìagen eine

ähnljch konkrete Regelung zu treffen, wie das für schwere VOB-Verstöße in-
zwischen geschehen jst (vgl. TNr. 34).

Die nachfolgenden Aeirpìele, die ijberwiegend bereits 1986 zu den jn der

Zahlenijbersicht zusammengesteì I len Rück- oder Zinszahlungen geführt haben,

zeigen typische Beanstandurtgen Ín det Rechnungsprüfung auf.

Förderung von l{asserversorgungsanl agen

0bwohl jn den Zuwendungsrichtl inierr genau bestimmt ist, welche Aufwendun-

gen beim Bau von Wasserversorgurìgsan1 agen nicht förderfähig sind, unter-
lassen es Zuwendungsempfänger jrnnrer wieder, nicht zuwendungsfähige Kosten

vorschriftsmäl3 i g abzusetzen.
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So mußte ejn Zweckverband, der für einen Bauabschnitt seiner l,lasserver-

sorgungsanlage insgesant 9,7 Mjo DM Zuwendungen erhìelt, 220 000 DM Zu-

wendungen zuzüg1ich 32 000 DM Zjnsen zurückzahlen, weil die njcht för-
derfähigen Kosten für Bestandspläne, fijr berejts vorhandene Planungen,

fijr Hausanschlußleitungen, Erschìießung von Neubaugebieten, spezielle
Entschädigungen sowie Rijckeinnahmen nicht abgesetzt worden v,,aren.

Ein anderer Zweckverband erhielt fiir einen Bauabschnltt seiner ['lasser-

versorgungsanlage Gesamtzuwendungen jn Höhe von 11,6 Mlo DM. Dje Rech-

nungsprljfung führte zu einer Rückzahlung von 135 000 DM Zuwendungen zu-
ziìg1ich Zinsen von 22 000 DM, wejl der Zweckverband nicht förderfählge
Kosten, insbesondere von Hausanschlußlejtungen und für die ErschllelJung
von Neubaugebieten, zu Unrecht als zuwendungsfähig abgerechnet hatte.

b)

33.3 Förderung von Abyasseranlagen

Auch die Prüfung von Zuwendungen zum Bau

um zahlrejche Mänge1. Insbesondere war

empfänger

von Abwasseranlagen ergab wieder-
zu beanstanden, daß Zuwendungs-

- Kostenbejträge Dritter nicht angegeben hatten,

- Kosten fijr den Erwerb von Grundstücken voll in die Abrechnungen ejnbezo-
gen hatten, obwohl sje tej lwejse anderweitig genutzt werden,

- Anschaffungen aufgerechnet hatten, die nicht dem Bau, sondern dem Unter-
halt der Anlagen dienen.

33.3.1 Eine Stadt hatte bei der Erweiterung ihrer mechanjsch-biologischen Kläran-
ìage von 50 000 auf 250 000 Einwohnergleichwerte auch ejne Stromerzeu-
gungsanlage zur wìrtschaftl ichen Verwertung des anfal lenden Kìärgases vor-
gesehen. Damjt solìte zunächst der Strombedarf der Kläranlage gedeckt und

der [)berschuß als Spitzenstrom an die Stadtwerke geliefert werden.

Mehrere Untersuchungen ergaben dann, daß mit ejner größeren stromerzeu-
gungsanlage wejt mehr spitzenstrom an dje stadtwerke abgegeben werden

könnte und dje dadurch erzielbaren Ejnnahmen fijr dje Fjnanzierung der Er-
richtungskosten ausrejchen wijrden. Dje Stadt instal I jerte daraufhjn die
größere Anlage, ohne aber der BewiIìigungsbehörde die [.lirtschaftlichkejts-
berechnungen zur Kenntnis zu bringen und deren Zustìmmung zu dieser we-

sentlichen Abweichung von den Antragsunterlagen eìnzuholen.
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Bej der späteren Nachfinanzierung ist die Verwaltung der Frage nicht nach-
gegangen, ob dìe Baukosten der stromerzeugungsanl age (1,55 Mio DM) durch
Einnahmen gedeckt werden können und deshalb von der Förderung auszuschlie-
ßen sind.

Der ORH hat festgestellt, daß die Kläranlage in den beiden vorausgegange-
nen Jahren fast zwej Drittel des von ihr erzeugten Stromes überwiegend a1s

Spitzenstrom an die Stadtwerke abgegeben hatte und daraus - ejnschließìjch
der Abwärmeabgabe - ejn jährlicher Erlös von 1BB 000 DM erzielt worden

war. Die stadt hatte somit aufgrund ihrer unvoìlständigen Angaben zu un-
recht Zuwendungen für die Verstromungsanìage erhalten.

Die Beanstandungen des ORH, die noch wejtere n.icht zuwendungsfähige Ausga-
ben einschlossen, flihrten insgesamt zu einer Rijckzahìung von Zuwendungen

in Höhe von 532 000 DM zuzüg1ich Zinsen von 96 000 DM.

33.3.2 Eìne Stadt erhielt zum Bau einer Kläranìage fijr 200 000 EÍnwohnergleich-
werte Zuwendungen in Höhe von 5,7 Mio DM. Gegenijber ejner Nachbargemeinde

verpfl jchtete sie sich, die Einleitung von Abwässern in einer Größenord-
nung von 5000 Einwohnergleichwerten zu gestatten. Der anteilige Baukosten-
beìtrag von 500 000 DM wurde jedoch in den Antragsunterìagen nicht angege-
ben und blieb deshalb bei der Bemessung der Zuwendung unberücks'ichtigt.
Erst auf dje Feststel lungen des ORH hin wurde die Bewilligung hierfijr zu-
rijckgenommen. Zusammen mjt anderen Berichtigungen ergab sjch eine Rückzah-
lung von 193 000 DM zuzijgìich 95 000 DM Zinsen.

33.3.3 Eine andere Stadt hatte ebenfaìls den Kostenbejtrag eines Drjtten zum Ka-

nalbau nicht angegeben und damit die förderfähigen Kosten um 147 000 DM zu

hoch angesetzt. Sie ließ äuch unerwähnt, daß ein fijr 189 000 DM erworbenes
1,9 ha großes Grundstück nur mjt einer Tejlfìäche von !,2 ha zum Bau ihrer
Kläranìage benötigt wurde. Die Restfläche von 0,7 ha wurde zur landwirt-
schaftljchen Nutzung verpachtet und hätte deshalb mit ejnem anteiìigen Be-
trag von 69 000 DM von den förderfähigen Kosten abgezogen werden mljssen.

Zusammen mjt anderen bestimmungswidrig als zuwendungsfähig abgerechneten
Aufwendungen führte dje Prüfung des ORH zu einer Rijckzahlung von

165 000 DM und Zinsen von 72 000 DM.
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33.3.4 Bejm öffentìich geförderten Kanalbau werden häufìg Erschließungskanäle und

Hausanschlußleitungen entgegen den Förderbestimmungen den zuwendungsfähi-

gen Kosten zugerechnet.

33.4

a) So mußten in ejner Gemejnde nach der überprüfung des Verwendungsnach-

wejses durch das Rechnungsprüfungsamt dje zuwendungsfähigen Baukosten

nachträgljch um 268 000 DM gekürzt werden. Zusammen mit anderen Korrek-

turen ergab sich daraus eine Rückzahìung von 190 000 DM Zuwendungen zu-

zi..igl ich 45 000 DM Z jnsen.

b) Ejn Zweckverband ver'legte in mehreren Ortsstraßen Abwasserkanäle. Die

Erhebungen des Rechnungsprljfungsamts ergaben, daß sjch darunter auch

der Kanal in der Ersch'ließungsstraße eines Neubaugebìetes befand, für
die Erschließungsbeiträge zu leisten waren. Dem Zweckverband flossen
darijber hjnaus Betejl igungsbeiträge der Straßenbaulastträger einer Bun-

des- und ejner Krejsstraße zu, ohne daß sie jm Verwendungsnachwejs ab-

gesetzt worden wären. Aufgrund der Prüfungsmitteiìung hat das Landrats-
amt nach einem Schriftwechsel, der sich ijber drej Jahre hingezogen hat-
te, 90 000 DM Zuwendungen zuzü91 ich 31 000 DM Zinsen zurückgefordert;
beide Beträge sind inzwischen eingegangen.

Förderung des komnunalen Straßenbaues

Die Vielzahl der staatlich geförderten kommunalen Straßenbauten, die teiì-
weise mangelhafte verwaìtungsmäßige Abwjcklung der Förderung bei den Zu-

wendungsempfängern und die nur st ichprobenweise Prüfung durch die Bewj I I i-
gungsstellen bringen es mit sÍch, daß bej der Rechnungsprijfung sejt vie-
ìen Jahren Mängeì in teilwejse erhebljchem Umfang festgestellt werden. Der

0RH hat daher bereits jn anderem Zùsammenhang auch ejne qual itative
Verbesserung der Zuwendungsbearbeitung bei den Mittelbehörden gefordert
(s. TNr.18.5).

Die meisten und gravierendsten Beanstandungen ergaben sìch daraus, daß

- nichtzuwendungsfähige Ausgaben als zuwendungsfähig abgerechnet,

- Beiträge Dritter nicht abgezogen,

- Leistungen außerhalb des Projektes mjt einbezogen,

- zu aufwendige Pìanungen in volìem Umfang gefördert

worden sind. Die folgenden Beispiele sollen dies verdeutlichen:
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33.4.1 Aufwendige Projekte entstehen njcht nur durch überzogene Planungsvorgaben

des Bauherrn, sondern manchma.l auch - wie im folgenden Fall - durch be-

hördì iche Forderungen, die Zweifel an einer sachgerechten Abwägung unter

Einschluß des Gebotes der t,lirtschaftl ichkeÍt und Sparsamkeit aufkommen

I assen.

Eine Stadt hatte den Neubau einer zwejbahnigen jnnerörtl ichen Hauptver-

kehrsstraße geplant und dabei eine höhengleiche Kreuzung mjt ejnem Bahn-

gleis vorgesehen, das zu einem nahegelegenen Werk fijhrt. Diese kostenspa-

rende Lösung bot sich an, weiì das Stichgìeis tägìjch nur von einem Lug-

paar bei niedriger Geschwindigkeit befahren wird. Der Straßenverkehr wird

auf dem jnnerstädtischen Straßenzug bei entsprechenden Geschwindigkeitsbe-

grenzungen ohnehin über zahlreiche höhengleiche Straßenkreuzungen mit

Lichtsignalregelurrg abgewickelt. Eine weitere Lichtsjgnaìanìage an der

Kreuzung mit dern Industriegleis hätte genau der Streckencharakteristik

dieser Straße entsprochen. Diese Konzeption war zudem das Ergebnis einer

Vorbesprechurrg, in der' die 0BB e.ine sparsamere Lösung gegenljber einer ur-

sprünglich aufwerrdigeren Planung gefordert hatte,

Dje jn derartigen Fäl len nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz erforderl jche

Ausnahmegenehmigung hatte die Regierung zu ertei len. Sje vertrat
die - grundsätzl Ích richtige - Meinung, bei der Neuanlage ejner Stra-

ßen-/Eisenbahn-Kreuzung sei eine höhengleiche Kreuzung aJ vermeiden und

war nicht bereit, die im vorììegenden Einzelfalì gegebenen Umstände so zu

werten, daß eine Ausnahmegenehmigung hätte ertei lt werden können. Dabei

wurden die vorgebrachten sicherhejtsrechtl ichen Gründe für dje Ablehnung

nur noch vom l-andesbevollmächtigten für Bahnaufsicht, dagegen aber weder

von der örtlichen Verkehrsbehörde noch von den Polizeibehörden, dem Stra-

ßenbauamt, der Autobahndìrektion und insbesondere nicht von der 0BB ge-

tejlt. Der Bundesmjnister fijr Verkehr hält jm Rahmen seines Programms zur

Beseitìgung von Eahnübergängen entsprechende Maßnahmen auf Strecken mjt

einem Gijterzugbetrieb von bjs zu vÍer Zügen/Tag nicht für sinnvol l.

Zwar mögen fijr die Anlage neuer Kreuzungen regelmäßig höhere Anforderungen

gestellt werden als fijr die Verbesserung des Bestandes; dennoch sollte fijr
ejne neue Kreuzung mit einem so unbedeutenden Stichgleis njcht mehr gefor-

dert werden als fijr bestehende höher frequentierte Kreuzungen, die trotz

des schnel leren und stärkeren Güterzugbetriebes als nicht saníerungsbe-

dürftig eìngestuft werden. Doch weder dje Stadt noch die 0BB konnten die

Regierung - auch unter Einschaltung des damals noch betejligten Staatsmi-
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njsterjums fijr [,rlirtschaft und Verkehr - zu einer flexibleren Haltung bewe-

gen. Die defjnitjve Mittejlung der Regierung, wenn ijberhaupt, dann nur un-

ter ganz bestjnmten Bedìngungen e'ine zudem jederzeit wjderrufl.iche und auf

1ängstens zehn Jahre befrjstete Ausnahmegenehmigung für e ine kurzzeitìge
höhengleiche Kreuzung zu erteiìen, veranìaßte schljeßlich die Stadt zur
Rljcknahme ihres Antrags und zur Umplanung.

Dje jnzwischen gebaute Straßenunterfijhrung hatte Mehrkosten von mehr a'ls

1 Mio DM zur Foìge. Dje hierfür gewährten Zuwendungen hätten für dringen-
dere Fäl le verwendet werden können, wenn die Regierung ìm vorì iegenden

Falle zwischen dem Wi.inschenswerten und dem Notwendigen unterschieden hät-
te. Auch bejm Neubau von Vt:rkehrsanlagen darf in der Abwägung des Gefah-

renpotentiaìs nicht rnberlicksjchtigt bleiben. welche Verbesserungen an an-

derer Stel le mit Hilte del einzusparenden Mitteì nrögì.ich würden.

33.4.2 Das Zjel einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung von Fördermitteln
ist auch dann schwer erreichbar, wenn dje bei der Bewiìligung festgelegten
Vorgaben, die sjch z.B. in der Kürzung der zuwendungsfähigen Kosten nie-
derschlagen, vom Bauìastträger njcht eingehalten werden und dieses Verhal-
ten dann noch durch Nachfinanzierung honoriert wjrd.

Eine Stadt plante im Zusammenhang mit dem Neubau einer I km ìangen anbau-

freien Ortsstraße einen 2,25 m breiten Gehweg, obwohl für die gleiche Ver-
kehrsverbindung bereits ein - zudem sicherer - Fußweg vorhanden war. Die

Regierung, die bei der Antragsprüfung den Gehweg für unnötig erachtete,
kürzte die zuwendungsfähigen Kosten entsprechend um 125 000 DM. Als jm

Nachfinanzierungsantrag der Stadt die Gehwegkosten erneut enthalten waren,
wurden sie als zuwendungsfähig anerkannt, ohne daß beachtenswerte neue Ge-

sìchtspunkte vorgetragen worden wäreh.

Auch die Querschnittsbernessung dieser neuen 0rtsstraße I äßt die nötige
Sparsamkeit vermjssen. Für den geìegentljch auftretenden Fall einer Be-

darfsumleitung über diese Straße wurde für den bergwärts fließenden ver-
kehr eine nach den gegebenen Verkehrsverhältnissen njcht erforderliche zu-
sätzljche Spur gebaut und damit die Fahrbahn um 3,25 m verbreitert. Neben

den hierfijr angefallenen l"lehrkosten wurden wegen der durch Gehweg und

dritte Fahrspur bedingten Mehrbreite auch zusätzl jche Entwässerungseìn-

rìchtungen notwendig.
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Dje Regierung hat aufgrund der Pri.ifungserinnerungen in diesem Fal I die

Straßenbauämter angewiesen, kijnftig Ín der baufachlichen Stejìungnahme dem

Gesichtspunkt wirtschaftl icher Pìanung größeres Augenmerk zu wjdmen.

33.4.3 Bei Straßenbauvorhaben, die nach dem GVFG oder nach dem FAG gefördert wer-

den, sind Kostenantejle rticht zuwendungfähig, die ejn anderer als der Trä-

ger des Vorhabens zu tragen hat, z.B. antejlige Straßenausbaubejträge oder

Erschl ießungsbeÍträge. Die Zuwendungsempfänger unterl assen es jmmer wie-

der, solche Beiträge im Verwendungsnachweis abzusetzen.

a) So hatte eìne Großstadt bej einer innerörtl ichen Hauptverkehrsstraße

den ErschlÍeßungsbeitragsanteiI für den Grunderwerb nicht abgesetzt.

Djese Feststeììung und weitere Abrechnungsmängel führten zu einer Rück-

forderung von 3,19 Mjo DM zuzijglich Zinsen von 1,74 Mio DM.

b) In einem anderen Fall hatte eine Stadt nur 71 000 DM im Rahmen einer

Straßenausbaumaßnahme fijr einen Geh- und Radweg als Straßenausbaubei-

tragsanteÍl von den zuwendungsfähigen Kosten abgesetzt. Die Rechnungs-

prüfung ergab jedoch, daß ejn Bejtragsanteiì von 189 000 DM abzusetzen

gewesen wäre. Der deshalb ijberzahlte Zuwendungsbetrag von 81 000 DM zu-

zügìich Zinsen uon 21 800 DM jst jnzwischen erstattet worden.

Eine andere Stadt hatte njcht nur die Fahrbahn einer Straße, sondern

auch dje Geh- und Radwege bauljch verbessert, im Zuwendungsverfahren

aber kejne Ausbaubeiträge beriicksichtigt. Aufgrund der Beanstandung des

ORH ermittelte dje Stadt mögìiche Beiträge von 167 000 DM, die zusammen

mit wejteren Feststelìungen eine Rijckzahlung von L72 000 DM zuzljglich

Zinsen von 52 000 DM zur Folge hatten.

Eine weitere Stadt hatte von den zuwendungsfähigen Kosten umlegungsfä-

hige Erschließungsbeiträge in Höhe von 162 000 DM ebenfalls nicht abge-

setzt. Zusammen mit anderen Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes

ergab sjch schließlich, daß 155 000 DM an Zuwendungen zuviel gevrährt

worden waren, dje jnzwjschen zuzügl Ích Zinsen von 50 000 DM zurückge-

zahlt wurden.

Eine Gemeinde hatte fijr den Bau ejner innerörtlichen Hauptverkehrsstra-

ße hohe Zuwendungen (Fördersatz 75 v.H.) aus dem Landratsamtskontingent

erhalten. Von den Anììegern erhob sje nach ihrer Satzung Beiträge in

c)

d)

e)
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Höhe von 65 v.H. der anrechnungsfähìgen Baukosten, ohne dies dem Land-

ratsamt mitzutejìen. Aufgrund der Feststellungen des Rechnungsprijfungs-

amtes kürzte das Landratsamt die Zuwendungen um 167 000 DM.

f) Ein Landratsamt hatte den Ausbau ejner Gemeindeverbindungsstraße mit

zwej Ortsdurchfahrten gefördert. Dabej hatte es weder einen vom Land-

kreis im Zusammenhang mit der Abstufung der ehemaligen Kreisstraße ge-

leisteten Abìösungsbetrag von 56 000 DM noch Ausbaubeiträge abge-

setzt. Die Beanstandungen des Rechnungsprlifungsamtes führten zu ejnem

Abzug des Abìösungsbetrages und von Ausbaubeiträgen in Höhe von

156 000 DM, die mangels einer Beitragssatzung der Stadt nach der Mu-

stersatzung ermittelt wurden. Daraus ergab sich eine Rtjckzahlung von

insgesamt 112 000 Dlv1 Zuwendungen zuzügl ich 29 000 DM Zjnsen.

33.4.4 Der Bau kommunaler Straßen jst häufjg mit umfangreichem Grunderwerb ver-

bunden. Kosten fijr Grundstücke, die njcht unmittelbar oder njcht dauernd

fijr das Vorhaben benötigt werden, sind nicht zuwendungsfähig und deshalb

vom Gesamtaufwand abzusetzen. Dasselbe gi lt für frejwerdende Grundstücke

oder Grundstückstei ì e, dì e nach dem Ausbau wi eder wj rtschaft l i ch genutzt

werden können. Sie sind mit jhrem Verkehrswert oder dem Verkaufserlös,

wenn djeser höher ìst, abzusetzen. Der ORH hat festgesteììt, daß Gemejnden

dies häufig njcht beachten.

So hatte eine Stadt beim Neubau einer Ortsstraße ein aufgelassenes Teil-
stück der alten städtischen Straße und eine Restfläche zwischen alter und

neuer Straße zum Preis von 92 800 DM an einen Gewerbebetrieb verkauft.

Der ORH stellte bei der örtlichen Prüfung fest, daß der Kaufpreis trotz
eines schriftl ichen Hinweises des Straßenbauamtes nicht von den zuschuß-

fähìgen Kosten abgesetzt worden war. Zusammen mjt ejner wejteren njcht ab-

gesetzten Einnahme von rd.56 000 DM aus der Beteiligung des Bundes an ei-
ner Ejsenbahnkreuzungs-Sicherungsmaßnahme kam es zu ejner Rückzahlung von

119 000 DM zuzijgìich Zjnsen in Höhe von 15 000 DM.

33¡4.5 Bej der Förderung kommunaler Eaumaßnahmen sind auch Spenden von den zuvlen-

dungsfähigen Kosten abzusetzen, wenn sie von Auftragnehmern im Zusammen-

hang mit der Maßnahme geleistet werden.
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Eìne Marktgemejllde hatte eirìe rìeue Zuirringerstralle zur Autobahn gebaut und

daf ür Zuwendurrr:ten nach $ 5 a FStrG und rrach Art. 13 c FAG von i nsgesamt

knapp 14 ¡qis iri'1 (= 90 v.ll . der zuvlendungsfähìgen Kosten) erhalten. Die

Prüfung durch iir:n 0Rll ergdb, daß die Abrechnung folgende Ëehler aufwies:

- Der Markt haLLe irr urrnittelbarern ZLrsammenhang rnit der Erte j ìung von vier
Aufträgen rniL den Auftragnehrnern vereinbart, daß diese dem Markt Spenden

für soziale Zwecke gewähren, in einem Fall in Hôhe von 3 v.H. der Ab-

rechnungssumme, im ijbrìgen in Form von Festbeträgen. Der Markt hatte

sich verpflichtet, Spendenquittungerr zu erteiìen. Insgesamt sjnd ihm

176 200 DM an Spenden zugeflossen, die jm Verwendungsnachweis aber nicht
als abzusetzende Einnahmen angegeberr wurden. Durch díese Sachbehandlung
jst die Staalskasse noch ijber den genannten Betrag hinaus belastet wor-

den, wenn man dje steuerlichen Auswirkungen der Spendenquittungen hjnzu-

re chnet.

- Eine zurijckerstattete überzahlurrg von 45 800 DM war in der Abrechnung

ni cht storni ert worden.

- Nicht zuwendungsfähige Verwaìtungsausgaben ìn Höhe von 113 500 DM waren

als zuwendungsfähìg gebucht worden.

Der Markt hat inzwischen wejtere zuwendungsfähige Ausgaben nachgewiesen,

so daß ìm Ergebnis ejne Rückforderung unterbleiben konnte.

33.4.6 Auch Einnahmen aus Sonderbaulasten zãhlen ganz oder teilweise zu Beiträgen

Dritter und müssen deshalb von den zuwendungsfähigen Kosten abgezogen wer-

den:

lm Zuge des Ausbaues ejner KreisstralJe mußte die Brücke über einen Wasser-

kraftkanal erneuert werde¡. In der Genehmjgung für dje alte Brücke anläß-

ljch der Errichtung des Kanals war im Jahr 1914 bestimmt worden, daß dem

Wasserkraft-Unternehmer oder seinen Nachfoìgern eine Verbreiterung oder

Vergrößerung der Brijcke obì iegt, gleichgültig welchen Umfangs oder aus

wel chen Ursachen.

Landkreis und [,jasserkraft-Unternehmer hatten sich anläßlich der Brückener-

neuerung darauf geeìnigt, daß der Landkrejs den Brijckenneubau und die

künftige Bauìast übernimmt und der Unternehmer eìnen Ablösungsbetrag von

200 000 DM lejstet. Das Vorhaben jst aus GVFG- und FAG-Mitteln gefördert

worden.
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Bej der PrUfung der Abrechnung stellte der ORH fest, daß der Landkrejs die

Elnnahme von 200 000 DM weder 1m Zuwendungsantrag noch jm Verwendungsnach-

weis angegeben hatte. Der Regierung lst das nicht aufgefal ìen; sie hätte

Jedoch bereTts bei der Prilfung des Zuwendungsantrages darauf stoßen müs-

sen, daß bej Kreuzungen von Straßen mlt kiinstllchen Gewässern im Normal-

fal I Sonderbaul asten vorl iegen.

Der Landkrels begrtindete seln Vorgehen damlt, daß der Beltrag nur der
()bernahme der Unterhaltungslast zuzurechnen sei und eln Elnbringen jn die

Flnanzjerung der neuen Brijcke nicht verlangt werden könne. Nachdem der

Landkreis Klage beim Verwaltungsgericht erhoben hatte, kam es zu ejnem

Vergleìch. Danach wurden 60 v.H. des Ablösungsbetrages dem Brückenneubau

zugerechnet und sjnd damit von den zuwendungsfähigen Kosten abzusetzen.

Zusammen mjt anderen Prijfungsfeststel lungen ergab sjch eine Rückforderung

von 138 000 DM; die Zinsen werden sjch voraussichtìich auf 63 000 DM be-

I aufen.

33.4.7 Njcht zuwendungsfähig sind auch die Kosten von Bautejlen, die berejts Be-

standtell anderer Förderprojekte slnd oder waren, weiì es sonst - wie im

foìgenden Fall - zu Doppeìförderungen kommt:

Anläßlich des Ausbaues ejnes Gewässers drltter Ordnung zur HochwasserfreJ-

legung elnes Ortes mußte auch die abflußhindernde Brticke einer Kreisstraße
ersetzt werden. Bej der Zuwendungsbemessung fiir dje Wasserbaumaßnahme, die
noch vor Ergänzung des BayStrliG um den Art. 32 a - Kreuzung mlt Gewäs-

sern - durchgeführt worden war, ist ijbersehen worden, fijr die Vorteile,
die der Landkreis durch den Brijckenneubau hatte, ejnen flnanziel len Aus-

gleich zu vereinbaren und die zuwe'ndungsfählgen Kosten entsprechend zu

mjndern. Dje Brücke, die einschl. der Folgemaßnahmen 1,16 Mìo Dlvl gekostet
hat, ist also insgesamt im Rahmen des Gewässerausbaues - d.h. ohne den

Straßenbau I astträger zu bel asten - finanziert worden, und zwar mit
657 000 DM Zuschijssen, 191 000 DM Zuschußwert der Zinsverbilligung eines
Darlehens und 312 000 Dl'1 Eigenmitteln der Gemejnde.

Im Anschluß an die Wasserbaumaßnahme baute der Landkreis dJe Kreisstraße
aus und erhjelt hierfijr Zuwendungen aus GVFG- und FAG-Mjtteln von zusammen

85 v.H. In den geförderten Kosten waren antragsgemäß wiederum dieJenigen

der Brücke enthalten und ìediglich dje durch dje Zuschljsse von 657 000 DM

gedeckten Ausgaben als nicht zuwendungsfähig abgesetzt worden. Somlt wurde
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die Brl.icke im Rahmen der Straßenbaumaßnahme zum zweiten Mal gefördert, ob-

wohl der Landkrejs für die Brljcke keine eìgenen Aufwendungen nachwejsen

konnte.

Diese Sachverhaìte sind von der Regierung, die bejde Fördervorgänge bear-

bejtet hatte, ebensowenig erkannt worden wje dje Tatsache, daß der Verwen-

dungsnachweis fijr die Straßenbaumaßnahme nicht vom Zuwendungsempfänger

(Landkreis), sondern von der Gemeinde geführt worden war, d1e die Maßnahme

fiir den Landkreis abgewickelt hatte.

Dle Regierung hat im Julj 1986 dje Zuwendungsbescheide fijr die Straßenbau-

maßnahme - auch jm Zusammenhang mit anderen Feststellungen des ORH - teil-
weise widerrufen und nunmehr 277 000 DM an Zuwendungen zurückgefordert;

die Zinsen werden sich auf 103 000 DM belaufen.

33.4.8 7u den njchtzuwendungsfähigen Kosten gehören auch die Planungs- und Bau-

leltungskosten der eigenen Bauverwaltung. In einem Regierungsbezirk erga-

ben die Erhebungen des ORH und des Rechnungsprijfungsamtes, daß in acht

ijberprijften Fällen derartige Kosten von der Regìerung als zuwendungsfähjg

anerkannt worden waren.

Der ORH hatte deshalb die Regierung gebeten, aìle in den letzten drei Jah-

ren abgerechneten FAG-Zuwendungsmaßnahmen dort zu ijberprtjfen, b,o dje 7u-

wendungsempfänger eine eìgene Bauverwaltung unterhalten. Dieser Bitte kam

dìe Regierung erst nach, nachdem das Staatsmjnisterium der Fjnanzen den

Antrag der Regierung, auf diese überprüfung zu verzichten, wegen der er-
forderljchen Glejchbehandlung aller bayerischen Gemeinden abgelehnt hatte.
Die inzwischen abgeschlossene 0berprüfung ergab, daß jn weiteren acht Fäl-
len dje Planungs- und Bauìeitungskosten zu Unrecht anerkannt worden waren.

Insgesamt ergaben sich Rückforderungen von 171 000 DM zuzTglich Zjnsen.

33.4.9 Zusätzl jch ausgefijhrte Baulei stungen außerhal b des geförderten Projektes

werden nicht selten den zuwendungsfähígen Kosten hinzugerechnet und blei-
ben beJ der stichprobenartlgen Prüfung durch die Verwaltung unentdeckt.

Aus der Vielzahl dieser Fäl le sejen einìge von eJnem Rechnungsprijfungsamt

aufgedeckte Be lspiele erwähnt:

a) Eìne Stadt erhielt fijr einen Straßenausbau 1,5 Mio DM Zuwendungen. Die

Rechnungsprüfung ergab, daß jm Verwendungsnachweis nichtzuwendungsfähi-

ge Ausgaben von insgesamt 267 000 DM enthalten waren, davon al lein
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145 000 DM fUr Gehwege und Parkplätze außerhalb des Förderbereichs.
zwischen wurden 160 000 DM Zuwendungen zuzl,igl ich 35 000 Dfv1 Z jnsen

rijck gez ah 1t .

b) Ejne andere Stadt, der 4 Mjo DM Zuwendungen fijr ejnen straßenausbau ge-

währt worden waren, mußte 170 000 Dl'l zuztiglìch Zjnsen zurtickzahlen,
wel I lm verwendungsnachweis nichtzuwendungsfählge Kosten jn Höhe von

225 000 DM enthalten waren, davon 215 000 DM, d1e außerhalb der Förde-
rungsmaßnahme angefal len waren.

c) Ein Landkrels hatte fLir den Ausbau elner Kreisstraße 443 000 DM Zuwen-

dungen erhalten. Im Verwendungsnachwels verrechnete er Kosten fUr zu-
sätzliche Deckenbauarbejten jn einer Länge von 1 km, dle außerhalb des

Ausbauberelchs angefallen waren. 43 000 DM zu vlel gewährte Zuwendungen

wurden zuztigl lch 7000 DM Zinsen zurijckgezahlt.

33.4.10 Den Gemeinden und Landkreisen können im Rahmen des Flnanzausglelchs Uber

dle Pauschalzuwelsungen fijr dle Straßenunterhaltung hlnaus Zuwendungen zu

den Aufwendungen für den Winterdlenst auf Gemeinde- und Kreisstraßen aus

dem Härtefonds gewährt werden. Nach den dazu ergangenen Bestirnmungen kön-
nen Kommunen sämtliche Kosten, die für den t,Jinterdienst anfa11en, geltend
machen, wenn eine Härte lm Sinne des FAG vorliegt. Personalkosten können

allerdings nur elnbezogen werden, soweit sie durch den ['Jinterdienst zu-
sätzlich entstanden sìnd; dJe Kosten für Geräte sind grundsätzllch durch
angemessene Abschreibungen zu berijcksichtìgen.

Berelts in se{nem Berjcht 1984 (TNr.37.11) hatte der ORH Mängeì be.i der
Förderung des [,Jinterdjenstes jn e inem Regierungsbezirk angesprochen. wej-
tere Erhebungen elnes Rechnungsprihungsamtes ergaben, daß auch in ejnem

anderen Regierungsbezirk beträchtl jche Aufwendungen für überstunden gel-
tend gemacht wurden, die Jedoch tatsächì ich durch Frejzejt ausgegl lchen
worden waren, so daß zusätzliche Aufwendungen njcht entstanden sJnd. Fer-
ner wurden Abschreibungskosten für berelts vol I abgeschriebene l¡J.lnter-
dlenstgeräte und Zinsen aus Abschreibungen geltend gemacht. Auch die ver-
rechnung ijberhöhter unterhaltungskosten fijr Fahrzeuge, dje njcht aus-
schl'leßlJch dem tlinterdienst dienen, ist von der Verwaltung nicht entdeckt
worden. Die Regierung wurde gebeten, kijnftig mehr darauf zu achten, daß

dìe entsprechenden Kosten zutreffend abgerechnet werden.

In-
zu-
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f ijr RLickzahl ungen

000 DM Zuwendung,

000 DM Zuwendung,

000 DM Zuwendung,

000 DM Zuwendung,

aus djesem Kontingent:

25 000 DM Zinsen

29 000 DM Zinsen

22 000 DM Zinsen

zuzügl i ch Zi nsen

L andkre i s

Landkrels

Stadt C:

Stadt D:

A

B

213

184

103

81

34 Schrere VOB-VerstöBe

Sanktionen im Berejch staatlicher Zuwendungen
(Kap. 03 77 und 13 10)

Die Beachtung der VOB ist unverzichtbar, um in ejnem geordneten
l{ettbewerb dje Chancengìeichheit der Bjeter und au$erdem dle wjrt-
schaftl iche und sparsame Verwendung staatl jcher Fördermittel si-
cherzustellen. Schwere VOB-Verstöße lassen sich nur durch Sanktio-
nen bekämpfen. Das Staatsministerium der Fjnanzen hat auf Anregung
des ORH entsprechende Lejtsätze erlassen.

Die Rechnungsprüfung deckt bei staatljchen Zuwendungen sejt Jahren jmmer

wjeder schwerwiegende VOB-Verstöße auf, die filr die Zuwendungsempfänger

ohne oder ohne spürbare Folgen gebìieben sjnd.

So sol len jm Interesse einer mögl ichst großen Chancengleichheit al ler in-
teressjerten Bieter und einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung

staatl jcher Fördermjttel Leistungen nur dann freihändig vergeben werden,

wenn ejne Ausschreibung unzweckmãßjg ist. Unter djese Einschränkung fallen

auch die sog. Anschlußaufträge, das sjnd Erweiterungen eines I aufenden

Auftrags um Leistungen,, die nicht zur Ausfi.ihrung der vertragl ichen Lel-

stung erforderlich werden, Der ORH hat festgesteììt, daß Anschlußaufträge

häufig auch bej hohen Vergabesummen frejhändig vergeben werden.

Belspiele:

- Gemei ndeverbj ndungsstraße

- Wasserversorgungsanì age

- Abwasseranl age

- Abwasseranì age

Auftr ags s umme

1,1 Mio DM

2,4 M io DM

4,7 M io DM

5,4 Mjo Dl'l
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Bet so hohen Vergabesummeñ 1äßt slch dle frelhändlge Vergabe lnsbesondere

nlcht mjt $ 3 Nr. 5 Buchst. c V0B/A begrUnden, wonach diese zulässlg wäre,

vJenn slch elne "klelne Lelstung'r von elner vergebenen größeren Lelstung
nlcht ohne Nachtell trennen läßt;

Dle häuflg vorgebrachte Begrtjrtdungr'elne Ausschrelbung hätte wegen des ìn-
zwlschen gestlegenen Bauprelslndexes und der berelts vorhandenen Baustel-
'lenelnrichtung zu keihem wlrtschaftl lcheren Angebot gefUhrt, genUgt nach

der Vog nicht. Es lst arlch nlcht elnzusehen, weshalb bel rechtzeltiger
Ausschrelbung dte berelts 1m vorhergehenden Bauabschnltt tHttge Flrma ln
Wettbewerb nlcht zu nledrjgeren als den be1 frelhändlger Vergabe vereln-
barten Prelsen anbleten so11te.

Dle Bewlllìgungsbehörden, denen dle Bewertung von VOB-Verstößen obl legt,
haben bishelln solchen Fällen vlelfach tron der Feststellung elnes schwe-

ren Verstoßes mlt der Folge von Sanktìonen Abstand Eenommen, well elñ-
hettl lche Bewertungsgrundslltze fehlten.

Nach Anslcht des ORH s'lnd Jedoch bel schweren VOB-Verstößen 'lm Rahmen

staatl lch geförderter Baumaßnahmen grundsätzl ich förderrechtl lche Folge-
rungen zu zfehen. Dle Erfahrungen haben gezeigt, daß entsprechenden Aufla-
gen nur dann wlrksam Geltung verschafft werden kann, rvenn slch bel lhrer
Nichtbeachtung spUrbare finanzjelìe Folgen filr den Zuwendungsempfänger er-
geben.

Das Staatsmjnlsterium der Fìnanzen hat jnzwischen auf Anregung des ORH den

Bewilligungsbehörden elnen Katalog derJenigen Sachvêrhalte an die Hand ge-

geben, die im Regelfal1 und, soweit nicht besondere Umstände des Elnzel-
fal I es ei ne mJ I dere Beurte i I ung erìordern, förderrechtl j ch al s schwere

VOB-Verstöße zt.¡ werten und mit Sanktionen zu belegen sind. Diese Regelung

entspricht Nr. 3 Buchst. n des Beschlusses des Bayer. Landtags vom g. Mäi

1984 (Drucksache 10/3744) und steht auch jm Einklang mjt der Bekanntma-

chung der Bayer. Staatsregierung vom 28. November 1986 über "Leitsätze fUr
die Festlegung und Anwendung technischer oder sonstlger fach I lcher Vorga-

ben jm Berelch des staatlichen und des staatlich geförderten Bäuehs".
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D. S O N S T I G E S

35.1 Vorgeschichte

Im Jahr 1974 setzte dje Bundesregierung die Kommission für den Ausbau des

technischen Kommunikationssystems (KtK) ein. Die KtK empfahl im Januar

1976 dje Durchfijhrung von Pi ìotprojekten (Model lversuchen) mjt Breitband-

kabelsystemen. Dem folgte, ebenfalìs im Januar L976, ejn Beschluß des

Bayerischen Ministerrates, wonach es dje Bayerische Staatsregierung für

wijnschenswert hielt, daß eines der von der KtK vorgeschlagenen Pilotpro-
jekte für Breitbandvertejlnetze in Bayern durchgeführt werde.

Im Mai 1978 eìnigten sjch dje Mìnisterpräsidenten der Länder auf ejnen be-

frjsteten Versuch mit Brejtbandkabe'1. Als Standorte für die v'ier Projekte

wurden Berl in, Ludwigshafen/Mannhejm, Nordrhein-Westfalen und München vor-

gesehen.

Am 14. November 1980 trafen die Mjnisterpräsidenten der Länder jm Kronber-

ger Beschìuß ejne Verejnbarung ljber die Finanzierung der Projekte und die

wjssenschaftl iche Begleitung durch eine gemeÍnsame Kommissjon. Danach wa-

ren Gegenstand der gemeinschaftljchen Finanzierung u.a. "dìe Investitjons-
kosten der Kabelfernsehzentralen einschì ießl ich der Studiotechnik bis

höchstens 60 Mio DM für alle vier Projekte, die technischen Betriebskosten

der Kabelfernsehzentraìen einschl ießl ich der Studiotechnik und der Verwal-

tungskosten fijr drei Jahre bjs höchstens 80 Mjo DM fijr alle vier ProJek-

te". Dje Finanzjerung solìte aus dem aìlgemeinen Rundfunkgebijhrenaufkommen

erfolgen. Einzelhejten hierzu wurden im Staatsvertrag ljber die Höhe der

Rundfunkgebühr und zur Anderung des Staatsvertrages über ejnen Finanzaus-

gleich zwischen den Rundfunkanstalten (Gebijhrenstaatsvertrag) vom 27. ,Juni

trtünchner Pilot-Gesellschaft für Kabel-Kormunikation mbH (Ì{PK) in ilünchen-
Unterföhr i ng

Der oRH hat dje Durchführung des Kabeìpjlotproiektes durch dje MPK

geprüft. Er jst zu dem Ergebnis ge'langt, daß dg¡ sogenannte Kabel-

!rbsctren bestimmungsgemäß verwendet wurde. Al lerdings haben sjch
ðie ursprijnglichen 

-Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz des Ka-
belangebots-im Versuchszeitráum nicht erfüllt. Teilweise hat die
ilPK dõm Gesichtspunkt der tJirtschaftllchkeit nicht im notwendigen
Umfang Rechnung getragen. Fijr die Zukunft empfiehlt der ORH Zu-
rUckhãltung bei ðer Bèrejtstel lung kostspiellger technischer Ein-
r I chtungen .
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1983 geregelt. Nach Art. 3 des Gebührenstaatsvertrages war für dje Durch-

führung der KabelpilotproJekte von den Landesrundfunkanstalten und dem ZDF

ein Betrag von 35 Mio DM je Projekt bereitzustellen, der jn zwölf gleichen

Teilbeträgen vìerteljährlich durch dje nach Landesrecht zuständjgen Stel-
len abgerufen werden konnte.

35.2 Entricklung der llPK

In zejtllchem Zusammenhang mlt der Unterzejchnung des GebUhrenstaatsver-

trages durch dje Länder (6. Jull/26.0ktober 1982) wurden am 16. Jult 1982

der Grundvertrag tjber die DurchfUhrung eines KabelpllotproJektes jn der

Landeshauptstadt Mljnchen und der Gesellschaftsvertrag für dje MPK abge-

sch I ossen.

Am Stammkapjtal der MPK von 100 000 DM betejligten sìch

- der Frejstaat Bayern

- der Bayerische Rundfunk, Anstalt des öffentlichen
Rechts (BR)

- das Zweite Deutsche Fernsehen, Anstalt des öffent-
I ichen Rechts, Mainz (ZDF)

- die Landeshauptstadt Mijnchen (bis 20. Dezember 1984)

- der Bayerische Städtetag, Körperschaft des öffent-
lichen Rechts, Mijnchen (ab 20. Dezember 1984)

- die Industrie- und Handelskammer für München und
Oberbayern, Körperschaft des öffentI ichen Rechts,
Mün chen

- dje Handwerkskammer fijr Oberbayern,, Körperschaft des
öff entl lchen Rechts, MiJnchen

- die INM Interessengemeinschaft Neue Medien GmbH,
Mijnchen (Fjlm- und AV-Unternehmen)

- dle Bayern Tele GmbH Fernsehproduktion Bayer. Zeìt-
schr jftenver I age, Mijnchen

- die Mediengeseì lschaft der Bayer. Tageszeìtungen
fijr Kabelkommunikatjon mbH, Mijnchen (mbt)

mit 20 000 Dl4

mi t 10 000 DM

mi t 10 000 DM

mit 10 000 D1'1

mtt 10 000 DM

5 000 DM

5 000 DM

mi t 20 000 DM

mit 10 000 DM

mit 10 000 DM.

mit

mit

Die MPK nahm ihre Tätjgkeit gegen Ende 1982 auf. Sie schuf jn der folgen-
den Zejt die technjschen Voraussetzungen zur Abwicklung des Model lversu-
ches und organisierte den Modellversuch so weit, daß am 1. April 1984 mit
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dem Sendebetrjeb jm Pilotgeblet mlt einem Programmangebot von 16 Kanälen

jm Fernsehen (davon 11 nur über Kabel empfangbar) und von 22 Kanälen im

Hörfunk (davon 5 nur ijber Kabel empfangbar) begonnen werden konnte.

Die Kosten des Projektes wurden zunächst aus Dar'l ehen vorfinanziert, fi.lr

die der Frejstaat Bayerh eine 100Íige selbstschuldnerische Bijrgschaft

übernahm. Ab 15. Februar 1984 begann der Abruf der Teìlbeträge des Kabel-

groschens. Die im Jahr 1986 noch fäììlg werdenden Teilbeträge wurden von

der Nachfolgegesel lschaft der MPK, der Mijnchner Gesel lschaft fUr Kabel-

Kommunjkatjon mbH (MGK) - Liberörtliche Kabelgesel lschaft -, abgerufen und

zur Abdeckung der Aufwendungen aus dem Pjlotproiekt verwendet. Neben dem

Kabelgroschen standen der MPK jm Pllotzeitraum (Ende 1982 bls 31. Dezember

1985) noch e'lgene Einnahmen aus Tej lnehmerentgelten, Nutzungsentgelten der

Programmanbieter, Gemeinkostenanteilen aus Werbeeinnahmen und sonstlgen

Erträgen in Höhe von 5,4 Mio DM zur Verfligung.

Im Verlauf des Pjlotzeitraumes erweiterte sich der Aufgabenbereich der MPK

durch das Gesetz ijber die Erprobung und Entwicklung neuer Rundfunkangebote

und anderer Mediendienste in Bayern (MEG). Die MPK verbreitete danach lhr

Kabelprogramm über das ursprüngì iche Piìotgebiet hjnaus im Großraum lt4i'.in-

chen. Außerdem wurde jm Jahr 1985 die drahtlose (terrestrische) 0bertra-

gung von Hörfunksendungen im UKtü-Bereich aufgenommen.

Die vor Beginn und zum Teil auch noch während des Laufes des Pllotpro-
jektes gehegten Zlelvorstelìungen wurden njcht voll reallsiert. Als Bei-

spieìe sind hier zu nennen

die verschledenen Formen des Pay-TV (pay per channel und pay per view),

wejtere Textangebote,

die vorgesehenen Njchtrundfunkdjenste, näml ich

Beratungsd i enste

Auskijnfte Instanzenwege bei Behörden

Kinderspi e l pì atzüberwachun g

dlrekter Datenverkehr mjt Banken, Sparkassen, Kaufhäusern

Verkehrsserv i ce

Feueralarm- und Einbruchsicherungssystem,
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der RUckkanal und

der geplante Endausbau 1t. Grundvertrag
(50 Breitbandkanäle sowle eine entspre-
chende Anzahl von Schmalbandkanälen).

Das Staatsministerium der Finanzen weist hierzu darauf hin, daß es u.a.
Zfel des Pi lotversuches rvar, herauszuflnden, inwleweit ein Interesse der

Anbleter bestand, dle breltgefächerten Mögì lchkelten zu nutzen, d1e die
Verkabe'lung zu b'leten hat. Die Nichtreallsierung elnzelner Angebote könne

deshalb nach Ansfcht des Staatsmlnlsterlums nlcht als I'lißerfolg des Pllot-
proJektes gewertet werden.

Etn sogenannter rrOffener Kanalrr, wle es ihn bei anderen Pl lotproJekten
(Ludwlgshafen, Berlìn) gab bzw. gibt, war beim Pjlotversuch Mllnchen nicht
vorgesehen, wej I verfassungsrechtl j che Bedenken bestanden.

Der PJlotversuch endete entsprechend der lm Gesellschaftsvertrag der MPK

festgesetzten Befristung am 31. Dezember 1985.

Dle Gesel lschaft selbst wurde, unter Umbenennung in MGK, aufgrund elnes
Beschlusses der Gesellschafter auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. Der t.jjr-
kungsberelch der Nachfolgegesel lschaft erstreckt sich ab. 1. Januar 1986

ln fhrer Eigenschaft als örtl iche Kabelgesel lschaft auf die Planungsreglon

14 nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern. Außerdem wurden als Gegen-

stand des Unternehmens die Aufgaben elner ilberörtl ichen Kabe'lgesel lschaft
in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen.

35.3 Prüfung durch den ORH

Der ORH hat den gesamten Geschäftsbetrjeb der l'1PK lm Pilotzeltraum ilber-
priift.

35.3.1 Finanzlelle Abwicklung

35t3.1.1 Nach den t.lirtschaftsprtifungsberlchten
I9BZ bis 1985 (Pilotzeltraum) folgende

schl leßl ich Investltionskosten) an:

für die MPK flelen im Zeltraum von

proJektbezogene Aufwendungen (ein-

5,
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Zahlenübersicht 1

I982

TDM

l9B3

TDl'|

1984

TDM

1985

TDM

Personal aufwendungen ein-
schl ießl ich Personalneben-
kos ten

Aufwendungen für Fremdlei-
stungen und Materjal

Abschreibungen auf Gegenstände
des Uml aufvermögens

Zinsen und ähnliche Aufwen-
dun gen

Steuern

Sonst i ge Aufwendungen

Investi ti onen

3,4

29,6

1 405,9

79,0

44,9

239,5

413.4

I

2

3 413,2

5 789,1

1'5

423,

124,

1 785,8

4 378,0

3 868,0

7 57L,7

7 4,3

488,4

112,5

2 181,0

490.6

insgesamt

kumu I i ert

33,0

33,0

5

5

L82,7

2I5,7

15

2I

915,1

130,8

786,5

917,3

T4

35

Djesen Aufwendungen standen im Pilotzeitraum Erträge der MPK aus eigenen

Einnahnen in folgender Höhe gegenijber:

Zahlenübers icht 2

1982

TDM

1983

TDM

I 984

TDM

1985

TDM

Tei I nehmerentgeìte

Nutzungsentgeì te Programln-
anb i eter

Werbeeinnahmen

Sonstige Erträge 111.7

94,3

915,7

24,6

117-0

356,6

3 509, 1

93,7

143.6

Summe Erträge

kumu I i ert

lrr,7

111,7

1

1

141,6

253,3

4

5

103,0

356,3
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35.3.1.2 Der Flnanzbedarf ftjr den Pllotversuch wurde ganz liberwlegend durch den lm

GebUhrenstaatsvertrag festgeìegten Kabelgroschen jn Höhe von 35 Mlo DM ge-

deckt.

Der Kabelgroschen durfte nach Art. 3 Abs. 3 des Gebührenstaatsvertrages

nur für Investit ionen und fiir den. techn i schen Betrieb der Kabelfernseh-

zentralen ejnsch'l leßl ich Studiotechnik und Verwaltungskosten verwendet

werden, wobei nach den Er1äuterungen zum Staatsvertrag auch dje notwendi-
gen Anlaufkosten für die Vorbereitung des Projektes zu den erstattungsfä-
hlgen Aufwendungen gehören.

Nach den bei der Prijfung getroffenen Feststelìungen entsprach seine Ver-

wendung den jm Gebijhrenstaatsvertrag festgelegten Bestimmungen.

35.3.2 Teilnehmerentwìcklung

Die Anzahl der Tellnehmer am PilotproJekt bljeb während des Versuchszeit-

raumes deutl ich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurijck. Während im

Jahro 1983 für die mittelfristige Finanzplanung der MPK noch von 4000 zah-

lenden Teilnehmern zum 31. Dezember 1984 und von 11 000 zahlenden Teilneh-
mern zum 31. Dezember 1985 ausgegangen wurde, bellef sich der tatsächl iche

Bestand an Teilnehmern, von denen das Teilnehmerentgelt erhoben wurde, bei

Erstel lung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 1984 auf

zum 31. Dezember 1985 auf

1893 Ansch'lüsse,

4912 Anschl üsse

im ursprijnglichen Pilotgebiet. Dazu kamen zum 31. Dezember 1984 594 An-

schì[isse, zum 31. Dezember 1985 917 Anschlijsse, für dje aufgrund der ge-

troffenen Rabattregeìungen keine wejteren Tej lnehmerentgelte zu entrichten
waren und zum 31. Dezember 1985 zusätzlich 2006 Teilnehmer, die das Ange-

bot der MPK aufgrund der Erwejterung des Sendegebietes durch das MEG gegen

entsprechendes Entgelt bezogen.

Das Staatsmin isterium weist zur Tei lnehmerentwjcklung darauf hin, daß die-
se durch verschiedene äußere Bedingungen während des Pilotversuches nega-

tiv beeinflußt wurde. Es fiihrt hier

- den njcht jdealen Zuschnitt des Versuchsgebietes mit verschiedenen gro-

ßen Antennenbetreibern, die njcht bereit waren, ihre ObJekte schnell fijr
die neuen Programme zu öffnen,
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- die geänderte GebUhrenpolitjk der Bundespost und

- die Uberwiegend negatlve Berichterstattung in der Presse

an.

35.3.3 Erlöse aus Teiìnehmerentgelten

35.3.3.1 Bedingt durch die hinter den Erwartungen zurückblejbende Akzeptanz und

durch die Verringerung des Entgeltanteiles der MPK jm Zuge der Ermäßigung

der Tei lnehmerentgelte ab August 1985

von ursprüngì i ch

auf

und

10,25

6,90

3,90

DM MPK'Antei I

DM MPK-Anteil jm Pilotgebiet
DM MPK-Ante j I f i.jr den übrigen Großraum Mijnchen

waren erhebljche Abstriche bej den Erlösen aus Teilnehmerentgelten zu ma-

chen. Den ursprünglichen, jm März 1984 noch nach oben korrigierten Plan-

zahlen 1983 von

240 000 DM für 1984 und

900 000 DM für 1985

standen tatsächlÍche Erlöse aus Tei lnehmerentgelten von

84 283 Dlvl in 1984 und

356 565 DM in 1985

gegenijber.

35.3.3.2 Im Jahr 1986 ergaben sich deutliche Zuwächse be'i den zahìungspfììchtigen
Anschlijssen. So erhöhte sjch dje Anzahl der zahlungspfl ichtìgen Anschlijs-

Se, die das MGK-Volìprog'ramm bezogen, nach den Angaben jm Wjrtschaftsprü-
fungsbericht der l'1GK zum 31. Dezember 1986 auf 28 423 Wohnejnheiten jm Be-

reich des 0rtsnetzes Mijnchen, in der gesamten Pl anungsregjon 14 auf

30 714 l,lohneinheiten. Dies beruht in nicht unerheblichem Maße darauf, daß

ab 1. August 1986 die Hahlmögl jchkeit zwjschen Grundleistung (= Empfang

der ortsüblichen Programme von ARD, ZDF, BR,ORF I und ORF II über Kabel)

und Regelleistung (= Empfang der ortsübljchen und der zusätzljch ins Kabel

eingespeisten Programme = MGK-Vol ìprogramm) entfiel und daß gleichzeitlg
den Altkunden aus der Phase des Pilotversuches, dìe sich fijr die Grundle'i-

stung entschjeden hatten, dÍe nachträgl iche Erhebung einer Fi ltergebühr
von 200 DM angekündigt wurde.
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35.3.3.3 Dle auf diesen Entwjcklungen und der derzeitlgen Geschwindigkeit beim Aus-

bau des Mijnchner Kabelnetzes durch dle Bundespost beruhenden Prognosen der

lt1GK für die Zukunft gehen von einem Bestand an Vollprogrammempfängern im

Jahr 1994 von 340 000 l.lohneinheiten aus, was ejnem Volumen von ca.

11 Mio DM an Teiìnehmerentgelten entsprechen würde. Diese Zahlen setzen

einen Vollausbau des.Münchner Kabelnetzes mit 800 000 anschließbaren Wohn-

einheiten, eine Anschlußdichte ans Breitbandkabel von 65 v.H. und eine Ab-

nahmeberejtschaft für das Voìlprogramm der MGK von 65 v.H. der Brejtband-

kabel kunden voraus.

t,iieweit diese Prognosen wirklich elntreffen, hängt wesentlich von Faktoren

ab, die außerhalb des Einflußberejchs der Kabelgesel lschaft liegen, vor

allem vom Ausbau des Kabelnetzes und von den Auswirkungen technologjscher

Neuerungen (2.8. direkt empfangbare Satelliten).

Dje Entscheidung der MPK/MGK, ihre Hörfunk- und Fernsehprogramme zum Teil
terrestrisch zu verbreiten, könnte sich dämpfend auf dje Bereitschaft aus-

wirken, sich ans Kabel anschl ießen zu lassen. Das Finanzmínjsterjum jst
dagegen der Meinung, daß dje Ausweitung der terrestrischen Hörfunk- und

Fernsehprogramme insgesamt eher positiv auf die Entwicklung der Verkabe-

ìung wirken dürfte und daß sjch durch die technjschen Probleme, die beìm

Empfang der terrestrjschen Programme auftraten, der Trend zum Kabel eher

verstärkt habe.

35.3.3.4 In Zukunft sol len die Tej lnehmerentgelte

der 8ayer. Landeszentrale fijr neue Medien

den:

Programmanbieter

örtl iche und liberörtl iche
Kabeì geseì I schaften

einziehende Stel le

BLl'4

nach der entsprechenden Satzung

(BLM) wie foìgt aufgeteilt wer-

31,00 v.H.

26,00 v. H.

29,78 v. H.

13,22 v. H.

Nach Ejnschätzung des ORH werden dje Teilnehmerentgelte auch bej der von

der MPK/MGK prognostizierten Entwjcklung nur einen verhältnjsmäßig gerìn-
gen Beitrag zur Fjnanzìerung dieser vier Kompìexe liefern können. Daneben

wírd sich über einen längeren Zeitraum hinweg ein erhebl jcher Fjnanzbedarf

insbesondere bei den Programmanbietern ergeben, der nicht aus Teilnehmer-
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entgelten, sondern nur ijber t,ierbeejnnahmen oder andere Finanzquel len (2.8.

Anteil an der alìgemeinen Rundfunkgebühr) gedeckt werden kann' Der ORH

sjeht sich insowejt auch jn Überejnstimmung mit dem Bericht der Projekt-

kommission.

Die vom Staatsmjnjsterjum der Finanzen in diesem Zusammenhang angefi.ihrte

Bedeutung der Tei ìnehmerentgelte jn Einzelberejchen steht der Gesamtbeur-

teìlung durch den QRH nicht entgegen. Inwieweit z.B. die MGK-Finanzierung

aus den Teilnehmerentgeìten erfolgen kann, hängt dabei weitgehend von der

zukünftigen Aufgabenstelìung der MGK und der tatsächljchen Entwìcklung ih-

res Anteils an den Teilnehmerentgelten ab.

35.3.3.5 Zur Erhebung der Teilnehmerentgelte während des Pjlotversuches war festzu-

steì len, daß ejn Abgleich zwischen den Tejlnehmerzahlen, die von der Mar-

ketìngabteilung der MPK genannt wurden, und den Zahlen, die sìch aus den

Unter'lagen der Finanzbuchhaltung ergaben, zum Zeitpunkt der Prüfung nicht

mehr möglich war. Die Zahlen der Marketingabteilung lagen zum 31. Dezem-

ber 1984 um 2074 Teilnehmer iiber den Teilnehmerzahlen der Finanzbuchhal-

tung, die der Erfassung der Teilnehmerentgelte 'im Jahresabschluß entspre-

chen. Zum 31. Dezember 1985 verminderte sich die Differenz auf 355 Teil-
nehmer. Insbesondere dje Djfferenz 1984 jst auch unter Berücksichtígung

zejtl icher Verschiebungen in der Erfassung nicht erklärbar. Es bleibt hier

die Frage offen, ob dle auf Meldungen der Bundespost beruhenden Zahlen der

Marketingabteiìung zu hoch waren oder ob es der MPK n'Ícht mögl ich Ìvar'

sämtl iche angeschlossenen MPK-Vol lprogrammempfänger während der Pjlotphase

zeitgerecht und in vollem Umfang gebührenmäßig zu erfassen.

Auf alle Fälle hätte die,MPK fijr eine zeitnahe Kìärung dieser Differenzen

Sorge tragen müssen.

Die MGK verweist hjerzu auf ejne inzwischen geänderte Vorgehenswejse der

Bundespost, der sìe sjch angeschlossen hat und die dje vom QRH angespro-

chene Problematik ejner zejtgerechten, umfassenden GebUhren- und Entgeìts-

erhebung für dje Zukunft befriedigend lösen soll.
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35.3.4 Erlöse aus Nutzungsentgelten
Vorhaltung von technlschen Ejnrichtungen

1984
TDM

Fernsehen 767

Hörfunk 148

Diesen Erlösen standen folgende djrekt
iiber:

Die MPK hjelt jm Rahmen ihrer jm Grundvertrag und im Gesellschaftsvertrag

festgelegten Aufgabensteì ì ung für die Programmanbieter die erforderl jchen

technjschen Einrìchtungen zur Her.stel lung und Abwicklung der Programme

vor, sowei't djes nicht jn die Zuständigkeit der Deutschen Bundespost fiel.

Für dje Benutzung dieser technjschen Einr'lchtungen hatten dìe Programman-

bìeter an dle MPK e'in Nutzungsentgelt zu entrichten' das im Einklang mlt

der Zielsetzung des Pjlotversuches nicht kostendeckend bemessen rlar, son-

dern lediglich eine mjßbräuchliche Inanspruchnahme der Einrichtungen ver-

hindern sol lte.

Dje technischen Ejnrichtungen und ihr Betrieb wurden während des Pjlotver-
suches ganz überwiegend aus dem Kabelgroschen finanzjert. Im Zeitraum des

Pi lotversuches erzjelte dje MPK folgende Er1öse aus Nutzungsentgelten:

Fern sehen

Hör fun k

1984
TDl\l

7 620

640

1985
TDM

1 858

1 651

1985
TDM

9 410

1 305

insgesamt
TDfvl

2 625

I 799

insgesamt
TDM

17 030

i 945

zurechenbare Aufwendungen gegen-

Dies bedeutet, daß in der Pilotphase beim Hörfunk dje djrekt zurechenbaren

Aufwendungen durch die Nutzungsentgeìte nahezu gedeckt waren, während sich
jm Fernsehbereich der Deckungsgrad nur auf ca. 15 v.H. bellef. Die neben

den Nutzungsentgelten an die MPK abzuführenden Gemejnkostenantej le aus

llerbeeinnahmen der Anbieter haben daneben keinen nennenswerten Finanzie-

rungsbeitrag fiir die MPK erbracht.

Die Auslastung der von der MPK vorgehaltenen technischen Ejnrichtungen lag

im Pi lotzeitraum
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bei den Fernsehstudios zwischen

bej den Magnetaufzeichnungsmaschinen zwischen

beim Fi lmabtaster bei

und bei den Hörfunkstudios bei

42,6 und 66, 3 v. H. ,

56,3 und ZO,¡ v.H.,
38,6 b2w.33,3 v.H.

46,3 v. H.

Auf dieser Grundlage Íst ejn wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

nach Auffassung des ORH nicht möglich.

Dazu kommt, daß der eigentljche Zweck der Vorhaltung während des Pilotver-
suches, nämì ich die Ermögì ichung eines Einstieges für finanzschwache Pro-

grammanbieter, nur zu einer sehr geringen Ausìastung der vorgehaìtenen Ka-

pazitäten führte. Zum ganz ijberwiegenden Teil erfolgte die Ausìastung

durch fjnanzstarke Anbieter wje den BR, die Musicbox (KMP), mbt und Sprin-
ger. Nachträgì ich ist erkennbar, daß eine Vorhaltung von techníschen Ejn-

richtungen für diese potenten Anbjeter nicht erforderlich gewesen wäre, da

diese ohne wejteres auf eigene Ressourcen bzw. auf das im Raum München

vorhandene Angebot auf dem privaten Markt hätten zurückgrejfen können.

Nach Auslaufen des Pjlotversuches und l,Jegfaìl der Förderung durch den Ka-

beìgroschen standen auch tatsächl ich die Fernsehstudios der MPK/MGK leer

und dje Hörfunkstudjos wurden weniger genutzt.

Aus diesen Gründen empfiehlt der ORH, die Kapazitäten an technischen Ejn-

rìchtungen - dje in der besonderen Situation des Pj lotversuches als ge-

rechtfertigt angesehen werden können - erheblich zu reduzieren. Es sollte
vermieden werden, daß - wie jm Bereich Fernsehen - ìängere Zeit Kapazjtä-

ten ungenutzt vorgehalten werden. Der Versuch der MGK, durch Vermietung

einer Studio- und einer Regieeínrichtung wen igstens eìne gewisse Kosten-

deckung zu errejchen, kann als erster Schrjtt gesehen werden. Mjt dem wei-

teren Abbau der KapazitätLn sollte aber njcht zu ìange gewartet werden.

Bei Abbau der Hörfunkkapazitäten bzw. bei Einbringung djeser technjschen

Einrichtungen in ejne gemeinsam mj t den Programmanbietern zu ernichtende

Sendezentrale sol I te j nsbesondere auch darauf geachtet werden, daß di e

derzeit zu sehr unglinstigen Konditionen angemieteten Räume, in denen sjch

djese Eìnrìchtungen befinden, mögl ichst schneì I aufgegeben werden können

(sjehe hjerzu auch TNr.35.3.6.1).
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35.3.5 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen der MPK haben in den Jahren 1982 bjs 1985 betra-35.3.5.1 Die

gen:

1982

1983

1984

1985

3 400 DM

1 405 900 DM

3 413 200 DM

3 868 000 DM

Der Bestand an Planstellen hat sich folgendermaßen entwjckelt:

35.3.5.2 Vergütungen

Die MPK schloß mit jhren Mjtarbeitern ausschljeßl ich Einzelverträge, die

bjs zum 31. Dezember 1985 befristet waren. Eine tarifvertragìiche Bìndung

bestand nicht. Der Aufsichtsrat empfahì der Geschäftsleitung im April

1983, bei Personaleinstellungen auf eÍn angemessenes und vernijnftjges Ge-

haltsniveau zu achten. Dabej sollte das Gehaltsgefiige unter dem Gehaltsni-

veau des BR ìiegen.

Der ORH hat dje Vergütungen zwischen MPK und BR vergì ichen. Dabei hat sich

ergeben, daß die Gehälter bei der MPK jm Jahr 1985 bei den gegenüberge-

stellten Richtpositìonen im Schnitt um rd.13 v.H. ijber dem des BR lagen.

Zahleniibersi cht 3

Pl anstel len für 1983 1984 1985

Geschäftsführung (einschließl jch Plan-
stel le "Recht" )

Techn i k

Programmangebote, Entwjcklung und
Koordination

Serv i ce

Finanz-, Rechnungswesen und Verwaìtung

Pl anstel len ìnsgesamt

6

14

6

4

5

6

15

13

3

I

7

23

13

3

I
35 45 54
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Bei der Beurtei lung des Vergiitungsniveaus muß al lerdings berücksjchtigt

werden, daß die Arbeitsverträge nur auf höchstens drei Jahre (bjs zum Ende

des Versuchs) abgeschìossen werden konnten. Ein gewisses Entgegenkommen

bej Anstel lung qualifjzjerter Mitarbeiter war deshalb nicht zu vermeiden.

Auch darf beìm Vergleich mit der BR-Vergijtung njcht übersehen werden, daß

fijr die Arbeitnehmer des BR eine betriebl iche Altersversorgung und eine

Beihi lferegelung bestehen. Außerdem mußten die MPK-Mitarbejter wegen der

klejneren Betrìebsgröße vjelseitig verwendbar sein.

35.3.5.3 Frejzeitausgìeìch

Die wöchentl iche Arbeitsze'it betrug 40 Stunden. Für arbeitsvertragl ich zum

Schjchtdjenst verpflichtete l'4itarbeiter der MPK wurde fljr geleistete Sonn-

und Feiertagsarbeit anstelle ejnes fjnanzieì len Ausgleichs (Zeitzuschlag)

ejn zusätzl icher Freizeitausgleich gewährt. Die praktische Handhabung

fijhrte dazu, daß bej zu leistender Sonntagsarbeit wegen djeses zusätzli-
chen Freizejtausgìe'ichs nur ejne wöchentl iche Arbejtszeit von 32 Stunden

erbracht werden mußte. Die MPK begrijndet ihre Verfahrenswejse damit, daß

den Mitarbeitern dafür kejn Sonntagszuschlag gewährt wurde, während die

Mjtarbeiter der Fernsehstudjo München Atel ierbetriebsgesel lschaft mbH

schì ag von 100 v.H. erhielten (vgì. TNr. 35.3.6.2).

Nach Auffassung des ORH wäre dje l"1PK sparsamer verfahren, wenn sie anstel-
le des zusätzl ichen Frejzeitausgleichs ejnen Zeitzuschlag für Sonntagsar-

bejt entsprechend den Regeìungen des BR oder des ZDF jn Höhe von 50 v.H.

- im übrigen öffentìjchen Dienst sjnd djes 25 v.H. - gewährt hätte. Auf

diese l'leise wären Personaleinsparungen mögl ich gewesen.

Die MGK hat die MPK-Regeìung im Laufe des Jahres fSB6 i* Sinne des ORH ge-

ändert.

35.3.5.4 Freiwillige Zuwendung - Treueprämie

Die MPK gewährte ihren Mjtarbeitern aufgrund ejner Betrjebsvereinbarung

vom 30.0ktober 1985 zum 31. Dezember 1985 eine Treueprämie. Die Zuwendung

richtete sjch nach der Betriebszugehörigkeit und betrug pro Monat 100 DM.

Für Kìnder, für die ejn Kinderfreibetrag zustand, erhielten dje Mitarbel-

ter zusätzljch 500 DM ie Kind. Fijr Mjtarbejter ab vollendetem 50. Lebens-

jahr wurden zusätzl ich 1000 DM gewährt. Sowejt lvlitarbeiter von der MGK,
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der FSM oder der BLM Ubernommen wurden oder ein Ri.ickkehrrecht an eine öf-
fentl ich-rechtl iche Rundfunkanstalt bzw. einen sonstigen öffentl ich-recht-
lichen Arbeìtgeber hatten, reduzierte sjch dje Zuwendung auf die Hälfte.
Sjnn djeser Sonderzahlung war nach Mittei lung der MPK:

- Abwanderungsüberìegungen von Mitarbeitern entgegenzuwirken,

- einen Ausgleich dafijr zu schaffen, daß nur ejner beschränkten Anzahl von

Mitarbejtern Anschlußverträge fijr das Jahr 1986 angeboten werden konn-

ten,

- der Tatsache nachträgìich Rechnung zu tragen, daß bei der MPK kejne

I i nearen Gehal tsanpassungen vorgenommen wurden.

Der ORH hält dje freiwiììigen Zuwendungen kurz vor Ablauf der Verträge

nicht für gerechtfertigt. Sie wären auch jn der freien t.lirtschaft bei ej-
ner Betriebszugehör'igkeit von längstens drei Jahren nicht übl jch. Faktisch

wurde dadurch das ohnehin hohe Gehaltsniveau weiter angehoben.

35.3.6 Sachaufwendungen

35.3.6.1 Mieten für Büro- und Technikräume

Die MPK war für die Durchfijhrung des Pilotversuches in angemieteten Räumen

in Unterföhring bei Mijnchen auf dem dortigen Studiogelände des ZDF bzw.

der FSM, ejner hundertprozentigen Tochter des ZDF, untergebracht. Die Ein-

richtung und dje technjsche Ausstattung der Räume wurden von der MPK ein-
gebracht bzw. in Auftrag gegeben.

Die von^ der l'lPK jm Jahr 1983 abgeschlossenen Mietverträge übqr Bljroräume2"-2
(17 DM/m ) und Technjkräume für die Fernsehabwlcklung (15 DM/m I gaben we-

der von der Miethöhe noch von der Laufzeit her Grund zur Beanstandung. Dle

Laufzejt bjs 31. Dezember 1985 fijr dje Anmjetung der Technjkräume war auf

die Dauer des Pilotprojektes abgestellt, bei der Mletdauer bjs 30. Juni

1986 fijr die Bijroräume der MPK war eine Abwicklungsphase von sechs Monaten

eingeplant.

Im Jahr 1984 hat dje MPK jedoch im selben Gebäude weitere Büroräume und

Räume für dje Technjtche Zentrale Hörfunk zu wesentlich ungtjnstigeren Kon-

djtjonen (22,60 ON/m2) vom ZDt angemietet. Durch Eintritt jn die Restlauf-
zeit eines zwischen dem ZDF und einem Dritten bestehenden Staffelmietver-
trages wurde neben ei nem um rd. ej n Dri tte I höheren Mi etpre i s für e i ne
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Grundmjetzejt von zwei Jahren (1. Januar 1984 bis Ende des Pilotprojektes

31. Dezember 1985) noch ejne Mietausfal l- und Kostentragungsgarantie für
wejtere 20 Monate ijbernommen, deren wirtschaftì iches Ris'iko sich auf etwa

350 000 0M belief. Dies ergibt für den Garantiefall rechnerjsch eine auf

dje Laqfzejt des Pilotversuchs bezogene mögì'iche Kaltmjete von etwa
2

50 DM/m-. Nach den dem ORH vorìiegenden Planzahlen fijr 1986 sind von den

Mieten für Büros und Hörfunkstudios 220 000 DM noch der MPK zugeordnet

worden. Darin dürfte auch ein Tei I des übernommenen Ausfal lrisikos enthal-

ten sein.

Der ORH ist der Auffassung, daß dje mit der Anmietung weiterer Räume jm

gìeichen Gebäude unbestreitbar verbundenen Vorteile jn der zeitlichen und

organisatorischen Abwicklung des Hörfunkberejchs die insgesamt in Kauf ge-

nommenen finanziel len Nachtei le und Risjken nicht aufwiegen können. Auch

Aufsichtsrat und Präsidium des Aufsichtsrats der MPK haben ihren Bedenken

gegen die Kondjtionen des Vertrages Ausdruck verljehen. Für das Argument

der Gesel lschaft, die alternative Anmjetung von Räumen an ejnem anderen

Standort wäre wegen der damit verbundenen dezentralen Betrjebsabw'icklung

voraussichtl ich noch teurer gekommen, I iegen kejne konkreten Anhaltspunkte

vor.

35.3.6.2 Betrieb der Technischen Zentraìe Fernsehen durch die FSM

7u den Aufgaben der MPK gehörte auch die Vorhaltung der personellen und

technischen Ressourcen für die Abwjcklung der Sendungen im Kabe'lfernsehen

sowje für die Produktjon von Fernsehsendungen durch dje Programmanbieter

des Kabelpjlotprojektes. Zu diesem Zweck wurden von der MPK eingerichtet:

- eine Zentrale Sendeabwjcklung mit zugehörìgen Abspieìeinrichtungen fijr
unterschjedl iche Systeme und Formate,

- zwei Fernsehstudìos und eine Ansageeinheit mit zugehörigen Senderegien

und Schriftgeneratoren.

Im Rahmen des Betriebs der Technischen Zentrale Fernsehen stellte die MPK

aber nur für die Abwickìung des laufenden Fernsehprogrammes eigenes Perso-

naì, also die Schichtleitung und die Besetzung der Zentralen Sendeabwick-

lung. Das fijr dje Bedienung der Abspieleinrichtungen und für den Betrjeb
der Fernsehstudios erforderl jche Personal, insgesamt 19 Personen für ejne

8-Stunden-Schicht tägììch vom 1. lvlärz 1984 bjs 31. Dezember 1985, wurde

von der FSM gestel It. Diese Personalgestel Iung wurde von der FSM mit

660 DM je Schicht und Person in Rechnung gestel lt.
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Der Schichtpreis beruhte auf einer von der

tion, die von der MPK letztlich unverändert

sung des ORH hat dÍe MPK, wenn man den

Festabnahme bestjmmter Djenstleistungen

Sch i chtpreì s zugest immt.

FSM vorgeìegten Einzelkalkula-
akzeptiert wurde. Nach Auffas-

Umfang der von ihr garantierten

betrachtet, e.inem zu hohen

Bei Zugrundeìegung der aì ì geme inen Prei sl i ste der FSM (Stand 1. August

1983) hätte sich fijr die |r,|PK selbst bei ganz überwiegender Einstufung des

geste l lten Personals in der höchsten Lohngruppe A ejn durchschnittl icher

Schichtpreis von 720 Dlir ergeben. Der zwjschen MPK und FSM verejnbarte

Schichtpreis von 660 DM entspricht damit rd.90 v.H. des Preises, der bei

einer nur stundenweisen oder tageweisen Abnahme von Personal von iedem

Drjtten zu zahlen gewesen wäre. Ein Abschlag von nur 10 v.H. fijr den l,jeg-

fall aller Vorhalte- und Auslastungsrisjken auf seiten der FSM erschejnt
jedoch bej weitem zu gering.

Auch der von der FSM aìs Ausgangsgröße für ihre Einzelkalkulation des

Schichtpreises angesetzte durchschnittljche Bruttolohn ergab sjch nach Er'

kenntnissen des ORH aus dem Ansatz der jeweils höchsten Einstufung nach

Tarifgruppen (Funktion bzw. Schwierigkeitsgrad) und einer 9- bis 10iähri-
gen Betriebszugehörigkeit des bereitgestellten Personals.

Ejne differenziertere Betrachtung der erforderl ichen Qual jfìkation des

Personals z.B. für den Betrieb von zwei nur 60 und 87 m großen Studjos

hätte zu einer spürbaren Absenkung des Ausgangswertes und damit der Ge-

samtkalkulatjon gefljhrt, die nach Einschätzurrg des 0RH, auf die Laufzeit

des Vertrages gerechnet, eine EÍnsparung von rd. 1 Mio DM erbracht hätte.

Auch andere Kalkulationselemente der FSM hätten Anlaß zu weiteren Verhand-

ìungen geboten. Das gi lt insbesondere für dje letztl ich dreifache Berijck-

sichtigung von Sonntagsarbeit (l freier Tag zur Herstellung der 5-Tage-Wo-

che + 1 zusätzlicher freier Tag + 100 v.H. Zuschìag) und für einen pau-

schalen Gemeinkostenzuschlag von 20 v.H., der auf die Laufzeit des Vertra-
ges ímmerhin 1,2 Mio DM ausmachte.

Die FSlY hält dje verrechneten Preise weiterhjn fijr angemessen. Sje ver-
weist auf die Unwägbarkeiten und Uns'icherheiten, die sich aus den beson-

deren Bedingungen und der Befristung des Kabelpi lotprojektes ergaben. Dies

habe sich notwendig auch auf die Preisgestaìtung ausgewirkt. Insbesondere

habe auch sie selbst finanziel ìe Zugeständnjsse bej der nur befrjsteten
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Einstel lung von Personal spezÍel I für das Kabelpi lotprojekt machen mijssen.

Ein Vergleich der Preise, welche der MPK berechnet wurden, mjt der aìlge-
mejnen Preisliste der FSM sej deshalb nicht möglich. Die FSM räumt jedoch

ein, daß ihre Preise fijr Sach- und Personalìeistungen im Rahmen evtl. län-
gerfristiger Bindungen beì künftigen Kabel- und Satelljtenproiekten durch-

aus verhandlungsfähig seien.

Die Argumente der FSM vermögen schon deshalb njcht zu überzeugen, weil dje

zum Vergìeich herangezogene allgemeine Prejsliste der FSM gerade auch sol-
che Personaìleistungen zum Inhalt hat, die gegenüber der MPK erbracht wur-

den.

Die MPK hat den Bedenken des ORH gegen die Höhe des verrechneten Schicht-
preises jm Grundsatz zugestimmt, sie verwejst aber darauf, daß sje sjch
nach der Standortentscheidung für Unterföhring den Bedingungen der FSM ha-

be beugen mljssen. Dabei wjrd aber übersehen, daß die MPK schon vom finan-
zielìen Volumen der Geschäftsbeziehung her eìn fijr die FSM interessanter

Partner war, der durchaus das Gewjcht hatte, seine eigenen Vorstellungen

besser zur Geltung zu bringen.
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ZI^IEITER TEIL

FINANZIELLE SITUATION DES BAYERISCI]EN RUNDFUNKS

Îm folgenden Bertcht wlrd lm leil A d1e flnanzlelle Sltuatlon des Bayer.

Rundfunks (BR) und deren vorausslchtl lche Entwick'lung 1n den kommenden

Jahren dargestellt. Außerdem enthält ellm le11 B Feststellungen zur Prtl-

fung der betrlebl lchen Altersversorgung.

Gl i ederung

À

1 Dle lJlrtschaftspläne der Jahre 1984 bls 1986 und' thr Vo1 lzug

1.1 t,llrtschaftsplanung
L.2 l,Jirtschaftsrechnung

1.3 Verbesserungen lrn Haushaltsvol lzug

1.4 Entwlcklung des Haushaltsvolumens des BR lm
Verglelch zu den Staatshaushalten

1.5 Verglelch des tatsächllchen Flnanzbedarfs mlt der
mlttel f r'l sti gen Fl nanzpl anung

2 0berbllck ilber die Ertragslage 1984 bis 1986

2.I 0berslcht zur Ertragsentwlcklung 1984 bis 1986

2.1.1 Tel 1 nehmergebijhren

2,L.2 Erlräge aus Kostenerstattungen und GewinnabfiJhrungen

2.1.3 0br'lge Erträge

2.2 0berslcht zur Aufwandsentwjcklung 1984 bis 1986

2. 2.1 Personal aufwendungen

2,2.2 Sachaufwendungen - Programmlelstungen

2.2.3 Kosten und Lelstungen der Produktionsbetriebe lnt
Hörfunk und Fernsehen

2,2.4 Pr ogrammvorratshal tung

Sel te

204

204

205

206

207

208

209

209

2t0
zTL

2t2
212

213

2LB

221

22I



-204-

3 Investi tionen
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1

1.1

A

Die llfrtschaftspläne und ihr ìlollzug

tJirtschaftspl anung 1)

Die vom Verwaltungsrat gepriJften und vom Rundfunkrat genehmlgten l'llrt-
schaftspläne der Jahre 1984 bjs 1986 enthlelten elnschl leßl lch der Nach'

träge

- jm Aufwands- und ErtragsPlan

Zahlenllberslcht 1

1984

Mio DM

1985

Mlo DM

1986

Mio DM

Ertr äge

Aufwendun gen

7 42,9

726,6

765,0

764,3

801,7

836,9

Ergebn I s + 16,3 + 0'7 '35rz

1) ohne Heuehalts¡est aus VorJehren und ohne Sollumbuchungen
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- im Finanzplan

Zahlenübersicht 2

1 984

Mio DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

Fehìbeträge von 1) 812 13,0 33,3

Djese Fehl beträge sol lten
durch

- Abnahme des Eigenmitteì-
best an des

- Zunahme des Fremdmittel-
bestandes 2)

aufgebracht werden bzw. zur

- Zunahme des Eigenmitteì-
bes t andes

f iihren.

18,5

10,3

7r0

6,0

27,3

6,0

I) Die Differenz zwischen dem Ergebnis im Aufwsnds- und Ertragsplan und dem Fehl-
betrag im Finanzplan ergibt sich dadurch, daß die kalkulatorischen Aufwendun-
gen (ínsbesondere AbschreÍbungen und Zuführungen zur PensionsrücksteÌJ.ung) zur
Finanzierung der Ausgaben im Finanzplan (2.8. Investitionen und sonstige Mit,-
telverwendungen) nicht eusgereicht haben.

2) Es handelt sich um zinslose Darlehen der anderen ARD-Anstalten und des ZDF F{jr
den SRT-Erweiterungsbau (= Gemeinschaftseinrichtung der Rundfunkanstalten in
Nürnberg).

L.2 tlirtschaftsrechnung

Die vom Verwaltungsrat geprijften und vom Rundfunkrat festgestellten Wjrt-
schaftsrechnungen der Jahre 1984 bis 1986 enthjelten

- jn der Aufwands- und Ertragsrechnung

Zah I en iiber s i cht 3

I 984

Mio DM

1985

Mio DM

l9B6

Mio DM

Erträge

Aufwend un gen

79L,8

726,5

820,3

777 ,3

884, 5

873,8

0berschiisse 65,3 43 ,0 10, 7
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- in der Finanzrechnung

1..3 Verbesserungen ìm Haushaltsvoì l zug

Gegenijber der lllirtschaftspìanung ergaben sjch im Haushaltsvol lzug folgende

Ergebn i sverbesserurtgett :

- jn der Aufwands- und Ertragsrechnung

l) Unterschied gegenüber den Planzahlen

- in der Finanzrechnung

Zahlenübersicht 6

1984

Mio DM

1985

Mio Dl'|

1986

Mio Dtf

Ergebn i s verbesserung 44,5 55,5 7I ,9

Zahleniibersicht 4

1 984

Mio DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

als Gesamtergebnis

Die überschiisse erhöhten
den Ei genmi ttel bestand
(einschl. Einstel lung in
Rückl agen)

Außerdem nahm der Fremd-
mittelbestand zu

+ 36,3

36,3

+ 42,5

48,5

- 6,0

+ 38,6

4I,2

216

Zahleniibersicht 5

1 984 1985 l986

Mio DM v.H.r Mio DM v.HJ Mio DM v. Hl)

Mehrertr äge

Mehr(-)- bzw. Mjnderauf-
wendungen ( + )

48,9

+ 0r1

6,6

0,0

55,3

- 13,0

712

r17

82,8

- 36,9

10,3

414

Ergebn i sverbesserung 49,0 42,3 45 ,9
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Entwtcklung des Haushaltsvolumens des BR im Vergìelch zu dert Staatshaus-
halten

Dje Steigerung des Ausgabevoìumens bejm BR steì lt sich im Verglelch mit
der Entwickìung belm Bund und der 1m Freistaat Bayern wie folgt dar:

1) Die Steigerungsraten basieren für 1984 bis 1986 auf dem Ist, fúr l9B7 aufl dem llaushalts-
solì qegerrüber dem Soll 1986,

2) Im Ausgabevolumen des BR blieben ioJ.gende Verpilichtungen aus de¡ Gebûhrenanpassung I. Ju-
li l98l außer Eetracht:

Verpilichtungen des BR aus de¡
Gebührenanpassung l. Juli l9B)

1984

io Dl'

t9B5
Mio Dl'

1986
Mio DM

19s7

Mio Dl

Abführung für KabelpllotproJekte
Fe r nsehrest ve r so r gu ng

Neuregelung Flnanzausgleich und Flnen-
zlerung Deut.sehlandfunk
Innnvoi i nncn

6rO
o19

ll',
8.5

6rI
rrg

11,7
'I 1 r

rr7
2r8

L2rI
1t.9

12r4
,at

+rs

zu9ammen 26,7 ll ,0 z8 15 46,4

Darüber hlnaua wu¡den dLe Hauehalhsvolumina um Ausgaben für desrrSondervermögen Alteraver-
sotgungrr çk0rzt.

)) Zum Verglelch sind die nach dem Schema des Finenzplanungsrata bereinigèen Hausheltevolumi-
na herangezogen worden.

Der Vergleich zeigt, daß dle Anpassung der Rundfunkgebijhren zum 1. Jul l
1983, lnsbesondere im Jahr 1984, elne Steìgerungsrate ermög1 icht hat, die

erheblich Uber der der Staatshaushalte lag. Die Erhöhung bei den Investi-
t;jonen um mehr a1s 70 v.H. und der Erwerb ejnes Filmpaketes trugen zum An-

stieg maßgebljch bei. In den Jahren 1985 und 1986 hat der BR seine Stejge-
rungsraten gegenüber 1984 deutl ich zurijckgefijhrt. Im Haushalt 1987 ist
eine Steigerung geplant, die unter den Zuwachsraten der Staatshaushalte

1 i egt.

Zahleniibersi cht 7

Steigerungsraten gegenilber dem VorJahr r)
'ln v.H.

Durchschn l tt
der Jahre

1984 bis 19851984 1985 1986 1987

BR
2)

Bund ,)

Fre i staat l)
Bayern

12,6

2r0

2r0

3'8
2rL

5,3

6' I
rr7

4r3

0'3
1'9

4,6

5'7

lrg

4,1
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Vergleicht man al lerdjngs das Ausgabevolumen 1987 mit dem von 1983' dann

beträgt die Steigerung beim BR 24,6 v.H. qegenüber 8,8 v.H. bejm Bund und

L2,9 v.H. beim Freistaat Bayern.

Vergìeich des tatsächlichen Finanzbedarfs mjt der mittelfrjstigen Finanz-
p I anung

Die Rundfunkanstalten legten der Kommjssion zur Ermittlung des Flnanzbe-

darfs der Rundfunkanstalten (KEF) im November 1984 ihre mittelfrlstlgen
Finanzvorschauen für die Zeit vom 1. Januar 1983 bis zum 31. Dezember 1988

vor. Sie dienten als Grundlage fijr den Fünften KEF-Bericht. Danach erwar-

tete der BR für den Zejtraum 1984 bjs 1986 folgende Fehlbeträge:

Planzahlen lt. Finanzvorschau Zahlenüberslcht 8

I) einechlleOlich SateLlitenkosten

Vergleicht man diese Planzahlen mjt dem Ist, so ergeben sjch folgende Ab-

we i chungen :

Die Istverbesserungen beruhen sowohl auf Mehrelnnahmen als auch auf Min-

derausgaben. Gemessen am Haushaltsvolumen der drej Jahre beträgt dje

durchschnittl jche jährl iche Abweichung gegentiber der Finanzvorschau rd.

9 v.H.. Gegenijber den Feststel lungen jm ORH-Bericht 1985 (jn den Jahren

1981 bis 1983 betrug die durchschnittl iche Abweichung 15 v.H. ) verringerte
sich zwar der Abstand zwischen Bedarfsplanung und dem Ist. Dennoch sollten
weitere Anstrengungen unternommen werden, den mittelfristigen Fìnanzbedarf

real istischer zu schätzen.

1984

Mio DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

1984 bis 1986

Mio DM

Fehl beträge r) 9'6 26,0 50,8 86,4

Zahleniibersicht 9

1 984

Mio DM

1985

Mio Dlv1

1986

Mio DM

1984 bis 1986

Mio Dl'l

Tatsächl i che 0berschlissr

Abweichung gegenijber
der Finanzvorschau
ÍKEFil

36,3

45,9

42,5

+ 68,5

38,6

+ 89,4

1r7,4

+ 203,8
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0berblick über die Ertragslage 1984 bis 1986

Der BR erzjelte in den [,Jjrtschaftsjahren 1984 bjs 1986 0berschijsse in der

Ertrags- und Aufwandsrechnung von insgesamt 119 Mio DM. Diese überschijsse

gehen in die Investitjons- und Finanzrechnung eÍn und stehen - sowejt sie
dort nicht verwendet werden oder kalku'latorischer Natur sind - als Finanz-

mittel für Folgejahre zur Verfügung.

ûbersjcht zur Ertragsentwicklung 1984 bis 1986

Die Gesamterträge des BR lagen 1986 um 92,7 l{io DM (11,7 v.H.) ijber denen

des Jahres 1984. Die Betriebserträge verbesserten sich im wesentlichen bej

den Ieilnehmergebühren und den Kostenerstattungen der Rundfunkwerbung. Bei

den neutralen Erträgen trug die Auflösung von Rücksteìlungen zur Ertrags-
verbesserung bei. Dje Erträge 1986 setzten sjch jn etwa wie fol9t zusam-

men:

70 v. H. Tei I nehmergebühren,

18 v.H. Kosten- und Vorsteuererstattungen sowie Gewinnabfijhrungen der
Bayer. Rundfunkwerbung,

12 v .H. ijbr i ge Erträge.

Gegenijber 1984 verringerte sich der Antei I der Tej lnehmergebühren von

75 v.H. auf 70 v.H. Mit dazu beigetragen hat die Auflösung ejner Rückstel-
ìung zugunsten der lìbrigen Erträge.
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Ertragsstruktur Zahlenübersicht 10

l) Enthetten ist eine Rijckstellungsauflösung durch Einiührung von Gesamtversorgunqsobergren-
zen Ín Höhe von 23,6 Mio DM.

Tei I nehmergebühren

Die monatl jche Rundfunkgebühr beträgt sejt 1. Jul i 1983 16,25 DM. Sje

setzt sich aus der Grundgebühr von 5,05 DM und der Fernsehgebilhr von

11,20 DM zusammen. Von der Fernsehgebühr sind 30 v.H. (3,36 DM) an das

Zweite Deutsche Fernsehen abzuführen.

Dje Anzahl der gebijhrenpfl ìchtigen Empfangsgeräte ist zum 31. Dezember

1986 jn Bayern weiter angestiegen. Gegenijber dem 31. Dezember 1984 erhöhte

sie sich

- für den Hörfunk un 226 216 (5,6 v.H.) auf 4 25I 46L,

- für das Fernsehen um 135 015 (3,7 v.H.) auf 3 770 524.

Der Anteil des BR an den gebührenpflíchtigen Empfangsgeräten aller Landes-

rundfunkanstalten hat sich im gleichen Zeitraum erneut lejcht erhöht, näm-

ì ich

1984

Mio DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

Ver än der un ger
1984 bis 19Bt

Mio DM v. H.

1 . Betrj ebserträge

- Tej I nehmergebühren

- Kostenerstattungen
(Rundfunkwerbung u. a. )

- Erträge aus Gewinnab-
führungsverträgen

- Erträge aus Beteiligungen
und anderen Finanzan-
ì agen, sonstj ge Z i nsen
und ähnl iche Erträge

- Erträge aus Bestands-
veränderungen

- Sonstige Betriebserträge

i nsgesamt

593,7

111 ,1

30,5

14,3

9'3

14 ,6

607,1

116,7

33,3

15,4

12,5

16,0

621,7

L43,4

29,0

15 ,9

14,6

16,7

+ 28,0

+ 32,3

- 1,5

1r6

5,3

2rl

+

+

+

417

29,I

419

II ,2

57,0

14,4

1/3,5 801 ,0 841,3 + 67,8 8r8

2, Neutrale trträge 18,3 19,3
r)

43,2 + 24,9 136,1

3. Gesarntertriige 791,8 820,3 884,5 + 92,7 LI,7
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von 17,4 v.H. auf 17,9 v.H.,

2.L.2

- jm Fernsehen von 17,4 v.H. auf 17,7 v.H.

Die aufgrund der Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebüh-

renpfì icht gewährten Freistel ìungen erhöhten sich im Hörfunk um 48 962

(18,4 v.H. ) auf 315 121. Fiir den Fernsehbereich ergab sich eine Erhöhung

um 17 348 (8,9 v.H. ) auf 212 734 gebijhrenbefrejte Tej lnehmer.

Durch den Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens (Rundfunkstaats-

vertrag) vom 3. Apriì 1987 erhöht sjch die Rundfunkgebühr ab 1. Januar

1988 um mtì.0,35 DM auf 16,60 DM. Die Erhöhung betrifft mit 0,11 DM dje
Grundgebi,ihr und mi t 0,24 Dl4 die Fernsehgebühr'. Von d jeser Erhiihung der

Rundfunkgebijhr partizipìeren dje Landesr.undfunkanstalten und das ZDF je-
doch nur rnit rd.0,02 DM, während "die nach l-arrdesrecht zuständigen Stel-
len" - in Bayern die Landeszentra le für neue lvled ien (BLM) - künftig mit
2 v.H. am Rundfunkgebührenaufkomnren betejligt sind. Der BLlvl werden somit
ab 1988 jährìich rd. 15 l'4io DM vom Rundf unkgebijhrenaufkommen zur Firranzie-
rung ihrer Aufgaben .im Rahnten der öffentl.ich-rechtl ichen Trägerschaft zur

Verfügung stehen. Beim BR wird sìch die Gebijhrenerhiihung ab i9B8 rnit einem
jährlichen Plus von rd.0,7 Mio Dlvl auswirken.

Erträge aus Kostenerstattungen und Gewinnabführungen der Bayer. Rundfunk-
werbung (BRl,l)

Die Erträge aus der Rundfunkwerbung steìlen fijr den BR neben dem Gebijhren-

aufkommen eine wjchtige Finanzquel le dar. Die l.lerbeerträge fl ießen dern BR

vor allem jn Form von Kostenerstattungen für das lJerberahmenprogramm zu.

Darijber hinaus besteht mjt der BRI¡l ein Gewjrrnabfijhrungsvertrag. Aus der

Rundfunkwerbung erzielte der BR folgende Erträge:

Erträge aus ['lerbung Zahlenübersicht 1l

1984

Mio DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

Veränderungen
1984 bis 1986

Mio DM v.H.
Kostenerstattung Rahmen-
programm

Erträge aus der Gewinn-
abführung

Vorsteuer-Erstattung

97 ,4

30,5

??

102,1

33,3

3r7

I2o,L

29,0

4,5

+

+

22,7

1r5

2,2

23,3

419

95,7

i n sges amt 130,2 139,1 153,6 + 23,4 18,0
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Der Anstieg der Kostenerstattung ist durch höhere Durchschnittsmjnutenko-

sten im Rahmenprogramm verursacht. Die höheren Kosten ergaben sich nach

der Darstel ìung des BR aus der Notwendigkeìt, dle Attraktivität des Vor-

abendprogramms zur Sicherung der lderbeeinnahmen zu erhöhen. Bei der BRt,{

führten deshalb die gestiegenen Rahmenprogrammkosten im hlerbefernsehen bei

unveränderten Werbepreisen zu einem niedrigeren Gewinn.

Im Fernsehen lyaren die t,'lerbesendezejten jeweils voll ausgelastet. Die lller-

bezejten im Hörfunk konnlen 1986 jm Programm Bayern 1 zu 94,6 v.H. (Vor-

jahr 88,2 v.H.) und im Programm Bayern 3 zu 95,6 v.H. (Voriahr 99,0 v.H.)

verkauft werden.

2.L.3 übrige Erträge

Enthalten sind vor allen Erträge aus

- Coproduktionen und Programmverwertungen,

- dem Sondervermögen "Altersversorgung",
- der Auflösung von Rijckstellungen.

Daneben werden Bestandsveränderungen der Fernseh-Programmvorräte und aktj-
vierte Eigenìeistungen ausgewiesen.

0bersicht zur Aufwandsentwickìung 1984 bis 1986

D'ie Gesamtaufwendungen des BR lagen 1986 um 147,3 Mìo DM (20,3 v.H.) über

denen des Jahres 1984. Der erhetrl iche Anstieg betrifft sowohl die Pro-

gramm- und Sachaufwendungen als auch dje Personalaufwendungen, bei denen

der kalkulatorische Aufwand für die Zuführungen zu den Pensjonsrückstel-

lungen besonders zu Buche schlägt, während die kassenwirksamen Personal-

aufwendungen dahinter zurijckbìeiben.

Dje Gesamtaufwendungen 1986 setzten sich wje folgt zusammen:

Personal aufwendungen 41. v.H.

Sachaufwendungen 51 v.H.

i..ibrige Aufwendungen I v.H.

2.2
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Aufwandsstr uktur Zah lenUberslcht l2

Zahlenilbersicht 13

2.2,L Personalaufwendungen

2,2.L.t Dle Personalaufwendungen 1984 bls 1986 glledern slch wie folgt:

Personal aufwand

1984

]t1io DM

198s

MJo Dl'1

1986

lTi o DM

Veränder ungen
1984 bls 1986

Mlo DM v.H

1. Betriebsaufwendungen

- Personal aufwendungen
( davon

¡ kassenwirksame
Personal aufwendungen

r ZufUhrung zu
Pen s I ons rUck stel -
lungen)

- Sachaufwendungen

- Zlnsaufwendungerr

- Abschreibungen

- Zuwendungen zurlr Flnanz-
ausglelch und Deutsch-
'landf unk

1 nsgesamt

294.-7

(233,21

( 61,5 )

36117

0'5
28r7

28,0

305'.2

( 238,0 )

I 67,21

392 rI
0r5

31 ,6

28,4

357,8

(249,2)

(108,6)

443 ,6

0'5
33,0

28,8

63,1

( 16,0)

(47,1)

81,9

4'3

0'8

2I 14

(6,9

7616

22,6

15,0

2'9

713,6 757,8 863,7 150, I 2I,0

. Neutrale Aufwendungen 12,9 19,5 10, 1 2r8 2L,7

. Gesamtaufwendungen 726,5 777 ,3 873,8 147,3 20,3

1984

Mlo DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

Verän derungen
1984 bis 1986

DMl'lio v.H

Behä I ter
Sozlale Abgaben

Altersversorgurtg und
Unter.s t [itzun g

Sonst'l ge Sozl al aufwendungen
und sonstlge Personal auf-
|lqn d un gen

i nsgesamt

lgB,6

27 ,0

68,5

0r6

203,2

27,8

73,7

0'5

2I2,5
29,2

115,5

0r6

13,9

212

47 ,0

+

+

+

7'0
Brl

68,6

294,7 305 ,2 357,8 + 63,1 2L,-4

leränderung gegenUber
/orJahr - jn v.H. - - 0r2 + 316 + I7,2

\ntell am Betriebsaufwand 41,3 40,3 4L,4
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Der starke Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 1986 wurde vor allem
durch höhere Zufilhrungen zur Pensjonsrilckstellung hervorgerufen. In den

,Iahren 1984 bis 1986 wurden insgesamt 237,3 Mio DM, darunter 1986

108'6 Mlo DM, den PensjonsrUckstellungen als kalkulatorischer Aufwand a)-
gef'tihrt. Abwejchend von der bjsherigen Berechnungsmethode wurde 1986

. - als Bemessungsgrundìagè das Jeweillge, nach dem Tarjfvertrag erreichbare
Endstufengeha lt berücksichtl gt,

- bel den männl lchen Anwartschaftsberechtlgten generel l das rechnungs-

mäß1ge Grenza'lter mit 63 Jahren zugrunde gelegt.

Dles allein fijhrte zu elner Aufstockung von rd. 34 Mio DM. Andererselts
konnten durch dle Nettobegrenzung der Versorgungsansprtlche 23r6 Mio Dl'1

PensjonsrUckstel lungen erfolgswirksam aufgelöst werden (vgl. Fußnote zur
Zahlentlberslcht 10 und Teil B).

2.2.t.2 Der Anteil der Personalaufwendungen am betrjebljchen Aufwand veränderte
slch 'lm Untersuchungszeltraum nur unwesentllch. Er betrug 1986 41,4 v.H.

Vergleicht man die Steigerungsraten der Personalaufwendungen mlt denen der

übrigen Betriebsaufwendungen, so fijhrt dies zu foìgendem Ergebnìs:

v.ll.

tbr. t gG Bctn i ebc¡ufïêndutgÊrt

Pensona l ar¡ f rcndurgcn

g¡
.1983 1984 1985 r986

110

,/

,/

/

./
,/
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Es zeigt, daß sich die ijbrigen Betriebsaufwendungen von 1983 bis 1986 um

35 v.H. erhöht haben. Der Anstieg der Personal aufwendungen war rnjt

2I,l v.H. jm gleichen Zeitraum gerìnger; der darin enthaltene stei ìe An-

stieg um 17,7 v.H. im Jahr 1986 beruht jm wesentlichen auf den vorher be-

schriebenen Sondereinflüssen bei den kalkulatorischen Zuführungen zu den

Pens j onsrückstel I ungen.

2.2.I.3 Im foìgenden werden dje Steigerungsraten der Personaìausgaben des BR mit

denen des Bundes und des Freistaates Bayern vergìÍchen:

Zah I en iiber s i cht 14

Steigerungsraten jewei ls gegen-
ijber dem Vorjahr in v.H.

1984 1985 1986

BR

Bund

Fre i staat Bayern

416

0'9
rr7

217

314

3,4

413

3r5

415

Die Steigerungsrate des BR lag 1984 ijber der im iibrjgen öffentìichen
Dienst. Dies beruht auch darauf, daß der BR die Gehaltserhöhung 1983 des

i.ibrigen öffentl jchen Dienstes mjt mehrmonatjger Verzögerung 1984 nachge-

holt hat. Seit 1985 entsprechen die Steigerungsraten des BR dem Anstieg

der Personalausgaben bejm Bund bzw. in Bayern.

Wegen der Unterschiede im Bereich der Altersversorgung werden in einem

weiteren Vergìeìch die Vergütungen der Angestel lten im Frejstaat Bayern

der Gehaltsentwjcklung des BR gegenübergesteì lt.

Zahleniibersicht 15

Stei gerungsraten jeweì ì s gegen-
iiber dem Vor.iahr in v.H. 1984 1985 1986

BR 
T)

Frejstaat Bayern 2)

4r0

0,6

214

216

?o

4rr

Einbezogen wurden folgende Personafausgaben: Gehälter, soziale Ab-
gaben (ohne gesetzliche UnFallversicherung) sowie sonstige soziale
Aufwendungen (Selbstfahrervergütungen und sonstige Personalaufwen-
dungen ) .

Ausgaben im Sinne der Gruppe 425 des Gruppierungspìans

I)

2)
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Auch dieser Vergleich bestätigt, daß die Steigerungsraten des BR fijr die

Jahre 1985 und 1986 dem Anstieg im übrigen öffentlichen Dienst jn etwa

entsprechen.

2.2.L.4 Pl anstel lenentwickìung

Zahlenübersi cht 16

Plansbel len fLir 1984 1985 1986 l9B7

(jremien, Intendartz und jur isljsclte
Di rekt i r¡n

Hörf unkpr"ogranrtn, D.i enst leistungerr
des Hörfunks und Hörfurrkploduktiott

Fernsehprograrnm und Produktjons -

betri eb Fernsehen

Verwaltung und al ìgemeiner
Betri eb

Technische Djrektjon, Technischer
Betrieb Fernsehen und Senderbetrieb

9/

972

I 071

451

419

97

992

I 071

451

42r

102

991

1 075

453

429

111

998

L OB3

453

443

i nsgesamt 3 010 3 032 3 050 3 088

Der BR hat von 1985 bis i987 78 neue Planstelìen geschaffen. Djes bedeu-

tet ejnen Zugang von 2,6 v.H. gegenijber 1984. Dabei ist die Anzahl der

Planstellen in Verwaìtung und allgemeinem Betrieb nahezu unverändert ge-

bl ieben. Die Mehrung im Berejch der Gremien, Intendanz und jurìstischen

Direktion betrifft vor al lern die Rundfunkgebijhrensteì le. Dje Anzahl der

befristeten und unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des

Steì lenplans stìeg ìm gìeichen Zeitraurn um 28 auf ìnsgesamt 94. 
I)

Im Stel ìenpl an 1987 sjnd sieben auf3ertarifl jche Stel len und 58 Sonderver-

tragsstel len ausgewiesen. Datnit hat sich die Anzahl der Sondervertrags-

stellen gegenüber 1984 unr vjer verrjnger"t.

l) Davon entfallen auf
- befristete Arbeitsverhältnisse ohne Planstelle 69

- Zeitverträge I
- unbefristete Arbeitsverhältr¡isse I1
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2.2.L.5 Stel lenhebungen

Der BR nahm im Zejtraum 1984 bis 1987 222 Höherbewertungen vor. Dem ste-
hen 26 Rückbewertungen gegenijber. Im einzelnen ergab sich foìgende Ent-

wicklung:

tlertìgkeìtsänderungen im Stel ìenpì an Zahleniibersicht 17

Der Elwarturrg des Bayerischert Landtaqs irn Beschluß vorn 14. Jurri 1983

(Drucksache l0l1134), daß der [Jlì seine GehaltsstrukLur grundsätz I ich, vor

al lem durch Rückstufung ijt¡erbewerteter Stel len, ändere, hat der BR durch

Rúckbewertung von 26 Stellen Rechrrung zu tragerr versucht. Der BR weist
darauf hìn, daß Stel lenrückbevlertunqen aus arbeilsrechtl ichen kjr'ünden nur
jrn Rahmen der Personalfluktuation mcigì ich sirrd. Als Begründung für dÍe
vorgenolnmenen Höherbewerlungerr iülir'L tje¡ BR vor aì ìern gesLiegene Schwje-

rìgkeitsgrade mancher Aufgaben und damit höhere Anforderungsprofìle dieser
Stel len an.

Die Zunahrne von höherbewerteten Stel len (Gehaltsgruppe 12 und darijber)
macht die foìgende Zahlenljbersicht deutl ich, in der die Steì lenpläne 1983

und 1987, nach Gehaìtsgruppen gegì iedert, gegenijbergestel lt sjnd,

Zuordnung nach Gehaltsgruppen l)
Zah leniibers i cht lB

l) einschließlich au0e¡tarÍfliche Angestellte, aber ohne Musiker und Sänqer

1984 1985 1986 1987
r nsge-
s amt

Höherbewert un gen

- d ar un ter über I e i t ungs verfah ren
zur neuen Gehaltsbarifstruktur'

Rijckbewertungen

99

48

11

36

2

o

43

2

44

E

222

50

26

Steì lenp l an 1983 Stel 1 enpl an 1987

Anzah I v. H. Anzahl v. H.

AT/Sonderverträge sowie
Gehaìtsgruppen 16 bis 18

Gehaltsgruppen L2 bjs 15

Gehaltsgruppen 5 bis 11

Gehaltsgruppen 1b bís 4

271

67r

I 598

240

9r8

24,r
57 ,5

8r6

287

701

I 646

220

10,0

24,6

57 ,7

/17

i nsgesamt 2 780 100,0 2 854 100,0
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Sachaufwendungen - Programmlei stungen

2.2.2.L Die Sachaufwendungen des BR entwickelten sich

wie foìgt:

Sach aufwand

in den Jahren 1984 bis 1986

Zahlenübersicht 19

Der AnstÍeg der Sachaufwendungen lag im Untersuchungszeitraum ijber dem der

Personalaufwendungen. Auffallend ist hierbei die Ste'igerung bej den Urhe-

ber-, Leistungs- und Herstelìervergijtungen sowÍe dem Antejl an Programm-

Gemeinschaftsaufgabett und Coproduktjonen, aìso den direkten Programmko-

sten, um mehr als 30 v.H. gegenijber 1984.

Die Urheber-, t-eistungs- und Herstellervergütungen setzten sich im einzel-

nen wie folgt zusanlmen:

1984

Mio DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

Ver änderun gen
1984 bis 1986

Mio Dlvl v.H.

Urheber-, Leistungs- und
Herstel ì er vergijtun gen

Anteil an Programm-Gemein-
schaftsaufgaben und Co-
produktì cnen

Postkosten

Einzugskosten der Rund-
f unk gebijhren

Sonsti ge Betri ebsaufwendungen

138,3

47 ,3

58, 5

19,4

98,2

I57 ,4

48,4

60,1

20,7

105 ,5

191,5

62,8

66,1

2I,7
111,5

43,2

15,5

716

213

13 ,3

3L,2

32,8

13,0

11,9

13,5

i nsgesamt 36I,7 392,1 443,6 g1 ,9 22,6

Veränderun g gegenljber
Vorjahr - jn v.H. - 11,4 8r4 13,1

Anteil am Betriebsaufwand 50,7 51,7 51,4
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Urheber-, Leistungs- und Herstel lervergijtungen Zahleniibersicht 20

1984

Mio DM

1985

Mio DM

1986

Mio DM

Ver änder unger
1984 bis 198(

Mio DM v. H.

Urhebervergütungen

Gemavergütu n gen

L.eistungsvergijtungen (Gagen,
Honorare, sozi ale Leistungen )

Herste I ì er ver g[ìtun gen

darunter Aufwendungen für
- Auftragsprodukt jonen

- Programmkäufe

L7 ,5

7rg

62,0

50 ,9

(26,7 )
( 15,5 )

19,4

B'0

68,5

61,5

(34,9)

( 15,6)

20,B

8'2

7 3,4

79,I

(4r ,7 )

(27,0)

+ 3r3

+ 0r3

+ ll,4
+ 2grz

+ 15,0)
+ 11,5 )

18,9

3'8

18,4

5 5,4

56,2)

7 4,2)

i nsgesamt 138, 3 r57,4 181,5 + 43,2 3I,2

Aus der Übersicht wird deutlìch, daß der starke Kostenanstjeg insbesondere
durch die Herstellervergijtungen, also die Aufwendungen für Auftragsproduk-
tjonen und Programmankäufe verursacht wurde.

2.2.2.2 Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Personal- und Sachaufwendungen ist
ejn Überblick ijber die Programmìeistungen jm Hörfunk und Fernsehen (ohne

Werbung) von Interesse:

Programmlei stung Zahlenübersicht 21

1984

Mi nuten

1985

Mi nuten

1986

Mi nuten

Ver änder un g

1984 bis 198(

Mi nuten v. H.

Hörfunk

1. Programm Fernsehen

Bayerisches Fernsehen

I 589 342

67 320

214 138

I 739 291

66 982

223 399

I 914 52',.

67 t6t
226 96!

+ 325 181

156

827+ I2

20,1

012

6rC

Im Hörfunk entspricht das programmvolumen 19g6 e.iner tägì ichen Durch-
schnittssendezeit von B7 Stunden. Der Zuwachs betraf fast ausschì ießl ich
das E-Musik-Spartenprogramm in "Bayern 4',, das nunmehr als vol lprogramm
gelten kann.

Die Programmleistung des BR im 1. Fernsehprogramm entspricht einer tägìi-
chen Durchschnittssendezejt von drej Stunden, im Bayerischen Fernsehen ej-
ner von etwa zehn Stunden.
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Außerdem hat sich der BR ab 1. April 1986 am ARD-Gemeinschaftsprogramm

EINS PLUS (wird in Kabelanlagen eingespeìst) und bis zum 27' November 1986

am paneuropäischen Proiekt Europa TV beteiligt. Daneben wird seit 26. Au-

gust 1985 das Baye¡ische Fernsehen über Intelsat V (Empfang nur ijber Ka-

bel anl agen) bundesweit ausgestrahlt.

In der folgenden übersicht wird die Programmleistung des BR nach Erstsen-

dungen, Wiederholungen und übernahmen von anderen Rundfunkanstalten oder

aus dem Programmpool aufgegljedert:

Zahlenübers tcht 22

1984 i985 1986
Veränder ung

1984 bis 1986

Mi nuten v. H. Mi nuten v. H. Minuten v. H. Mi nuten v.H.

Hörfunk

- Erstsendungen

- llli ederhoì ungen

- 0bernahmen von
anderen Anstalten

- Industrietonträger

z us ammen

497 83i

270 949

235 824

sB4 738

31,3

L7,l

14,B

36,8

534

282

699

931

700

961

266

654

30,7

16,3

15,3

37 ,7

566 471

343 r2r

258 885

746 046

29,6

17,9

L3,5

39,0

+ 68 640

+ 72 172

+ 23 061

+ 161 308

13,8

26,6

9,8

27,6

I 589 342 100,0 I 739 291 100,0 I 914 523 100,0 + 325 181 20,5

l. Program Fernsehen

- Erstsendungen

- Wiederhoì ungen

- 0bernahmen

- Gemeinschafts-
sendungen r)

z u s ammen

32 307

9 816

5 677

t9 520

48 ,0

L4,6

8'4

29,0

33

7

5

721

44I

691

t2920

50 ,3

11, 1

8'5

30,1

31 638

6 753

7 948

20 825

47,L

10, 1

11 ,8

31,0

- 669

- 3063
+ 227L

+ 1305

2't
3l,2
40,0

6r7

67 320 100,0 66 982 100,0 67 164 100,0 156 0,2

Bayerisches Fernsehen

- Erstsendungen

- l,Jiederhol ungen

- 0bernahmen

zusammen

IL7 587

45 857

50 694

54 ,9

2I,4
23,7

r24 470

47 285

51 644

55,7

2I,2
23,I

i23 035

49 709

54 221

54,2

2I,9
23,9

+ 5 448

3 852

3 527

+

+

416

8'4
7ro

214 138 100, 0 223 399 100,0 226 965 100,0 + T2 827 6'0

t) Die Programmbeiträge des BR zu GemeinschaFtssendungen (2.8. ARD-Aktuell und Sportschau sowÍe zum Vormittagsprogramm)

beetehen eus Ergt.gendungen und Vliederholungen. Eine Zuordnung war dem BR nicht mäglich'
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Die 0bersicht zeigt, daß der BR 1986 in sejnen Hörfunkprogrammen täg1ich

durchschnjttljch drei Stunden mehr Erstsendungen als 1984 ausgestrahlt

hat. Trotzdem ist der Antej I der Erstsendungen am Sendevolumen lejcht
rückläufig.

Im Bayerischen Fernsehen erhöhten sich die Erstsendungen 1986 gegenüber

1984 um tägl ich durchschnittljch ejne Viertelstunde. Im 1. Fernseh-Pro-

gramm ergaben sjch keine nennenswerten Veränderungen.

2.2.3 Kosten und Leistungen der Produktjonsbetrjebe'in Hörfunk und Fernsehen

Der ORH hat jm Rahmen seiner Mjtarbeit bej der KEF dje Untersuchungen iiber

Kosten und Lejstungen der Produktjonsbetriebe Hörfunk und Fernsehen fort-
gefi.ihrt. Dabei wurden die in den Produktionsbetrieben der Rundfunkanstal-

ten angefaìlenen Personal- und Sachkosten des Jahres 1985 (indjrekte Pro-

grammkosten) den entsprechenden Produktionslejstungen gegenübergesteìlt.

Für den BR ergaben sjch folgende durchschnjttljche Kosten je hergesteì lter
Sendemi nute:

- Hörfunk 44 DM

- Fernsehen 879 DM.

Der Produktionsbetrieb "Hörfunk" des BR liegt damit unter den neun Landes-

rundfunkanstalten an fünfter Stelle. Die Kostenspanne bewegt sìch zwjschen

33 DM und 59 DM.

Der Produktionsbetrieb "Fernsehen" des BR arbeitete im Vergleich zu den

ijbrìgen Rundfunkanslalten erneut am kostengijnstigsten. Dje hjerzu festge-
stellte Kostenspanne bewegt sich zwischen 879 DM und 1784 DM.

2.2.4 Programmvorratshaìtung

Der ORH hat in einer wejteren, ebenfalls für die KEF durchgefijhrten Unter-

suchung gepri.ift, in welcher Höhe Fjnanzmjttel der Rundfunkanstalten in

Vorratsbeständen für Fernsehprogramme gebunden sjnd und ob dje Notwendìg-

keit hjerfür anzuerkennen jst. Für den BR ergab sich danach zum 31. Dezem-

ber 1984 ejn notwendiger Programmvorrat von 104,2 Mio DM (ohne Berijcksjch-

tigung des Vorratsvermögens für das Regíonalprogramm aber unter Ejnbezie-

hung des Degeto-Antei ls). Der tatsächl iche Programmvorrat betrug zum glei-
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chen Zejtpunkt 136,5 Mjo DM. Der 0berbestand von 32,3 Mio DM kann nach Ab-

zug der antejligen Betriebskosten in Höhe von 2,4 Mio DM mindestens zur

Reduzierung des finanzwjrksamen Programmaufwands im Pìanungszeitraum 1987

bjs 1990 beitragen, zumal der BR sein Programmvermögen (ejnschl ießì ich Re-

gionalprogramm) bjs zum 31. Dezernber 1986 um rd. 30 Mio DM weiter aufge-

stockt hat.

Investi ti onen

Fijr Investitionen jn Sachanl agen hat der BR folgende Mittel aufgewendet

bzw. gepì ant:

Zahlenübersicht 23

Jahr Mio DM
Antei I am

Haushal tsvol umen

H.

Verhäl bn i s zu den
Abschreibungen

v. H.

1984

1985

1986

1987

57 ,r
61 ,4

44,2
r)

43,5

Brl
8,3

5,6

5'4

L98,7

194, 5

134,2
gB,9

1) 1987 wetden voraussichtlich auch ciie Haushaltsreste aus lrúheren Jah-
ren irr Höhe von 4l14 Mio DM hinzukoln¡nen.

Der Schwerpunkt der Investitjonen ìag bei Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen

und bei weiteren Erstinvestit'ionen des Fernsehens fiir Produktion und Sen-

dung. Die Erneuerung der zentralen Betrjebseinrichtung in Freimann mjt

einem Investitionsvolumen von 70 Mio DM wurde im Herbst 1987 in BetrÍeb

genommen.

Mit Ausnahme zjnsloser Darlehen in Zusammenhang mit der Erweiterung der

Schule fijr Rundfunktechnjk jn Nijrnberg (SRT) wurden bzw. werden dje Inve-

stitionen ohne Fremdmittel finanziert.
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Der Versorgungsstand der Hörfunk- und Fernsehprogramme des BR stellte sich

1987 wie foìgt dar:

Im Hörfunkprogramm Bayern 4 verbesserte sjch der Versorgungsgrad gegenüber

1984 von 57,4 v.H. auf 75,5 v.H. Im Fernsehen nahm der BR für das

1. Programm gegenüber 1984 39 neue Füìlsender jn Betrjeb. Dadurch konnte

der Versorgungsgrad gegenüber 1984 um 0,4 v.H. erhöht werden. Der BR hat

fiir den Ausbau der Fernsehrestversorgung eine zweckgebundene Rückìage ge-

bi ldet. Sie beträgt zum 31. Dezernber 1986 9,9 Mio DM.

Zahlenübersicht 24

Progr amm Anzahì der Sender Versorgung der
Einwohner Bayerns
in v.H.

Betrieb des
Sen denetzes
durch

Hörfunk

Bayern 1 Mittelweì
Kurzwel le
UKl.l

le 4
I

28

Gesamt 100,0

davon UKW 98.7

Bayer i scher

Rundfun k

Bayern 2 UKl.J 30 99.7

Bayern 3 UKt,l 29 99.7

Bavern 4 UKhl 26 75.5

Aus I änder-
Droqr amm UKt,l 3

Gastar-
beÍter ca. 57.0

Fernsehen

I. Programm Grundnetzsender L4
Fül I sender 256 98.7

Bayeri scher
Rundfunk

Bayerisches
Fer nsehen

Grundnetzsender 23
Fül I sender 415 95,0

Deutsche
Bundes pos t

Stand 1.6.1987
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Eigenkapitalausstattung des BR

Aktiva, Eigenkapital, Pensionsrückstel lungen und andere Verbjndl jchkeiten

des BR entwickelten sjch wie folgt:

l) Darin sind DarlehensachuLden in Höhe von 10,7 Mio DM enthalten, von denen 8,5 Mio DM auf zineloae
Darlehen ande¡ar Rundfunkanstalten für den SRÏ-Erweiterungebau entfallen.

Künftige finanzielle Entwicklung des BR

Im folgenden wird dargestellt, r,rie lange der BR seine Anstaltsaufgaben mit

der gegenwärtjgen Finanzausstattung voraussichtl ich erfül len kann. Als

Grundl age dient die Fjnanzbedarfspl anung des BR für dje Jahre 1987 bjs

1990 vom Januar 1987. Im Mai und Juli 1987 wurde darüber hinaus ein Pro-

gramm-Mehrbedarf bei der Nutzung des Rundfunksatelljten zur Erfijllung der

Aufgaben angemeldet, die sich nach der Annahme des BR aufgrund des Art. l
Abs. 4 des Rundfunkstaatsvertrages vom 3. April 1987 ergeben. Diese er-
gänzte Finanzbedarfspìanung wurde der KEF zur Feststeììung des Finanzbe-

darfs bis 1990 vorgelegt. Danach stel lt sjch die finanziel le Entwicklung

des BR wie folgt dar:

Zahleniibersicht 25

Bilanz-
st ichtag

Akt i va Eigenkapital Pensions-
rijckstel l ungen

andere
Verbindl ichkeiten

Mio DM Mio DM

v. H.
der Bi I anz-

summe

Mio DM

v. H.
der Bi l anz-

summe

Mio DM

v. H.
der Bi I anz-

summe

3L.12.1982

31.12.1984

31.12.1985

31.12.1986

539,2

719,8

820,5

895,9

48,5

L25,2

166,4

L75,3

9'0
17 ,4
20,3

19 ,6

392,4

469,B

507, 1

561,6

72,8

65,3

61,I
62,7

98,3

124,8

147, or)

159,0

I8,2
L7 ,3

17,9

L7 ,7
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Mittelfristi ge Fìnanzbedarfspì anung

l) Ergebnis Lt. WirtschaFtsplan-Entwurf

Zahleniibersicht 26

Mio DM

- 5gr7
Auswirkung der Gebührene¡hóhung zum L. Januar lggg + 1,9
Mitbelbereitstellung für'rPumuckI II" + 1.5

- 5519

Der BR geht davon aus, daß die Fehìbeträge bjs 1988 noch durch Eigenmìttel
ausgeglichen werden können. Ab 1. Januar 1989 sei jedoch ejne Erhöhung der

Rundfunkgebijhr notwendì9, wei I dje Feh lbeträge 1989 und 1990 nur durch

Kreditaufnahmen finanziert werden könnten.

1987

Mio DM

1988

Mio DM

1989

Mio DM

1990

Mio DM

ìns-
ges amt

Mio DM

Der BR plante foìgende Fehlbe-
träge (Tejl I der KEF-Vorlage)

Fehlbeträge aus Tejl III und IV
der KEF-Vor'lage (zusätzljch für
den Fall ejner Gebührenerhöhung
an geme I det )

9'8 79,0 r24,1

34 ,0

17 4,0

34 ,0

386,9

68,0

Geplante Fehlbeträge des BR
(Stand Januar 1987) 9,8 79,0 158,1 208,0 454,9

Nachträgì i ch angemel deter
Programm-Mehrbedarf f ijr
- Satellitenhörfunk

(M i ndestprogrammkosten)

- Programmaufwendungen Fern-
sehen (2.8. EINS PLUS, Ver-
1ängerung des Regional-
programms )

- deutsch-französischer
Kulturkanal

3'5

10,6

11,9

11,1

617

35,5

11,4

713

36,3

tr,7

24,6

87,L

34,2

Gepìante Fehlbeträge des BR

(Stand Jul i 1987) 13,3 II2,5 zLr,7 263,3 600 ,8

linderung des geplanten Fehlbe-
trages 1988 durch den Entwurf
des BR-Wirtschaftsplans auf
(Stand September 1987) o. Ä.

r)
55,9 o. A. o. A. 544,2
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QRH hält demgegenijber folgende Korrekturen der BR-Finanzbedarfsplanung

angeze i gt:

Zu den Korrekturen im einzelnen:

1. Auflösung der Rijckstellung für Insolvenzsicherung

Der BR hat jn sejner Bilanz zum 31. Dezember 1986 für rückständige Bei-

träge zur Insolvenzsjcherung der Jahre 1975 bjs 1986 ejne Rückstellung

in Höhe von 10,7 Mio DM gebìldet.

Die Frage, ob Rundfunkanstalten Beiträge zur Insolvenzsicherung lejsten
mtjssen, wurde in einem Musterprozeß des l^lestdeutschen Rundfunks gegen

den Pensionssicherungsverein geklärt. Danach sind Jurìstische Personen

des öffentl ichen Rechts von der Insolvenzsicherungspfl icht gem. $ 17

Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung der betriebljchen Altersversorgung
(BetrAVG) ausgenommen, wenn über das Vermögen djeser jurìstischen Per-

sonen ejn Konkursverfahren kraft Gesetzes nicht stattfindet. In Bayern

sind diese Voraussetzungen durch Art. 25 des Ausführungsgesetzes zum

Gerichtsverfassungsgesetz erfüllt. Dje Rücksteì1ung kann daher aufge-

löst werden.

Zahleniibersicht 27

Die vom BR geplanten Fehlbe-
träge mindern sich durch dje
Korrekturen des ORH wie foìgt:

1987

Mio DM

1988

Mio DM

1989

Mio DM

1990

Mio DM

lns-
ge s amt

Mio DM

1. Auflösung der Rückstel I ung
für Insolvenzsicherung

2. Abbau von Programmvorräten

3. Kosten fijr die Verbreitung
des Bayer. Fernsehens über
Intel sat V

4. Geschätzte Istverbesserungen

10, 7

6,5

50,0

6'5

l6,6

50,0

6r5

31,0

50.0

6,4

33,5

50,0

10,7

25,9

91,1

200,0

0RH-Korrekturen insgesamt 67,2 73,7 87 ,5 89 ,9 3L7 ,7

Ergebnis nach der 0RH-Korrektur:

0berschuß/Feh I betrag + 53,9 + tTrz - 124,2 - L73,4 - 226,5
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2. Abbau von Programmvorräten

Der 0berbestand von 29,9 Mio DM (vgl. TNr. 2.2.4) kann nach Abzug der

vom BR berejts eingesteìlten Tej'lrefjnanzjerung des Taurus-Fiìmpaketes

von iährlich 1 Mjo DM im Pìanungszeitraum zur Minderung des finanzwirk-
samen Programmaufwands eingesetzt werden.

3. Kosten fijr die Verbreitung des Bayerischen Fernsehens Liber den Fernmel-
desatel I i ten " Intel sat V',

Der Rundfunkrat des BR hatte der bundesweiten Verbreitung des Baye-

rischen Fernsehens zunächst nur bis zum 31. Dezember 1987 und am 8.0k-
tober 1987 dann auf unbegrenzte Dauer zugestjmmt. Dje Ministerpräsiden-
ten der Länder haben zu Art. 4 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrags vom

3. Apri I 1987 e ine Protokol lerk'lärung abgegeben, wonach "fijr dje Fest-
stel lung des Finanzbedarfs die Kosten der bundesweiten Verbreitung von

Fernsehprogrammen ejnzelner Landesrundfunkanstalten außer Betracht
bleiben, wobei etwaige gleichzeitige Einsparungen in anderen Bereichen

nicht zu Lasten des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalt berücksichtigt
werdent'.

Nach Ansicht des BR können diese Kosten njcht eliminiert werden, da ih-
nen entsprechende Gremienbeschlijsse zugrunde liegen und davon auszuge-

hen jst, dal3 sie durch Einsparungen kompensiert werden.

Nach Auff assung des ORH geni.,igt jn d iesem Zusammenhang eìn al lgemeiner

Hinweis auf erwartete Einsparungen nicht, um den Intentionen der Regìe-
rungschefs Rechnung zu tragen. Vielmehr müßten hierzu konkrete Einspa-
rungsmaßnahmen benannt werden, die anhand des Rechenwerks der Anstalten
auch nachvoìlzogen werden können.

4. Geschätzte Istverbesserungen

Die Sol l-lst-Vergìeiche der vergangenen Jahre zejgen, daß der BR im Ist
immer deutlich besser abschloß als in seiner Planung. Djese Entwickìung
hat sich auch jm Untersuchungszeitraum 1984 bis 1986 bestätigt. So be-

trugen dje durchschnittl ichen jähr'l ichen Verbesserungen im Haushalts-
vol lzug 57,3 Mio DM (v91. TNr. 1.3) und die Verbesserungen gegenijber

der mittelfristigen Finanzplanung 67,9 Mio DM (vgl. TNr. 1.5). Der ORH
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geht davon aus, daß sich auch gegenüber der mittelfrìstigen Finanzpìa-

nung 1987 bjs 1990 Istverbesserungen ergeben werden und schätzt diese

auf jährìich 50 Mjo DM.

Das vom QRH korrigierte Ergebnis für die Jahre 1987 bis 1990 wäre vom BR

wie fol gt finanzierbar:

Danach reichl die gegenwärtige Finanzausstattung des BR selbst unter

rücksichtigung des Programtn-Mehrbedarfs aus' um den Programmauftrag

euln 31. Dezember 1989 zu erf iil len.

Mit Ausnahme ejnes r,leiteren zinslosen Darlehens jn Höhe von 0,7 Mio DM,

das dem BR von den übrîgen Rundfunkanstalten zur Restfinanzjerung des Er-

weiterungsbaues der Schule für Rundfunktechnik in Nürnberg gewährt wird'
besteht bis zum 31. Dezember l9B9 ke.in Kreditbedarf.

Ab 1990 wjrd der BR jedoch voraussichtlich höhere Rundfunkgebühren benöti-

gen, wenn sejn Finanzbedarf ohne Aufnahme von Krediten gedeckt werden

soll.

Be-

bis

Zahlenübersicht 28

1987

Mío DM

1988

Mio Dlvl

1989

Mio DM

1990

Mio DM

lns-
ges amt

DMMio

rgebn'is (vgl. Zahlenijber-
sicht 27)

+ 53,9 + I7,2 - 124,2 - 173,4 - 226,5

Verwendung des überschusses bzw.
Finanzierung des Feh'lbetrags :

- Zunahme der kurzfristig ver-
fügbaren Mj ttel

- Abnahme der kurzfristig ver-
fügbaren Mi ttel

- Entnahme aus Riicklagen

- Voraussichtl ich erforderl iche
bzw. geplante Kredjtaufnahme

54,7

0,1

017

+ + 17,3

0r1

- I24,r

- 0r1

51,5

0r1

12L,8

72,0

175,6

014

L22,5

+
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6 Empfehlung der KEF

Bei der Betrachtung aller Anstalten der ARD und des ZDF jst dje KEF jn ih-
rem sechsten Bericht grundsátzl.ich zum gleichen Ergebnis gekommen. Fijr

beide Systeme zusammen ergibt sjch erst im Jahre 1990 ejn ungedeckter Fi-
nanzbedarf von b.is zu 266 Mio DM. Die Kommission ist deshalb zu der Auf-

fassung gelangt, daß unter Zugrundeìegung dieses Ergebnisses erst im Jahre

1990 eine Anpassung der Rundfunkgebijhren erforderl ich ist.

Al lerdings hat die KEF auch andere Gesichtspunkte in ihre über'legungen

ei nbezogen, i nsbesondere:

- die Erwartung einer Gebijhr'enerhöhung zurn 1. Jaruar 1989 jm Zusammenhang

nri t denr Rundfunkstaatsverlr ag,

- die Einstellung der Werbung jm drjtten FS-Programm des Hessischen Rund-

funks,

- eine erhöhte Pì anungssjcherhejt fijr die Rundfunkanstalten bei frijherer
Erhöhung der Rundfunkgebljhren,

- eine längere Laufzeit der Gebijhrenperiode bei anfängì icher Reservenbi l-
dung durch die Rundfunkanstalten,

- eine mögliche Verbesserung des Finanzausgleichs innerhalb der ARD zugun-

sten der finanzschwachen Anstalten.

Aufgrund dieser Gesichtspunkte hat sje schì ieß1 jch mit Mehrheit ejne Erhö-

hung der Rundfunkgebühren zum 1. Januar 1989 um 2,-- DM (0,64 Dlv1 Grundge-

bühr und 1,36 DM Fernsehgebijhr) je Teilnehmer und Monat empfoh'len.

B

7 Betriebliche Altersversorgung im Bayerischen Rundfunk

7 -L Tarjfl iche Regel ungen

Die Mitarbeiter des BR erhalten vom Arbeitgeber eine nach Dienstjahren ge-

staffeìte betriebljche Altersrente bis zu 60 v.H. des letzten Bruttoge-

halts. Das neben djeser Betrjebsrente bezogene Altersruhegeld aus der ge-

setzl ichen Rentenversicherung wjrd mit der auf Arbeitgeberbeiträgen beru-

henden Hälfte auf die Betriebsrente anqerechnet.
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Bej Zusammenrechnung von Betriebsrente und gesetzljcher Rente ergab sich

in der Vergangenheit bei vielen Rentenfäl len ejne Gesamtversorgung von

mehr als 75 v.H. der aktiven Bruttobezüge. Diese lag damit ijber der Grenze

einer als angemessen angesehenen Altersversorgung.

Mit Wirkung ab 1. Januar 1981 wurde deshalb in ejnem ersten Schrjtt eine

Brutto-Begrenzung der Aìtersversorgung beim BR eingeführt. Danach durfte
dje Gesamtversorgung der BR-Rentner grundsätzì ich 75 v.H. der durch-

schnittlichen Bruttobezüge vor Eintritt des Versorgungsfalles njcht über-

schrei ten.

Auch diese Bruttobegrenzung der Gesamtversorgung hatte aber dje beim BR

- wie auch im übrjgen öffentìjchen Dienst - vorhandene Nettoüberversorgung

vieler Rentner nicht beseitìgen können. Unterschiede in der Abgabenbela-

stung bei aktiven Bezijgen und Ruhestandsbezijgen sowie ein Hjnejnwachsen

der Gehälter in die Steuerprogressio¡r fijhrten zu Nettorenten, die zum Teil
deutlich über dem Nettobetrag der aktiven Bezüge lagen.

Mjt einer ab 1. Januar 1986 wirksamen Ergänzung der tarifvertragì ichen

Vereinbarungen wurde iedoch auch bejm BR eine Nettobegrenzung der Alters-
versorgung erre'icht. Danach darf die Nettogesamtversorgung grundsätzl ich

nur noch 90 v.H. des aktiven Nettovergleichsejnkommens betragen. Für Mjt-
arbeiter, die bereits vor bestjmmten Stjchtagen im Jahr 1984 eine BR-Rente

bezogen oder versorgungsfähiges Gehalt erhalten haben, wurde die Netto-

obergrenze auf 91,75 v.H. festgeìegt. Die Nettobegrenzung bejm BR ent-
spricht damit jm Prinzip den sejt 1. Januar 1985 ftjr die Versorgung der

Angesteìlten und Arbeiter des öffentlìchen Dienstes nach der Satzung der

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) Seltenden Begrenzungs-

regelungen. Für besonders ìangjährige Mjtarbeiter gelten unter dem Ge-

sichtspunkt des Vertrauensschutzes weitere Miìderungsregelungen, die einen

gleitenden 0bergang zur Nettobegrenzung der Rente bewirken.

Die eÍngeführte Nettobegrenzung hat nicht nur dje Relation von aktivem

Verdienst und Ruhestandsbezügen korrigiert, sie hat auch wirtschaftl ich

beachtl jche Auswirkungen. Beì vol ler Wirksamkeit der nach ejner 0bergangs-

frist sowohl im übrigen öffentl ichen Dienst als auch beim BR noch für
ei nen I angjähri gen Zeitraum und fljr den we i taus ijberwiegenden Tei 1 der

eintretenden Versorgungsfäl ìe geltenden Nettoobergrenze von 91,75 v.H.

rechnet der BR mit einer Minderung des betriebljchen Versorgungsaufwandes

von etwa 20 v.H.
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Dle Anwendung der einhejtl lchen Berechnungsgrenze von 91r75 v.H. fUr dje
Netto-Gesamtversorgung ftjhrt jedoch immer noch bei der dem Rentner tat-
sächlich verbleibenden Nettoversorgung zu unterschjedlichen Ergebnissen

beim BR und lm tibrigen öffentlichen Dlenst. Zwalist - worauf der BR hin-
weist - ein Tejl der Rentner des übrigen öffentlichen Dienstes gegeni.lber

vergleichbaren BR-Rentnern insoweit bessergestellt, als bei ihnen im Gege-

nsatz zum BR überstunden sowje Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit bej der

Berechnung der Betrjebsrente berücksichtigt werden. Grundsätzl ich erhält
der BR-Rentner Jedoch bei glelcher Ausgangslage elne höhere Nettoversor-
gung a1s der Rentner des übrigen öffentllchen Dienstes. Dies beruht lnsbe-
sondere darauf, daß bei Errechnung der zu1ässigen Nettogesamtversorgung

des BR-Rentners der Krankenversicherungsbeitrag berückslchtigt wird und

die fiktiv ermittelte steuerliche Belastung wegen Nichtberücksichtigung
des Versorgungsfreibetrages von der tatsächìichen Belastung abweicht.

Der ORH hat die Ange'legenheit mit dem BR besprochen und angeregt, daß die
genannte Besserstellung der BR-Rentnerin künftige larifverhandlungen mit
dem Ziel einer welteren Angìeichung einbezogen wird. Der BR hat zugesagt,
dle Bedenken des ORH mit seinen larlfpartnern zu erörtern.

Laufende Rentenzahl ungen

Da die Nettobegrenzung der Versorgungsbezüge wegen der langen 0bergangs-
fristen erst schrittweise vol I wirksam wird, kann keine zeitnahe !Jirkung
auf die Gesamthöhe der laufenden Rentenzahlungenr) des BR eintreten. Der

BR rechnet damit, daß die Nettobegrenzung die Jährlichen Rentenzahlungen

im Jahr 1990 voraussichtlich um rd. 1 Mio DM vermindern wird.

l) Zur Ausnirkung auF die Rückstellungen vgl. TeiI A TNr. Z.Z.Ll
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L977

TDM

1982

TDM

1984

rDM

1985

TDM

1986

TDfll

Pensionszahlungen, die
durch PenslonsrUckstel-
lungen gedeckt waren

Pensionszah l ungen außer-
halb der Pensionsrückstel-
lung (lm wesentlichen
I nval 1 dì tätsrenten )

i nsgesamt

9 746

987

I7 826

I 8s9

22 691

2 041

24 483

1 668

26 383

I 793

10 733 19 685 24 732 26 T5I 28 176
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Dle laufenden Rentenzahlungen des BR haben sjch wie folgt entwickelt:

Die Anzahl der BR-Rentner betrug Jeweils zum 31. Dezember:

Zahlenüberstcht 30

I977 1982 1984 1985 1986

Rentner 647 884 I 029 1 081 1 i34

Nach einer Prognose jm Bericht ijber die Prüfung des Jahresabschlusses 1986

werden die ln den nächsten Jahren voraussichtlich zu leistenden Rentenzah-

lungen betragen:

Zahlentiberstcht 31

1 987

Mio DM

1988

Mlo DM

1989

Mio DM

1990

Mio DM

1991

Mlo DM

Rentenzahl ungen 31 ,6 34,9 38,6 42rB 47 ,3

Vom Großen Kollegium des ORH beschlossen

an L2. November 1987

Dr. Spaeth
Präsi dent
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